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Zusammenfassung und Ergebnisse 

 

A. Robotic Law 

 

Zulassungsrecht 

 

Es besteht eine Wechselwirkung zwischen Haftungs- und Zulassungsrecht: Der Ge-

setzgeber hat die Aufgabe, durch das Zulassungsrecht die von automatisierten und 

autonomen Systemen ausgehenden Gefahren von vornherein auf ein gesellschaftlich 

akzeptiertes Maß zu begrenzen. 

 

Zum Haftungsrecht allgemein 

 

Allein in der Herstellung und in dem Inverkehrbringen eines autonomen Systems liegt 

keine Ăbesondere Gefahrñ, die eine ¿ber die heutigen Haftungsnormen hinausgehen-

de Gefährdungshaftung rechtfertigt. Auch der Umstand, dass sich Beweisschwierig-

keiten ergeben können, genügt grundsätzlich nicht; allerdings können sie ggf. eine 

abweichende Ausgestaltung der Beweislastverteilung erforderlich machen, was nicht 

allgemein beurteilt werden kann, sondern nur produktbezogen zu beantworten ist. 

 

Was die Haftung des Herstellers angeht, greift der Haftungsgrund, welcher der Pro-

dukthaftung zugrunde liegt, ohne weiteres auch dann ein, wenn es um autonome 

Systeme geht. Allerdings ist zu prüfen, ob einzelne Regelungen des Produkthaf-

tungsgesetzes (ProdHaftG) auf den Einsatz autonomer Systeme abzustimmen sind. 

Etwaige Beweisschwierigkeiten, ob das Produkt fehlerhaft ist, rechtfertigen für sich 

genommen nicht die Einführung einer Gefährdungshaftung des Herstellers unabhän-

gig vom Vorliegen eines Produktfehlers, sondern ggf. eine Beweislastumkehr. Eine 

Gefährdungshaftung des Herstellers ist vielmehr nur dann systemgerecht, wenn die 

Haftung an einen Produktfehler anknüpft. 

 

Es besteht kein Bedürfnis für eine gesetzliche Regelung, mit der der Hersteller ver-

pflichtet wird, im Rahmen der Produkthaftung Softwareupdates zur Verfügung zu 

stellen. Die damit zusammenhängenden Fragen können auf Basis des geltenden 

Rechts der Rechtsprechung überlassen bleiben. 

 

Derzeit sind keine hinreichenden Gründe ersichtlich, warum in Bezug auf die von der 

Arbeitsgruppe untersuchten Produktbereiche die Entlastungsmöglichkeit nach 

§ 1 Abs. 2 Nr. 5 ProdHaftG wegfallen sollte. 
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Im Rahmen der Prüfung, ob eine Gefährdungshaftung des Betreibers systemkonform 

ist, muss zunªchst produktbezogen ermittelt werden, ob von der Sache eine Ăbeson-

dere Gefahrñ ausgeht. Das wird man auch bei autonomen Systemen nicht generell 

annehmen können. Auch wenn diese Frage zu bejahen ist, ist eine Gefährdungshaf-

tung des Betreibers jedenfalls dann nicht geboten, wenn für das Produkt ein beson-

deres Zulassungsverfahren existiert, dem Geschädigten im Falle eines Produktfeh-

lers hinreichende Ansprüche gegen den Hersteller zustehen und mit dem Produkt 

typischerweise nur Personen in Berührung kommen, die sich freiwillig der Gefahr 

ausgesetzt haben und über die Gefahren, die von dem Betrieb des autonomen Sys-

tems ausgehen, sachgerecht aufgeklärt wurden. 

 

Die Arbeitsgruppe ist diesen Fragen anhand zweier bedeutsamer und strukturell un-

terschiedlich geregelter Bereiche nachgegangen: 

 

Autonomes Fahren 

 

Bei einem Fahrzeug mit hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktion hat der Gesetz-

geber das bisherige Haftungsregime mit Halter- und Fahrerhaftung als ausreichend 

erachtet. Dieses Haftungsregime ist auch für das autonome Fahren tauglich und be-

rücksichtigt insbesondere die Interessen von Geschädigten, ihren Schaden auf ein-

fache Weise ersetzt zu bekommen.  

 

Der Wegfall der Fahrerhaftung nach Maßgabe des § 1b StVG wird beim hoch- oder 

vollautomatisierten Fahren durch die Verdoppelung der Haftungshöchstbeträge nach 

§ 12 Abs. 1 StVG kompensiert; diese Regelung muss konsequenterweise auch auf 

das autonome Fahren anwendbar sein. 

 

Mit dem Direktanspruch gegen den Kfz-Haftpflichtversicherer bzw. bei vorsätzlicher 

Schadensherbeiführung gegen einen Entschädigungsfonds für Schäden aus Kraft-

fahrzeugunfällen ist sichergestellt, dass der Geschädigte stets einen solventen 

Schuldner hat; diese Ansprüche müssen allerdings auch bei durch einen Hackeran-

griff verursachten Schäden bestehen.  

 

Mit fortschreitender Automatisierung und Verselbstständigung der Fahrzeuge kommt 

mangels eigener Steuerung durch den Fahrer der dem Betrieb des Fahrzeugs zu-

grunde liegenden Software eine gesteigerte Funktion zu. Unfälle werden beim auto-

matisierten/autonomen Fahrzeug in der Regel auf ein Versagen der Steuerungssoft-

ware und nicht mehr auf ein Versagen des Fahrers zurückgeführt werden können. 

Sofern diese Software nicht durch den Endhersteller des Fahrzeugs selbst, sondern 

durch einen Zulieferer bereitgestellt wurde, kann nicht nur der Fahrzeughersteller, 

sondern auch der Zulieferer im Wege der Produzentenhaftung in Anspruch genom-

men werden.  

 

Der in einem autonomen System verwendete Steuerungsalgorithmus muss den An-

forderungen an eine sorgfältige, dem Stand der Technik entsprechende Programmie-
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rung gerecht werden. Es dürfte den berechtigten Sicherheitserwartungen regelmäßig 

entsprechen, dass der Algorithmus auch in einer konkreten Verkehrssituation nicht 

hinter den Sorgfaltsanforderungen zurücksteht, die an einen sorgfältigen menschli-

chen Fahrer gestellt werden können, soweit er bestimmungsgemäß den menschli-

chen Fahrer ersetzen soll. Die Beurteilung der berechtigten Sicherheitserwartungen 

im Einzelfall kann der Rechtsprechung überlassen bleiben. 

 

In Dilemmasituationen kann die Bestimmung der Anforderungen, die an die Ausge-

staltung der Steuerungssoftware des autonomen Fahrzeugs zu stellen sind, aller-

dings nicht allein nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erfolgen; vielmehr 

sind hier auch ethische Wertungen entscheidend. Angesichts des derzeitigen techni-

schen Entwicklungsstandes, der eine Unterscheidung verschiedener Rechtsgüter 

und Personengruppen durch ein autonomes Fahrzeug noch nicht zulässt, erscheint 

ein zeitnahes gesetzgeberisches Handeln noch nicht erforderlich. Die Möglichkeit der 

Schaffung von mehr Rechtssicherheit für die Hersteller sollte jedoch ï möglichst auf 

europäischer Ebene ï weiter geprüft und verfolgt werden. 

 

Es sollte überlegt werden, ob eine Zulassung autonomer Fahrzeuge nur dann erfol-

gen sollte, wenn das Fahrzeug über eine Blackbox verfügt, um den Geschädigten vor 

unüberwindbaren Beweisschwierigkeiten zu bewahren. 

 

Medizintechnik 

 

Beim Einsatz von autonomen Medizinprodukten kann es zu einer Verlagerung von 

Pflichten kommen. Je autonomer ein System agiert, desto häufiger wird der Arzt 

nicht mehr für Ausführungsfehler, sondern nur noch für Fehler bei der Auswahl, 

Überwachung und Wartung des Produkts haften. Dies gilt insbesondere dann, wenn 

der Schaden auf einer fehlerhaften Programmierung beruht. Vom Arzt wird aber ï 

wie stets beim Einsatz von Medizinprodukten ï weiter verlangt, dass er die autonom 

agierende Maschine sachgerecht auswählt, überwacht und ï soweit diese Aufgabe 

nicht beim Krankenhausträger liegt ï wartet. 

 

Der Arzt muss ferner bei der Diagnostik und Behandlung grundsätzlich den medizini-

schen Standard einhalten. Hierbei darf er ï vorbehaltlich der aufgeklärten Entschei-

dung des Patienten ï zwischen mehreren Behandlungsmöglichkeiten, die alle dem 

Standard entsprechen, wählen. Soweit also in einigen Jahren der Fall eintritt, dass 

der Einsatz einer autonomen Technik dem medizinischen Standard entspricht, be-

zieht sich die Wahlmöglichkeit des Arztes auch auf deren Einsatz. Ist dieser Stand 

noch nicht erreicht, können den Arzt besondere Aufklärungspflichten treffen. Der Arzt 

muss daher mit dem Patienten die Chancen und Risiken des in Rede stehenden au-

tonomen Systems besprechen und bewerten, um dem Patienten eine sachgerechte 

Entscheidung über die zu wählende Behandlungsmethode zu ermöglichen. 
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Mangels relevanter Schutzlücke ist es nicht geboten, eine Gefährdungshaftung des 

Betreibers für autonome Medizinprodukte einzuführen. Dabei ist auch zu bedenken, 

dass mit der autonom agierenden Medizintechnik typischerweise keine unbeteiligten 

Dritte, sondern lediglich Personen in Berührung kommen, die über die typischen Ri-

siken der eingesetzten Produkte hinreichend aufgeklärt wurden und sich in Anbe-

tracht dieser Aufklärung für die Behandlung entschieden haben. Zwar kann es dazu 

kommen, dass ein Arzt seine ihn treffenden Aufklärungspflichten gegenüber dem 

Patienten verletzt. In diesem Fall greift aber in der Regel die Haftung aus § 280 

Abs. 1 BGB. 

 

Gegen eine hinreichend gewichtige Haftungslücke spricht auch, dass der Einsatz von 

Medizinprodukten von einer Zulassung abhängig ist. Es kann nämlich grundsätzlich 

davon ausgegangen werden, dass dann, wenn ein Zulassungsverfahren existiert, die 

Gefahr schädigender Ereignisse geringer ist, als würde es das Zulassungsverfahren 

nicht geben. 

 

Auch im Hinblick auf die Haftung des Herstellers von autonom agierender Medizin-

technik ist derzeit kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf erkennbar. Die delikti-

sche Haftung aus § 823 Abs. 1 BGB sowie die Produkthaftung nach ProdHaftG er-

scheinen ausreichend. 

 

Im Gegensatz zum Arzneimittel- und Gentechnikhersteller, die nach § 84 AMG und 

§ 37 Abs. 2 S. 2 GenTG auch für Entwicklungsfehler haften, ist der Medizinprodukte-

hersteller, der autonome Systeme herstellt, nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 ProdHaftG privile-

giert. Momentan besteht aber kein Anlass, für die nach dem derzeitigen Stand der 

Technik in absehbarer Zeit zum Einsatz kommenden autonomen (nicht selbstlernen-

den) Systeme das Entwicklungsrisiko den Herstellern aufzuerlegen. Denn derzeit 

sind durch den Einsatz autonomer Systeme noch keine unabsehbaren Folgen zu 

erwarten, da es sich um abgekapselte Systeme handelt, die im Wesentlichen nach-

vollziehbar und letztlich auch beherrschbar sind. 

 

Eine andere Problemlage könnte zukünftig entstehen, wenn Produkte eingesetzt 

werden, die nicht nur autonom, sondern auch selbstlernend agieren, da hierdurch 

eine klare Zurechnung von Verantwortlichkeiten nicht mehr gewährleistet sein könn-

te. Der Einsatz solcher Produkte ist aber nach Auskunft der von der Arbeitsgruppe 

angehörten Experten jedenfalls für den Medizinbereich in absehbarer Zeit nicht zu 

erwarten. 
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B. Blockchain 

 

Die Blockchain-Technologie hat in den vergangenen Jahren medial große Beachtung 

gefunden; ihr tatsächlicher Einsatz in der Praxis ist hingegen bislang noch auf weni-

ge Anwendungsfelder begrenzt.  

 

Zivilrechtliche Probleme, die sich im Zusammenhang mit dem Einsatz der Block-

chain-Technologie ergeben (könnten), lassen sich nach Ansicht der Arbeitsgruppe 

mit den bestehenden Regelungen, vor allem des Bürgerlichen Gesetzbuches, und 

den von Rechtsprechung und Lehre im Bereich des Privatrechts entwickelten 

Grundsätzen angemessen lösen.  

 

Wesentlich ist dabei der Befund, dass die Blockchain lediglich tatsächliche Vorgänge 

protokolliert, nicht aber juristische Wertungen vollzieht oder als Rechtsscheinträger 

fungiert. Die rechtliche Bewertung, ob ein Vertrag zustande gekommen oder ein 

Recht wirksam übertragen worden ist, findet außerhalb der Blockchain anhand all-

gemeiner Regeln statt. Spezifischer Regelungen für Verträge, die über Blockchain-

Anwendungen evtl. abgeschlossen oder vor allem abgewickelt werden, bedarf es 

zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Insbesondere steht das Prinzip der Unveränderbarkeit 

einem Einsatz der Blockchain-Technologie zum Abschluss und zur Abwicklung oder 

ggf. auch zur Rückabwicklung von Verträgen nicht entgegen.  

 

Aktuell sieht die Arbeitsgruppe daher keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf für 

den Bereich des Zivilrechts. Es kann vielmehr den Gerichten überlassen bleiben, et-

waige Streitfragen im Einzelfall auf Grundlage des geltenden Rechts zu klären.  

 

Die weitere technische Entwicklung sowie die Art und der Umfang des konkreten 

Einsatzes der Technologie in der Praxis bleiben abzuwarten. Sollten sich dabei künf-

tig nicht hinnehmbare Regelungslücken ergeben oder inakzeptable Verschiebungen 

des Beweis- oder Prozessrisikos beispielweise mit Blick auf die Möglichkeiten der 

digitalisierten Rechtsdurchsetzung herausstellen, wird die Arbeitsgruppe diese Prob-

leme aufgreifen und die Frage des gesetzgeberischen Handlungsbedarfs insoweit 

einer erneuten Prüfung unterziehen.  
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C. Leistungsschutzrechte an maschinengenerierten Daten 

 

Untersuchungsgegenstand sind ohne unmittelbare Mitwirkung eines Menschen er-

zeugte digitale Daten, die nach einem bestimmten Code dargestellt sind und die 

deshalb von Computern und anderen Geräten zur digitalen Datenverarbeitung gele-

sen oder verarbeitet werden können. Diesen Maschinendaten kommt eine immense 

wirtschaftliche Bedeutung zu. Gängige Beispiele sind Mobilitätsdaten von Fahrzeu-

gen oder Messwerte von Wetter, Grundstücken, Gebäuden etc. Neben Anwen-

dungsbereichen im privaten Bereich liegt in der Analyse und Verarbeitung dieser Da-

ten insbesondere für Landwirtschaft und Industrie ein erhebliches Potential für Auto-

matisierung und Effizienzsteigerung. 

 

Die Arbeitsgruppe hat daher untersucht, ob für maschinengenerierte Daten ein 

Schutz im Sinne eines Leistungsschutzrechts besteht bzw. etabliert werden sollte. Im 

Ergebnis ist dies kurz zusammengefasst aus folgenden Gründen zu verneinen: 

 

Das Bürgerliche Recht kennt kein Ausschließlichkeitsrecht an maschinengenerierten 

Daten. Die gesetzlichen Schuldverhältnisse setzen eine bestehende Rechtezuwei-

sung voraus, ohne sie selbst vorzunehmen. Dem Bürgerlichen Recht lässt sich auch 

kein Rechtsprinzip entnehmen, das gebietet, ein Leistungsschutzrecht an maschi-

nengenerierten Daten anzuerkennen. Weder in direkter noch in analoger Anwendung 

treffen die Vorschriften der §§ 950, 951 BGB Aussagen über einen etwaigen Rechts-

verlust an Daten durch Speicherung und Verarbeitung oder über eine Entschädi-

gungsregelung. Leistungsschutz im Sinne von Investitionsschutz wird durch § 826 

BGB gewährt. 

 

Maschinengenerierte Daten unterliegen als solche auch nicht dem Schutz des Urhe-

berrechts und des sui-generis-Leistungsschutzrechts des Datenbankherstellers. De 

lege lata genießen maschinengenerierte Daten auch keinen unmittelbaren Leis-

tungsschutz nach § 3 UWG. Leistungsschutz kann durch § 4 UWG gegen unlautere 

Wettbewerbshandlungen gewährt werden.  

 

Bei der Prüfung eines gesetzgeberischen Handlungsbedarfs wurde untersucht, ob 

die Schaffung eines neuen Leistungsschutzrechts im Allgemeininteresse liegt, weil 

ohne dieses keine ausreichenden Innovations- und Investitionsanreize hinsichtlich 

der Erzeugung dieser Daten bestehen, weil ein Leistungsschutzrecht zur Beseitigung 

von Hindernissen beim Datenzugang und zur Absenkung von Transaktionskosten 

beitragen oder bislang fehlende Offenbarungsanreize setzen würde. Es finden sich 

derzeit jedoch keine Belege dafür, dass ohne die Schaffung eines Leistungsschutz-

rechts an maschinengenerierten Daten künftig Innovationen unterblieben. Eine Un-

terversorgung mit maschinengenerierten Daten ist ebenfalls nicht feststellbar. Im In-

teresse eines freien Datenverkehrs, aber auch zur Senkung von Transaktionskosten, 

erscheint die Etablierung von Zugangsregelungen gegenüber der Schaffung eines 

neuen Leistungsschutzrechts an maschinengenerierten Daten vorzugswürdig. Zu-
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gangsregelungen könnten sektorspezifisch dort vorgesehen werden, wo sich kartell-

rechtliche Regelungen als nicht (mehr) ausreichend erweisen. Mit der Schaffung ei-

nes neuen Leistungsschutzrechts an Daten wären Offenbarungsanreize nur bei 

gleichzeitiger Ausgestaltung dieses Rechts als Registerrecht verbunden. Die Schaf-

fung eines Registerrechts erscheint hingegen als nicht praktikabel. Somit besteht für 

die Schaffung eines neuen Leistungsschutzrechts an maschinengenerierten Daten 

(derzeit) kein Bedarf.  
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Einführung  

 

Die Frühjahrskonferenz der Justizministerinnen und Justizminister vom 21. und 

22 Juni 2017 in Deidesheim hat unter TOP I.2 den Bericht der mit Beschluss vom 

17. und 18. Juni 2015 eingesetzten Lªnderarbeitsgruppe ĂDigitaler Neustartñ gebilligt 

und der Arbeitsgruppe folgenden Arbeitsauftrag erteilt: 
 

ĂDie Justizministerinnen und Justizminister sind sich darin einig, dass die Ar-

beitsgruppe die Diskussion um die zivilrechtlichen Folgen der Digitalisierung, 

sowohl auf nationaler als auch europäischer Ebene, weiter begleiten soll. Un-

ter diesem Aspekt beauftragen sie die Arbeitsgruppe, ihre Arbeit fortzusetzen 

und  

 

a) sich vertieft mit bisher ausgeklammerten Themen, insbesondere den zivil-

rechtlichen Aspekten im Zusammenhang mit ĂBig Datañ, zu befassen, so-

wie gegebenenfalls auch Fragestellungen, die sich aus der Dynamik der 

digitalen Entwicklung perspektivisch ergeben, aufzugreifen,  

 

b) die bereits behandelten Themen im Blick zu halten und auf der Grundlage 

des Berichts den Austausch mit der Fachöffentlichkeit zu suchen und  

 

c) bei Bedarf einzelne Themen wieder aufzugreifen und nochmals einer spe-

ziellen Prüfung zu unterziehen.ñ  

 

Die erste Sitzung der Länderarbeitsgruppe nach dem Beschluss der Frühjahrskonfe-

renz der Justizministerinnen und Justizminister vom 21. und 22. Juni 2017 fand unter 

Federführung Nordrhein-Westfalens am 26. September 2017 statt. 

 

Zur weiteren Bearbeitung wurde die Einrichtung von zwei Arbeitsgruppen zu den 

Themenbereichen ĂBig Data, Algorithmentransparenz und Gesundheitsdatenñ unter 

Federf¿hrung Hessens (Arbeitsgruppe 1) und ĂRobotic Law (einschließlich Haftungs-

fragen und selbstlernende Algorithmen), Blockchain und Leistungsschutzrecht an 

Datenñ (Arbeitsgruppe 2) unter der Gesamtfederf¿hrung von Nordrhein-Westfalen 

beschlossen. Die Arbeitsgruppe 2 untergliedert sich ihrerseits in drei Unterarbeits-

gruppen. An der Arbeitsgruppe 2, Unterarbeitsgruppe ĂRobotic Lawñ, unter Federf¿h-

rung von Baden-Württemberg wirkten die Länder Bayern, Berlin, Niedersachsen, 

Nordrhein-Westfalen und Sachsen mit. An den Sitzungen der Unterarbeitsgruppe 

nahmen außerdem Vertreter des Bundesministeriums der Justiz und für Verbrau-

cherschutz teil und ab dem 26. März 2018 zudem zeitweise ein Vertreter der Europä-

ischen Kommission teil.  
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Die Themen der Unterarbeitsgruppe ĂBlockchainñ wurden von den Lªndern Berlin 

und Nordrhein-Westfalen bearbeitet. An der Unterarbeitsgruppe ĂLeistungsschutz-

recht an Datenñ wirkten die Lªnder Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen mit. 

 

Die Frühjahrskonferenz der Justizministerinnen und Justizminister vom 6. und 7. Juni 

2018 in Erfurt nahm unter TOP I.3. den Zwischenbericht der Länderarbeitsgruppe 

ĂDigitaler Neustartñ zur Kenntnis und bat die Arbeitsgruppe, ihre Arbeit zu den darin 

als prüfwürdig benannten Themenbereichen fortzusetzen.  

Zur Herbstkonferenz der Justizministerinnen und Justizminister vom 15. November 

2018 hat die Arbeitsgruppe ihren Bericht zu den Themenbereichen ĂBig Data, Algo-

rithmentransparenz und Gesundheitsdatenñ vorgelegt. 
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4ÅÉÌ ρȡ ȵ2ÏÂÏÔÉÃ ,Á×Ȱ 

 

A. Zielsetzung und Herangehensweise 

 

Der dem Beschluss der Frühjahrskonferenz der Justizministerinnen und Justizminis-

ter 2017 zugrunde liegende Bericht der Lªnderarbeitsgruppe ĂDigitaler Neustartñ 

setzt sich unter anderem mit der Frage auseinander, ob und welcher gesetzgeberi-

sche Handlungsbedarf im Hinblick auf haftungsrechtliche Aspekte beim Einsatz au-

tonom agierender Maschinen und Systeme gesehen wird. Als Zwischenergebnis hält 

der Bericht fest, dass in Bezug auf die außervertragliche verschuldensunabhängige 

Haftung eine Haftungslücke drohen und daher ein gesetzgeberischer Handlungsbe-

darf in Betracht kommen könnte.  

 

In ihrer ersten Sitzung am 28. November 2017 beschloss die Unterarbeitsgruppe 

ĂRobotic Lawñ, den sich hierzu im Einzelnen stellenden Fragen nachzugehen. Sie 

beschloss, beispielhaft anhand des bereits heute erfolgenden oder innerhalb der 

nächsten zehn bis 15 Jahre zu erwartenden Einsatzes digitaler Systeme im Straßen-

verkehr (Stichwort: autonomes Fahren) und in der Medizintechnik zu prüfen, ob eine 

Haftungslücke tatsächlich besteht oder absehbar ist und in welcher Weise diese Haf-

tungslücke ggf. geschlossen werden sollte. 

 

Mit dem der Untersuchung zugrunde gelegten Zeitraum von zehn bis 15 Jahren ori-

entiert sich die Arbeitsgruppe an dem Zeitraum, den auch das Europäische Parla-

ment seiner Entschließung vom 16. Februar 2017 zugrunde legte.1 Angesichts der 

rasanten Entwicklung im Bereich der Informationstechnologie ist die Prognose der 

Entwicklung bereits für diesen Betrachtungszeitraum mit großen Unsicherheiten be-

haftet.  

 

Die von der Arbeitsgruppe näher untersuchten Bereiche zeichnen sich dadurch aus, 

dass sie ï abgesehen von der in beiden Bereichen geltenden Produkt- und Produ-

zentenhaftung des Herstellers ï derzeit unterschiedlichen Haftungsregimen unterlie-

gen: Im Straßenverkehr ist der Betreiber (nämlich der Kraftfahrzeughalter) einer Ge-

fährdungshaftung ausgesetzt; der Arzt und der Krankenhausträger haften dagegen 

                                                                                                                                    
1 In Ziff. 51 der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. Februar 2017 mit Empfehlungen 

an die Kommission zu zivilrechtlichen Regelungen im Bereich Robotik (2015/2103(INL)) forderte das 

Parlament die Kommission auf, Ăeinen Vorschlag für ein Rechtsinstrument über rechtliche Fragen im 

Zusammenhang mit der Entwicklung und Verwendung von Robotik und künstlicher Intelligenz, wie sie 

in den nªchsten zehn bis 15 Jahren vorhersehbar ist, zu unterbreitenñ. 
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nur aufgrund Verschuldens. Die Arbeitsgruppe ging der Frage nach, ob der Einsatz 

autonomer Systeme Anlass dazu gibt, das Haftungsregime in diesen strukturell un-

terschiedlichen Bereichen zu ändern. Dass in dem betrachteten Zeitraum selbstler-

nende Systeme zum Einsatz kommen werden, konnte die Arbeitsgruppe weder für 

die untersuchten Bereiche noch für andere Produktbereiche identifizieren.2 

 

Die Unterarbeitsgruppe hat sich mithilfe externen Sachverstands darüber informiert, 

welche Einsatzformen autonomer Systeme auf den genannten Gebieten es bereits 

heute gibt und welche in den nächsten zehn bis 15 Jahren zu erwarten sind. Sie be-

fragte in der Sitzung am 7. März 2018 zum autonomen Fahren Dr. Nicole Leifeld, 

Zentralabteilung Recht, Unternehmensbereich Mobility Solutions und Unternehmens-

recht, Robert Bosch GmbH, Stuttgart. Zu Fragen der Medizintechnik sprach die Ar-

beitsgruppe am 26. März 2018 mit Vertretern der Fa. Siemens Healthcare GmbH, 

Erlangen, nämlich mit David Kniß, Dr. Isabelle Gärtner (beide Legal and Compliance) 

und Dr. Dr. Björn Heismann (Diagnostic Imaging). Über Fragen der Sicherheit von 

autonomen Fahrzeugen sprach die Arbeitsgruppe am 18. Mai 2018 mit 

Prof. Dr. Frank Kargl, Institut für Verteilte Systeme, Universität Ulm. Am 18. Mai 2018 

besuchte die Unterarbeitsgruppe außerdem das Fraunhofer-Institut, Projektgruppe 

für Automatisierung in der Medizin und Biotechnologie am Klinikum Mannheim, und 

sprach mit Prof. Dr.-Ing. Jan Stallkamp über den Stand seiner Forschung zum The-

ma Ăautomatisiertes Krankenhausñ.  

 
Am 15. Februar 2019 tauschte sich die Unterarbeitsgruppe mit einem Vertreter der 

Europäischen Kommission, Prof. Dr. Staudenmayer, Generaldirektion Justiz und 

Verbraucher, aus. 

B. Begriffserklärungen 

 

Die Arbeitsgruppe greift in ihrem Bericht auf verschiedene Begriffe aus dem Bereich 

der künstlichen Intelligenz, der Robotik und der autonomen Systeme zurück. Was 

genau unter diesen Begriffen zu verstehen ist, ist bislang noch nicht hinreichend ge-

nau definiert, so dass diese oftmals in verschiedenen Kontexten (leicht) unterschied-

lich gebraucht werden. Dies hat zum Beispiel das Europäische Parlament in einer 

Entschließung dazu veranlasst, die Kommission für bestimmte Bereiche dazu aufzu-

fordern, für eine Einheitlichkeit des Sprachgebrauchs zu sorgen, ohne dabei die In-

novationsfreudigkeit zu hindern.3 Die Arbeitsgruppe hat sich aufgrund der bestehen-

den Unsicherheiten dazu entschlossen, ihren Ausführungen Definitionen voranzustel-

len, die sie den von ihr verwendeten Begrifflichkeiten beimisst. 

 

                                                                                                                                    
2 Zur Unterscheidung autonome ï selbstlernende Systeme vgl. unter B. IV. und V. 
3 ĂZivilrechtliche Regelungen im Bereich Robotikñ ï Entschließung des Europäischen Parlaments vom 

16. Februar 2017 mit Empfehlungen an die Kommission zu zivilrechtlichen Regelungen im Bereich 

Robotik (2015/2103(INL)). 
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I. Künstliche Intelligenz 

 

Künstliche Intelligenz (KI)4 bezeichnet Systeme mit einem Ăintelligentenñ5 Verhalten, 

die ihre Umgebung analysieren und mit einem gewissen Grad an Autonomie han-

deln, um bestimmte Ziele zu erreichen. KI-basierte Systeme können rein softwarege-

stützt in einer virtuellen Umgebung arbeiten (z. B. Sprachassistenten, Bildanaly-

sesoftware, Suchmaschinen, Sprach- und Gesichtserkennungssysteme), aber auch 

in Hardware-Systeme eingebettet sein (z. B. moderne Roboter, autonome Pkw, 

Drohnen oder Anwendungen des ĂInternet der Dingeñ).6 

 

II. Algorithmus 

 

Ein Algorithmus bezeichnet eine genau definierte Rechen-, Handlungs- und/oder 

Verarbeitungsvorschrift zur Lösung eines Problems/Problemtyps. Dieser kann so-

wohl in menschlicher Sprache formuliert als auch zur Ausführung eines Computer-

programms geschrieben sein. Um die Definition eines Algorithmus zu erfüllen, darf 

dieser keine widersprüchliche Beschreibung enthalten (Eindeutigkeit), jeder Einzel-

schritt muss ausführbar sein (Ausführbarkeit), seine Beschreibung muss endlich sein 

(Finitheit), er muss auch nach endlich vielen Schritten ein Ergebnis liefern (Terminie-

rung), er muss unter den gleichen Voraussetzungen stets das gleiche Ergebnis lie-

fern (Determiniertheit) und er muss zu jedem Zeitpunkt der Ausführung nur eine 

Möglichkeit der Fortsetzung haben (Determinismus).7 

 

III. Lernender Algorithmus 

 

Ein lernender Algorithmus ist eine Rechen-, Handlungs- und/oder Verarbeitungsvor-

schrift zur Lösung eines Problems/Problemtyps, die im Sinne eines selbstlernenden 

Systems anhand von Beispielen Muster und Gesetzmäßigkeiten erkennt, die es nach 

Beendigung der Lernphase verallgemeinern und auf unbekannte Sachverhalte an-

                                                                                                                                    
4 Herberger, ĂK¿nstliche Intelligenzñ und Recht - Ein Orientierungsversuch -, NJW 2018, 2825 - 2827, 

setzt sich ausführlich mit dem Begriff auseinander. 
5 Spindler führt in Eine kritische Analyse möglicher Haftungsgrundlagen für autonome Systeme, 

CR 2015, 766 (767), zu recht aus, dass es immer noch fraglich sei, ob von Intelligenz und vor allem 

von autonomem Handeln gesprochen werden könne ï insbesondere vor dem Hintergrund, was auto-

nomes Handeln im Sinne der Betätigung des menschlichen Willens ausmache, nämlich der einerseits 

unabhängigen Entscheidung (was noch erfüllt wäre) und andererseits der sich selbst gesetzten Ziele, 

zu deren Umsetzung die Entscheidungen getroffen würden. 
6 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Europäischen Rat, den Rat, den 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen vom 25.4.2018 

ĂK¿nstliche Inelligenz f¿r Europañ COM(2018) 237 final, S. 1. 
7 Scheja, Wie Unternehmen aufgrund der Umsetzung der Geschäftsgeheimnis-Richtlinie ihre Algo-

rithmen wie auch Datenbestände besser schützen können, CR 2018, 485 (486). 
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wenden kann. Wenn es darum geht, einem Deep-Learning-Algorithmus beizubrin-

gen, Objekte einer bestimmten Kategorie zuzuordnen, legt man ihm eine große Zahl 

von beschrifteten Beispielobjekten (z. B. Bildern) vor, bei denen diese korrekt einge-

stuft sind (z. B. Bilder von Flugzeugen). Anschließend ist der Algorithmus in der La-

ge, auch solche Objekte korrekt einzuordnen, die ihm nie zuvor gezeigt wurden, wo-

bei die Treffsicherheit in einigen Fällen höher liegt als beim Menschen.8 

 

IV. Autonomes System 

 

Wenn Systeme in der Lage sind, Aufgaben ohne menschliche Steuerung oder Auf-

sicht auszuf¿hren, wird inzwischen oft von Ăautonomenñ Systemen gesprochen. Die-

se sogenannten Ăautonomenñ Systeme kºnnen sich in Form von High-Tech-

Robotiksystemen oder als intelligente Software manifestieren. Oft werden sie unbe-

aufsichtigt in ihre Umwelt entlassen und können Dinge leisten, die ihre menschlichen 

Entwickler oder Besitzer nicht vorhergesehen haben.9 Auf dieUnterscheidung zwi-

schen automatisierten und autonomen Fahrzeugen wird unter F. I. näher eingegan-

gen. 

 

 

V. Selbstlernendes System 

 

Selbstlernende Systeme sind in der Lage, anhand von Beispielen, in denen sie Mus-

ter und Gesetzmäßigkeiten erkennen, die sie nach Beendigung der Lernphase ver-

allgemeinern und auf unbekannte Sachverhalte anwenden können, sich selbst neue 

Strategien Ăbeizubringenñ und eigenstªndig nach neuen analysierbaren Informatio-

nen zu suchen. In diesem Sinne ist ihre Entscheidungsfindung nicht mehr nachvoll-

ziehbar und kann nicht mehr vom Menschen überprüft werden. Zum einen lässt sich 

nicht ermitteln, wie die Maschinen über die ersten Algorithmen hinaus ihre Ergebnis-

se erzielen. Zum anderen beruht ihre Leistung auf im Lernprozess verwendete Da-

ten, die möglicherweise nicht mehr verfügbar oder zugänglich sind.10 Auf diese Wei-

se konnte sich zum Beispiel das Programm AlphaZero innerhalb von nur vier Stun-

den eigenständig zu einem Weltklassespieler entwickeln. Auf gleiche Weise war es 

                                                                                                                                    
8 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Europäischen Rat, den Rat, den 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen vom 25.4.2018 

ĂK¿nstliche Inelligenz f¿r Europañ COM(2018) 237 final, S. 12. 
9 Europäische Gruppe für Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien, Erklärung zu 

k¿nstlicher Intelligenz, Robotik und Ăautonomenñ Systemen, 2018, S. 7; verf¿gbar unter 

https://ec.europa.eu/research/ege/pdf/ege_ai_statement_2018_de.pdf (letzter Abruf: 11.2.2019). 
10 Europäische Gruppe für Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien, Erklärung zu 

k¿nstlicher Intelligenz, Robotik und Ăautonomenñ Systemen, 2018, S. 6/7; verf¿gbar unter 

https://ec.europa.eu/research/ege/pdf/ege_ai_statement_2018_de.pdf (letzter Abruf: 11.2.2019). 

https://ec.europa.eu/research/ege/pdf/ege_ai_statement_2018_de.pdf
https://ec.europa.eu/research/ege/pdf/ege_ai_statement_2018_de.pdf
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dem Programm AlphaGo möglich, den menschlichen Go-Weltmeister zu schlagen, 

ohne dass es nachvollziehbar war, auf welche Weise sich das Programm die dafür 

erforderlichen Kenntnisse angeeignet hat.  

 

VI. Intelligente Roboter 

 

Der Begriff ĂRoboterñ geht auf ein Werk des tschechischen Schriftstellers Karel 

Ļapek zur¿ck und beschrieb lange Zeit die Idee des Menschen, intelligente Maschi-

nen zu bauen ï in den meisten Fällen Androiden mit menschlichen Zügen. Im Zuge 

der fortschreitenden Technisierung der Arbeitsabläufe kamen die Entwickler von 

Handhabungsgerªten auf die Idee, diese ĂRoboterñ zu nennen. Ab diesem Zeitpunkt 

wurde der Begriff ĂRoboterñ fast beliebig für verschiedene Geräte benutzt. So ist 

dann auch zum Beispiel nach der Definition der Robotic Industries Association ein 

Roboter ein programmierbares Mehrzweck-Handhabungsgerät für das Bewegen von 

Material, Werkstücken, Werkzeugen oder Spezialgeräten.11 Eine feststehende Be-

griffsbestimmung gibt es auch heute noch nicht. Im Sinne der Entschließung des Eu-

ropäischen Parlaments vom 16. Februar 201712 definiert die Arbeitsgruppe intelligen-

te Roboter als Ăkeine Lebewesen im biologischen Sinnñ, die aber die Fªhigkeit besit-

zen, ihr Verhalten und ihre Handlungen an ihre Umgebung anzupassen, Autonomie 

über Sensoren und/oder über den Datenaustausch mit ihrer Umgebung (Interkonnek-

tivität) und die Bereitstellung und Analyse dieser Daten erlangen können und als op-

tionales Kriterium über die Fähigkeit zum Selbstlernen durch Erfahrung und durch 

Interaktion verfügen.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
11 https://definitions.uslegal.com/r/robotics/ (letzter Abruf: 30.10.2018). 
12 ĂZivilrechtliche Regelungen im Bereich Robotikñ ï Entschließung des Europäischen Parlaments vom 

16. Februar 2017 mit Empfehlungen an die Kommission zu zivilrechtlichen Regelungen im Bereich 

Robotik (2015/2103(INL)). 
13 Spindler geht in seinem Aufsatz Roboter, Automation, künstliche Intelligenz, selbst-steuernde Kfz ï 

Braucht das Recht neue Haftungskategorien? - Eine kritische Analyse möglicher Haftungsgrundlagen 

für autonome Steuerungen, CR 2015, 766 (Fn. 1) von dem etwas engeren Begriff des Roboters als 

eine automatisch kontrollierte, wiederprogrammierbare, zu mehreren Zwecken einsetzbare manipulie-

rende Maschine aus. Diese Definition hebt den Grad der Autonomie allerdings nicht in dem Sinne 

hervor, wie er für die vorliegende Untersuchung gebraucht werden soll. 
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C. Bisherige Vorschläge und laufende Arbeiten 

 

Mit Fragen der außervertraglichen Haftung bei autonomen Systemen beschäftigte 

sich in jüngster Zeit nicht nur die Lªnderarbeitsgruppe ĂRobotic Lawñ, sondern auch 

der Deutsche Bundestag, das Europäische Parlament, die Europäische Kommission 

und der Rat der Europäischen Union. 

 

Am 20. Januar 2015 beschloss der JURI-Ausschuss des Europäischen Parlaments, 

eine Arbeitsgruppe zu rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Entwicklung 

von Robotik und künstlicher Intelligenz in der Europäischen Union einzurichten. Der 

Schwerpunkt der Arbeitsgruppe sollte auf zivilrechtlichen Aspekten liegen. Auf Basis 

des Abschlussberichts der Arbeitsgruppe vom 31. Mai 2016 (Berichterstatterin: Mady 

Delveaux)14 verabschiedete das Europäische Parlament am 16. Februar 2017 eine 

Entschließung mit Empfehlungen an die Kommission zu zivilrechtlichen Regelungen 

im Bereich Robotik.15 Das Parlament forderte die Kommission auf, Ăeinen Vorschlag 

für ein Rechtsinstrument über rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Entwick-

lung und Verwendung von Robotik und KI, wie sie in den nächsten zehn bis 15 Jah-

ren vorhersehbar ist, zu unterbreiten, und zwar kombiniert mit nicht-rechtlichen In-

strumenten wie Leitlinien und Verhaltenskodizesñ.16 Als Lösung schlug das Parlament 

die Einführung einer verschuldensunabhängigen Haftung oder einer Haftung basie-

rend auf einer Risikobewertung17 vor, jeweils kombiniert mit der Einführung einer 

Pflichtversicherung18, ergänzt durch einen Fonds, der nicht versicherte Schäden ab-

decken soll19. Langfristig soll nach Ansicht des Europäischen Parlaments die Einfüh-

rung eines Ăspeziellen rechtlichen Status f¿r Roboterñ erwogen werden, Ădamit zu-

mindest für die ausgeklügeltsten autonomen Roboter ein Status als elektronische 

Person festgelegt werden könnte, die für den Ausgleich sämtlicher von ihr verursach-

ten Schªden verantwortlich wªreñ20. Zu klären sei, ob bei der Entwicklung und Ver-

wendung einer neuen Generation von Robotern, wie sie in den nächsten zehn bis 

15 Jahren vorhersehbar sei, auch neue Grundsätze und Regeln für die Haftung er-

forderlich seien. Das Parlament forderte die Kommission zum gesetzgeberischen 

                                                                                                                                    
14 Entwurf vom 31. Mai 2016 eines Berichts mit Empfehlungen an die Kommission zu zivilrechtlichen 

Regelungen im Bereich Robotik (2015/2103(INL)); verfügbar unter (letzter Abruf: 11.2.2019): 

http ://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML%2BCOMPARL%2BPE-

582.443%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0//DE. 
15 ĂZivilrechtliche Regelungen im Bereich Robotikñ ï Entschließung des Europäischen Parlaments vom 

16. Februar 2017 mit Empfehlungen an die Kommission zu zivilrechtlichen Regelungen im Bereich 

Robotik (2015/2103(INL)). 
16 Ziffer 51 der Entschließung. 
17 Ziffer 53 der Entschließung. 
18 Ziffer 57 der Entschließung. 
19 Ziffer 58 der Entschließung. 
20 Ziffer 59 Buchstabe f der Entschließung; hierzu: Lohmann, Ein europäisches Roboterrecht ï über-

fällig oder überflüssig?, ZRP 2017, 168 ff. 
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Tätigwerden auf, um Haftungsfragen zu klären, insbesondere bei selbstfahrenden 

Autos.  

 

Am 22. Mªrz 2017 fand zum Thema ĂK¿nstliche Intelligenz und Robotikñ eine Sach-

verständigenanhörung im Deutschen Bundestag, Ausschuss Digitale Agenda, statt. 

Dort wurden ebenfalls Fragen der Haftung thematisiert. Die Experten sahen Rege-

lungsbedarf bei der Haftung von Schäden, die durch Systeme künstlicher Intelligenz 

verursacht werden. Die Mehrheit der angehörten Sachverständigen war der Mei-

nung, dass die technologische Entwicklung eine Neuregelung von Haftungsfragen 

und Versicherungsmodellen erfordere.21 

 

Am 10. Mai 2017 veröffentlichte die Europäische Kommission eine Mitteilung zu ihrer 

Halbzeitbilanz zur Strategie für einen digitalen Binnenmarkt, in der sie Haftungsfra-

gen im Zusammenhang mit dem Internet der Dinge thematisierte. Sie teilte mit, prü-

fen zu wollen, ob es nötig sei, den gegenwärtigen Rechtsrahmen an neue technische 

Entwicklungen wie Robotik, Künstliche Intelligenz und 3D-Druck im Hinblick auf die 

zivilrechtliche Haftung anzupassen.22 

 

Am 19. Oktober 2017 veröffentlichte der Rat Schlussfolgerungen zu Künstlicher Intel-

ligenz und ersuchte die Kommission, bis Anfang 2018 ein europäisches Konzept für 

Künstliche Intelligenz und eine Initiative zur Stärkung der Rahmenbedingungen vor-

zulegen, damit die Europªische Union in die Lage versetzt werde, Ădurch risikoba-

sierte radikale Innovationen neue Märkte zu erschließen und die Führungsrolle ihrer 

Industrie zu bestªtigenñ. 23 

 
Am 25. April 2018 legte die Kommission eine ĂMitteilung zur K¿nstlichen Intelligenz 

f¿r Europañ vor.24 Die Kommission gab darin bekannt, sie wolle für die Entwicklung 

und Anwendung von Künstlicher Intelligenz einen geeigneten rechtlichen Rahmen 

gewährleisten und prüfen, ob die Haftungsvorschriften auf nationaler und europäi-

scher Ebene vor dem Hintergrund der neuen Herausforderungen ihren Zweck erfül-

len würden. Die Kommission kündigte an, zur Bewertung der Produkthaftungsrichtli-

nie25 bis Mitte 2019 mit Unterstützung von Expertengruppen einen Auslegungsleitfa-

den herauszugeben. Außerdem kündigte sie an, bis Mitte 2019 einen Bericht zu ver-

öffentlichen, der sich mit den Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz, Internet der 

Dinge und Robotik auf den Haftungsrahmen sowie mit potentiellen Lücken befasse. 

                                                                                                                                    
21 https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw12-pa-digitale-agenda/497340 (letzter 

Abruf: 11.2.2019). 
22 KOM(2017)228 endg., S. 14. 
23 Tagung des Europäischen Rates (19. Oktober 2017) - Schlussfolgerungen, EUCO 14/17; verfügbar 

unter https://www.consilium.europa.eu/media/21602/19-euco-final-conclusions-de.pdf (letzter Abruf: 

11.2.2019). 
24 KOM(2018)237 endg. 
25 Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungs-

vorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte. 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw12-pa-digitale-agenda/497340
https://www.consilium.europa.eu/media/21602/19-euco-final-conclusions-de.pdf


21 

 

Im Herbst 2018 legte die Kommission den Entwurf einer Auslegungshilfe zur Pro-

dukthaftungsrichtlinie vor. Dieser Entwurf wurde im Laufe der Diskussion in der dazu 

tagenden Expertengruppe fortgeschrieben. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Be-

richts durch die Arbeitsgruppe lag die endgültige Fassung der Auslegungshilfe noch 

nicht vor, so dass der Bearbeitung das vorläufige Konzeptpapier der Kommission 

vom 18. September 2018 zugrunde gelegt wurde. 
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D. Zulassungsrecht 

 

I. Einführung 

 

Die Benutzung von autonomen Systemen kann Auswirkungen auf das Leben und die 

körperliche Unversehrtheit von Menschen haben. Da der Staat dazu verpflichtet ist, 

das Leben und die körperliche Unversehrtheit seiner Bürger zu schützen, kommt der 

Zulassung für die öffentliche Benutzung solcher Systeme auch eine verfassungs-

rechtliche Bedeutung zu.26 Die Zulassung eines Fahrzeugs zum Straßenverkehr ist 

eine behördliche Erlaubnis, ein zulassungspflichtiges Fahrzeug auf öffentlichen Stra-

ßen in Betrieb zu setzen.27 Das Zulassungsverfahren ist damit ein Steuerungsme-

chanismus, um die Risiken, die von der Benutzung bestimmter Produkte ausgehen, 

mit den verfassungsrechtlichen Anforderungen in Einklang bringen zu können. Das 

wird am Beispiel autonomer Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehr oder auch beim 

Einsatz von computergesteuerter Medizintechnik im Gesundheitswesen besonders 

deutlich: Erst wenn bestimmte Kriterien geprüft wurden, kann die Nutzung von Kraft-

fahrzeugen oder Medizingeräten erlaubt werden. Die Festlegung solcher Kriterien bei 

autonomen Systemen befindet sich derzeit in der Diskussion. Im Hinblick auf im Ver-

kehr eingesetzte autonome Fahrzeuge wird vertreten, dass es auch darauf ankom-

me, ob diese eine erhöhte Gefahr für die anderen Verkehrsteilnehmer darstellen oder 

ob hierdurch der Verkehr eher sicherer werde.28 

 

Da eine Erlaubnis, ein Produkt in den Verkehr zu bringen, auch Auswirkungen auf 

das Haftungsrecht hat, ist das Zulassungsrecht in einem eigenen Abschnitt geson-

dert zu betrachten. Ausgehend von den in diesem Bericht untersuchten Themenfel-

dern des autonomen Fahrens und der Medizintechnik soll dabei zunächst der rechtli-

che Rahmen der Zulassung näher beleuchtet werden. Dabei wird auch auf Regelun-

gen im Hinblick auf derzeit zu beachtende Sicherheitsstandards eingegangen. An-

schließend werden Probleme aufgezeigt, denen sich das Zulassungsrecht stellen 

muss, um autonome Systeme in den Verkehr zu bringen. Die Lösung dieser Proble-

me ist auch für das Haftungsrecht von Bedeutung, da das Zulassungsrecht insoweit 

als Filter wirkt. Abschließend wird auf die derzeitige Entwicklung des Zulassungs-

rechts beim autonomen Fahren eingegangen. 

 

                                                                                                                                    
26 Oppermann/Stender-Vorwachs/Stender-Vorwachs/Steege, Grundrechtliche Implikationen des auto-

nomen Fahrens, Autonomes Fahren, 2017, S. 253 ff. für das autonome Fahren. 
27 Hentschel/König/Dauer/Dauer, Straßenverkehrsrecht, § 1 StVG Rn. 13. 
28 Oppermann/Stender-Vorwachs/Stender-Vorwachs/Steege, Grundrechtliche Implikationen des auto-

nomen Fahrens, Autonomes Fahren, 2017, S. 253 (257). 
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II. Zulassung von Fahrzeugen 

 

1. Überblick 

 
Das Recht der Fahrzeugzulassung bestimmt die Bedingungen, unter denen Fahr-

zeuge am Verkehr auf öffentlichen Straßen teilnehmen können.29 Das Straßenver-

kehrsgesetz (StVG) formuliert in seinem § 1 Abs. 1 die entsprechenden Vorausset-

zungen. Danach müssen Kraftfahrzeuge und Anhänger, die auf öffentlichen Straßen 

in Betrieb gesetzt werden sollen, von der zuständigen Behörde (Zulassungsbehörde) 

zum Verkehr zugelassen sein. Die Zulassung erfolgt auf Antrag des Verfügungsbe-

rechtigten des Fahrzeugs bei Vorliegen einer Betriebserlaubnis, Einzelgenehmigung 

oder EG-Typgenehmigung durch Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens. 

 

Die Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) ist eine auf dem StVG basierende 

Rechtsverordnung, die auf die Zulassung von Kraftfahrzeugen mit einer bauartbe-

dingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h Anwendung findet.30 Sie be-

stimmt in ihrem § 3 Abs. 1, dass diese Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen nur in Be-

trieb gesetzt werden dürfen, wenn sie zum Verkehr zugelassen sind. Die Zulassung 

wird dabei auf Antrag erteilt, wenn das Fahrzeug einem genehmigten Typ entspricht 

oder eine Einzelgenehmigung erteilt ist und eine dem Pflichtversicherungsgesetz 

entsprechende Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung besteht. In § 3 Abs. 2 FZV wer-

den Fahrzeuge aufgeführt, für welche die Vorschriften über das Zulassungsverfahren 

keine Anwendung finden. Eine weitere Rechtsverordnung im Rahmen der Zulassung 

von Fahrzeugen ist die Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO), die neben 

Vorschriften über die Zulassung von Fahrzeugen im Allgemeinen und Regelungen 

zur Betriebserlaubnis und Bauartgenehmigung auch Bau- und Betriebsvorschriften 

normiert.31  

 

2. Arten der Genehmigung 

 
Bei der Zulassung von Fahrzeugen wird zwischen Typengenehmigungen und Ein-

zelgenehmigungen unterschieden. Eine Typengenehmigung erfolgt anhand eines 

Musterfahrzeugs des jeweiligen Typs entweder mit Geltung für die Mitgliedstaaten 

der EU (EG-Typgenehmigung nach § 2 Nr. 4 FZV) oder mit Geltung ausschließlich 

für die Bundesrepublik (nationale Typgenehmigung nach § 2 Nr. 5 FZV). Die Einzel-

                                                                                                                                    
29 Arzt/Ruth-Schumacher, Zulassungsrechtliche Rahmenbedingungen der Fahrzeugautomatisierung, 

NZV 2017, 57 (58). 
30 § 1 FZV. 
31 Ä 16 Abs. 1 StVZO (ĂZum Verkehr auf ºffentlichen StraÇen sind alle Fahrzeuge zugelassen, die den 

Vorschriften dieser Verordnung und der Straßenverkehrs-Ordnung entsprechen, soweit nicht für die 

Zulassung einzelner Fahrzeugarten ein Erlaubnisverfahren vorgeschrieben ist.ñ) findet Anwendung für 

die nicht unter die FZV fallenden Fahrzeuge. 
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genehmigung (§ 2 Nr. 5 FZV) bezieht sich nur auf ein Fahrzeug, das eine Einzelaus-

führung darstellt, und gilt ebenfalls nur national.32  

 

Mit einer Genehmigung wird bestätigt, dass das Fahrzeug den geltenden Anforde-

rungen entspricht: Die EG-Typgenehmigung nach § 2 Nr. 4 FZV bescheinigt, dass 

der zur Prüfung vorgestellte Typ eines Fahrzeugs, eines Systems, eines Bauteils o-

der einer selbstständigen technischen Einheit in Anwendung der Richtlinien (EU) 

2007/46/EG33, 2002/24/EG34 und 2003/37/EG35 bzw. den Verordnungen (EU) 

Nr. 167/2013 und 168/201336 die einschlägigen Vorschriften und technischen Anfor-

derungen erfüllt. Die nationale Typgenehmigung nach § 2 Nr. 5 FZV ist die behördli-

che Bestätigung, dass der zur Prüfung vorgestellte Typ eines Fahrzeugs, eines Sys-

tems, eines Bauteils oder einer selbstständigen technischen Einheit den geltenden 

Bauvorschriften entspricht und ist eine Betriebserlaubnis im Sinne des § 1 Abs. 1 

StVG und eine Allgemeine Betriebserlaubnis im Sinne des § 20 StVZO. Die Einzel-

genehmigung nach § 2 Nr. 6 FZV wiederum bestätigt, dass das betreffende Fahr-

zeug, System, Bauteil oder die selbstständige technische Einheit den geltenden 

Bauvorschriften entspricht und ist eine Betriebserlaubnis des § 1 Abs. 1 StVG und 

eine Einzelbetriebserlaubnis nach § 21 StVZO. 

 

3. Regelungssystematik 

 
Technische Anforderungen für Fahrzeuge und entsprechende Bauvorschriften erge-

ben sich aus nationalem Recht, europäischem Recht sowie aus völkerrechtlichen 

Regelungen. §§ 30 ff. StVZO enthalten nationale Bau- und Betriebsvorschriften. Die 

EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FZV) setzt die Richtlinie 2007/46/EG 

                                                                                                                                    
32 Arzt/Ruth-Schumacher, Zulassungsrechtliche Rahmenbedingungen der Fahrzeugautomatisierung, 

NZV 2017, 57 (58). 
33 Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. September 2007 zur 

Schaffung eines Rahmens für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern 

sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge. 
34 Richtlinie 2002/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. März 2002 über die 

Typgenehmigung für zweirädrige oder dreirädrige Kraftfahrzeuge und zur Aufhebung der Richtlinie 

92/61/EWG des Rates (ABl. L 124 vom 9.5.2002, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung oder der 

Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Februar 2013 

über die Genehmigung und Marktüberwachung von zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen Fahrzeu-

gen. 
35 Richtlinie 2003/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die 

Typgenehmigung für land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen, ihre Anhänger und die von ihnen 

gezogenen auswechselbaren Maschinen sowie für Systeme, Bauteile und selbstständige technische 

Einheiten dieser Fahrzeuge und zur Aufhebung der Richtlinie 74/150/EWG. 
36 Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Februar 2013 

über die Genehmigung und Marktüberwachung von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen und 

Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des Europäischen Parlements und des Rates vom 15. Januar 2013 

über die Genehmigung und Marktüberwachung von zwei- und dreirädrigen und vierrädrigen Fahrzeu-

gen. 
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um. Dieser Richtlinie unterfallen die häufigsten im Straßenverkehr verwendeten 

Fahrzeuge.37 

 

Nach Art. 1 Richtlinie 2007/46/EG soll die Richtlinie einen harmonisierten Rahmen 

mit den Verwaltungsvorschriften und allgemeinen technischen Anforderungen für die 

Genehmigung aller in ihren Geltungsbereich fallenden Neufahrzeuge und der zur 

Verwendung in diesen Fahrzeugen bestimmten Systeme, Bauteile und selbstständi-

gen technischen Einheiten schaffen. Dieser Richtlinie kommt damit eine grundlegen-

de Bedeutung zu, da sie ein einheitliches Genehmigungsverfahren vorsieht, welches 

auf dem Grundsatz der vollständigen Harmonisierung der technischen Merkmale be-

ruht.38 Ziel ist insbesondere die Gewährleistung eines hohen Maßes an Verkehrssi-

cherheit durch vollständige Harmonisierung der technischen Anforderungen auch im 

Hinblick auf den Bau der Fahrzeuge.39 Für die dieser Richtlinie unterfallenden EG-

Typgenehmigungen enthalten Art. 8 ff. Bestimmungen zum Verfahren. Diese Rege-

lungen verweisen auf weitere Rechtsakte mit Bestimmungen zur Beschaffenheit. Da-

bei handelt es sich um eine Vielzahl weiterer Richtlinien und Verordnungen sowie 

Regelungen der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen 

(UN/ECE-Regelungen). 

 

Die Grundlage dieser Regelungen ist ein Übereinkommen der Vereinten Nationen40, 

welchem die EU mit Wirkung vom 23. Januar 1998 beigetreten ist41. Das Überein-

kommen schafft einen rechtlichen Rahmen für die Etablierung technischer Regelun-

gen. Diese wurden durch das ĂWorld Forum for Harmonization of Vehicle Regulati-

ons ï WP.29ñ verabschiedet, welches aus Vertretern der Parteien des Übereinkom-

mens besteht. In Anhang IV der Richtlinie 2007/46/EG findet sich eine Aufstellung 

der für die EG-Typgenehmigung für Fahrzeuge anzuwendenden Vorschriften. In Teil 

I des Anhangs IV finden sich UN/ECE-Regelungen, denen die EU beigetreten ist. Sie 

sind zu den gleichen Bedingungen wie die Einzelrichtlinien und Einzelverordnungen 

Bestandteil der EG-Typgenehmigung für Fahrzeuge.42 Die in Anhang IV Teil II aufge-

führten UN/ECE-Regelungen werden als gleichwertig mit den entsprechenden Ein-

zelrichtlinien oder Einzelverordnungen anerkannt, sofern sie denselben Geltungsbe-

reich und Gegenstand betreffen.43 

                                                                                                                                    
37 Arzt/Ruth-Schumacher, Zulassungsrechtliche Rahmenbedingungen der Fahrzeugautomatisierung, 

NZV 2017, 57 (59). 
38 EuGH, Urt. v. 20.3.2014 (Kommission ./. Polen), Rs. C-639/11, Rn. 34; Arzt/Ruth-Schumacher, Zu-

lassungsrechtliche Rahmenbedingungen der Fahrzeugautomatisierung, NZV 2017, 57 (59). 
39 EuGH, Urt. v. 20.3.2014 (Kommission ./. Polen), Rs. C-639/11, Rn. 35. 
40 Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 20. März 1958 über die Annahme harmonisierter 

technischer Regelungen für Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge 

eingebaut oder dafür verwendet werden können, und die Bedingungen für die gegenseitige Anerken-

nung von Genehmigungen, die nach diesen Regelungen erteilt wurden. 
41 Beschluss 97/836/EG des Rates vom 27. November 1997. 
42 Art. 34 Abs. 1 S. 1 RL 2007/46/EG; vgl. insoweit auch Anhang XI für Merkmale von Fahrzeugen mit 

besonderer Zweckbestimmung. 
43 Art. 35 Abs. 1 S. 1 RL 2007/46/EG. 
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Ein weiterer bedeutsamer völkerrechtlicher Vertrag ist das Wiener Übereinkommen 

über den Straßenverkehr (WÜ)44, welches sowohl technische Anforderungen an 

Fahrzeuge als auch Regelungen für das Verhalten der Verkehrsteilnehmer fomu-

liert45.  

 

Im Ergebnis sind im Hinblick auf die Erteilung der Betriebserlaubnis von Fahrzeugen 

damit letztlich vor allem europarechtliche Regelungen entscheidend: § 19 Abs. 1 

S. 2 StVZO bestimmt, dass die Betriebserlaubnis auch zu erteilen ist, wenn das 

Fahrzeug anstelle der Vorschriften der StVZO bestimmte Anforderungen des europä-

ischen Rechts erfüllt. Damit stehen nicht die nationalen Bau- und Betriebsvorschrif-

ten in §§ 30 ff. StVZO im Blickpunkt, sondern die europäischen Regelungen bzw. die 

UN/ECE-Regelungen, die als verbindliches EU-Recht anerkannt werden. 

 

4.  Sicherheitsstandards 

 
§ 30 Abs. 1 StVO regelt zur Beschaffenheit der Fahrzeuge, dass diese so gebaut 

und ausgerüstet sein müssen, dass ihr verkehrsüblicher Betrieb niemanden schädigt 

oder mehr als unvermeidbar gefährdet, behindert oder belästigt (Nr. 1) und die In-

sassen insbesondere bei Unfällen vor Verletzungen möglichst geschützt sind und 

das Ausmaß und die Folgen von Verletzungen möglichst gering bleiben (Nr. 2). Aus 

den Formulierungen Ăniemanden (é) mehr als unvermeidbar gefªhrdet, behindert 

oder belªstigtñ kann geschlussfolgert werden, dass ein absoluter Ausschluss von Ge-

fährdungen, Behinderungen oder Belästigungen nicht erforderlich ist. Zudem sollen 

das AusmaÇ und die Folgen von Verletzungen Ămºglichst geringñ bleiben. Auch dies 

zeigt, dass trotz eines Verletzungsrisikos bei Benutzung eine Zulassung des Fahr-

zeugs möglich ist. 

 

Auch europarechtlichen Regelungen sind zum Maß der Sicherheit Hinweise zu ent-

nehmen: VO (EG) 661/200946 bestimmt Sicherheitsanforderungen für die Typenge-

nehmigung von Kraftfahrzeugen. Hier heißt es in Art. 5 Abs. 1, dass die Hersteller 

sicherstellen, dass Fahrzeuge so konstruiert, gefertigt und zusammengebaut sind, 

dass die Gefahr von Verletzungen der Fahrzeuginsassen und anderer Verkehrsteil-

nehmer möglichst gering ist. Auch hier ist zu schlussfolgern, dass keine absolute Si-

                                                                                                                                    
44 Übereinkommen vom 8. November 1968 über den Straßenverkehr. 
45 Hierbei ist jedoch umstritten, ob den verhaltensrechtlichen Vorschriften eine zulassungsrechtliche 

Wirkung zukommt. Nur die Bundesrepublik ist Vertragspartner des WÜ, nicht jedoch die EU selbst, 

und das europäische Recht geht dem innerstaatlichen Recht wegen seines allgemeinen Anwen-

dungsvorrangs vor, vgl. dazu Arzt/Ruth-Schumacher, Zulassungsrechtliche Rahmenbedingungen der 

Fahrzeugautomatisierung, NZV 2017, 57 (61). 
46 Verordnung (EG) Nr. 661/2009 vom 13. Juli 2009 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, 

Kraftfahrzeuganhängern und von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für 

diese Fahrzeuge hinsichtlich ihrer allgemeinen Sicherheit. 
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cherheit gewährleistet werden muss. Eine entsprechende Schlussfolgerung lässt sich 

beispielsweise auch aus der VO (EU) Nr. 168/201347 ziehen, die in Art. 22 Anforde-

rungen für die funktionale Sicherheit von Fahrzeugen festlegt. Auch hier heißt es, 

dass der Hersteller sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Fahrzeuge so ausge-

legt, gefertigt und zusammengebaut sind, dass die Verletzungsgefahr für Fahrzeu-

ginsassen und andere Verkehrsteilnehmer möglichst gering ist. In Art. 3 Nr. 22 dieser 

Verordnung wird Ăfunktionale Sicherheitñ als das Fehlen eines unzumutbaren Risikos 

der Verletzung oder Gesundheitsschädigung von Personen oder der Verletzung oder 

Beschädigung von Eigentum aufgrund einer Gefährdung durch die Fehlfunktion me-

chanischer, hydraulischer, pneumatischer, elektrischer oder elektronischer Systeme, 

Bauteile oder selbstständiger technischer Einheiten definiert. Auch das legt nahe, 

dass die Zulassung Risiken beim Inverkehrbringen von Fahrzeugen nicht aus-

schließt. 
 

So ist im Ergebnis auch der EuGH in der Entscheidung Kommission ./. Polen48 zu 

verstehen. In dieser Entscheidung wollte der EU-Mitgliedstaat Polen die Benutzung 

von Fahrzeugen mit Lenkanlagen auf der rechten Fahrzeugseite von der Umsetzung 

der Lenkanlagen auf die linke Seite abhängig machen. Personen, die in Polen eine 

Zulassung für Personenkraftwagen aus dem Vereinigten Königreich oder Irland ï 

mithin Mitgliedstaaten mit Linksverkehr ï begehrten, wären so zu einem kostspieli-

gen Umbau gezwungen gewesen, was der EuGH ablehnte. Das Gericht war im Er-

gebnis der Ansicht, dass bei der Zulassung ein gewisses Risiko im Zusammenhang 

mit dem Straßenverkehr vom Gesetzgeber in Kauf genommen werden kann.49 

 

                                                                                                                                    
47 Verordnung (EU) Nr. 168/2013 vom 15. Januar 2013 über die Genehmigung und Marktüberwa-

chung von zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen Fahrzeugen. Entsprechende Regelungen finden 

sich für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge in Art. 17 und Art. 18 der Verordnung (EU) Nr. 

167/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Februar 2013 über die Genehmigung 

und Marktüberwachung von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen. 
48 EuGH, Urt. v. 20.3.2014 (Kommission ./. Polen), Rs. C-639/11. 
49 EuGH, Urt. v. 20.3.2014 (Kommission ./. Polen), Rs. C-639/11, Rn. 42. 
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III. Zulassung von Medizinprodukten 

 

1. Überblick 

 
Das Inverkehrbringen von Medizinprodukten regelt das Medizinproduktegesetz 

(MPG). Zweck dieses Gesetzes ist es, den Verkehr mit Medizinprodukten zu regeln 

und dadurch für die Sicherheit, Eignung und Leistung der Medizinprodukte sowie die 

Gesundheit und den erforderlichen Schutz der Patienten, Anwender und Dritten zu 

sorgen.50 Das Gesetz findet für Medizinprodukte, nicht jedoch für Arzneimittel im 

Sinne des § 2 des Arzneimittelgesetzes Anwendung.51 

 

Grundsätzlich dürfen Medizinprodukte in Deutschland gemäß § 6 Abs. 1 MPG nur in 

den Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden, wenn sie mit einer CE-

Kennzeichnung versehen sind. Eine CE-Kennzeichnung darf ein Medizinprodukt nur 

erhalten, wenn die grundlegenden Anforderungen nach § 7 MPG erfüllt sind und ein 

für das jeweilige Medizinprodukt vorgeschriebenes Konformitätsbewertungsverfahren 

durchgeführt worden ist.52 Gelten für das Medizinprodukt noch andere Rechtsvor-

schriften als diejenigen des MPG, darf eine CE-Kennzeichnung erst erfolgen, wenn 

auch die Voraussetzungen der anderen Rechtsvorschriften erfüllt sind.53 

 

Die grundlegenden Anforderungen unterscheiden sich nach der Art der Medizinpro-

dukte. Dabei wird zwischen aktiven implantierbaren Medizinprodukten, In-vitro-

Diagnostika und sonstigen Medizinprodukten54 unterschieden. Maßgeblich waren 

insoweit Richtlinie 90/385/EWG55 (Aktive implantierbare Medizinprodukte), Richtlinie 

98/79/EG56 (In-vitro-Diagnostika) und Richtlinie 93/42/EWG57 (Sonstige Medizinpro-

dukte). § 7 Abs. 1 MPG verweist insoweit jeweils auf die in den Richtlinien formulier-

ten Anforderungen.58 Die Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG wurden überarbei-

tet und in die europäische Medizinprodukteverordnung (Medical Device Regulation ï 

                                                                                                                                    
50 § 1 MPG. 
51 § 2 Abs. 5 Nr. 1 MPG. 
52 § 6 Abs. 2 S. 1 MPG. 
53 § 6 Abs. 3 S. 1 MPG. 
54 Sonstige Medizinprodukte werden gemäß § 13 MPG nach den Klassifizierungsregeln des Anhangs 

IX der Richtlinie 93/42/EWG klassifiziert. 
55 Richtlinie 90/385/EWG vom 20. Juni 1990 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaa-

ten über aktive implantierbare medizinische Geräte. 
56 Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998 über In-

vitro-Diagnostika. 
57 Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte. 
58 Für aktive implantierbare Medizinprodukte wird auf die Anforderungen des Anhangs 1 der Richtlinie 

90/385/EWG, für In-vitro-Diagnostika auf die Anforderungen des Anhangs I der Richtlinie 98/79/EG 

und für die sonstigen Medizinprodukte auf die Anforderungen des Anhangs I der Richtlinie 93/42/EWG 

verwiesen. 
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MDR)59 überführt, was sich insbesondere nach Ablauf der Übergangsfrist im Jahr 

2020 auswirkt.60 Zudem müssen Medizinprodukte, die auch Maschinen im Sinne der 

Richtlinie 2006/42/EG sind, grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforde-

rungen nach dieser Richtlinie entsprechen, sofern diese spezifischer sind als die Ge-

sundheits- und Sicherheitsanforderungen nach Richtlinie 93/42/EWG oder Richtlinie 

90/385/EWG.61 

 

2. Konformitätsbewertungsverfahren 

 
Die Durchführung der Konformitätsbewertungsverfahren ist in einer Rechtsverord-

nung nach § 37 Abs. 1 MPG ï der Verordnung über Medizinprodukte (MPV) ï gere-

gelt. Konformitätsbewertungsverfahren für aktive implantierbare Medizinprodukte re-

gelt § 4 MPV, für In-vitro-Diagnostika § 5 MPV und für sonstige Medizinprodukte § 7 

MPV. Die Prüfung der Konformitätsbewertungsverfahren erfolgt durch sogenannte 

ĂBenannte Stellenñ. Das sind f¿r die Durchf¿hrung von Pr¿fungen und die Erteilung 

der maßgeblichen Bescheinigungen vorgesehene Stellen.62 Hersteller können sich 

an eine Benannte Stelle wenden, die für das jeweilige Verfahren bzw. Produkt vorge-

sehen ist. Das sind regelmäßig private Unternehmen, wie z.B. der TÜV, die auf An-

trag nach § 15 MPG staatlich autorisiert werden.63 Die Benennung und Überwachung 

der Benannten Stellen ist in §§ 15 - 18 MPG geregelt und erfolgt durch die Zentral-

stelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten 

(ZLG).64 

 

                                                                                                                                    
59 Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über 

Medizinprodukte, zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und der 

Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur Aufhebung der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG des 

Rates. 
60 Vgl. Art. 120 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2017/745, wonach ab dem 26.5.2020 jede Veröffentli-

chung einer Notifizierung gemäß den Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG in Bezug auf eine Be-

nannte Stelle ungültig wird. 
61 § 7 Abs. 2 MPG. § 7 Abs. 3 MPG stellt zudem die Voraussetzung auf, dass bei Produkten, die auch 

zur Verwendung entsprechend der Vorschriften über persönliche Schutzausrüstungen nach Richtlinie 

89/686/EWG bestimmt sind, die Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen dieser Richtlinie erfüllt 

werden müssen. 
62 § 3 Nr. 20 MPG. 
63 Im November 2018 wurde eine internationale Recherche mehrerer Journalisten veröffentlicht, in der 

erhebliche Kritik am Zulassungsverfahren und insbesondere der Zuständigkeit privater Unternehmen 

für die Durchführung der Konformitätsbewertungsverfahren und den Anforderungen an die klinischen 

Bewertungen geäußert wurde. Vgl. dazu beispielsweise die Veröffentlichungen im Internet: 

https://projekte.sueddeutsche.de/implantfiles/politik/implant-files-sueddeutsche-de-e952128; 

https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/sendung/ausser-kontrolle-folge-

7-102.html. 
64 https://www.zlg.de/medizinprodukte/dokumente/stellenlaboratorien/benannte-stellen.html. 

https://projekte.sueddeutsche.de/implantfiles/politik/implant-files-sueddeutsche-de-e952128
https://www.zlg.de/medizinprodukte/dokumente/stellenlaboratorien/benannte-stellen.html
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3. Sicherheitsstandards 

 
Nach § 4 Abs. 1 MPG ist insbesondere das Inverkehrbringen von Medizinprodukten 

verboten, wenn der begründete Verdacht besteht, dass sie die Sicherheit und Ge-

sundheit von Patienten, Anwendern oder Dritten über ein nach den Erkenntnissen 

der medizinischen Wissenschaften vertretbares Maß hinausgehend unmittelbar oder 

mittelbar gefährden. § 19 Abs. 1 MPG regelt, dass die Eignung von Medizinproduk-

ten für den vorgesehenen Verwendungszweck durch eine klinische Bewertung zu 

belegen ist, welche die Beurteilung von unerwünschten Wirkungen sowie die An-

nehmbarkeit des in den grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 90/385/EWG 

und 93/42/EWG genannten Nutzen-/Risiko-Verhältnisses einschließen muss. Die 

klinische Prüfung eines Medizinproduktes bei Menschen darf nach § 20 Abs. 1 S. 4 

Nr. 1 MPG nur durchgeführt werden, wenn und solange die Risiken, die mit ihr für die 

Person verbunden sind, bei der sie durchgeführt werden soll, gemessen an der vo-

raussichtlichen Bedeutung des Medizinproduktes für die Heilkunde ärztlich vertretbar 

sind. Dabei sind die potentiellen Risiken der Produkte maßgeblich, die indes nicht 

ausgeschlossen werden. Vielmehr wird auf das Nutzen-/Risiko-Verhältnis abgestellt, 

was im europäischen Recht spezifiziert ist. 

 

Die Richtlinie 93/42/EWG normiert für sonstige Medizinprodukte in ihrem Art. 2 das 

Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme. Danach müssen die Mitgliedstaaten alle 

erforderlichen Maßnahmen treffen, damit Produkte nur in den Verkehr gebracht wer-

den dürfen, wenn sie die Sicherheit und die Gesundheit der Patienten, der Anwender 

und gegebenenfalls Dritter bei sachgemäßer Installation, Instandhaltung und ihrer 

Zweckbestimmung entsprechender Verwendung nicht gefährden.65 In Anhang I der 

Richtlinie 90/385/EWG für aktive implantierbare Medizinprodukte steht ausdrücklich, 

dass etwaige unerwünschte Nebenwirkungen unter Berücksichtigung der vorgege-

benen Leistungen keine unvertretbaren Risiken darstellen dürfen.66 Auch in der 

Richtlinie 98/79/EG zu In-vitro-Diagnostika finden sich Regelungen zur Risikomini-

mierung67, die ebenfalls den Schluss zulassen, dass ein vollständiger Ausschluss 

des Risikos nicht gefordert wird. Im Ergebnis können damit auch Medizinprodukte 

zugelassen werden, denen Risiken anhaften, wobei die Art des jeweiligen Medizin-

produktes für die Beurteilung maßgebend ist.68 

                                                                                                                                    
65 Art. 3 der Richtlinie 93/42/EWG verweist auf Anhang I, der grundlegende Anforderungen enthält. 

Die im November 2018 veröffentlichte Recherche (vgl. Fn. 62) kritisiert insoweit auch die Durchfüh-

rung der nach Anhang X der Richtlinie durchzuführenden klinischen Bewertungen, da die hierfür vor-

handene Leitlinie MEDDEV 2.7.1 beispielsweise auch den Nachweis der Gleichwertigkeit mit ver-

gleichbaren Medizinprodukten zulªsst (ĂEquivalent deviceñ). 
66 Anhang I, Ziff. 5 Richtlinie 90/385/EWG. In dieser Richtlinie finden sich Regelungen zu den klini-

schen Bewertungen in Anhang 7. Die Leitlinie MEDDEV 2.7.1 (vgl. Fn. 66) findet auch hier Anwen-

dung. 
67 Vgl. insoweit Anhang I, Ziff. 2.1, 2.5., 2.7 Richtlinie 98/79/EG. 
68 Davon wird auch künftig auszugehen sein, denn in Anhang I der Verordnung (EU) 2017/745 finden 

sich grundlegende Sicherheits- und Leistungsanforderungen, die einen solchen Schluss ebenfalls 
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IV. Autonome Systeme 

 

1. Problemaufriss 

 
Die Frage, welcher Regelungsbedarf besteht, wenn autonome Systeme zugelassen 

werden sollen, befindet sich in der Diskussion. Der aufgezeigte Rahmen wird die 

Grundlage entsprechender Regelungen bilden. Indes ist es nicht unproblematisch, 

Anforderungen für die Zulassung autonomer Systeme zu bestimmen. Das zeigt sich 

am Beispiel des autonomen Fahrens besonders deutlich und betrifft beispielsweise 

die Frage, wie im Rahmen des Zulassungsverfahrens die Komponenten, die ein au-

tonomes Fahren ermöglichen, geprüft werden sollen. Sollen gesonderte Sicherheits-

standards angelegt werden? Wie sollen diese bestimmt werden? Wie wird mit Ver-

kehrssituationen umgegangen, zu deren Auflösung es menschlicher Kommunikation 

bedarf? Zu bedenken ist auch, dass im Vorfeld nicht alle erdenklichen Verkehrsitua-

tionen bekannt sein werden und entsprechend nachgestellt bzw. behandelt werden 

können.69 Hier liegen vor allem praktische und technische Fragestellungen zugrunde, 

deren Ergebnisse bei Vorliegen von Antworten in entsprechende Regelungen trans-

formiert werden müssen. 

 

Aber auch ethische Fragen sind in diesem Rahmen zu bedenken. So stellt sich zum 

Beispiel auch die sogenannte ĂDilemma-Problematikñ: Wie soll sich das autonome 

Fahrzeug in Situationen verhalten, in denen ein Schaden unvermeidbar ist? Soll es 

vorrangig die Fahrzeuginsassen oder die anderen Verkehrsteilnehmer schützen?70 

Diese grundsätzlichen Fragen sollten soweit wie möglich im Zulassungsverfahren 

beantwortet werden. Andernfalls würden diese Wertentscheidungen ï ohne entspre-

chende Vorgaben ï durch die Hersteller selbst getroffen werden müssen. 

 

Fraglich ist auch, wie Systeme, welche in der Lage sein werden, ihr Verhalten zu än-

dern, geprüft werden sollen.71 Ausgehend von der hier verwendeten Begriffsdefinition 

kann ein solches System Dinge leisten, die ihre menschlichen Entwickler und Besit-

                                                                                                                                    

zulassen. Hier heißt es in Kapitel I Nr. 1 unter anderem, dass die Produkte sicher und wirksam sind 

und weder den klinischen Zustand und die Sicherheit der Patienten noch die Sicherheit und die Ge-

sundheit der Anwender oder gegebenenfalls Dritter gefährden, wobei etwaige Risiken im Zusammen-

hang mit ihrer Anwendung gemessen am Nutzen für den Patienten vertretbar und mit einem hohen 

Maß an Gesundheitsschutz und Sicherheit vereinbar sein müssen. Dabei ist der allgemein anerkannte 

Stand der Technik zugrunde zu legen. 
69 Vgl. Oppermann/Stender-Vorwachs/Wagner, Technik autonomer Fahrzeuge ï eine Einführung, 

Autonomes Fahren, 2017, S. 1 (29 f.). 
70 Steiner, Fahren ohne Fahrer im Fokus der Rechtswissenschaft, DAR 2017, S. 359 (360). 
71 In diesem Sinn auch Oppermann/Stender-Vorwachs/Wagner, Technik autonomer Fahrzeuge ï eine 

Einführung, Autonomes Fahren 2017, S. 1 (30). 
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zer nicht vorhergesehen haben.72 Entwickelt solch ein System ein ĂInnenlebenñ, 

könnte das Verhalten des Systems unter Umständen unberechenbar sein.73 Was 

kann passieren, wenn das System eigene Entscheidungen trifft? Darf ein solches 

System vor dem Hintergrund des Schutzes von Leben und körperlicher Unversehrt-

heit überhaupt zugelassen werden? Diese Probleme stellen sich indes immer, wenn 

Entscheidungen von Systemen nicht mehr nachvollzogen werden können. Diese 

Fragen sind auch im Rahmen der Zulassung autonomer Systeme von Bedeutung, 

um bereits im Vorfeld Auswirkungen auf das Leben und die körperliche Unversehrt-

heit von Menschen zu vermeiden. 

 

2. Filterfunktion des Zulassungsrechts 

 
Für Medizingeräte findet sich in § 6 Abs. 4 MPG eine Regelung, die ausdrücklich 

festlegt, dass die Durchführung eines Konformitätsbewertungsverfahrens im Rahmen 

der Zulassung die zivil- und strafrechtliche Verantwortlichkeit des Verantwortlichen 

unberührt lässt. Damit ist ein solches Verfahren eine Mindestmaßnahme zur Siche-

rung der Funktionsfähigkeit und Leistungsfähigkeit von Medizinprodukten, führt indes 

nicht zu einer Entlastung aus der Verantwortung.74 Eine spezielle Gefährdungshaf-

tung nach dem MPG gibt es nicht, weshalb bei Medizinprodukten für Schäden und 

Produktfehler nach allgemeinen Regelungen gehaftet wird.75 Wird beim Betrieb eines 

Kraftfahrzeugs ein Mensch getötet, der Körper oder die Gesundheit eines Menschen 

verletzt oder eine Sache beschädigt, sieht § 7 Abs. 1 StVG die verschuldensunab-

hängige Haftung des Fahrzeughalters und § 18 Abs. 1 StVG die verschuldensab-

hängige Haftung des Fahrers vor. Bei Produktfehlern der Fahrzeuge kommen An-

sprüche gegen den Produzenten aus Produkt- und Produzentenhaftung in Betracht. 

Diese Regelungen greifen auch bei Fahrzeugen, die für den Verkehr zugelassen 

sind. Damit führt auch die Zulassung von Fahrzeugen grundsätzlich nicht zu einer 

Verantwortungsentlastung des Herstellers. Insoweit ist ein Gleichlauf mit den ange-

sprochenen Sicherheitsstandards bei zugelassenen Fahrzeugen bzw. zugelassener 

Medizintechnik festzustellen: Diese schließen Risiken beim Inverkehrbringen von 

Fahrzeugen nicht aus. Verwirklicht sich dieses Risiko, greifen die jeweiligen Haf-

tungstatbestände. 

 

Gleichwohl steht die Frage der Zulassung auch im Zusammenhang mit der Frage der 

Haftung bei von diesen Systemen verursachten Schäden. Je höhere Anforderungen 

an die Zulassung autonomer Fahrzeuge gestellt werden, desto weniger Haftungsan-

sprüche entstehen tatsächlich. Je weniger streng diese Anforderungen sind, desto 

öfter ist die Haftungsfrage von Relevanz. Dieses gegenseitige Wechselverhältnis 

                                                                                                                                    
72 Vgl. oben unter B. IV. 
73 Oppermann/Stender-Vorwachs/Beck, Selbstfahrende Fahrzeuge ï aktuelle Probleme der (straf-

rechtlichen) Fahrlässigkeitshaftung, Autonomes Fahren, 2017, S. 33 (37). 
74 Spickhoff/Lücker, Medizinrecht, 2014, MPG, § 6 Rn. 9. 
75 Spickhoff/Lücker, Medizinrecht, 2014, MPG, § 6 Rn. 9. 
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wird maßgeblich durch die Anforderungen geprägt, welche das Zulassungsrecht vor-

gibt: Wird ein autonomes System aufgrund der damit einhergehenden Risiken nicht 

zugelassen, so stellt sich die Frage der Haftung für dieses System letztlich nicht. 

 

Im Ergebnis kann die Zulassung eines autonomen Systems damit zwar nicht eine 

Haftung für von ihm verursachte Schäden verhindern, gleichwohl kann eine Zulas-

sung entscheidenden Einfluss auf möglicherweise entstehende bzw. nicht entste-

hende Schäden haben. Das Zulassungsrecht hat damit eine Filterfunktion, indem es 

Systeme verhindern kann, die Schäden verursachen können. Ist ein solcher Schaden 

durch ein zugelassenes autonomes System eingetreten, gerät das Haftungsrecht in 

den Blickpunkt. 

 

3. Exkurs: aktueller Stand beim autonomen Fahren 

 

a. Zulassung 

 
Für autonome Fahrzeuge wird vertreten, dass diese zugelassen werden können, 

wenn die nutzungsbedingte Selbstgefährdung zu rechtfertigen ist. Das soll dann der 

Fall sein, wenn die Fahrzeuge den aktuellen gesetzlich angepassten Sicherheitsan-

forderungen unterliegen und eine konkrete Todesgefahr ausgeschlossen werden 

kann.76 

 

Der unter II. dargestellten Zulassung von Fahrzeugen ohne menschliche Steuerung 

standen bislang insbesondere Art. 8 Abs. 1, Art. 8 Abs. 5 und Art. 13 Abs. 1 WÜ ent-

gegen: Nach Art. 8 Abs. 1 WÜ muss jedes Fahrzeug, das sich in Bewegung befindet, 

einen Führer haben. Art. 8 Abs. 5 WÜ fordert die jederzeitige Beherrschbarkeit des 

Fahrzeugs durch den Fahrzeugführer und Art. 13 Abs. 1 WÜ die Beherrschbarkeit 

des Fahrzeugs zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten, um in der Lage zu sein, alle ihm 

obliegenden Fahrbewegungen auszuführen. Nach einer Änderung des WÜ gelten 

jedoch die Voraussetzungen der Art. 8 Abs. 5 WÜ und Art. 13 Abs. 1 WÜ mit einer 

neu ergänzten Regelung des Abs. 5bis in Art. 8 als erfüllt, wenn Fahrzeugsysteme 

den einschlägigen (technischen) UN/ECE-Regelungen entsprechen oder die Syste-

me so gestaltet sind, dass sie durch den Fahrer übersteuerbar oder deaktivierbar 

sind.77 Diese Änderung erfolgte speziell vor dem Hintergrund, Rechtssicherheit hin-

sichtlich bereits im Verkehr befindlicher Assistenz- bzw. automatisierter Systeme 

herzustellen und die weitere Entwicklung automatisierter Fahrsysteme zu unterstüt-

                                                                                                                                    
76 So im Ergebnis Oppermann/Stender-Vorwachs/Stender-Vorwachs/Steege, Grundrechtliche Implika-

tionen des autonomen Fahrens, Autonomes Fahren, 2017, S. 253 (287). 
77 Die Änderung des Wiener Übereinkommens ist am 23. März 2016 in Kraft getreten. Vgl. hierzu auch 

das Gesetz zur Änderung der Artikel 8 und 39 des Übereinkommens vom 8. November 1968 über den 

Straßenverkehr vom 7. Dezember 2016, BGBl. II 2016, 1306. 
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zen.78 Derzeit arbeitet das ĂWorld Forum for Harmonization of Vehicle Regulations ï 

WP.29ñ an einer  nderung der für diesen Bereich maßgeblichen UN/ECE-

Regelungen: So wurde nunmehr die Arbeitsgruppe für automatisierte/autonome und 

vernetzte Fahrzeuge (GRVA) gegründet.79 Insbesondere die UN/ECE-Regelung 7980 

zu Lenkanlagen ist in diesem Zusammenhang zu überarbeiten.81 

 

Neben der Schaffung solcher Regelungen stellen sich auch die bereits aufgeworfe-

nen Fragen der Bestimmung konkreter Anforderungen an die Zulassung. Das Bun-

desministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) fördert beispielsweise das Ge-

meinschaftsprojekt PEGASUS, ein ĂProjekt zur Etablierung von generell akzeptierten 

Gütekriterien, Werkzeugen und Methoden sowie Szenarien und Situationen zur Frei-

gabe hochautomatisierter Fahrfunktionenñ. Das bis 2019 angelegte Forschungspro-

jekt dient der Entwicklung von einheitlichen Qualitätsstandards und Methoden zur 

Zulassung von automatisierten Fahrfunktionen. Zentrale Fragen sind dabei: Welche 

Rolle wird der Faktor Mensch in Zukunft spielen? Was muss die Technologie garan-

tieren? Und wie kann das Zusammenspiel von Mensch und Technik optimal gestaltet 

werden?82 Daneben gibt es auch auf europäischer Ebene entsprechende Untersu-

chungen, wie die Initiative ĂProspective Effectiveness Assessment for Road Safetyñ 

(Pears), deren Fokus auf der Entwicklung von Standards zur künftigen Bewertung 

der Verkehrssicherheit für fahrzeugintegrierte aktive Sicherheitstechnologien liegt.83 

Einen Überblick über die europäischen und internationalen Initiativen im Bereich des 

automatisierten Fahrens findet man auch in der ĂAutomated Driving Roadmapñ der 

ERTRAC-Arbeitsgruppe ĂKonnektivitªt und automatisiertes Fahrenñ84. 

 

 

 

                                                                                                                                    
78 Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 6. Mai 2016 zur Änderung der Artikel 8 und 39 des Über-

einkommens vom 8. November 1968 über den Straßenverkehr, BT-Drs. 243/16, S. 2. 
79 Die Arbeitsgruppe ist Nachfolger der Arbeitsgruppe für Brems- und Fahrwerk (GRRF). Vgl. dazu 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grva/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2018-

01e.pdf 
80 UN/ECE-Regelung 79: Einheitliche Bestimmungen für die Genehmigung von Fahrzeugen in Bezug 

auf die Lenkankage. 
81 Arzt/Ruth-Schumacher, Zulassungsrechtliche Rahmenbedingungen der Fahrzeugautomatisierung, 

NZV 2017, 57 (60). 
82 Zu Rahmeninformationen über das Projekt im Forschungsinformationssystem (FIS) des BMVI 

https://www.forschungsinformationssystem.de/servlet/is/471754/?clsId0=276664&clsId1=276670&clsI

d2=276957 sowie auf der Website des Projektes unter https://www.pegasusprojekt.de/en/. 
83 https://pearsinitiative.com. 
84 http://ertrac.org/uploads/documentsearch/id48/ERTRAC_Automated_Driving_2017.pdf. Das ĂEuro-

pean Road Transport Research Advisory Councilñ (ERTRAC) ist eine von der Europªischen Kommis-

sion unterstützte Technologieplattform für den Straßenverkehr, vgl. 

http://ertrac.org/index.php?page=what-is-ertrac. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grva/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2018-01e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp29grva/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2018-01e.pdf
https://www.forschungsinformationssystem.de/servlet/is/471754/?clsId0=276664&clsId1=276670&clsId2=276957
https://www.forschungsinformationssystem.de/servlet/is/471754/?clsId0=276664&clsId1=276670&clsId2=276957
https://www.pegasusprojekt.de/en/
https://pearsinitiative.com/
http://ertrac.org/uploads/documentsearch/id48/ERTRAC_Automated_Driving_2017.pdf
http://ertrac.org/index.php?page=what-is-ertrac
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b. Datenspeicherung und Datensicherheit 

 
Mit zunehmender Automatisierung nimmt der Umfang im Fahrzeug generierter Daten 

zu.85 Zur Datenverarbeitung bei Kraftfahrzeugen mit hoch- oder vollautomatisierter 

Fahrfunktion finden sich Regelungen in § 63a und § 63b StVG. In § 63a Abs. 1 StVG 

wird zunächst festgestellt, dass Kraftfahrzeuge mit hoch- oder vollautomatisierter 

Fahrfunktion die durch ein Satellitennavigationssystem ermittelten Positions- und 

Zeitangaben speichern, wenn ein Wechsel der Fahrzeugsteuerung zwischen Fahr-

zeugführer und dem hoch- oder vollautomatisierten System erfolgt, wenn der Fahr-

zeugführer durch das System aufgefordert wird, die Fahrzeugsteuerung zu über-

nehmen oder eine technische Störung des Systems auftritt. Diese Daten müssen den 

für die Ahndung von Verkehrsverstößen zuständigen Behörden auf deren Verlangen 

übermittelt und dürfen durch diese gespeichert und genutzt werden, wobei der Um-

fang der Datenübermittlung auf das notwendige Maß zu beschränken ist (§ 63a Abs. 

2 StVG). Unter bestimmten Voraussetzungen hat der Fahrzeughalter die Übermitt-

lung dieser Daten an Dritte zu veranlassen (§ 63a Abs. 3 StVG). § 63b StVG er-

mächtigt zudem zum Erlass von Rechtsverordnungen über die technische Ausgestal-

tung und den Ort des Speichermediums sowie die Art und Weise der Speicherung, 

den Adressaten der Speicherpflicht und Maßnahmen zur Sicherung der gespeicher-

ten Daten gegen unbefugten Zugriff bei Verkauf des Kraftfahrzeugs. Zu erwähnen ist, 

dass der 56. Verkehrsgerichtstag 2018 die Empfehlung ausgesprochen hat, dass die 

Speicherung der in § 63a Abs. 1 StVG genannten Daten sowohl im Fahrzeug selbst 

als auch bei einem unabhängigen Dritten erfolgen und der Gesetzgeber unverzüglich 

Einzelheiten regeln sollte.86 

 

Zu beachten wären neben datenschutzrechtlichen Aspekten87 auch Fragen der 

ĂSecurityñ. Insbesondere f¿r die Verkehrssicherheit ist die ĂSecurityñ des Fahrzeugs ï 

also die Sicherheit des Systems vor Angriffen von außen ï von Bedeutung: In den 

USA gibt es insoweit den ĂSelf-Drive Actñ 88, der diesbezügliche Vorgaben setzt  und 

sogar einen eigenen Abschnitt zur Thematik ĂCybersecurityñ enthªlt.89 So müssen die 

Hersteller einen ĂCybersecurity Planñ entwickeln, der schriftliche Cybersicherheits-

richtlinien in Bezug auf die Praktiken des Herstellers zur Erkennung und Reaktion auf 

Cyberangriffe, die Benennung eines Ansprechpartners für die Cybersicherheit, Ver-

fahren zur Beschränkung des Zugangs zu automatisierten Antriebssystemen sowie 

die Schulung und Überwachung der Mitarbeiter umfasst. Die Cybersicherheitsrichtli-

                                                                                                                                    
85 Klink-Straub/Straub, Vernetzte Fahrzeuge ï portable Daten, ZD 2018, 459 mit Beispielen. 
86 https://www.deutscher-

verkehrsgerichtstag.de/images/empfehlungen_pdf/empfehlungen_56_vgt.pdf. 
87 Klink-Straub/Straub, Vernetzte Fahrzeuge ï portable Daten, ZD 2018, 459; Klink-Straub/Straub, 

Nächste Ausfahrt DS-GVO ï Datenschutzrechtliche Herausforderungen beim automatisierten Fahren, 

NJW 2018, 3201. 
88 H.R.3388 - Self Drive Act, vgl. https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3388/text.  
89 Sec. 5: Cybersecurity of automated driving systems. 

https://www.deutscher-verkehrsgerichtstag.de/images/empfehlungen_pdf/empfehlungen_56_vgt.pdf
https://www.deutscher-verkehrsgerichtstag.de/images/empfehlungen_pdf/empfehlungen_56_vgt.pdf
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3388/text
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nien müssen ein Verfahren zum Identifizieren, Bewerten und Mildern von Schwach-

stellen durch Cyberangriffe oder unbefugte Eingriffe sowie ein Verfahren zum Ergrei-

fen von Präventiv- und Korrekturmaßnahmen beinhalten.90 Entsprechende Regelun-

gen erscheinen sinnvoll, um ein größtmögliches Maß an Verkehrssicherheit gewähr-

leisten zu kºnnen. Zudem sieht der ĂSelf-Drive Actñ vor, dass ein ĂPrivacy-Planñ ent-

wickelt werden muss, aus dem hervorgeht, wie die Hersteller mit diesen Daten um-

gehen.91 Ähnliche Pläne hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-

struktur (BMVI) mit einem sogenannten ĂDatenausweisñ f¿r Kraftfahrzeuge verfolgt, 

der unter anderem vollumfänglich und verständlich über Umfang und Häufigkeit der 

Datenerhebung sowie über die Nutzung und Weitergabe der Daten aufklären soll.92 

 

Es besteht eine Wechselwirkung zwischen Haftungs- und Zulassungsrecht: Der Ge-

setzgeber hat die Aufgabe, durch das Zulassungsrecht die von automatisierten und 

autonomen Systemen ausgehenden Gefahren von vornherein auf ein gesellschaftlich 

akzeptiertes Maß zu begrenzen. 

                                                                                                                                    
90 Vgl. sec. 5 (a) H.R.3388 - Self Drive Act. 
91 Sec. 12. Privacy Plan required for highly automated vehicles: ĂEin schriftlicher Datenschutzplan in 

Bezug auf das Sammeln, Verwenden, Teilen und Speichern von Informationen über Fahrzeughalter 

oder Insassen, die von einem hochautomatisierten Fahrzeug, einem Fahrzeug, das eine teilweise 

Fahrautomatisierung durchführt, oder einem automatisierten Antriebssystem gesammelt wurden.ò 
92 Strategiepapier ĂDigitale Souverªnitªtñ des Bundesministeriums f¿r Verkehr und digitale Infrastruk-

tur (BMVI) https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/DG/datengesetz.html. 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/DG/datengesetz.html
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E. Allgemeine Grundsätze zum Haftungsrecht bei auto-
nomen Systemen 

 

I. Vorbemerkung 

 

Im auÇervertraglichen Schadensrecht gilt der Grundsatz Ăcasum sentit dominusñ, d.h. 

die Schadensfolgen trägt der Geschädigte selbst, sofern das Gesetz diese nicht ei-

nem anderen zuweist.93 Die Haftung ist daher die Ausnahme, die ihrerseits der Be-

gründung bedarf.94 Das Schadensersatzrecht dient primär dem Ausgleich in rechts-

widriger Weise erlittener Nachteile. Dabei werden aber nicht die Person oder das 

Vermögen an sich geschützt, sondern die Haftung knüpft an bestimmte Tatbestände 

an; eine ĂgroÇeñ, das gesamte Deliktsrecht beherrschende Generalklausel existiert 

dagegen nicht.95 

 

Jede zivilrechtliche Haftung setzt einen Zurechnungsgrund voraus. Das deutsche 

Zivilrecht kennt in diesem Zusammenhang verschiedene Prinzipien der Schadenszu-

rechnung. Als Grundform der Zurechnung steht das Verschuldensprinzip. Allerdings 

kennt das Gesetz auch eine Haftung, ohne dass den Schuldner ein Verschulden an 

der Rechtsgutsverletzung trifft. An dem Erfordernis eines Verschuldens fehlt es ins-

besondere in den Fällen der Gefährdungshaftung. Das BGB von 1900 sah lediglich 

einen Fall der Gefährdungshaftung vor, und zwar die Tierhalterhaftung in § 833 BGB. 

Im Übrigen hielten die Schöpfer des BGB die Gefährdungshaftung für systemfremd; 

Schadensersatz wurde nur bei Verschulden gewährt. Mit der fortlaufenden Schaffung 

neuer Tatbestände, die eine Gefährdungshaftung vorsehen, hat der Gesetzgeber in 

der Vergangenheit auf die Gefahren der modernen Technik reagiert.96 

 

Im Folgenden wird untersucht, welche Wertungsprinzipien der geltenden Verschul-

dens- und Gefährdungshaftung zugrunde liegen und ob und inwieweit sie taugliche 

Instrumente dafür sein können, diejenigen Haftungsfragen, die sich beim Einsatz au-

tonomer Systeme stellen, sachgerecht zu bewältigen. Als besonders relevanter Un-

terfall der Gefährdungshaftung soll dabei hier die Produkthaftung nach dem Produkt-

haftungsgesetz eingeordnet und gesondert dargestellt werden.97  

 

                                                                                                                                    
93 MüKo/Wagner, BGB, vor § 823 Rn. 7. 
94 Staudinger/Hager, BGB, Vorbem. zu §§ 823 ff. Rn. 24. 
95 MüKo/Wagner, BGB, vor § 823 Rn. 7. 
96 S. nur Larenz/Canaris, SchuldR II/2, § 84 I 1, S. 600. 
97 Zum ï für diese Untersuchung nicht maßgeblichen - Streit über die dogmatische Einordnung der 

Haftung nach dem ProdHaftG vgl. MüKo/Wagner, BGB, Einl. ProfHaftG Rn. 17 ff. 
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II. Deliktische Verschuldenshaftung 

 

Auch beim Einsatz autonomer Systeme kann die auf Verschulden basierende De-

liktshaftung eine wichtige Rolle spielen. Eine solche Haftung sieht das Gesetz insbe-

sondere in den § 823 Abs. 1 und 2 BGB vor. 

 

1. Anknüpfungspunkte der Haftung  

 

Anknüpfungspunkt der Haftung ist das Verschulden. Von besonderer praktischer Be-

deutung ist dabei die Frage, ob der Schädiger fahrlässig gehandelt hat; die hiermit 

zusammenhängenden Probleme stellen sich insbesondere auch beim Einsatz auto-

nomer Systeme. Fahrlässigkeit (§ 276 Abs. 2 BGB) setzt voraus, dass ein bestimm-

tes schadensauslösendes Ereignis bei Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt voraus-

sehbar und vermeidbar gewesen wäre. Dabei ist es grundsätzlich unerheblich, ob 

der Schadenseintritt auf ein aktives Tun oder ï bei bestehender Pflicht zum Handeln 

ï ein Unterlassen zurückzuführen ist. Es gilt hierbei ï anders als im Strafrecht ï ein 

rein objektiver Sorgfaltspflichtmaßstab, der sich nach den im jeweiligen Verkehrs-

kreis geltenden Maßstäben richtet.98 Seine innere Rechtfertigung findet dieser An-

satz auch in dem Gedanken des Vertrauensschutzes: Im Rechtsverkehr soll sich je-

der grundsätzlich darauf verlassen dürfen, dass der andere die für die Erfüllung sei-

ner Pflichten erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse besitzt.99  

 

Zur Bestimmung des Sorgfaltsmaßstabs kann ï soweit vorhanden ï auf Rechtsvor-

schriften zurückgegriffen werden, wobei der jeweils anwendbare Sorgfaltsmaßstab 

grundsätzlich im Einzelfall zu ermitteln ist; allgemein gilt, dass der zu betreibende 

Vermeidungsaufwand umso höher ist, je größer die Schadenswahrscheinlichkeit und 

je höher der zu erwartende Nutzen ist.100 Insgesamt kann vom Verantwortlichen in 

der Regel allerdings nur erwartet werden, dass er alle ihm zumutbaren und ange-

messenen Sicherheitsvorkehrungen trifft, um eine Schädigung anderer zu verhin-

dern, die berechtigterweise von ihm erwartet werden können.101 

 

Fraglich ist, ob die Verschuldenshaftung beim Einsatz autonomer Systeme ein aus-

reichendes Haftungskonzept bietet. In der Literatur102 wird dies bezweifelt. Je selbst-

ständiger ein System agiere und reagiere, desto weniger erscheine es sachgerecht, 

dem Nutzer des Systems in Bezug auf die unmittelbare Verletzungshandlung einen 

                                                                                                                                    
98 St. Rspr.; s. etwa BGH, Urt. v. 17.3.1981 ï VI ZR 191/79, NJW 1981, 1603; BGH, Urt. v. 13.2.2001 

ï VI ZR 34/00, NJW 2001, 1786; aus der Lit. MüKo/Grundmann, BGB, § 276 Rn. 55 f. 
99 Palandt/Grüneberg, BGB, § 276 Rn. 15. 
100 Zutr. Horner/Kaulartz, Verschiebung des Sorgfaltsmaßstabs bei Herstellung und Nutzung autono-

mer Systeme, CR 2016, 7 (8). 
101 BGH, Urt. v. 2.3.2010 ï VI ZR 223/09, NJW 2010, 1967. 
102 S. etwa Horner/Kaulartz, Haftung 4.0, CR 2016, 7 (8). 
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Verschuldensvorwurf zu machen. Das fehlerhafte Verhalten sei für den Nutzer typi-

scherweise nicht vorhersehbar und damit auch nicht mehr steuerbar.103 

 

Auf dieser Grundlage stellt sich die Frage, wie der Sorgfaltsmaßstab bei der Herstel-

lung oder dem Einsatz autonomer Systeme zu konkretisieren ist und ob relevante 

Haftungslücken dadurch drohen, dass Herstellern oder Betreibern aufgrund der spe-

zifischen Eigenschaften dieser Systeme kein Fahrlässigkeitsvorwurf gemacht werden 

kann. Allgemeine Aussagen lassen sich hierzu schwerlich treffen. Vielmehr muss 

den hiermit zusammenhängenden Fragen anhand konkreter Anwendungsbeispiele 

näher nachgegangen werden. Insoweit wird auf die Ausführungen unter F. und G. 

verwiesen. 

 

Das Gesetz sieht in bestimmten Fällen eine Schärfung der Haftung vor. Im hiesigen 

Kontext sind dabei unter Wertungsgesichtspunkten vor allem solche Regelungen 

interessant, nach denen aus Gründen der Beweiserleichterung für den Geschädigten 

in bestimmten Fällen das Verschulden vermutet wird, insbesondere in Fällen der Ver-

letzung gesetzlich konkretisierter Sorgfaltspflichten (§§ 831, 832, 833 S. 2, 834, 836 -

838 BGB, § 18 StVG). Hintergrund hierfür dürfte neben der größeren Beweisnähe 

des Schädigers insbesondere der Gedanke des Einstehenmüssens für besondere 

Risiken sein, z.B. im Bereich des § 831 BGB das Einstehen für das Unternehmensri-

siko.104 

 

Ob auch bei der Haftung für autonome Systeme das Verschulden des Herstellers 

oder des Betreibers vermutet werden sollte, kann nicht allgemeingültig beantwortet 

werden. Es ist vielmehr produktbezogen zu untersuchen, ob sich Haftungslücken 

ergeben; erst im Anschluss daran kann die Frage beantwortet werden, wie diese ge-

schlossen werden sollten. 

 

2. Beim Einsatz autonomer Systeme relevante Haftungstatbestände 

 

Das allgemeine Deliktsrecht gilt selbstverständlich auch dann, wenn es um die Her-

stellung und den Einsatz autonomer Systeme geht. Will man also ï wie hier ï unter-

suchen, ob das geltende Haftungsrecht ausreichend ist, müssen diese Regeln den 

Ausgangspunkt der Überlegungen bilden. 

 

a. Allgemeine Haftungstatbestände des Deliktsrechts 

 

Im allgemeinen Deliktsrecht kann zwischen dem Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB 

und demjenigen aus § 823 Abs. 2 BGB unterschieden werden.  

 

                                                                                                                                    
103 Horner/Kaulartz, Haftung 4.0, CR 2016, 7 (8). 
104 Staudinger/Bernau, BGB, § 831 Rn. 5. 
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(1) Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB (Rechtsgutsverletzung) 

 

Die Haftung nach § 823 Abs. 1 BGB setzt die rechtswidrige und schuldhafte Verlet-

zung eines geschützten Rechtsguts voraus. Der Sorgfaltsmaßstab im Rahmen der 

Verschuldenshaftung ist auch beim Einsatz autonomer Systeme nach den allgemei-

nen Grundsätzen anhand des konkreten Einzelfalls zu bilden. 

 

Für den Betreiber eines autonomen Systems kommen insoweit Sorgfaltspflichten bei 

der Auswahl, Bedienung und Überwachung des Systems in Betracht. Je selbststän-

diger das eingesetzte System agiert, desto weniger werden Sorgfaltspflichtverletzun-

gen bei der laufenden Bedienung in Betracht kommen. Die Pflichten des Betreibers 

dürften sich bei zunehmender Automatisierung vielmehr auf die Auswahl, Inbetrieb-

nahme und Überwachung des Systems konzentrieren (Ist das System für den kon-

kreten Einsatzzweck geeignet? Entspricht es den aktuellen Sicherheitsstandards, 

müssen zum sicheren Betrieb insbesondere noch Software-Updates vorgenommen 

werden? Zeigen sich sicherheitsrelevante Anomalien beim Betrieb des Systems?)105. 

Ob dadurch Haftungslücken drohen, soll im Rahmen der Erörterung der konkreten 

Anwendungsbeispiele näher untersucht werden. 

 

Hinsichtlich der den Hersteller autonomer Systeme treffenden Sorgfaltspflichten ist 

für die hiesige Untersuchung die sog. deliktsrechtliche Produzentenhaftung beson-

ders relevant. Diese gründet auf dem Prinzip, dass derjenige, der eine Gefahrenquel-

le eröffnet oder beherrscht, für diese verantwortlich ist.106 Im Unterschied zur Ge-

fährdungshaftung nach dem ProdHaftG haftet der Produzent im Rahmen der 

§§ 823 ff. BGB verschuldensabhªngig, wobei die praktischen Auswirkungen dieses 

Unterschieds nicht überschätzt werden dürfen107. Wie bei der Haftung nach dem 

ProdHaftG wird bei der deliktischen Produzentenhaftung eine Unterteilung in die 

Fehlerkategorien Konstruktion, Fabrikation und Instruktion vorgenommen mit ent-

sprechenden Verkehrssicherungspflichten für das Inverkehrbringen eines Produkts. 

Hinzu treten ab dem Inverkehrbringen des Produkts die Pflicht zur Produktbeobach-

tung und die daran ggf. anknüpfenden Pflichten zur Gefahrenabwehr.108 Die im 

Rahmen der deliktischen Produzentenhaftung entwickelten Kategorien gelten auch 

nach dem Inkrafttreten des ProdHaftG fort und sind nicht gegenstandslos gewor-

den.109 Bei der konkreten Ausgestaltung sind insbesondere die ggf. nicht vorhande-

nen technischen Kenntnisse der Nutzer zu berücksichtigen.110 Auch hier dienen 

technische Standards aus überbetrieblichen technischen Normen zur Konkretisie-

rung unbestimmter Rechtsbegriffe und daraus resultierender Pflichten. 

                                                                                                                                    
105 Horner/Kaulartz, Haftung 4.0, CR 2016, 7 (8 f.) 
106 BeckOK BGB/Förster, Stand: 15.06.2017, § 823 Rn. 663 f. 
107 Näher Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (711 ff.). 
108 Vgl. Palandt/Sprau, BGB, § 823 Rn. 172 ff. 
109 BGH, Urt. v. 9.5.1995 ï VI ZR 158/94, BGHZ 129, 353 Rn. 15. 
110 Vogt, Fahrerassistenzsysteme ï Neue Technik ï Neue Rechtsfragen?, NZV 2003, 153 (156). 
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Da die sich im Hinblick auf die Haftung des Herstellers autonomer Systeme stellen-

den Fragen bei der deliktischen Produzentenhaftung und der Haftung nach dem 

ProdHaftG (hinsichtlich der Pflichten beim Inverkehrbringen des Produkts) weitge-

hend deckungsgleich sind, sollen beide Haftungstatbestände im Folgenden unter IV. 

behandelt werden. 

 

(2) Anspruch aus § 823 Abs. 2 BGB (Schutzgesetzverletzung) 

 

Unabhängig von einem Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB kann für den Hersteller eine 

Haftung infolge Schutzgesetzverletzung nach § 823 Abs. 2 BGB bestehen. Zumin-

dest theoretische Bedeutung als Schutzgesetz haben hierbei im Zusammenhang mit 

Produkten die Vorschriften des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG). Ein Anspruch 

des Produktbenutzers besteht aufgrund des eingeschränkten Schutzbereichs des 

ProdSG jedoch nur für Verletzungen der Schutzgüter Leben und Gesundheit (vgl. § 3 

ProdSG).  

 

Bei fehlerhaften Medizinprodukten können etwa zudem die Vorschriften des MPG zur 

Anwendung kommen, da Zweck dieses Gesetzes nach § 1 MPG ist, den Verkehr mit 

Medizinprodukten zu regeln und dadurch für die Sicherheit, Eignung und Leistung 

der Medizinprodukte sowie die Gesundheit und den erforderlichen Schutz der Patien-

ten, Anwender und Dritter zu sorgen; auch hier sind somit nur Leben und Gesundheit 

geschützt. Näheres hierzu unter D. III. 

 

b. Besondere Tatbestände der Verschuldenshaftung 

 

Wie bereits oben ausgef¿hrt, sieht das deutsche Recht f¿r einige besondere ĂRisiko-

quellenñ spezielle Haftungstatbestªnde vor, die auch beim Einsatz autonomer Sys-

teme relevant werden können. Typischerweise setzt die Haftung nach diesen Vor-

schriften zwar ein Verschulden voraus, dieses wird aber vermutet, d.h. der Schädiger 

muss sich, um sich der Haftung zu entziehen, exkulpieren und trägt hierfür die Be-

weislast. Das ist gerechtfertigt, da die Frage des Verschuldens und die hierfür maß-

geblichen Tatsachen meist allein in der Sphäre des Schädigers liegen; dies führt auf 

Seiten des Geschädigten zu Schwierigkeiten bei der Beweisführung. Auf der Grund-

lage der Beweislastumkehr wird es dem Geschädigten mithin erleichtert, eine Kom-

pensation für den eingetretenen Schaden zu erhalten.  

 

Neben der Haftung für Verrichtungsgehilfen (§ 831 BGB) und der Haftung des Auf-

sichtspflichtigen (§ 832 BGB) ist im Rahmen dieser Untersuchung insbesondere die 

Haftung des Fahrzeugführers nach § 18 Abs. 1 StVG von Interesse. Denn es wird in 
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der Literatur111 angenommen, dass dieser Haftungstatbestand bei zunehmendem 

Einsatz automatisierter/autonomer Systeme bei der Fahrzeugsteuerung an Bedeu-

tung verlieren wird, da das fehlerhafte Verhalten eines autonomen Systems für den 

Nutzer typischerweise nicht vorhersehbar und damit steuerbar sein werde. Bei der 

Aktivierung von hoch- oder vollautomatisierten Fahrfunktionen im Zeitpunkt des 

Schadensfalls wird sich der Fahrzeugführer nach § 18 Abs. 1 Satz 2 StVG exkulpie-

ren können, soweit er seinen Pflichten nach § 1b StVG nachgekommen ist.  

 

III. Gefährdungshaftung 

 

Es stellt sich die Frage, ob die Grundsätze zur Gefährdungshaftung ï ggf. de lege 

ferenda ï ein taugliches Instrument dafür sein können, um die sich bei autonomen 

Systemen stellenden Haftungsfragen interessengerecht und systemkonform in den 

Griff zu bekommen. Soweit derzeit spezielle Regeln fehlen, ist insbesondere zu klä-

ren, unter welchen Voraussetzungen der Haftungsgrund dieser Haftungsform auch in 

Bezug auf die Herstellung oder den Betrieb autonomer Systeme erfüllt ist. 

 

1. Grundlagen 

 

Für die Gefährdungshaftung gilt das Enumerationsprinzip. Aufgrund des Verzichts 

auf ein Verschulden besteht ein gesteigertes Bedürfnis nach Rechtssicherheit, da der 

Betroffene in der Lage sein sollte, Vorsorge zu treffen (z.B. Abschluss einer Haft-

pflichtversicherung).112 Aus diesem Grund war die Rechtsprechung in der Vergan-

genheit äußerst zurückhaltend, wenn es darum ging, die Vorschriften über die Ge-

fährdungshaftung auf ungeregelte Sachverhalte analog anzuwenden. All dies sollte 

man auch bei den Überlegungen berücksichtigen, ob für die Haftung beim Einsatz 

autonomer System eine Generalklausel geschaffen werden sollte. Aufgrund des 

Enumerationsprinzips ist es die Aufgabe des Gesetzgebers, diejenigen Sachverhalte 

zu identifizieren, in denen eine Gefährdungshaftung eingreifen sollte. Hiervon hat der 

Gesetzgeber zwar zurückhaltend, wohl aber regelmäßig Gebrauch gemacht. Anwen-

dungsfälle sind etwa: § 1 HaftPflG (Vorläufer schon 1838), § 7 StVG (1908), § 33 

LuftVG (1922), § 2 HaftPflG (1943, Elektrizität, Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten); 

zweite Hälfte 20. Jhdt.: §§ 25 ff. AtomG, § 22 WHG a.F. = § 89 WHG (Wasser), 

§ 114 BBergG, § 1 UmweltHG, Ä 32 GenTG (ĂBetreiberñ), Ä 84 AMG (Arzneimittel) 

und vor allem §§ 1 ff. ProdHaftG. 

 

In welchen Fällen der Gesetzgeber eine Gefährdungshaftung einführt, ist weitgehend 

in sein Ermessen gestellt. Der Gesetzgeber erfüllt seine verfassungsrechtliche 

                                                                                                                                    
111 Horner/Kaulartz, Haftung 4.0, CR 2016, 7 (8). 
112 S. nur Larenz/Canaris, SchuldR II/2, § 84 I 1, S. 602. 
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Schutzpflicht regelmäßig schon dann, wenn jedenfalls eine verschuldensabhängige 

Haftung greift.113  

 

Die Gefährdungshaftung ist nicht die einzige Haftung, die kein Verschulden voraus-

setzt. Sie ist vielmehr insbesondere von der Aufopferungshaftung abzugrenzen. Die 

Aufopferungshaftung zeichnet sich ï wie etwa § 906 Abs. 2 S. 2 BGB ï dadurch aus, 

dass dem Geschädigten an sich ein Abwehranspruch zustand, dieser ihm jedoch ï 

unter Gewährung einer Entschädigung ï von der Rechtsordnung genommen wird. 

Das ist bei der Gefährdungshaftung anders; diese Haftung greift auch dann ein, 

wenn dem Geschädigten ein entsprechender ï gleichsam Ăvorgelagerterñ ï negatori-

scher Abwehranspruch nicht zustand. Ferner ist die Gefährdungshaftung von einer 

Haftung zu unterscheiden, die ohne ein weiteres Zurechnungserfordernis bereits 

dann eingreift, wenn das Verhalten des Schuldners für den Schadenseintritt kausal 

ist; eine solche Haftung, die als ĂKausalhaftungñ bezeichnet werden kann, ist dem 

deutschen Recht in dieser Form fremd. 

 

2. Haftungsgrund 

 

Auch wenn die Regelungen über die jeweilige Gefährdungshaftung sich in vielen 

Spezialgesetzen befinden, liegen ihnen strukturelle Gemeinsamkeiten zugrunde. 

Diese sind auch hier von Bedeutung; eine etwaige Gefährdungshaftung für autono-

me Systeme sollte sich schon aus Gründen der Rechtssicherheit in die Struktur des 

allgemeinen Haftungsrechts einfügen. Was den Haftungsgrund der Gefährdungshaf-

tung angeht, haben sich verschiedene Wertungskriterien herauskristallisiert, die hier 

kurz skizziert werden sollen. Jene Kriterien stehen freilich nicht isoliert nebeneinan-

der, sondern sind im Einzelfall zu gewichten; sie sind Teil eines beweglichen Sys-

tems. 

 

a. ĂBesondere Gefahrñ 

 

Die Gefährdungshaftung wird insbesondere von den Prinzipien der Gefahrveranlas-

sung und der Gefahrbeherrschung getragen. Erforderlich ist mithin insbesondere ei-

ne Ăbesondere Gefahrñ;114 gerade in ihrer Schaffung oder Aufrechterhaltung liegt der 

Haftungsgrund für die Gefährdungshaftung.  

 

Betrachtet man die existierenden Tatbestände der Gefährdungshaftung näher, so 

kann wie folgt differenziert werden: 

 

                                                                                                                                    
113 Larenz/Canaris, SchuldR II/2, § 84 I 2, S. 606. 
114 Larenz/Canaris, SchuldR II/2, § 84 I 2, S. 607. 
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Die Ăbesondere Gefahrñ kann auf einer besonderen Gefªhrlichkeit einer Sache oder 

einer Handlung aufbauen (so etwa § 7 StVG oder § 89 WHG). In beiden Fällen geht 

es in erster Linie um die Haftung desjenigen, der den Betrieb der Sache oder die ge-

fahrauslºsende Handlung verantwortet. Dass dieser die Gefahr Ăveranlasstñ oder 

Ăbeherrschtñ, liegt auf der Hand. Kn¿pft also das Gesetz die Gefªhrdungshaftung an 

die besondere Gefährlichkeit einer Sache oder einer Handlung, so sieht es eine Haf-

tung des Betreibers (und nicht des Herstellers) vor. 

 

Hiervon zu unterscheiden sind die Tatbestände der Gefährdungshaftung, in denen es 

um die Haftung des Herstellers geht. Soweit das Gesetz diesen als Schuldner vor-

sieht, knüpft die Haftung an einen Fehler der Sache an. Dies ist etwa bei der Pro-

dukthaftung nach dem ProdHaftG oder ï trotz abweichender Beweislastverteilung ï 

bei § 2 Abs. 1 S. 2 HPflG der Fall. In beiden Fällen haftet der Hersteller oder der In-

haber der Anlage dann nicht, wenn das Produkt oder die Anlage fehlerfrei sind. Be-

trachtet man also die Haftung des Herstellers, so wird deutlich, dass der Gesetzge-

ber von einer hinreichenden Gefahrveranlassung bislang nicht schon dann ausge-

gangen ist, wenn jemand eine ï ggf. auch potentiell gefährliche ï Sache herstellt und 

in den Verkehr bringt; es muss vielmehr hinzu kommen, dass die Sache fehlerhaft 

ist. Das ist auch in systematischer Hinsicht überzeugend. Allein in der Herstellung 

und dem Inverkehrbringen einer fehlerfreien Sache hat der Gesetzgeber bislang kei-

ne Gefahr erkannt, die eine Gefährdungshaftung rechtfertigt; jene Handlungen wer-

den vielmehr grundsätzlich als haftungsrechtlich neutral angesehen. Vor diesem Hin-

tergrund überzeugt es, dass auch § 84 AMG die Gefährdungshaftung des pharma-

zeutischen Unternehmers, der das Arzneimittel im Geltungsbereich dieses Gesetzes 

in den Verkehr gebracht hat, an einen Entwicklungs- oder Herstellungsfehler115 (vgl. 

§ 84 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 AMG) oder an einen Instruktionsfehler (vgl. § 84 Abs. 1 S. 2 

Nr. 2 AMG) knüpft. 

 

b. Vorteil und korrespondierendes Risiko 

 

Die Gefährdungshaftung wird ferner von dem Gedanken der Zusammengehörigkeit 

von Vorteil und korrespondierendem Risiko getragen. Besonders deutlich wird dies, 

wenn der Betreiber aus dem Betrieb einen wirtschaftlichen Nutzen zieht; allerdings 

kann jener Vorteil auch nicht-wirtschaftlicher Natur sein. Da ein nicht-wirtschaftlicher 

Vorteil jedoch nur in absoluten Ausnahmefällen verneint werden kann, kommt jenem 

Gedanken keine nennenswerte eingrenzende Wirkung zu; er taugt mithin für die wei-

teren Überlegungen nur bedingt. 

 

                                                                                                                                    
115 Vgl. BeckOGK/Franzki, Stand: 1.1.2019, AMG § 84 Rn. 66.1. 
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c. Unausweichlichkeit der Gefahr für den Geschädigten 

 

Ein weiterer Gesichtspunkt, der zur Rechtfertigung der Gefährdungshaftung heran-

gezogen werden kann, ist derjenige, dass der Geschädigte sich der Gefahr nicht ent-

ziehen, ihr also nicht ausweichen kann. In diesen Fällen entfällt die Möglichkeit des 

Selbstschutzes. Als ĂKompensationñ hierf¿r erhªlt der Geschªdigte einen verschul-

densunabhängigen Anspruch. Voraussetzung ist freilich, dass der Geschädigte 

schutzbedürftig ist. 

 

3. Zurechnungsadressat 

 

Eng verknüpft mit der Frage, ob ein Haftungsgrund besteht, ist die Frage, wer der 

richtige Zurechnungsadressat ist. 

 

 

Adressat der Haftung kann nur derjenige sein, dem die Ăbesondere Gefahrñ zuzu-

rechnen ist. Zieht man die Kriterien der Gefahrveranlassung und der Gefahrbeherr-

schung heran, so trifft die Haftung denjenigen, der für die Gefahr verantwortlich ist, 

sie mithin veranlasst hat oder beherrschen kann.  

a. Hersteller 

 

Zu klären ist, unter welchen Voraussetzungen der Hersteller ein tauglicher Haftungs-

adressat ist. 

 

(1) Hersteller eines fehlerhaften autonomen Systems 

 

Wie bereits oben angesprochen, liegt in der Herstellung und in dem Inverkehrbringen 

einer Sache jedenfalls dann eine Ăbesondere Gefahrñ, die eine Gefªhrdungshaftung 

rechtfertigt, wenn die Sache fehlerhaft ist. Dies gilt selbstverständlich auch für auto-

nome Systeme. In jenen Fällen ist mithin eine Gefährdungshaftung sachgerecht, sie 

ergibt sich nach dem geltenden Recht aus dem ProdHaftG. 

 

(2) Hersteller eines fehlerfreien autonomen Systems 

 

Für ein fehlerfreies Produkt greift nach dem geltenden Recht keine Herstellerhaftung. 

Dies leuchtet für den Regelfall unmittelbar ein. Gleichwohl kann man die Frage auf-

werfen, ob jener Grundsatz für autonome Systeme ebenfalls überzeugt. So ließe sich 

an eine Haftung des Herstellers denken, die dann eingreift, wenn sich eine spezifi-

sche Gefahr realisiert, die beim Einsatz autonomer Systeme geschaffen wird. Diese 

Gefahr kann ggf. darin gesehen werden, dass das System unvorhersehbare Ent-

scheidungen trifft, die - unterstellt, nach den geltenden MaÇstªben wªre ein ĂFehlerñ 

zu verneinen - einen Schaden verursachen können. Grundlage einer solchen Über-
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legung wäre die Erwägung, dass selbst ein autonomes System, das auf nahezu un-

endlich viele Situationen vorbereitet und programmiert wurde, bei einer gegebenen-

falls dennoch eintretenden ĂSondersituationñ versagt. Hierin kºnnte eine spezifische 

Gefahr gesehen werden, die der Sphäre des Herstellers als Produzent des autono-

men Systems entstammt. 

 

Gleichwohl erscheint es zweifelhaft, ob in diesen Fällen ï also auch ohne einen Pro-

duktfehler ï eine Gefährdungshaftung des Herstellers eingreifen sollte. Dagegen 

spricht insbesondere, dass es letztlich nicht der Hersteller ist, der konkret und eigen-

verantwortlich über den Einsatz des autonomen Systems entscheidet. Darüber hin-

aus ist zu berücksichtigen, dass der Einsatz eines autonomen Systems geeignet sein 

dürfte, insgesamt die Gefahren zu verringern, die ansonsten statistisch auf menschli-

ches Fehlverhalten zurückzuführen wären, was letztlich (auch) dem Betreiber, Nutzer 

etc. zugute kommt. Bei einer wertenden Betrachtung ist es somit in der Regel nicht 

der Hersteller, der die Gefahr veranlasst. Für den Hersteller würde eine Haftung in 

diesen Fªllen letztlich auf eine reine ĂKausalhaftungñ116 hinauslaufen.  

 

(3) Hersteller eines möglicherweise fehlerhaften autonomen Systems 

 

Werden Schäden durch autonome Systeme verursacht, so mag es im Vergleich zu 

Ăanalogenñ Sachverhalten grºÇere Schwierigkeiten bereiten, den Fehler zu lokalisie-

ren und nachzuweisen. Das betrifft insbesondere solche Fehler, die nur dann erkannt 

werden können, wenn der Algorithmus bekannt ist. Es stellt sich jedoch die Frage, ob 

die sich hieraus ggf. ergebenden Beweisschwierigkeiten eine Gefährdungshaftung 

rechtfertigen können. Zieht man die oben herausgearbeiteten Kriterien heran, kommt 

es darauf an, ob in der Herstellung und in dem Inverkehrbringen eines autonomen 

Systems bereits deshalb eine Ăbesondere Gefahrñ liegt, weil im Zusammenhang mit 

Haftungsfragen besondere Beweisschwierigkeiten entstehen können.  

 

Dies ließe sich ggf. mit dem Hinweis darauf bejahen, dass die Beweisschwierigkeiten 

dem autonomen System gleichsam immanent sind.117 Gleichwohl überzeugt ein sol-

cher Ansatz letztlich nicht. Besondere Beweisschwierigkeiten können auch in völlig 

anders gelagerten Sachverhalten entstehen, die mit autonomen Systemen in keinem 

Zusammenhang stehen. Um ihnen sachgerecht begegnen zu können, ist an eine 

Modifizierung der Darlegungs- und Beweislast zu denken. Insoweit muss untersucht 

werden, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, die im Allgemeinen an eine Beweis-

lastumkehr zu stellen sind. Sofern man auf der Grundlage der allgemeinen Regeln 

nicht zu sachgerechten Ergebnissen gelangt, ist zu prüfen, ob das Gesetz im Hin-

blick auf die Darlegungs- und Beweislast angepasst werden sollte, etwa in Bezug auf 

                                                                                                                                    
116 Zu diesem Begriff s. oben unter 1. 
117 In dieser Richtung wohl Kütük-Markendorf/Esser, Zivilrechtliche Haftung des Herstellers beim au-

tonomen Fahren, MMR 2016, 22 (25). 
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das Vorliegen eines Fehlers. Dabei kann auch eine Rolle spielen, ob eine Beweissi-

cherung durch Protokollierung mºglich ist (ĂBlackboxñ); falls ja, ist zu erwªgen, ob 

eine entsprechende Pflicht zur Datensicherung bestehen sollte.118 Eine solche 

ĂBlackboxñ kann ggf. dazu beitragen, die Lokalisierbarkeit des Fehlers zu verbessern, 

was wiederum entweder gegen die Notwendigkeit sprechen kann, die Darlegungs- 

und Beweislast anzupassen, oder aber ï umgekehrt ï eine solche für den Hersteller 

als zumutbar erscheinen lässt. All dies muss unter Berücksichtigung der insoweit gel-

tenden Wertungskriterien gesondert und produktbezogen untersucht werden. 

 

(4) Ergebnis 

 

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass allein in der Herstellung und in dem In-

verkehrbringen eines autonomen Systems keine Ăbesondere Gefahrñ liegt, die eine 

Gefährdungshaftung rechtfertigt. Auch der Umstand, dass sich Beweisschwierigkei-

ten ergeben können, genügt grundsätzlich nicht; allerdings können sie ggf. eine ab-

weichende Ausgestaltung der Beweislastverteilung erforderlich machen, was nicht 

allgemein beurteilt werden kann, sondern nur produktbezogen zu beantworten ist. 

 

b. Betreiber 

 

Es ist ferner zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen der Haftungsgrund für die 

Gefährdungshaftung in der Person des Betreibers greift. 

 

Wie bereits oben dargestellt, wird die Gefährdungshaftung von den Prinzipien der 

Gefahrveranlassung und der Gefahrbeherrschung getragen. Der Betreiber (Halter) 

eines Produkts ist derjenige, der die Gefahr ï abstrakt gesehen ï beherrscht, indem 

er die Quelle schafft (er erwirbt sie) und aufrechterhält (er behält sie). Hierin liegt mit-

hin grundsätzlich ein tauglicher Zurechnungsgrund; auf einen Fehler des Produkts 

kommt es deshalb bei der Betreiberhaftung nicht an. 

 

Eine Gefährdungshaftung ist freilich nur dann gerechtfertigt, wenn von der Sache 

eine Ăbesondere Gefahrñ ausgeht. Ob es sich um eine solche Sache handelt, ist pro-

duktbezogen zu prüfen. Dies gilt auch für autonome Systeme. Nicht von jedem Pro-

dukt, das autonom agiert, muss eine solche Ăbesondere Gefahrñ ausgehen. Allein die 

Autonomie eines Systems hat nicht zwingend zur Folge, dass eine besondere Ge-

fährlichkeit damit verbunden wäre; es ist vielmehr das jeweilige Einsatzgebiet zu un-

tersuchen. Je größer die möglichen Schäden sind, desto eher spricht dies für die 

Schaffung eines Gefährdungstatbestands, wobei auch die typischerweise gefährde-

ten Rechtsgüter in Ansatz zu bringen sind. Dabei steht dem Gesetzgeber eine Ein-

schätzungsprärogative zu. 

                                                                                                                                    
118 S. dazu Horner/Kaulartz, Haftung 4.0, CR 2016, 7 (10). 
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Selbst wenn man zu dem Ergebnis gelangt, dass von dem Betrieb der Sache eine 

besondere Gefahr ausgeht, kann es trotzdem so liegen, dass kein ausreichender 

Haftungsgrund für eine Gefährdungshaftung besteht. An einer solchen Legitimation 

kann es etwa dann fehlen, wenn der Betreiber aus dem Einsatz der Maschine weder 

einen wirtschaftlichen noch einen nicht-wirtschaftlichen Vorteil generiert; das wird 

freilich nur sehr selten der Fall sein. 

Es kann also festgehalten werden, dass der Betreiber des autonomen Systems im 

Rahmen der Gefährdungshaftung grundsätzlich ein tauglicher Zurechnungsadressat 

ist. 

 

c. Roboter 

 

Teilweise wird die Auffassung119 vertreten, dass ï unter bestimmten Voraussetzun-

gen ï auch der Roboter selbst als Haftungsadressat in Betracht kommen sollte. Die-

ser Ansatz überzeugt indes nicht. Insoweit wird insbesondere auf die Ausführungen 

im Bericht der Arbeitsgruppe vom 15. Mai 2017 verwiesen.120 

 

 

4. Geschützter Personenkreis 

 

Von der bislang untersuchten Frage, unter welchen Voraussetzungen in der Person 

des Herstellers oder des Betreibers ein Haftungsgrund für eine Gefährdungshaftung 

gegeben ist, muss die Frage unterschieden werden, welche Personen von der betref-

fenden Haftung geschützt werden sollten. Diese Frage ist nicht nur für die konkrete 

Ausgestaltung einer gesetzlichen Regelung von Bedeutung, sondern kann bereits 

dafür relevant werden, ob in Bezug auf das jeweilige Produkt überhaupt eine Gefähr-

dungshaftung eingeführt werden sollte. Stellt sich nämlich heraus, dass mit dem Ein-

satz des betreffenden autonomen Systems nur solche Personen in Berührung kom-

men, die bei normativer Betrachtung den Schutz einer Gefährdungshaftung nicht er-

warten können oder ausreichend durch andere Ansprüche geschützt sind, so kann 

dieser Befund von vornherein gegen die Notwendigkeit sprechen, eine entsprechen-

de Haftung gesetzlich zu begründen.  

 

a. Schutz unbeteiligter Dritter 

 

Ist ein zureichender Haftungsgrund vorhanden (dazu oben unter 2.), so soll es gera-

de die Aufgabe der Gefährdungshaftung sein, unbeteiligte Dritte vor den Gefahren 

                                                                                                                                    
119 Vgl. Ziffer 59 Buchstabe f der in der unter C. erwähnten Entschließung des Europäischen Parla-

ments vom 16. Februar 2017. 
120 AG Digitaler Neustart, Bericht vom 15. Mai 2017, S. 114. 
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der betreffenden Sache zu schützen. Dies gilt sowohl für die Betreiberhaftung als 

auch für die Herstellerhaftung. Sofern also davon auszugehen ist, dass das betref-

fende autonome System am öffentlichen Verkehr teilnimmt, liegt es auf der Hand, 

dass die Haftungsnorm unbeteiligte Dritte schützen sollte. 

 

b. Schutz des Profiteurs  

 

Schwieriger ist die Frage zu beantworten, ob auch der Profiteur von der Gefähr-

dungshaftung geschützt werden sollte. 

 

(1) Wer ist Profiteur? 

 

Als Profiteur soll hier derjenige bezeichnet werden, zu dessen Gunsten das in Rede 

stehende autonome System eingesetzt wird; er zeichnet sich dadurch aus, dass er 

sich den Gefahren des autonomen Systems bewusst aussetzt. In Bezug auf diese 

Person ist genauer zu untersuchen, ob sie in den Schutz der Gefährdungshaftung 

einbezogen werden sollte.  

 

So stellt sich etwa beim autonomen Fahren die Frage, ob auch die Insassen ge-

schützt werden sollten. Das ist keineswegs selbstverständlich. Nach dem geltenden 

Recht wird der Fahrer (!) eines Kfz nicht von der Halterhaftung erfasst (§ 8 Nr. 2 

StVG). Auch die Haftung aus § 33 LuftVG (Betreiber) kennt Einschränkungen; sie 

greift sogar nur gegenüber außenstehenden Dritten.121 Gegenüber den Insassen 

sieht § 44 LuftVG ï ab einer bestimmten Haftungsgrenze ï demgegen¿ber Ălediglichñ 

eine Verschuldenshaftung mit Beweislastumkehr vor, die freilich nicht den Halter, 

sondern den Luftfrachtführer trifft. 

 

(2) Betreiberhaftung gegenüber dem Profiteur 

 

Bei den weiteren Überlegungen zu der Frage, welche Profiteure in den Vorteil einer 

Gefährdungshaftung kommen sollten, bietet es sich an, zwischen der Betreiberhaf-

tung und der Herstellerhaftung zu differenzieren. 

 

Zunächst soll der Frage nachgegangen werden, ob es sachgerecht ist, den Profiteur 

in die Gefährdungshaftung des Betreibers einzubeziehen. 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
121 Dazu BeckOGK/Förster, Stand: 1.11.2018, LuftVG § 33 Rn. 30. 
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(a) Keine Betreiberhaftung gegenüber dem Nutzer? 

 

Wie bereits oben angesprochen, wird die Gefährdungshaftung auch von dem Ge-

danken getragen, dass sich der Geschädigte der Gefahr nicht entziehen kann.  

 

Auf dieser Grundlage ließe sich argumentieren, dass eine Gefährdungshaftung stets 

dann nicht angezeigt ist, wenn der Geschädigte sich freiwillig in die Gefahrensituati-

on begeben hat. So meint Canaris122, dass insbesondere § 8 Nr. 2 StVG lediglich 

den allgemeinen Rechtsgedanken zum Ausdruck bringe, dass die Gefährdungshaf-

tung grundsätzlich nur vor solchen Risiken schützen soll, denen man nicht auswei-

chen könne.   

 

Dieser dogmatischen Einordnung ist allerdings der BGH123 entgegengetreten; bei § 8 

Nr. 2 StVG handele es sich um eine Ausnahmevorschrift, die eng auszulegen sei. 

Der dieser Vorschrift zugrunde liegende Gedanke könne nicht dergestalt verallge-

meinert werden, dass zugunsten des Nutzers einer Sache keine Gefährdungshaftung 

besteht. So bejaht der BGH124 die Haftung des Pferdehalters auch gegenüber dem 

Reiter, dem das Pferd aus Gefälligkeit überlassen wurde (§ 833 BGB).  

 

Auf der Grundlage dieser Rechtsprechung wird man annehmen können, dass der 

generelle Ausschluss der Gefährdungshaftung gegenüber einem Nutzer der Sache 

dann gerechtfertigt ist, wenn die Kontrolle, die der Nutzer über die Sache erhält, so 

stark ist, dass die von der Sache typischerweise ausgehenden Gefahren hinreichend 

stark verringert werden können. Das wird man zwar in Bezug auf den Fahrer eines 

Pkw annehmen können, nicht aber in Bezug auf den Reiter eines Pferdes; die tier-

spezifischen Gefahren wirken auch bei einem geübten Reiter fort. 

 

Hieraus lässt sich ableiten, dass eine Gefährdungshaftung des Betreibers gegenüber 

dem Nutzer dann nicht angezeigt ist, wenn dieser typischerweise eine Kontrolle über 

den Gegenstand erhält, die so stark ist, dass es gerechtfertigt ist, den Betreiber aus 

seiner Haftung zu entlassen. Dies wird man jedenfalls bei autonomen Systemen125 

typischerweise verneinen müssen, da diese ï definitionsgemäß ï eigene Entschei-

dungen treffen. Ausgehend hiervon liegt es im Falle des autonomen Fahrens nahe, 

sämtliche Insassen in den Schutz der Halterhaftung (§ 7 StVG) einzubeziehen, also 

auch denjenigen, der die ĂSchl¿sselgewaltñ hat. 

 

 

 

                                                                                                                                    
122 Larenz/Canaris, SchuldR II/2, S. 617. 
123 BGH, Urt. v. 5.10.2010 ï VI ZR 286/09, NJW 2011, 292 Rn. 23; Urt. v. 22.12.1992 ï VI ZR 53/92, 

NJW 1993, 2611. 
124 BGH, Urt. v. 22.12.1992 ï VI ZR 53/92, NJW 1993, 2611. 
125 Entsprechendes dürfte für automatisierte Systeme gelten, soweit sie selbstständig agieren. 
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(b) Haftungslücke und vertragliche Nähebeziehung  

 

Eine Haftungslücke, die durch eine Gefährdungshaftung geschlossen werden müss-

te, wird man dann verneinen müssen, wenn der Geschädigte auf der Grundlage an-

derer Ansprüche ausreichend gesichert ist. 

 

(aa) Existenz einer Haftungsl¿cke in den ĂVertragsfªllenñ 

 

Dabei sind insbesondere die Fälle näher zu betrachten, in denen der Geschädigte 

mit dem Betreiber typischerweise in einer vertraglichen Nähebeziehung steht. Hier 

steht dem Geschädigten u.a. der aus § 280 Abs. 1 S. 2 BGB folgende Vorteil zur Sei-

te; danach muss der Schuldner sein fehlendes Vertretenmüssen darlegen und be-

weisen.  

 

Beim Einsatz autonomer Systeme hilft dies jedoch typischerweise nicht weiter. Dabei 

fällt insbesondere ins Gewicht, dass sich die Sorgfaltsanforderungen des Vertrags-

partners durch den Einsatz des autonomen Systems verlagern. Diese beziehen sich 

in erster Linie auf die Auswahl der Maschine (Entscheidung ¿ber das ĂObñ), die Be-

dienung, die Wartung, die Instandsetzung und Instandhaltung. Soweit die Maschine 

die Tätigkeit des Vertragspartners ersetzt oder an seiner Stelle Ăentscheidetñ, fehlt es 

im Hinblick auf die ï nunmehr von der Maschine autonom ausgeübte ï Tätigkeit als 

solcher an einem Anknüpfungspunkt für eine verschuldensabhängige Haftung des 

Betreibers.  

 

(bb) Gewichtung der Haftungslücke 

 

Dennoch kann auch in den soeben angesprochenen Fällen nicht ohne weiteres an-

genommen werden, die etwaige Haftungslücke müsse zwingend durch eine Gefähr-

dungshaftung des Betreibers geschlossen werden. Es ist vielmehr weiter zu prüfen, 

ob die hiermit einhergehende Haftungslücke ausreichend gewichtig ist, um eine ent-

sprechende Gefährdungshaftung rechtfertigen zu können. Im Rahmen dieser Prü-

fung können die folgenden Kriterien eine Rolle spielen, die freilich nicht isoliert zu 

betrachten, sondern im Rahmen einer Gesamtabwägung zu gewichten sind:  

 

- Zulassungsverfahren 

 

Gegen eine relevante Haftungslücke kann es sprechen, wenn das Produkt einem 

besonderen Zulassungsverfahren ausgesetzt ist. In diesem Fall werden die Risiken, 

die mit dem Einsatz des Roboters verbunden sind, von einer unabhängigen Stelle 

bewertet. Das bietet eine gewisse Gewähr dafür, dass die Fälle, in denen es zu sys-

tembedingten Fehlern kommt, unter Berücksichtigung des Risikos vergleichsweise 

selten sind; dies kann ï freilich nicht allein, aber unter Berücksichtigung weiterer 

Umstände ï gegen eine relevante Haftungslücke und damit auch gegen einen weite-

ren Handlungsbedarf des Gesetzgebers sprechen. 
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- Risikoübernahme 

 

Ist das Produkt fehlerfrei (oder kann der Geschädigte den Fehler nicht nachweisen), 

realisieren sich in einer gleichwohl eingetretenen Schädigung diejenigen Risiken, die 

der Einsatz des autonomen Systems mit sich bringt. Hier mag im Allgemeinen eine 

Betreiberhaftung sachgerecht sein; Voraussetzung ist freilich, dass von dem Produkt 

eine Ăbesondere Gefahrñ126 ausgeht. Etwas anderes gilt aber dann, wenn mit dem 

Produkt typischerweise nur Personen in Berührung kommen, die das von diesem 

Produkt ausgehende spezifische Risiko bewusst übernommen haben. Eine Haftung 

des Betreibers erscheint deshalb jedenfalls dann als nicht geboten, wenn jene Per-

sonen über die Risiken hinreichend aufgeklärt wurden. Aber auch dann, wenn diese 

Aufklärung nicht erfolgt ist, besteht nicht zwingend eine Haftungslücke, die auf der 

Grundlage einer Gefährdungshaftung des Betreibers geschlossen werden müsste. 

Da in der unterlassenen Aufklärung eine gesonderte Pflichtverletzung liegen kann, 

steht dem Geschädigten ein Anspruch auf Schadensersatz gem. § 280 Abs. 1 BGB 

zu, der grundsätzlich ausreichend Schutz bieten dürfte; jedenfalls ist bislang nicht 

erkennbar, dass dies nicht der Fall ist. Die Einzelheiten sind produktbezogen zu prü-

fen. 

 

Dabei ist ferner zu berücksichtigen, dass grundsätzlich auch die Entscheidung und 

der Rat des Betreibers, an seiner Statt ein autonomes System zur Anwendung kom-

men zu lassen, pflichtgebunden sind, was bei pflichtwidrigem Handeln zu Schadens-

ersatzansprüchen führen kann. Pflichtwidrig dürfte eine solche Entscheidung dann 

sein, wenn die Risiken, die aus dem Einsatz der Maschine folgen, in keinem ange-

messenen Verhältnis zum Nutzen stehen, wobei auch berücksichtigt werden kann, 

welche Risiken bestanden hätten, wenn die Maßnahme durch einen Menschen 

durchgeführt worden wäre. Die Einzelheiten sind vertragsrechtlich zu beurteilen und 

sind produktbezogen zu untersuchen. 

 

Man wird also davon ausgehen können, dass dann, wenn die Gefahren des Produkts 

typischerweise nur Personen treffen, die in diese eingewilligt haben, eine Betreiber-

haftung nicht geboten ist.  

 

(3) Herstellerhaftung gegenüber dem Profiteur 

 

Grundsätzlich greift der Haftungsgrund der Herstellerhaftung auch ï und gerade ï 

gegenüber dem Profiteur des Produkts. Der Gedanke der freiwilligen Selbstgefähr-

dung kann eine Eingrenzung der Herstellerhaftung im Allgemeinen schon deshalb 

nicht rechtfertigen, weil die Haftung einen Produktfehler voraussetzt; auf die sich hie-

raus ergebenden Gefahren erstreckt sich die Entscheidung, sich selbst zu gefährden, 

bei normativer Betrachtung grundsätzlich nicht. Auch der Umstand, dass ggf. auch 

                                                                                                                                    
126 Zu diesem Erfordernis s. oben unter 2. a. 
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ein vertraglicher Anspruch besteht, schließt die Herstellerhaftung nicht aus (vgl. § 1 

ProdHaftG; § 84 AMG). 

 

(4) Zwischenergebnis 

 

Es ist produktbezogen zu untersuchen, ob die Gefährdungshaftung des Betreibers 

auch gegenüber dem Profiteur bestehen sollte. Sofern mit dem Produkt typischer-

weise ausschließlich solche Personen in Berührung kommen, die über die Risiken 

des Produkts hinreichend aufgeklärt werden, ist eine Gefährdungshaftung des Be-

treibers (!) grundsätzlich nicht geboten. Das gilt jedenfalls dann, wenn für das Pro-

dukt ein besonderes Zulassungsverfahren existiert und dem Geschädigten ï bei typi-

sierender Betrachtung ï im Falle eines Produktfehlers hinreichende Ansprüche ge-

gen den Hersteller zustehen. 

 

5. Ergebnis 

 

Was die Haftung des Herstellers angeht, so greift der Haftungsgrund, welcher der 

Produkthaftung zugrunde liegt, ohne weiteres auch dann ein, wenn es um autonome 

Systeme geht. Allerdings ist zu prüfen, ob einzelne Regelungen des ProdHaftG auf 

den Einsatz autonomer Systeme abzustimmen sind. Etwaige Beweisschwierigkeiten, 

ob das Produkt fehlerhaft ist, rechtfertigen für sich genommen nicht die Einführung 

einer Gefährdungshaftung des Herstellers unabhängig vom Vorliegen eines Produkt-

fehlers , sondern ggf. eine Beweislastumkehr. Eine Gefährdungshaftung des Herstel-

lers ist vielmehr nur dann systemgerecht, wenn die Haftung an einen Produktfehler 

anknüpft. 

 

Im Rahmen der Prüfung, ob eine Gefährdungshaftung des Betreibers systemkonform 

ist, muss zunªchst produktbezogen ermittelt werden, ob von der Sache eine Ăbeson-

dere Gefahrñ ausgeht. Das wird man auch bei autonomen Systemen nicht generell 

annehmen können. Auch wenn diese Frage zu bejahen ist, ist eine Gefährdungshaf-

tung des Betreibers jedenfalls dann nicht geboten, wenn für das Produkt ein beson-

deres Zulassungsverfahren existiert, dem Geschädigten im Falle eines Produktfeh-

lers hinreichende Ansprüche gegen den Hersteller zustehen und mit dem Produkt 

typischerweise nur Personen in Berührung kommen, die freiwillig sich der Gefahr 

ausgesetzt haben und über die Gefahren, die von dem Betrieb des autonomen Sys-

tems ausgehen, sachgerecht aufgeklärt wurden. 
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IV. Insbesondere: Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und 
deliktische Produzentenhaftung 

 

1. Hintergrund 

 

Das Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) vom 15. Dezember 1989127 dient der Um-

setzung der Produkthaftungsrichtlinie128. Nach Erwägungsgrund 2 zur Richtlinie kann 

Ănur bei einer verschuldensunabhªngigen Haftung des Herstellers das unserem Zeit-

alter fortschreitender Technisierung eigene Problem einer gerechten Zuweisung der 

mit der modernen technischen Produktion verbundenen Risiken in sachgerechter 

Weise gelºst werden.ñ Das Produkthaftungsrecht dient damit dem Schutz des Ver-

brauchers vor den besonderen Risiken der industriellen Produktion.129 In der Be-

gründung zum ProdHaftG wird darüber hinaus ausgeführt, das bestehende System 

von Sicherheitsvorschriften habe sich zwar bewährt und trage den Interessen von 

Produktbenutzern, Verbrauchern und Herstellern gleichermaßen Rechnung, diene 

aber vorrangig der Vorsorge und Schadensverhütung. Es könne aber nicht überse-

hen werden, dass trotzdem in Einzelfällen Konsumenten bei dem Gebrauch oder 

Verbrauch eines Produkts in ihrer körperlichen Integrität oder an ihrem Eigentum o-

der Vermögen geschädigt werden; hierfür bestehe ein Bedürfnis nach Ausgleich des 

erlittenen Schadens.130 

 

Neben der oben dargestellten deliktischen Produzentenhaftung hat der nationale 

Gesetzgeber auch aus folgenden Gründen das Bedürfnis einer verschuldensunab-

hängigen Haftung gesehen:131 

 

¶ Die deliktsrechtliche Produzentenhaftung basiere auf einer schwer über-

schaubaren Einzelfallrechtsprechung. 

¶ Das angestrebte Ergebnis einer möglichst an objektiven Kriterien orientierten 

Haftung lasse sich mit den Mitteln des Deliktsrechts nur durch außerordentlich 

hohe abstrakte Sorgfaltsanforderungen erreichen. 

¶ Der Vorwurf, gegen solche Sorgfaltsanforderungen verstoßen zu haben, sei 

der Vorwurf des ĂUnrechts", was den Beziehungen zwischen Herstellern und 

Abnehmern unter Berücksichtigung der modernen Produktionsmethoden nicht 

gerecht werde. 

                                                                                                                                    
127 BGBl. I 1989, 2198. 
128 Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- und Verwal-

tungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte. 
129 Staudinger/Oechsler, BGB, Bearb. 2013, Einl zum ProdHaftG Rn. 18. 
130 BT-Drs. 11/2447, S. 7. 
131 BT-Drs. 11/2447, S. 8. 
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¶ Die im Bereich der deliktsrechtlichen Produzentenhaftung praktizierten Be-

weiserleichterungen in ihrer unterschiedlichen Art ließen im Einzelfall eine ver-

lässliche Aussage über das Haftungsrisiko kaum zu. 
 

2. Haftungsvoraussetzungen 

 

Das Gesetz regelt die Haftung des Herstellers für Folgeschäden, die der bestim-

mungsgemäße Verbraucher oder sonstige Personen durch die Benutzung des feh-

lerhaften Produkts erleiden. Es handelt sich dabei um eine verschuldensunabhängi-

ge Gefährdungshaftung,132 die einen Haftungshöchstbetrag bei Tod oder Körperver-

letzung (§ 10 ProdHaftG) und eine Selbstbeteiligung bei Sachschäden (§ 11 

ProdHaftG) bestimmt. Der Anspruchsteller muss Ălediglichñ nachweisen, dass ein 

Fehler des Produkts vorlag und daraus ein kausaler Schaden entstanden ist, § 1 

Abs. 4 ProdHaftG. Im Rahmen der Beweisführung kommt ihm der Anscheinsbeweis 

zugute, sofern ein typischer Geschehensablauf vorliegt.133 

 

Die Unterschiede beim Nachweis der Haftungsvoraussetzungen gegenüber der ver-

schuldensabhängigen Produzentenhaftung sind in der Praxis allerdings gering. Denn 

der BGH verlangt zum Nachweis der Produzentenhaftung vom Anspruchsteller eben-

falls lediglich den Nachweis eines Fehlers des Produkts und verzichtet auf Darlegun-

gen und Nachweise zum pflichtwidrigen Verhalten des Herstellers.134 Liegt ein Pro-

duktfehler vor, ist es Sache des Herstellers darzulegen und nachzuweisen, welche 

Personen innerhalb seines Unternehmens welche Maßnahmen ergriffen haben, um 

das Inverkehrbringen des fehlerhaften Produkts zu vermeiden. 

 

Im Folgenden werden die Grundlagen des ProdHaftG skizziert. Dabei wird das 

Hauptaugenmerk auf die Frage gelegt, welche Besonderheiten insoweit zu beachten 

sind, wenn es um Schäden geht, die durch den Einsatz autonom agierender Syste-

me verursacht wurden. 
 

a. Produktbegriff 

 

Der Produktbegriff des ProdHaftG umfasst nur bewegliche Sachen, auch wenn diese 

einen Teil einer anderen beweglichen oder einer unbeweglichen Sache bilden, sowie 

Elektrizität (§ 2 ProdHaftG). Damit wird letztlich der Zielrichtung der Produkthaftungs-

                                                                                                                                    
132 Palandt/Sprau, BGB, ProdhaftG, Einf. Rn. 1; a.A. Staudinger/Oechsler, BGB; Bearb. 2013, Einl. 

zum ProdHaftG, Rn. 27, der von einem Mischsystem aus Haftung für Verschuldensunrecht und Ge-

fahr ausgeht. 
133 Vogt, Fahrassistenzsysteme: Neue Technik ï Neue Rechtsfragen?, NZV 2003, 153 (157 f.). 
134 Ständige Rechtsprechung seit BGH, Urt. v. 26.11.1968 ï VI ZR 212/66, BGHZ 51, 91 (102) ï Hüh-

nerpest. 
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richtlinie (Bewältigung der Risiken moderner technischer Produktion) Rechnung ge-

tragen, deren Anwendungsbereich sich nach Erwägungsgrund 3 auf bewegliche Sa-

chen beschränkt, die industriell hergestellt werden. Die Gesetzesbegründung zu § 2 

ProdHaftG aus dem Jahre 1988 fasst hierunter neben Elektrizität jede bewegliche 

Sache im Sinne des § 90 BGB, ohne dass es auf eine spezifische Gefährlichkeit oder 

einen besonderen Verwendungszweck ankäme, unter anderem z.B. Konsumgüter, 

technische Anlagen, Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, chemische Stoffe, Zuberei-

tungen und Erzeugnisse und Verpackungsmaterialien.135 Für Arzneimittel gelten die 

Vorschriften des ProdHaftG dagegen grundsätzlich nicht (§ 15 Abs. 1 ProdHaftG); 

dies vor dem Hintergrund, dass hierfür mit § 84 AMG Spezialregelungen bestehen 

(vgl. dazu unten). 

 

Zum Zeitpunkt der Entstehung der Produkthaftungsrichtlinie und des ProdHaftG noch 

nicht ausdrücklich thematisiert wurden dagegen sog. verkörperte geistige Leistun-

gen. Deren Bedeutung nimmt aber angesichts der fortschreitenden Technisierung 

von Arbeitsvorgängen, Anlagen, Maschinen und Produkten stetig zu. Insbesondere 

die Funktionsweise sog. Smart Products beruht maßgeblich auf elektronisch gespei-

cherten bzw. übermittelten Informationen sowie integrierten Computerprogrammen 

(Apps). Während die Anwendbarkeit des ProdHaftG noch unbestritten gegeben ist, 

wenn die schadensauslösende Fehlerhaftigkeit des Produkts in dessen körperlicher 

Beschaffenheit liegt,136 ist die Einordnung schwieriger, wenn die gespeicherte Infor-

mation selbst auf Grund ihres Inhalts den Schaden auslöst. Die Leistung bewegt sich 

in diesem Zusammenhang nämlich an der Schnittstelle zwischen Produkt und 

Dienstleistung, wobei letztere keinesfalls von der Produkthaftungsrichtlinie und dem 

darauf basierenden ProdHaftG erfasst wird.137  

 

In Teilen der Literatur138 wird angeführt, die Anknüpfung der Produkthaftung an die 

Verkörperung sei willkürlich. Dies zeige die fortdauernde technische Entwicklung; 

insofern könne es keinen Unterschied mehr machen, ob beispielsweise die Repara-

turanleitung für ein Gerät in (verkörperter) Druckform oder via Internet oder eine App 

erteilt werde. Auf dieser Grundlage wird (auch aus Gründen der Praktikabilität) auch 

die Auffassung139 vertreten, das ProdHaftG solle auch auf solche ĂProdukteñ bzw. 

Fehlerkategorien anzuwenden sein. Nach anderer Auffassung140 ist darauf abzustel-

len, ob die geistige Leistung überhaupt mit einem Träger verbunden ist; bereits unter 

                                                                                                                                    
135 BT-Drs. 11/2447, S. 16. 
136 BeckOK BGB/Förster, Stand: 1.11.2017, § 2 ProdHaftG Rn. 18; Cahn, Produkthaftung für verkör-

perte geistige Leistung, NJW 1996, 2899 (2901); so auch Palandt/Sprau, BGB, § 2 ProdHaftG Rn. 1, 

wonach bei verkörperten geistigen Leistungen die Verkörperung Produkt ist. 
137 MüKo/Wagner, BGB, § 2 ProdHaftG Rn. 12. 
138 MüKo/Wagner, BGB, § 2 ProdHaftG Rn. 15 m.w.N. 
139 So etwa Cahn, Produkthaftung für verkörperte geistige Leistung, NJW 1996, 2899 (2901); Kort, 

Software ï eine Sache?, DB 1994, 1505. 
140 Staudinger/Oechsler, Berarb. 2013, § 2 ProdHaftG Rn. 64; Erman/Wilhelmi, BGB, § 2 ProdHaftG 

Rn. 2. 
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dieser Voraussetzung sei die Produkteigenschaft zu bejahen. Unklar bleibt aller-

dings, ob hiervon nur Ăklassischeñ Datentrªger wie z.B. Festplatten, USB-Sticks, etc. 

erfasst werden sollen oder auch Datenträger, die selbst wiederum in einem Produkt 

verbaut sind (z.B. Datenträger für Software in Smart Products, Steuerungseinheiten 

in Fahrzeugen, etc.). In jüngster Zeit stellt sich diese Frage verstärkt dadurch, dass 

Software nicht immer unter Zuhilfenahme eines körperlichen Datenträgers erworben 

wird, sondern entweder aus dem Internet heruntergeladen und erst vom Nutzer auf 

einem eigenen Datenträger gespeichert wird oder Anwendungen gar nicht erst her-

untergeladen werden, sondern über die Cloud genutzt werden.141 Knüpft man indes 

maßgeblich an die Körperlichkeit an, unterfällt jedenfalls die in Produkten, insbeson-

dere in Smart Products, integrierte Software eindeutig dem ProdHaftG.142 In diese 

Richtung dürfte auch der BGH143 im Rahmen seiner sog. Airbag-Entscheidung ten-

dieren, in der er ein Fahrzeug einschließlich des darin verbauten Airbagsystems und 

der entsprechenden Steuergerätesoftware unproblematisch als Produkt ansah. 

 

Die Europäische Kommission führt diesbez¿glich in einem Ăvorlªufigen Konzeptñ zu 

zukünftigen Leitlinien zur ProdHaftRL aus, dass die rechtliche Kategorisierung von 

Software nicht von dem Medium der Überlieferung bzw. Installation abhängen sol-

le.144 Es sei zudem gut begründbar, Software, die zu jedem erdenklichen Zeitpunkt 

heruntergeladen und von einem System auf weitere übertragen werden kann, als 

beweglich und damit als Produkt im Sinne der ProdHaftRL zu kategorisieren.145 Je-

doch erkennt die Europäische Kommission auch, dass vereinzelte Stimmen für eine 

Einordnung von Software als Dienstleistung plädieren.146  

 

Die bislang wohl überwiegende Meinung147 geht jedenfalls davon aus, dass zumin-

dest Standardsoftware als Produkt im Sinne des § 2 ProdHaftG zu qualifizieren ist, 

auch wenn der Fehler nicht dem Datenträger (sofern überhaupt vorhanden), sondern 

der Software selbst innewohnt. Begründet wird dies mit der kaufrechtlichen Wertung, 

                                                                                                                                    
141 Eine Produkteigenschaft bejahend z.B. Cahn, Produkthaftung für verkörperte geistige Leistung, 

NJW 1996, 2899 (2904), MüKo/Wagner, BGB, § 2 ProdHaftG Rn. 15; ablehnend dagegen etwa Stau-

dinger/Oechsler, Bearb. 2013, § 2 ProdHaftG Rn. 65 ff. 
142 MüKo/Wagner, BGB, § 2 ProdHaftG Rn. 19. 
143 BGH, Urt. v. 16.6.2009 ï VI ZR 107/08, BGHZ 181, 253. 
144 Preliminary concept paper for the future guidance on the Product Liability Directive 85/374/EEC, 

4.1.3. (22) [Stand: 18.9.2018]. 
145 Preliminary concept paper for the future guidance on the Product Liability Directive 85/374/EEC, 

4.1.3. (24) [Stand: 18.9.2018]. 
146 Preliminary concept paper for the future guidance on the Product Liability Directive 85/374/EEC, 

4.1.3. (24) [Stand: 18.9.2018]. 
147 Herberger/Martinek/Rüßmann u.a./M. Hamdan/Günes jurisPK-BGB, 8. Aufl. 2017, § 2 ProdHaftG 

Rn. 9; Staudinger/Oechsler, Bearb. 2013, § 2 ProdHaftG Rn. 69; Kort, Software ï eine Sache?, DB 

1994, 1505; Deutsch, Das neue System der Gefährdungshaftungen ï Gefährdnungshaftung, erweiter-

te Gefährdnungshaftung und Kausal-Vermutungshaftung, NJW 1992, 73 (76); s. auch MüKo/Wagner, 

BGB, § 2 ProdHaftG Rn. 20: Anwendung des ProdHaftG im Wege der teleologischen Auslegung auch 

auf nicht verkörperte reine Online-Anwendungen. 
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nach der Standardsoftware als Kaufsache betrachtet wird;148 dagegen stehe bei Indi-

vidualsoftware eher die mit der Erstellung der Software verbundene geistige Leistung 

im Vordergrund, sodass diese nicht mehr als Produkt zu qualifizieren sei, sondern 

eher in die (schuldrechtlichen) Kategorien des Werks bzw. der Dienstleistung einzu-

ordnen sei. Dagegen wird wiederum angeführt, die Unterscheidung zwischen Stan-

dard- und Individualsoftware sei nicht einsichtig, da es keinen Unterschied machen 

könne, ob die geistige Leistung auf eine allgemeinspezifische oder anwenderspezifi-

sche Nutzung ausgerichtet sei.149 Ein gewichtiges Argument spricht indes für eine 

Abgrenzung zwischen Software als Massenprodukt auf der einen Seite und Software 

als individuell auf die Kundenwünsche angepasste Leistung auf der anderen Seite: 

Die Produkthaftungsrichtlinie ist nach Erwägungsgrund 2 gerade auf Produkte an-

wendbar, die Ăindustriell hergestelltñ werden, d.h. in grºÇerer Vielzahl nach einem 

einheitlichen Produktionsschema und für den allgemeinen Markt angefertigte Gegen-

stände. Nichts anderes darf dann auch für geistige Leistungen gelten. Zweck des 

harmonisierten Produkthaftungsrechts ist es, dem Hersteller industriell hergestellter 

Güter Anreize zu sorgfältigem Verhalten zu vermitteln und den Nutzer vor Schäden 

beim Gebrauch dieser Güter zu schützen.150 Allerdings ist auch die Frage der Ab-

grenzung zwischen Standard- und Individualsoftware nicht eindeutig geklärt. So wird 

zum Teil vertreten, dass der reine Dienstleistungscharakter nicht bereits bei der Er-

stellung individueller Software überwiege, sondern erst beispielsweise bei einem 

Software-Wartungsvertrag.151 
 

b. Erfasste Schäden 

 

Die Haftung ist beschränkt auf Fälle des Todes und der Verletzung von Körper oder 

Gesundheit sowie auf die Beschädigung von Sachen (§ 1 Abs. 1 ProdHaftG); primä-

re Vermögensschäden, die nicht an eine Rechtsgutsverletzung anknüpfen, sind da-

gegen nicht ersatzfähig.152 Bei der Verursachung eines Schadens an der Gesundheit 

oder dem Körper durch ein fehlerhaftes Produkt oder System besteht die Haftung 

des Herstellers unabhängig davon, ob der Schaden bei einem gewerblichen Käufer, 

dem Endabnehmer oder einem Dritten eingetreten ist. § 1 Abs. 1 S. 2 ProdHaftG er-

fasst dagegen nur den Sachschaden, der einem privaten Endverbraucher oder ei-

nem unbeteiligten Dritten entstanden ist. Gewerblich genutzte Sachen erhalten inso-

weit durch das ProdHaftG keinen Schutz. Relevante Schutzlücken dürften dadurch 

aber nicht entstehen, da nach § 15 Abs. 2 ProdHaftG die verschuldensabhängige 

Haftung des Produzenten gemäß §§ 823 ff. BGB unberührt bleibt, die nicht nach der 

                                                                                                                                    
148 MüKo/Wagner, BGB, § 2 ProdHaftG Rn. 15. 
149 Herberger/Martinek/Rüßmann u.a./M. Hamdan/Günes, jurisPK-BGB, 8. Aufl. 2017, § 2 ProdHaftG 

Rn. 9. 
150 MüKo/Wagner, BGB, § 2 ProdHaftG Rn. 19. 
151 BeckOK BGB/Förster, Stand: 1.11.2017, § 2 ProdHaftG Rn. 2. 
152 Spindler, Roboter, Automation, künstliche Intelligenz, selbst-steuernde Kfz ï Braucht das Recht 

neue Haftungskategorien?, CR 2015, 766 (773). 
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Art der Nutzung der beschädigten Sache differenziert. Zumindest sind insoweit keine 

Besonderheiten hinsichtlich der Herstellung und des Inverkehrbringens autonomer 

Systeme ersichtlich, die eine Sonderregelung für diesen Bereich rechtfertigen könn-

ten. Das gilt auch für die Ausklammerung primärer Vermögensschäden. 

 

c. Fehlerbegriff 

 

Das Produkthaftungsrecht verfügt in Abgrenzung zum kauf- oder werkvertragsrechtli-

chen Mangelbegriff über einen eigenen Fehlerbegriff, § 3 ProdHaftG. Die Fehlerhaf-

tigkeit des Produkts ist gegeben, Ăwenn es nicht die Sicherheit bietet, die unter Be-

rücksichtigung aller Umstände insbesondere seiner Darbietung, des Gebrauchs, mit 

dem billigerweise gerechnet werden kann, und dem Zeitpunkt, in dem es in den Ver-

kehr gebracht wurde, berechtigterweise erwartet werden konnteñ. Ankn¿pfungspunkt 

ist daher eine Fehlerhaftigkeit im Zeitpunkt des Inverkehrbringens. § 3 Abs. 2 

ProdHaftG stellt klar, dass ein Produkt nicht allein deshalb einen Fehler aufweist, 

weil später ein verbessertes Produkt in den Verkehr gebracht wurde. Ein nach dem 

Zeitpunkt des Inverkehrbringens bereitgestelltes Update oder Upgrade des Produkts 

lässt demnach nicht notwendigerweise auf einen Fehler des Ursprungsprodukts 

schließen.153 Die nach § 3 Abs. 1 ProdHaftG maßgeblichen Sicherheitserwartungen 

beurteilen sich grundsätzlich nach denselben objektiven Maßstäben wie die Ver-

kehrspflichten des Herstellers im Rahmen der deliktischen Haftung gemäß § 823 

Abs. 1 BGB154.  

 

In der Regel wird zwischen Konstruktionsfehlern, Fabrikationsfehlern und Instrukti-

onsfehlern unterschieden.155 Dadurch, dass der Hersteller die Erwartungshaltung der 

Öffentlichkeit durch die Beschreibung der Qualität und Leistungsfähigkeit selbst 

schafft, beeinflusst er den maßgeblichen Fehlerbegriff für seine Haftung nach dem 

ProdHaftG; eine absolute Gefahrlosigkeit darf der Verkehr aber nach der sog. 

Kirschkern-Entscheidung des BGH156 jedenfalls nicht erwarten. 
 

                                                                                                                                    
153 Preliminary concept paper for the future guidance on the Product Liability Directive 85/374/EEC, 

4.3.(33) [Stand: 18.9.2018]. 
154 BGH, Urt. v. 17.3.2009 ï VI ZR 176/08, VersR 2009, 649 f. m.w.N. 
155 Lutz/Tang/Lienkamp, Die rechtliche Situation von teleoperierten und autonomen Fahrzeugen, NZV 

2013, 57 (61). 
156 BGH, Urt. v. 17.3.2009 ï VI ZR 176/08, NJW 2009, 1669 (1670 f.). 
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(1) Konstruktionsfehler 

 

Konstruktionsfehler ergeben sich typischerweise durch fehlerhafte technische Kon-

zeption. Nach der Rechtsprechung des BGH157 liegt ein Konstruktionsfehler vor, 

wenn das Produkt schon seiner Konzeption nach unter dem gebotenen Sicherheits-

standard bleibt. Zur Gewährleistung der erforderlichen Produktsicherheit hat der Her-

steller bereits im Rahmen der Konzeption und Planung des Produkts diejenigen 

Maßnahmen zu treffen, die zur Vermeidung einer Gefahr objektiv erforderlich und 

nach objektiven Maßstäben zumutbar sind. Erforderlich sind die Sicherungsmaß-

nahmen, die nach dem im Zeitpunkt des Inverkehrbringens des Produkts vorhande-

nen neuesten Stand der Wissenschaft und Technik konstruktiv möglich sind und als 

geeignet und genügend erscheinen, um Schäden zu verhindern. Dabei darf der in-

soweit maßgebliche Stand der Wissenschaft und Technik nicht mit Branchenüblich-

keit gleichgesetzt werden; die in der jeweiligen Branche tatsächlich praktizierten Si-

cherheitsvorkehrungen können durchaus hinter der technischen Entwicklung und 

damit hinter den rechtlich gebotenen Maßnahmen zurückbleiben. Zu dem Mindest-

standard, den die Allgemeinheit berechtigterweise erwarten kann, gehört dabei die 

Einhaltung technischer Normen und gesetzlicher Sicherheitsbestimmungen. Techni-

sche Normen und öffentliche Zulassungsverfahren bieten zwar eine wertvolle Orien-

tierungshilfe für die Konkretisierung deliktsrechtlicher Sorgfaltspflichten. Ihre Einhal-

tung bzw. die öffentlich-rechtliche Zulassung genügen aber nicht, wenn die techni-

sche Entwicklung darüber hinausgegangen ist.158 

 

Die Möglichkeit der Gefahrvermeidung ist gegeben, wenn nach gesichertem Fach-

wissen der einschlägigen Fachkreise praktisch einsatzfähige Lösungen zur Verfü-

gung stehen. Hiervon kann grundsätzlich erst dann ausgegangen werden, wenn eine 

sicherheitstechnisch überlegene Alternativkonstruktion zum Serieneinsatz reif ist. Der 

Hersteller ist dagegen nicht dazu verpflichtet, solche Sicherheitskonzepte umzuset-

zen, die bisher nur Ăauf dem ReiÇbrett erarbeitet" oder noch in der Erprobung befind-

lich sind. Sind bestimmte mit der Produktnutzung einhergehende Risiken nach dem 

maßgeblichen Stand von Wissenschaft und Technik nicht zu vermeiden, ist unter 

Abwägung von Art und Umfang der Risiken, der Wahrscheinlichkeit ihrer Verwirkli-

chung und des mit dem Produkt verbundenen Nutzens zu prüfen, ob das gefahr-

trächtige Produkt überhaupt in den Verkehr gebracht werden darf.  

 

Lassen sich mit der Verwendung eines Produkts verbundene Gefahren nach dem 

Stand von Wissenschaft und Technik durch konstruktive Maßnahmen nicht vermei-

den oder sind konstruktive Gefahrvermeidungsmaßnahmen dem Hersteller nicht zu-

mutbar und darf das Produkt trotz der von ihm ausgehenden Gefahren in den Ver-

                                                                                                                                    
157 Zusammenfassend dargestellt etwa in der sog. Airbagentscheidung, BGH, Urt. v. 16.6.2009 ï VI 

ZR 107/08, NJW 2009, 2952. 
158 BGH, Urt. v. 9.9.2008 ï VI ZR 279/06, NJW 2008, 3779 Rn. 16. 
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kehr gebracht werden, so ist der Hersteller grundsätzlich verpflichtet, die Verwender 

des Produkts vor denjenigen Gefahren zu warnen, die bei bestimmungsgemäßem 

Gebrauch oder nahe liegendem Fehlgebrauch drohen und die nicht zum allgemeinen 

Gefahrenwissen des Benutzerkreises gehören (Instruktionspflicht). 

 

Die Frage, ob eine Sicherungsmaßnahme nach objektiven Maßstäben zumutbar ist, 

lässt sich nur unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls beurteilen. 

Maßgeblich ist insbesondere die Größe der vom Produkt ausgehenden Gefahr. Je 

größer die Gefahren sind, desto höher sind die Anforderungen, die in dieser Hinsicht 

gestellt werden müssen. Bei erheblichen Gefahren für Leben und Gesundheit von 

Menschen sind dem Hersteller weitergehende Maßnahmen zumutbar als in Fällen, in 

denen nur Eigentums- oder Besitzstörungen oder aber nur kleinere körperliche Be-

einträchtigungen zu befürchten sind. Maßgeblich für die Zumutbarkeit sind darüber 

hinaus die wirtschaftlichen Auswirkungen der Sicherungsmaßnahme, im Rahmen 

derer insbesondere die Verbrauchergewohnheiten, die Produktionskosten, die Ab-

satzchancen für ein entsprechend verändertes Produkt sowie die Kosten-Nutzen-

Relation. 

 

Diese Grundsätze erscheinen auch zur Bestimmung der an eine sichere Konstruktion 

von autonomen Systemen zu stellenden rechtlichen Anforderungen im Prinzip pas-

send und sachgerecht. Es liegt aber auf der Hand, dass ihre konkrete Anwendung 

gerade im Hinblick auf die äußerst dynamische technische Entwicklung in diesem 

Bereich erhebliche praktische Schwierigkeiten aufwerfen kann.  

 

Für autonome Systeme relevante softwarespezifische Konstruktionsfehler können 

dabei vor allem im Hinblick auf den Entwurf, die Programmierung oder die Kompilie-

rung vorliegen. Insbesondere zählt es zu den berechtigten Sicherheitserwartungen, 

vor allem an autonome Systeme, dass jede sicherheitsrelevante Software gegen un-

autorisierte Eingriffe von außen (Hackerangriffe) hinreichend abgeschirmt ist. Nach 

den oben dargestellten Grundsätzen kann allerdings auch in dieser Hinsicht produkt-

haftungsrechtlich keine absolute Sicherheit erwartet werden159.  

 

Soweit autonom agierende Produkte sicherheitsrelevante Aktionen steuern, die bis-

lang von Menschen vorgenommen wurden, stellt sich die Frage, ob und ggf. inwie-

weit das hypothetische Verhalten eines sorgfältigen Menschen als Vergleichsmaß-

stab herangezogen werden kann, um das erforderliche konstruktive Maß an Sicher-

heit des autonomen Systems zu bestimmen, oder ob insoweit kein Ăanthropozentri-

scherñ sondern ein Ăsystembezogenerñ SorgfaltsmaÇstab entwickelt werden muss160. 

Diese Problematik soll am Beispiel des autonomen Fahrens im Folgenden unter 

F. III. noch vertieft werden.  

                                                                                                                                    
159 So auch Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707, (727 f.); zumindest ten-

denziell weitergehend Gomille, Herstellerhaftung für automatisierte Fahrzeuge, JZ 2016, 76 (77 f.). 
160 Vgl. dazu Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (733 ff.). 
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(2) Fabrikationsfehler  

 

Von einem Fabrikationsfehler wird gesprochen, wenn das Produkt zwar fehlerfrei 

konzipiert ist, es jedoch im Fertigungsprozess zu einer planwidrigen Abweichung von 

der vom Hersteller vorgesehenen Soll-Beschaffenheit kommt.161 Sog. AusreiÇer, d. h. 

einzelne Stücke, die vom für eine Produktserie geltenden Standard abweichen, ob-

gleich der Hersteller alle zumutbaren Maßnahmen vorgenommen hat und der Fehler 

dennoch nicht zu vermeiden war, können zwar von der Haftung nach dem 

ProdHaftG, mangels Verschulden aber nicht von der deliktischen Produzentenhaf-

tung erfasst werden. Bei Produkten mit integrierter Software kommen Fabrikations-

fehler insbesondere in Betracht, wenn bei der Übertragung des Programms von ei-

nem auf einen anderen Speicherort Fehler erzeugt werden oder sich Schadpro-

gramme einschleichen.162 
 

(3) Instruktionsfehler 

 

Instruktionspflichten sind bei mangelhaften Gebrauchsanweisungen oder nicht aus-

reichenden Warnungen vor Gefahr bringenden Eigenschaften des an sich fehlerlo-

sen Produkts verletzt.163  

 

d. Haftungsausschlusstatbestände   

 

Von Interesse ist hier insbesondere die Regelung in § 1 Abs. 2 Nr. 5 ProdHaftG, wo-

nach für unvermeidbare Entwicklungsfehler die Haftung ausgeschlossen ist, wenn 

der Produktfehler zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens bei Einhaltung des Stands 

der Wissenschaft und Technik für den Hersteller nicht erkennbar war, wobei die Be-

weislast insoweit den Hersteller trifft (im Rahmen der deliktischen Produzentenhaf-

tung fehlt es in diesen Fällen am Verschulden). Zwingend ist diese Einschränkung 

nicht: Die sog. Produkthaftungsrichtlinie164, deren Umsetzung das ProdHaftG dient, 

sieht eine solche Einschränkung zwar in Art. 7 lit. e grundsätzlich vor; gem. Art. 15 

Abs. 1 lit. b der Richtlinie können mitgliedstaatliche Vorschriften aber eine Haftung 

auch in diesen Fällen vorsehen. Hiervon hat der deutsche Gesetzgeber allerdings 

                                                                                                                                    
161 Staudinger/Hager, BGB, Bearb. 2016, § 823 Rn. F 17. 
162 Gomille, Herstellerhaftung für automatisierte Fahrzeuge, JZ 2016, 76 (78). 
163 Lutz/Tang/Lienkamp, Die rechtliche Situation von teleoperierten und autonomen Fahrzeugen, NZV 

2013, 57 (61). 
164 Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- und Verwal-

tungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte. 
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keinen Gebrauch gemacht. Der Rechtsausschuss des Bundestages hatte sich inso-

weit mehrheitlich dafür ausgesprochen, eine Haftung für Entwicklungsrisiken nicht 

einzuführen, letztlich im Rahmen einer Abwägung zwischen einer aus Sicht des Aus-

schusses geringen Haftungslücke mit den Konsequenzen, die eine solche Haftung 

für die Innovationsbereitschaft von Wirtschaft und Industrie hätte. In BT-Drs. 

11/5520, S. 13 heißt es: 
 

ĂIn der Anhºrung und den Beratungen ist dem entgegengehalten worden, 

dass damit die in einer fortschreitenden Technik liegenden Risiken auf den 

Geschädigten verlagert würden. Dies sei nicht hinnehmbar. Dem Hersteller, 

der aus technischen Neuerungen seinen Nutzen ziehe, regelmäßig über bes-

sere Möglichkeiten der Abschätzung auch entlegener potentieller Risiken ver-

füge und diese versichern könne, müsse auch die Haftung für solche Risiken 

zugemutet werden. 

 

Die Mehrheit verwies darauf, dass es sich hier nur um einen äußerst schmalen 

haftungsfreien Raum handele. Die haftungsbefreiende Wirkung trete nur dann 

ein, wenn die die Schädlichkeit des Produkts begründenden Wirkungszusam-

menhänge nach dem Stand der naturwissenschaftlich-technischen Erkenntnis 

objektiv nicht erkennbar waren, als das Produkt in Verkehr gebracht wurde. 

Hierbei komme es nicht auf die eigenen Erkenntnismöglichkeiten des Herstel-

lers an, sondern auf den objektiven ggf. über Ländergrenzen hinausreichend 

festzustellenden Erkenntnisstand. Es komme hinzu, dass die Voraussetzun-

gen für diesen Haftungsausschluss der Hersteller zu beweisen habe. Außer-

dem greife, sobald die Gefährlichkeit des Produkts erkennbar werde, die her-

kömmliche Deliktshaftung ein, sobald die Produktbeobachtungspflicht verletzt 

oder die aus der Produktbeobachtung folgenden Konsequenzen nicht gezo-

gen würden. 

 

Es gelte mithin, diese eher als gering zu veranschlagende Haftungslücke ab-

zuwägen mit den Konsequenzen, die ein Verzicht auf diesen Haftungsaus-

schlussgrund für die Innovationsbereitschaft von Wirtschaft und Industrie ent-

falten müsse. Diese sei aber eine wesentliche Triebfeder der wirtschaftlichen 

Entwicklung insgesamt und dürfe auch im Interesse der Allgemeinheit nicht 

unvertretbar beengt und geschwächt werden. Auch müsse davon ausgegan-

gen werden, dass innerhalb der Europäischen Gemeinschaft nach dem der-

zeitigen Stand der Umsetzung der Richtlinie weiterhin von diesem Haftungs-

ausschlussgrund Gebrauch gemacht werde, so dass auch aus Wettbewerbs-

gründen von einer entsprechenden Regelung nicht abgegangen werden kön-

ne." 
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Der Entlastungstatbestand des § 1 Abs. 2 Nr. 5 ProdHaftG kommt nur dann zum 

Tragen, wenn es sich um ein Produkt handelt, das nach den Sicherheitserwartungen 

zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens als fehlerhaft zu beurteilen war.165 Nach der 

Rechtsprechung166 gelangt § 1 Abs. 2 Nr. 5 ProdHaftG bei Konstruktions- und In-

struktionsfehlern, nicht aber bei Fabrikationsfehlern zur Anwendung. 
 

Weitere Voraussetzung ist, dass die von dem Produkt ausgehende Gefahr nach dem 

Stand von Wissenschaft und Technik im Zeitpunkt des Inverkehrbringens nicht er-

kannt werden konnte. Es handelt sich um den anspruchsvollsten Standard, den das 

Technikrecht kennt, denn er geht ¿ber den MaÇstab der ĂRegeln der Technikñ und 

denjenigen des ĂStands der Technikñ hinaus.167 Nach der Gesetzesbegründung168 ist 

darunter Ăder Inbegriff der Sachkunde zu verstehen, die im wissenschaftlichen und 

technischen Bereich vorhanden ist, also die Summe an Wissen und Technik, die all-

gemein anerkannt ist und allgemein zur Verfügung steht. Es kommt demnach nicht 

auf die wissenschaftlichen oder technischen Erkenntnismöglichkeiten des einzelnen 

Herstellers, sondern objektiv auf den gegebenenfalls über Ländergrenzen hinausrei-

chenden Stand von Wissenschaft und Technik an. Nur wenn vor diesem Hintergrund 

die potentielle Gefährlichkeit des Produkts nicht erkannt werden konnte, weil diese 

Erkenntnismöglichkeit zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens (noch) nicht weit genug 

fortgeschritten war, ist die Haftung ausgeschlossen.ñ An das Qualitªtsmanagement 

des Herstellers sind in diesem Zusammenhang hohe Anforderungen zu stellen: Re-

gelmäßig wird ein Entlastungsbeweis nur gelingen, wenn der Hersteller aufzeigt, 

dass er seine Produkte vor der Inverkehrgabe einem Kontrollverfahren unterzieht, 

das sämtliche nach dem aktuellen Stand der Technik verfügbaren Möglichkeiten 

ausschöpft, um etwaige verborgene Konstruktionsfehler zu entdecken.169 Nach der 

Airbag-Entscheidung des BGH ist unter der potentiellen Gefährlichkeit des Produkts 

nicht der konkrete Fehler des schadensstiftenden Produkts, sondern das zu Grunde 

liegende allgemeine, mit der gewählten Konzeption verbundene Fehlerrisiko zu ver-

stehen, d.h. das zu Grunde liegende allgemeine Fehlerrisiko.170  
 

Ausgehend von diesen Grundsätzen liegt der Schluss nahe, dass es auch bei selbst-

lernenden Produkten, die Ăeigenstªndigeñ Entscheidungen treffen kºnnen, nicht auf 

die im konkreten Einzelfall Ăfalscheñ bzw. schadensauslºsende Entscheidung an-

kommt, sondern auf das Risiko, welches das selbstlernende Produkt wegen eben 

                                                                                                                                    
165 BGH, Urt. v. 5.2.2013 ï VI ZR 1/12, NJW 2013, 1302; Taschner, Die künftige Produzentenhaftung 

in Deutschland, NJW 1986, 611 (615). 
166 BGH, Urt. v. 9.5.1995 - VI ZR 158/94, LMRR 1995, 23, Urt. v. 16.6.2009 - VI ZR 107/08, NJW 2952 

(2955). 
167 MüKo/Wagner, BGB, § 1 ProdHaftG Rn. 54. 
168 BT-Drs. 11/2447, S. 15 f. 
169 Gomille, Herstellerhaftung für automatisierte Fahrzuge, JZ 2016, 76 (79). 
170 BGH, Urt. v. 16.6.2009 - VI ZR 107/08, NJW 2009, 2952 (2955 f.); Staudinger/Oechsler, Bearb. 

2013, § 1 ProdHaftG Rn. 120. 
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dieser Fähigkeit mit sich bringt. Dementsprechend ist in der Literatur darauf hinge-

wiesen worden, dass sich ein Hersteller nicht durch Hinweis auf die ĂUnkontrollier-

barkeitñ selbstlernender autonomer Systeme von seiner Haftung gemäß § 1 Abs. 2 

Nr. 5 ProdHaftG entlasten kann. Denn diese Eigenschaft selbstlernender autonomer 

Systeme (Unkontrollierbarkeit) sei erkennbar und damit gerade kein Entwicklungsri-

siko171. Demgegenüber wird vertreten, dass das Entwicklungsrisiko für nachträglich 

auftretende Fehler gelte, die auf der Lernfähigkeit von Algorithmen beruhen und zum 

Zeitpunkt der Inverkehrgabe nach dem Stand der Wissenschaft und Technik nicht 

erkennbar waren. Insoweit scheide mangels Verschuldens auch eine Haftung nach 

der deliktischen Produzentenhaftung aus, wenn der vorhandene Fehler objektiv nicht 

erkannt werden konnte, was aufgrund der indeterminierten Verhaltensweise intelli-

genter Produkte regelmäßig der Fall sein werde.172  
 

Für die von der Arbeitsgruppe untersuchten Produktbereiche ist die Problematik der 

Ăunkontrollierbarenñ Systeme mit erheblichem Gefªhrdungspotenzial allerdings noch 

nicht aktuell. Nach dem Ergebnis der von der Arbeitsgruppe durchgeführten Exper-

tenanhörungen werden zumindest in dem ï zulassungspflichtigen ï Bereich der 

Fahrzeug- und Medizintechnik nur Ăgekapselteñ Systeme auf den Markt gebracht, die 

sich nach dem Inverkehrbringen nicht mehr durch ĂSelbstlernenñ verªndern. Die Ge-

fahr einer Ăunkontrollierbarenñ Entscheidung wurde daher verneint.  

 

Da in absehbarer Zeit keine selbstlernenden Systeme zum Einsatz kommen werden 

und angesichts der allgemein äußerst strengen Maßstäbe bei der Bestimmung eines 

Entwicklungsfehlers, sind derzeit keine hinreichenden Gründe ersichtlich, warum in 

Bezug auf die von der Arbeitsgruppe untersuchten Produktbereiche die Entlas-

tungsmöglichkeit nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 ProdHaftG wegfallen sollte. Auch nach der 

bestehenden Regelung dürfte ein hinreichender Anreiz für die Hersteller bestehen, 

möglichst sichere Produkte auf den Markt zu bringen. 
 

Genauso wie beim Fehlerbegriff spielen das öffentliche Sicherheitsrecht, technische 

Normen sowie behördliche Produktzulassungen auch bei der Definition der Entwick-

lungsrisiken eine Rolle.173 Werden Sicherheitsstandards öffentlich-rechtlicher, techni-

scher oder behördlicher Provenienz verletzt, scheidet die Klassifikation der daraus 

folgenden Schadensrisiken als Entwicklungsrisiken von vornherein aus. Umgekehrt 

lässt sich aus der Einhaltung dieser Standards nicht schließen, dass verbleibende 

Schadensszenarien automatisch als Entwicklungsrisiken zu qualifizieren sind; insbe-

sondere schließt die Zertifizierung eines Produkts als konform mit dem EU-Recht 

(CE) oder mit technischen Normen (GS) es nicht aus, dass es vorhersehbare und mit 

                                                                                                                                    
171 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (713, 750). 
172 Droste, Intelligente Medizinprodukte: Verantwortlichkeit des Herstellers und ärztliche Sorgfalts-

pflichten, MPR 2018, 109 (111). 
173 MüKo/Wagner, BGB, § 1 ProdHaftG Rn. 54. 
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zumutbaren Mitteln vermeidbare Schadenspotentiale in sich trägt, für die sich der 

Hersteller nicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 ProdHaftG entlasten kann.174 
 

Die Prüfung der Erkennbarkeit der Gefahr vollzieht sich in zwei Schritten:175 Zunächst 

ist zu klären, ob der Fehler für irgendeinen Wissenschaftler oder Techniker dieser 

Welt erkennbar war. Ist dies zu verneinen, greift die Entlastung nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 

ProdHaftG durch. Wird hingegen Ăin wissenschaftlichen Kreisen auch nur eine einzi-

ge Stimme laut, mit der auf die potentielle Fehlerhaftigkeit des Produkts hingewiesen 

wirdñ,176 ist die Erkennbarkeit zu bejahen, ohne dass deswegen die Entlastung schon 

scheitern muss. Vielmehr ist weiter zu prüfen, ob dieses Gefahrenwissen einem 

sorgfältigen Hersteller im Zeitpunkt des Inverkehrbringens objektiv zugänglich war. 

Dies setzt voraus, dass hinsichtlich des Gefahrenwissens ein Mindestmaß an Publizi-

tät gewährleistet ist. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die von den beteiligten 

Forschern nicht veröffentlicht worden sind oder die von dem Unternehmen, dessen 

Forschungsabteilung sie zu verdanken sind, geheim gehalten werden, sind zwar vor-

handen, einem sorgfältigen Hersteller jedoch nicht zugänglich. Zählt er hingegen 

selbst zu den eingeweihten Kreisen, ist sein Sonderwissen zu berücksichtigen. Auf 

die subjektiven Erkenntnismöglichkeiten des einzelnen Herstellers kommt es dage-

gen nicht an.177 
 

e. Verletzung von Sicherungspflichten nach Inverkehrbringen des Produkts 

 

Das ProdHaftG regelt ausschließlich die Haftung des Herstellers aufgrund des Inver-

kehrbringens eines (fehlerhaften) Produkts. Auch nach Inverkehrbringen eines Pro-

dukts wird der Hersteller nach der deliktischen Produzentenhaftung aber nicht voll-

ständig von seiner Verantwortung frei. Nach gefestigter höchstrichterlicher Recht-

sprechung178 ist er vielmehr verpflichtet, auch nach diesem Zeitpunkt alles zu tun, 

was ihm nach den Umständen zumutbar ist, um Gefahren abzuwenden, die sein 

Produkt erzeugen kann. Er muss es auf noch nicht bekannte schädliche Eigenschaf-

ten hin beobachten und sich über seine sonstigen, eine Gefahrenlage schaffenden 

Verwendungsfolgen informieren (Produktbeobachtungspflicht). Hieraus können sich 

insbesondere Reaktionspflichten zur Warnung vor etwaigen Produktgefahren erge-

ben, wobei Inhalt und Umfang einer Warnung und auch ihr Zeitpunkt wesentlich 

durch das jeweils gefährdete Rechtsgut bestimmt werden und vor allem von der 

Größe der Gefahr abhängig sind. Erst recht treffen den Hersteller solche Pflichten, 

sobald er erkennt oder für möglich hält, dass sein Produkt einen ihm anzulastenden 

Konstruktionsfehler aufweist. 

                                                                                                                                    
174 BGH, Urt. v. 5.2.2013 ï VI ZR 1/12, NJW 2013, 1302 (1303). 
175 Im Folgenden dargestellt nach MüKo/Wagner, BGB, § 1 ProdHaftG Rn. 56. 
176 Generalanwalt Tesauro in EuGH Slg. 1997, I-2649, 2660 ï Kommission/Vereinigtes Königreich. 
177 BGH, Urt. v. 16.6.2009 - VI ZR 107/08, NJW 2009, 2952 (2955). 
178 Vgl. BGH, Urt. v. 16.12.2008 ï VI ZR 170/07, BGHZ 179, 157-168 (Pflegebetten) m.w.N. 
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(1) Umfang der Sicherungspflichten 

 

Die Sicherungspflichten des Herstellers nach Inverkehrbringen seines Produkts sind 

nicht notwendig auf die Warnung vor etwaigen Gefahren beschränkt. Sie können et-

wa dann weiter gehen, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass die Warnung, 

selbst wenn sie hinreichend deutlich und detailliert erfolgt, den Benutzern des Pro-

dukts nicht ausreichend ermöglicht, die Gefahren einzuschätzen und ihr Verhalten 

darauf einzurichten. Ferner kommen weiter gehende Sicherungspflichten dann in 

Betracht, wenn die Warnung zwar ausreichende Gefahrkenntnis bei den Benutzern 

eines Produkts herstellt, aber Grund zu der Annahme besteht, diese würden sich ï 

auch bewusst ï über die Warnung hinwegsetzen und dadurch Dritte gefährden. In 

solchen Fällen kann der Hersteller aufgrund seiner Sicherungspflichten aus § 823 

Abs. 1 BGB verpflichtet sein, dafür Sorge zu tragen (ggf. durch Einschaltung der zu-

ständigen Behörden), dass bereits ausgelieferte gefährliche Produkte möglichst ef-

fektiv aus dem Verkehr gezogen oder nicht mehr benutzt werden. Wie weit die Ge-

fahrabwendungspflichten des Herstellers gehen, lässt sich nur unter Berücksichti-

gung aller Umstände des Einzelfalls entscheiden. 

 

Nach Auffassung des BGH179 würde aus deliktischer Sicht eine weiter gehende 

Pflicht des Herstellers, bereits im Verkehr befindliche fehlerhafte Produkte nicht nur 

zurückzurufen (vgl. zur Definition des Rückrufs § 2 Nr. 25 ProdSG), sondern das Si-

cherheitsrisiko durch Nachrüstung oder Reparatur auf seine Kosten zu beseitigen180, 

jedenfalls voraussetzen, dass eine solche Maßnahme im konkreten Fall erforderlich 

ist, um Produktgefahren, die durch § 823 Abs. 1 BGB geschützten Rechtsgütern der 

Benutzer oder unbeteiligter Dritter drohen, effektiv abzuwehren. Dabei ist zu berück-

sichtigen, dass der deliktsrechtliche Schutz nicht deren Äquivalenzinteresse, sondern 

allein ihr Integritätsinteresse erfasst. Der BGH hat insoweit betont, dass der Herstel-

ler aufgrund der deliktischen Produzentenhaftung und damit auch seiner etwaigen 

Pflichten zum Produktrückruf regelmäßig nur die von dem fehlerhaften Produkt aus-

gehenden Gefahren für die in § 823 Abs. 1 BGB genannten Rechtsgüter so effektiv 

wie möglich und zumutbar ausschalten muss, nicht aber dem Erwerber oder Nutzer 

ein fehlerfreies, in jeder Hinsicht gebrauchstaugliches Produkt zur Verfügung zu stel-

len und so sein Interesse an dessen ungestörter Nutzung und dessen Wert oder die 

darauf gerichtete Erwartung des Erwerbers (Nutzungs- und Äquivalenzinteresse) zu 

schützen hat. Der Schutz solcher Interessen muss vielmehr grundsätzlich, abgese-

hen etwa von Sonderfällen vorsätzlicher Schädigung i. S. v. § 826 BGB, der Ver-

tragsordnung vorbehalten bleiben. 

 

                                                                                                                                    
179 Vgl. BGH, Urt. v. 16.12.2008 ï VI ZR 170/07, BGHZ 179, 157, 161 (Pflegebetten). 
180 Vgl. dazu OLG Karlsruhe, Urt. v. 2.4.1993 ï 15 U 293/91, NJW-RR 1995, 594, 597; OLG Düssel-

dorf, Urt. v. 31.5.1996 ï 22 U 13/96, NJW-RR 1997, 1344, 1345. 
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Diese Grundsätze erscheinen auch zur Bestimmung der Sicherungspflichten nach 

dem Inverkehrbringen von autonomen Systemen grundsätzlich sachgerecht. Hin-

sichtlich selbstständig operierender Systeme und ihrer Subkomponenten dürften sich 

bereits angesichts deren Komplexität ausgeprägte Produktbeobachtungspflichten der 

Hersteller ergeben; insbesondere die fortschreitende Vernetzung derartiger Produkte 

eröffnet dem Hersteller völlig neue Möglichkeiten der Produktbeobachtung.181  

 

(2) Inbesondere: Pflichten bei Softwareupdates 

 

Die den Hersteller nach den dargelegten Grundsätzen treffende Pflicht zur Beobach-

tung seiner Produkte und zur Reaktion auf erkannte Fehler ist insbesondere im Hin-

blick auf Softwareupdates durch den Hersteller von Relevanz. Gerade im Bereich 

komplexer IT-Systeme trifft den Hersteller im Wissen um die Gefahr von Program-

mierungsfehlern eine besonders sorgfältige Produktbeobachtungspflicht182, deren 

Erstreckung auf die Verpflichtung zur Bereitstellung und ggf. Durchführung von Soft-

wareupdates indes fraglich erscheint.  

 

Ein Update der Betriebssoftware ist als Nachrüstung des Produkts zu verstehen. Mit 

dem Aufspielen der Updatesoftware wird der Benutzer eines Produkts nicht nur vor 

den erkannten Gefahren eines Produkts gewarnt; vielmehr wird ï oftmals vom Soft-

warenutzer unerkannt ï der dem Betriebssystem zugrunde liegende Algorithmus ge-

ändert.  

 

Insoweit wird in der Literatur teilweise vertreten, dass ein effektiver und kostengüns-

tiger Rechtsgüterschutz durch Softwareupdates vom Hersteller zu leisten sei183. An-

gesichts der gesteigerten Produktbeobachtungspflichten des Softwareherstellers sei 

dieser dazu verpflichtet, später entdeckte Fehler durch kostenfreie Patches oder Up-

dates zu korrigieren.184 Im Hinblick auf den Betrieb autonomer Systeme könne im 

Hinblick auf die geringen Kosten eines Softwareupdates zur Gefahrvermeidung dem-

zufolge ein gesteigerter Maßstab an Nachrüstungspflichten angenommen werden.185 

Sogar eine Rückrufpflicht des Herstellers durch Softwareupdates sei zu bejahen.186 

Ein Hersteller sei demnach zur Bereitstellung von Softwareupdates verpflichtet, so-

fern nach erstmaliger Vermarktung eines Produkts unvorhergesehene Gefahren er-

kennbar oder neue Vermeidungstechnologien verfügbar werden, denen durch eine 

Anpassung der Steuerungsprogramme Rechnung getragen werden könne.187 Dies 

solle auch eine kongruente Verpflichtung des Herstellers zur Verbesserung bereits 

                                                                                                                                    
181 Gomille, Herstellerhaftung für automatisierte Fahrzeuge, JZ 2016, 76 (80). 
182 Spindler, Roboter, Automation, künstliche Intelligenz, selbststeuernde Kfz ï Braucht das Recht 

neue Haftungskategorien?, CR 2015, 766 (769). 
183 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (755, 756). 
184 Gomille, Herstellerhaftung für automatisierte Fahrzeuge, JZ 2016, 76 (81). 
185 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (756). 
186 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (756). 
187 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (756). 
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im Verkehr befindlicher Produkte miteinschließen.188 Statt eines Softwareupdates 

könne sich der Hersteller hingegen auf eine Warnung beschränken, sofern er die 

Weiterentwicklung seiner Produkte aufgegeben oder der Betreiber seine Zustimmung 

zu dem Aufspielen eines Softwareupdates verweigert habe.189 

 

Unter Berücksichtigung der gefestigten höchstrichterlichen Rechtsprechung190 zu 

Bestehen und Umfang der Nachrüstpflichten des Herstellers kann ein derart weitge-

hender aus der Produkthaftung herrührender Anspruch auf Softwareupdates indes 

nicht generell bejaht werden.191 Die Bejahung einer entsprechenden Nachrüstungs-

pflicht würde grundsätzlich Äquivalenz- und Integritätsinteresse vermengen. Nach 

der Grundstruktur des Deliktsrechts ist der Hersteller lediglich zum Ausgleich der 

durch ein fehlerhaftes Produkt verursachten Schäden und zur Abwehr von Produkt-

gefahren, nach dem Deliktsrecht jedoch nicht zur Bereitstellung mangelfreier Produk-

te verpflichtet. Dementsprechend käme eine Pflicht des Herstellers zu Software-

updates dann in Betracht, wenn die Maßnahme im konkreten Fall erforderlich ist, um 

Produktgefahren, die den in § 823 Abs. 1 BGB geschützten Rechtsgütern oder Drit-

ten drohen, effektiv abzuwehren. 

 

Kann eine bestehende Gefahr etwa durch Warnung, Rückruf oder durch Stilllegung 

gebannt werden, kann der Schutzfunktion des Deliktsrechts damit Genüge getan 

sein.192 Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Einsatz von gefahrgeneigten Produk-

ten regelmäßig den eigenen Interessen des ï vernünftigen ï Betreibers zuwider lau-

fen wird, da dieser nicht nur eigene Schäden vermeiden wollen wird, sondern auch 

rechtlich verpflichtet ist, die Sicherungsvorkehrungen stets an neue Erkenntnisse an-

zupassen193, um Gefahren für andere vorzubeugen. Ob der Hersteller darauf ver-

trauen kann, dass Warnungen in Bezug auf sicherheitsrelevante Eigenschaften des 

Produkts auch Folge geleistet wird, ist nach den Umständen des Einzelfalls von der 

Rechtsprechung zu bewerten. Soweit die Bereitstellung eines Softwareupdates ge-

eignet und deliktsrechtlich erforderlich ist, um Produktgefahren effektiv abzuwehren, 

ist es primär eine Frage des Vertragsrechts, ob diese kostenlos oder kostenpflichtig 

zur Verfügung gestellt werden müssen. Auch diese Frage kann der Rechtsprechung 

überlassen bleiben. 

 

                                                                                                                                    
188 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP, 217, 707 (757). 
189 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP, 217, 707 (757) 
190 Vgl. BGH, Urt. v. 16.12.2008 ï VI ZR 170/07, BGHZ 179, 157-168. 
191 Vgl. Schrader/Engstler, Anspruch auf Bereitstellung von Software-Updates?, MMR 2018, 356 

(360). 
192 Vgl. Spindler, Roboter, Automation, künstliche Intelligenz, selbststeuernde Kfz ï Braucht das Recht 

neue Haftungskategorien?, CR 2015, 766 (770); Lüftenegger, Die deliktische Pflicht zum Rückruf von 

Fahrzeugen, NJW 2018, 2087 (2091). 
193 Vgl. Spindler, Roboter, Automation, künstliche Intelligenz, selbststeuernde Kfz ï Braucht das Recht 

neue Haftungskategorien?, CR 2015, 766 (771). 
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Eine allgemeine deliktsrechtliche Pflicht zur Bereitstellung von neuer, gegenüber 

dem Zeitpunkt des Inverkehrbringens des Produkts verbesserter Software würde 

dem Benutzer eine kostenlose Teilnahme am technischen Fortschritt ermöglichen 

und damit sogar ggf. das Äquivalenzinteresse des Benutzers, das sich in der Bereit-

stellung eines bei Gefahrübergang mangelfreien Produktes erschöpft, übersteigen. 

Die Kosten der Verbesserung der Sicherheitsstandards, die durchaus erheblich sein 

können, auch wenn die Übertragung der verbesserten Software dann letztlich kos-

tengünstig ist, würden demgegenüber ausschließlich von den Neukunden getragen. 

Auch unter Berücksichtigung der berechtigten wirtschaftlichen Interessen der Betei-

ligten ist daher eine allgemeine deliktische Pflicht zur kostenlosen Bereitstellung von 

Softwareupdates abzulehnen. Die Frage, wie lange ein Kunde die Bereitstellung von 

Softwareupdates verlangen kann, ist in erster Linie dem Vertragsrecht zuzuordnen. 

Derzeit wird auf europäischer Ebene ein Vorschlag der EU-Kommission für eine 

Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler In-

halte194 beraten. Dabei wird auch diskutiert, ob gesetzliche Vertragspflichten zur Be-

reitstellung von Softwareupdates eingeführt werden sollen. 

                                                                                                                                    
194 COM (2016) 5656 final. 
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V. Ergebnis 

 

Allein in der Herstellung und in dem Inverkehrbringen eines autonomen Systems liegt 

keine Ăbesondere Gefahrñ, die eine Gefªhrdungshaftung rechtfertigt. Auch der Um-

stand, dass sich Beweisschwierigkeiten ergeben können, genügt grundsätzlich nicht; 

allerdings können sie ggf. eine abweichende Ausgestaltung der Beweislastverteilung 

erforderlich machen, was nicht allgemein beurteilt werden kann, sondern nur pro-

duktbezogen zu beantworten ist. 

 

Was die Haftung des Herstellers angeht, so greift der Haftungsgrund, welcher der 

Produkthaftung zugrunde liegt, ohne weiteres auch dann ein, wenn es um autonome 

Systeme geht. Allerdings ist zu prüfen, ob einzelne Regelungen des ProdHaftG auf 

den Einsatz autonomer Systeme abzustimmen sind. Etwaige Beweisschwierigkeiten, 

ob das Produkt fehlerhaft ist, rechtfertigen für sich genommen nicht die Einführung 

einer Gefährdungshaftung des Herstellers unabhängig vom Vorliegen eines Produkt-

fehlers, sondern ggf. eine Beweislastumkehr. Eine Gefährdungshaftung des Herstel-

lers ist vielmehr nur dann systemgerecht, wenn die Haftung an einen Produktfehler 

anknüpft. 

 

Es besteht kein Bedürfnis für eine gesetzliche Regelung, mit der der Hersteller ver-

pflichtet wird, im Rahmen der Produkthaftung Softwareupdates zur Verfügung zu 

stellen. Die damit zusammenhängenden Fragen können auf Basis des geltenden 

Rechts der Rechtsprechung überlassen bleiben. 

 

Derzeit sind keine hinreichenden Gründe ersichtlich, warum in Bezug auf die von der 

Arbeitsgruppe untersuchten Produktbereiche die Entlastungsmöglichkeit nach 

§ 1 Abs. 2 Nr. 5 ProdHaftG wegfallen sollte. 

 

Im Rahmen der Prüfung, ob eine Gefährdungshaftung des Betreibers systemkonform 

ist, muss zunªchst produktbezogen ermittelt werden, ob von der Sache eine Ăbeson-

dere Gefahrñ ausgeht. Das wird man auch bei autonomen Systemen nicht generell 

annehmen können. Auch wenn diese Frage zu bejahen ist, ist eine Gefährdungshaf-

tung des Betreibers jedenfalls dann nicht geboten, wenn für das Produkt ein beson-

deres Zulassungsverfahren existiert, dem Geschädigten im Falle eines Produktfeh-

lers hinreichende Ansprüche gegen den Hersteller zustehen und mit dem Produkt 

typischerweise nur Personen in Berührung kommen, die freiwillig sich der Gefahr 

ausgesetzt haben und über die Gefahren, die von dem Betrieb des autonomen Sys-

tems ausgehen, sachgerecht aufgeklärt wurden. 
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F. Autonomes Fahren  

 

I. Einführung  

 
Wird ein automatisiertes/autonomes Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr 

genutzt und kommt dabei jemand zu Schaden, stellt sich die Frage, wer für diesen 

Schaden haftet. Auf dem 53. Deutschen Verkehrsgerichtstag im Jahr 2015 wurde die 

Empfehlung abgegeben, dass der Fahrer bei hochautomatisiertem Fahrbetrieb und 

bestimmungsgemäßem Gebrauch von Sanktionen und Fahrerhaftung freizustellen 

sei.195 Demgegenüber lautete eine der Empfehlungen des 56. Verkehrsgerichtstages 

im Jahr 2018, das geltende Haftungssystem beizubehalten.196 Damit wird nicht zu-

letzt an dieser Entwicklung der Empfehlungen des Verkehrsgerichtstages exempla-

risch aufgezeigt, welcher Diskussionsbedarf bei der Frage der Haftung beim automa-

tisierten/autonomen Fahren derzeit besteht.  

 

Ausgehend von den bislang geltenden Regelungen soll nachfolgend untersucht wer-

den, ob und gegebenenfalls welcher Regelungsbedarf vorliegt, wenn automatisier-

te/autonome Kraftfahrzeuge für die Nutzung im öffentlichen Verkehr zugelassen wer-

den. Die Haftung des Fahrers nach § 18 StVG bzw. des Halters nach § 7 StVG wer-

den dabei unter den Gliederungspunkt Betreiber-/Benutzerhaftung (II.) zusammenge-

fasst betrachtet. Die dargestellten Haftungstatbestände des Herstellers werden nach-

folgend unter dem Gliederungspunkt Herstellerhaftung erörtert (III.). 

 

 

Eine Projektgruppe der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) hat die Grade der 

Automatisierung von Fahrzeugen wie folgt definiert197: 

 

 

Grad Fahraufgabe des Fahrers nach Automatisierungsgrad 

 
Vollautomatisiert 

 
Das System übernimmt Quer- und Längsführung vollständig in einem definierten An-
wendungsfall 

- Der Fahrer muss das System dabei nicht überwachen. 
- Vor dem Verlassen des Anwendungsfalls fordert das System den Fahrer mit aus-

reichender Zeitreserve zur Übernahme der Fahraufgabe auf. 
- Erfolgt dies nicht, wird in den risikominimalen Systemzustand zurückgeführt. 
- Systemgrenzen werden alle vom System erkannt, das System ist in allen Situatio-

nen in der Lage, in den risikominimalen Systemzustand zurückzuführen. 

  

                                                                                                                                    
195 https://www.deutscher-

verkehrsgerichtstag.de/images/empfehlungen_pdf/empfehlungen_53_vgt.pdf. 
196 https://www.deutscher-

verkehrsgerichtstag.de/images/empfehlungen_pdf/empfehlungen_56_vgt.pdf. 
197 https://www.bast.de/BASt_2017/DE/Publikationen/Foko/2013-2012/2012-11.html. 

https://www.deutscher-verkehrsgerichtstag.de/images/empfehlungen_pdf/empfehlungen_53_vgt.pdf
https://www.deutscher-verkehrsgerichtstag.de/images/empfehlungen_pdf/empfehlungen_53_vgt.pdf
https://www.deutscher-verkehrsgerichtstag.de/images/empfehlungen_pdf/empfehlungen_56_vgt.pdf
https://www.deutscher-verkehrsgerichtstag.de/images/empfehlungen_pdf/empfehlungen_56_vgt.pdf
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Hochautomatisiert Das System übernimmt Quer- und Längsführung für einen gewissen Zeitraum in spezifi-
schen Situationen 

- Der Fahrer muss das System dabei nicht überwachen. 
- Bei Bedarf wird der Fahrer zur Übernahme der Fahraufgabe mit ausreichender 

Zeitreserve aufgefordert. 
- Systemgrenzen werden alle vom System erkannt. Das System ist nicht in der La-

ge, aus jeder Ausgangssituation den risikominimalen Zustand herbeizuführen. 
 

Teilautomatisiert Das System übernimmt Quer- und Längsführung (für einen gewissen Zeitraum oder/und 
in spezifischen Situationen) 

- Der Fahrer muss das System dauerhaft überwachen. 
- Der Fahrer muss jederzeit zur vollständigen Übernahme der Fahrzeugführung be-

reit sein. 

Assistiert Fahrer führt dauerhaft entweder die Quer- oder die Längsführung aus. Die jeweils ande-
re Fahraufgabe wird in gewissen Grenzen vom System ausgeführt 

- Der Fahrer muss das System dauerhaft überwachen 
- Der Fahrer muss jederzeit zur vollständigen Übernahme der Fahrzeugführung be-

reit sein. 

Driver only Fahrer führt dauerhaft (während der gesamten Fahrt) die Längsführung (beschleuni-
gen/verzögern) und die Querführung (lenken) aus. 

 
Zur Abgrenzung von automatisierten/autonomen Fahrzeugen hat sich die Defini-

tion der Society of Automotive Engineers (SAE) durchgesetzt. Dieser internationale 

Standard unterteilt in folgende Stufen:198 

¶ Stufe 0 - keine Automatisierung: Fahrer lenkt Fahrzeug selbst. 
¶ Stufe 1 - ĂAssistiertes Fahrenñ: Fahren mit einzelnen Assistenzsystemen, 

das Fahrzeug übernimmt Längs- oder Querführung, der Mensch überwacht 
(zum Beispiel Einparkhilfe). 

¶ Stufe 2 - ĂTeilautomatisiertes Fahrenñ: das Fahrzeug ¿bernimmt Lªngs- 
und Querführung in einem spezifischen Anwendungsfall (Anwendungsfälle 
beinhalten Straßentypen, Geschwindigkeitsbereiche und Umfeldbedingun-
gen), der Mensch muss gegebenenfalls selbstständig eingreifen (zum Bei-
spiel Stauassistent). 

¶ Stufe 3 - ĂHochautomatisiertes Fahrenñ: System ¿bernimmt Lªngs- und 
Querführung in einem spezifischen Anwendungsfall; das System erkennt, 
wenn der Mensch die Steuerung wieder übernehmen muss (Beispiel: au-
tomatisiertes Fahren auf Autobahnen). 

¶ Stufe 4 - ĂVollautomatisiertes Fahrenñ: System kann im spezifischen An-
wendungsfall alle Situationen automatisch bewältigen. 

¶ Stufe 5 - Ăvolle Autonomie des Fahrensñ: das Fahrzeug bewegt sich zielge-
richtet, selbstständig ohne Einflussnahme eines Menschen von A nach B 
unter allen Bedingungen (im Folgenden: autonomes Fahren genannt). 

 

                                                                                                                                    
198 Vgl. die Wiedergabe auf der Seite des österreichischen Bundesministeriums für Verkehr, Innovati-

on und Technologie: https://www.bmvit.gv.at/verkehr/automatisiertesFahren/faq/hintergrundinfos.html. 

und www.vda.de/de/services/Publikationen/automatisierung.html. 

 

https://www.bmvit.gv.at/verkehr/automatisiertesFahren/faq/hintergrundinfos.html
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II. Betreiber-/Benutzerhaftung  

 

1. Halterhaftung 

 

a. Haftung nach § 7 Abs. 1 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) 

 

Der Halter eines Kraftfahrzeugs haftet nach § 7 Abs. 1 StVG für Schäden, die beim 

Betrieb eines Kraftfahrzeugs entstehen. Halter ist, wer das Fahrzeug für eigene 

Rechnung gebraucht, also dessen Kosten bestreitet und die Verwendungsnutzungen 

zieht.199 Der Betrieb des Fahrzeugs als Grund der Haftung wird weit gefasst: Der 

Schaden ist beim Betrieb entstanden, wenn sich die vom Fahrzeug ausgehenden 

Gefahren bei seiner Entstehung ausgewirkt haben, ohne dass in jedem Fall der Mo-

tor des Fahrzeugs in Betrieb gewesen sein oder sich eine der Betriebseinrichtungen 

bewegt haben muss.200 Diese Gefährdungshaftung des Kraftfahrzeughalters gilt in 

gleicher Weise für nicht-automatisierte wie für hoch- oder vollautomatisierte Fahr-

zeuge (vgl. § 1a StVG).  

 

Nicht ausdrücklich im StVG geregelt ist bislang der Betrieb eines autonomen Fahr-

zeugs. Wird ein autonomes Fahrzeug im Sinne der Stufe 5 nach der oben angeführ-

ten Definition der SAE zum Verkehr zugelassen werden, ist es aus Sicht des Ge-

schädigten die einfachste Lösung, wenn der Fahrzeughalter weiterhin haftet. Der 

Geschädigte muss dann nämlich zum einen nicht aufklären, ob es sich bei dem 

Fahrzeug, bei dessen Betrieb er geschädigt wurde, um ein autonomes Fahrzeug o-

der nur um ein hoch- oder vollautomatisiertes Fahrzeug handelt, zum anderen muss 

er sich nicht die Frage stellen, ob er sich statt an den Fahrzeughalter an den Herstel-

ler des Fahrzeugs wenden muss, um Schadensersatz zu erhalten. Soll der Halter 

beim autonomen Fahren haften, muss der Wortlaut des § 7 Abs. 1 StVG im Übrigen 

nicht geändert werden.  

 

Die Kritik daran, dass es beim autonomen Fahrzeug bei der Halterhaftung bleiben 

soll, wird damit begründet, dass Verbraucher mit einem Haftungsrisiko belastet wür-

den, obwohl die Hersteller für das Funktionieren des autonomen Fahrzeugs im Ver-

kehr verantwortlich seien.201 Diese Kritik könnte schon durch die tatsächliche Ent-

wicklung abgeschwächt werden: Es wird angenommen, dass autonome Fahrzeuge 

erst einmal nicht von Verbrauchern gekauft, sondern nur zeitweilig angemietet wer-

den können.202 Halter des Fahrzeugs und damit derjenige, den die Halterhaftung 

nach § 7 StVG trifft, wäre das Unternehmen, das das Fahrzeug vermietet ï etwa eine 

                                                                                                                                    
199 Hentschel/König/Dauer/König, Straßenverkehrsrecht, § 7 StVG, Rn. 14. 
200 Hentschel/König/Dauer/König, Straßenverkehrsrecht, § 7 StVG, Rn. 4 ff. 
201 Vgl. hierzu auch die Kritik des Bundesrates, BT-Drs. 18/11534, S. 5 (Nr. 8) 
202 ĂAutonom nur bei Sonneñ, Die Zeit vom 3. Januar 2019, S. 31. 
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Tochter des Automobilherstellers ï, nicht der Verbraucher.203 Die Halterhaftung träfe 

ï allein aus tatsächlichen Gründen ï dann nicht den Verbraucher.  

 

b. Ausschluss der Haftung 

 

Die Schadensersatzpflicht des Halters ist gemäß § 7 Abs. 2 StVG ausgeschlossen, 

wenn der Unfall durch höhere Gewalt verursacht wird. Höhere Gewalt wird definiert 

als ĂauÇergewºhnliches, betriebsfremdes, von auÇen durch elementare Naturkrªfte 

oder durch Handlungen dritter (betriebsfremder) Personen herbeigeführtes und nach 

menschlicher Einsicht und Erfahrung unvorhersehbares Ereignis, das mit wirtschaft-

lich erträglichen Mitteln auch durch nach den Umständen äußerste, vernünftiger-

weise zu erwartende Sorgfalt nicht verhütet werden kann und das auch nicht im Hin-

blick auf seine Hªufigkeit in Kauf genommen zu werden brauchtñ.204  

 

Da ein Ereignis nur dann als höhere Gewalt angesehen wird, wenn es betriebsfremd 

ist, ergibt sich bereits heute keine rechtliche Besonderheit für hoch- oder vollautoma-

tisierte Fahrzeuge im Vergleich zu nicht-automatisierten Fahrzeugen. Ein Versagen 

des Systems des hoch- oder vollautomatisierten Fahrzeugs ist nicht betriebsfremd 

und führt daher nicht zum Haftungsausschluss. Der Haftungsausschlusstatbestand 

des § 7 Abs. 2 StVG würde auch für den Betrieb autonomer Fahrzeuge passen: 

Dass der Halter z.B. für Schäden aufgrund reiner Naturereignisse haftet, ist auch für 

das autonome Fahrzeug nicht gerechtfertigt. 

 

c. Sonderproblem: Hackerangriffe 

 

(1) Höhere Gewalt? 

 

Führt ein Hackerangriff zu einem Verkehrsunfall, könnte argumentiert werden, dass 

ein Eingriff eines betriebsfremden Dritten und damit nach der unter b. wiedergegebe-

nen Definition ein Fall der Ăhºheren Gewaltñ gegeben ist. Es lªge dann ein Haftungs-

ausschlussgrund nach § 7 Abs. 2 StVG vor. Die Frage, ob der Haftungsausschluss-

grund Ăhºhere Gewaltñ greift, kºnnte davon abhªngen, welches Sicherheitsniveau 

das Auto zum Schutz gegen Hackerangriffe hat. Denn ab einem bestimmten höchs-

ten Sicherheitsniveau könnte nach obiger Definition der Hackerangriff als höhere 

Gewalt anzusehen sein. Da mit der Gefahr von Hackerangriffen beim autonomen 

Fahren allerdings gerechnet wird205 und ein solcher ï zu Demonstrationszwecken ï 

                                                                                                                                    
203 Vgl. Freise, Rechtsfragen des automatisierten Fahrens, VersR 2019, 65 (69) m.w.N. 
204 BGH, Urt. v. 16.10.2007 ï VI ZR 173/06, NJW-RR 2008, 335; Hentschel/König/Dauer/König, Stra-

ßenverkehrsrecht, § 7 StVG, Rn. 32. 
205 Vgl. den Bericht darüber, wie realistisch Hackerangriffe beim autonomen Fahrn sein werden: ĂHa-

cker am Steuerñ, Wirtschaftswoche vom 23.11.2018, S. 80. 
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im Jahr 2015 auch tatsächlich schon verübt und darüber berichtet wurde206, wird nach 

Ansicht der Arbeitsgruppe nicht anzunehmen sein, dass es sich bei einem Hacker-

angriff um ein Ereignis handelt, das Ănach menschlicher Einsicht und Erfahrung un-

vorhersehbar warñ.207  

 

(2) Fall des § 7 Abs. 3 S. 1 StVG? 

 

Liegt ein Fall wie der aus dem Jahr 2015 berichtete vor, bringt ein Hacker also das 

autonome Fahrzeug aus der Ferne unter seine Kontrolle und lenkt es per Laptop 

zum Unfall,208 könnte darin ein Fall des § 7 Abs. 3 S. 1 StVG gesehen werden: Je-

mand benutzt das Fahrzeug ohne Wissen und Willen des Halters. Die Rechtsfolge 

wäre, dass der Hacker anstelle des Halters zum Ersatz des Schadens verpflichtet ist. 

Denn die Steuerung des Fahrzeugs durch den Hacker könnte in diesem Fall nicht 

anders zu bewerten sein als die heute unter § 7 Abs. 3 S. 1 StVG zu fassende 

Schwarzfahrt: In beiden Fällen wird das Fahrzeug ohne Wissen und Willen des Hal-

ters durch einen Fremden gesteuert. Dass der ĂBenutzerñ in dem Fahrzeug sitzt, ist 

schon bisher für die Anwendung des § 7 Abs. 3 S. 1 StVG nicht erforderlich.209 Ent-

scheidend für die Haftung des Dritten nach § 7 Abs. 3 S. 1 HS 1 StVG ist, dass der 

Dritte die Verfügungsgewalt über das Fahrzeug ausübt, wie sie sonst dem Halter zu-

steht.210  

 

Wenn der Halter die Benutzung des Fahrzeugs durch sein Verschulden ermöglicht 

hat, haftet er ebenfalls, § 7 Abs. 3 S. 1 HS 2 StVG. Ein solches Verschulden könnte 

etwa dann vorliegen, wenn der Halter vom Hersteller des Fahrzeugs zur Verfügung 

gestellte Updates nicht installiert hat, mit denen die Sicherheitslücke, die der Hacker 

ausgenutzt hat, hätte geschlossen werden können. Weiß der Halter allerdings nichts 

von den erforderlichen Sicherheitsupdates und musste auch nichts davon wissen, 

wird kein Verschulden vorliegen.  

 

Führt der Hackerangriff nicht dazu, dass eine entsprechende Verfügungsgewalt über 

das Fahrzeug ausgeübt wird, bleibt es bei der Halterhaftung. Der Hacker haftet dann 

nicht anstelle des Halters nach § 7 Abs. 3 S. 1 HS 1 StVG.  

 

 

 

                                                                                                                                    
206 Siehe die Berichterstattung unter: https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/autonomes-

fahren/autonomes_fahren_hacker-angriff/. 
207 So auch Freise, Rechtsfragen des automatisierten Fahrens, VersR 2019, S. 65 (69). 
208 Vgl. die Schilderung unter https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/autonomes-

fahren/autonomes_fahren_hacker-angriff/.  
209 BGH, Urt. v. 24.1.1961, BB 1961, 310; Hentschel/König/Dauer/König, Straßenverkehrsrecht, § 7 

StVG, Rn. 52. 
210 BGH, Urt. v. 4.12.1956 ï VI ZR 161/55, NJW 1957, 500. 

https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/autonomes-fahren/autonomes_fahren_hacker-angriff/
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/autonomes-fahren/autonomes_fahren_hacker-angriff/
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(3) Ist der Hackerangriff versichert? 

 

Sollte der Hacker nach Vorstehendem anstelle des Halters nach § 7 Abs. 3 S. 1 

StVG haften, stellt sich die Frage, ob der Geschädigte einen Anspruch gegen die für 

den Gebrauch des Fahrzeugs abgeschlossene Kfz-Haftpflichtversicherung hat und 

damit ï der Intention des PflVG entsprechend ï Ăabgesichertñ ist. Nach Ä 1 PflVG 

sind in der Kfz-Haftpflichtversicherung allerdings nur der Halter, der Eigentümer und 

der Fahrer eines Fahrzeugs versichert. Der Hacker ist kein Halter, er haftet nur wie 

der Halter. Ob der Hacker als Fahrer eines autonomen Fahrzeugs ï das definitions-

gemäß keinen Fahrer hat ï angesehen werden kann, ist fraglich. Zum Vergleich: 

Beim nicht-autonomen Fahrzeug fällt der Schwarzfahrer, jedenfalls soweit er im 

Fahrzeug sitzt, unter den Begriff des Fahrers im Sinne des § 1 PflVG.211  

 

Würde man den Hacker nicht als Fahrer ansehen, könnte der durch einen Hackeran-

griff geschädigte Dritte allerdings weder einen Anspruch gegen den Kfz-

Haftpflichtversicherer, noch gegen den ï bei vorsätzlicher Schädigung ï einsprin-

genden Entschädigungsfonds für Schäden aus Kraftfahrzeugunfällen nach § 12 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 PflVG geltend machen.212 Der Geschädigte bliebe im Fall der Un-

erreichbarkeit oder Zahlungsunfähigkeit des Hackers auf seinem Schaden sitzen. 

Nach Auffassung der Arbeitsgruppe muss sichergestellt sein, dass der Kfz-

Haftpflichtversicherer auch im Fall von Hackerangriffen vom Geschädigten in An-

spruch genommen werden kann bzw. im Fall der vorsätzlichen Schadensherbeifüh-

rung ï wie nach der heutigen Rechtslage im Fall einer Schwarzfahrt ï zumindest ein 

Anspruch gegen den Entschädigungsfonds für Schäden aus Kraftfahrzeugunfällen 

besteht.  

 

d. Haftungsausschluss nach § 8 Nr. 2 StVG beim autonomen Fahren 

 

Nach § 8 Nr. 2 StVG ist die Halterhaftung nach § 7 StVG ausgeschlossen, wenn der 

Verletzte bei dem Betrieb des Kfz tätig war. Diese Vorschrift ist als Ausnahmerege-

lung eng auszulegen.213 Nach der vom BGH herangezogenen Definition erfasst 

§ 8 Nr. 2 StVG Personen, Ădie durch die unmittelbare Beziehung ihrer Tªtigkeit zum 

Betrieb des Kraftfahrzeugs den von ihm ausgehenden besonderen Gefahren stärker 

ausgesetzt sind als die Allgemeinheit, auch wenn sie nur aus Gefälligkeit beim Be-

trieb des Kraftfahrzeugs tªtig geworden sindñ.214 Dem liegt der Gedanke zugrunde, 

dass derjenige, der sich durch seine Tätigkeit freiwillig den besonderen Gefahren des 

                                                                                                                                    
211 Hentschel/König/Dauer/König, Straßenverkehrsrecht, § 18 StVG, Rn. 2. 
212 Bei vorsätzlicher Schadensherbeiführung greift der Haftungsausschluss nach § 103 VVG, vgl. OLG 

Nürnberg, Urt. v. 17.5.2011 ï 3 U 188/11, NZV 2011, 538; zustimmend: Maier, jurisPR-VersR 2/2012 

Anm. 5 mit Verweis auf OLG Oldenburg, Urt. v. 29.4.1998 ï 2 U 264/97, VersR 1999, 482. 
213 BGH, Urt. v. 5.10.2010 ï VI ZR 286/09, NZV 2010, 609 (611). 
214 BGH, Urt. v. 5.10.2010 ï VI ZR 286/09, NZV 2010, 609 (611). 
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Betriebs eines Fahrzeugs aussetzt, der erhöhte Schutz nicht zuteil werden soll.215 Die 

Tätigkeit beim Betrieb eines Kfz setzt nach der Rechtsprechung eine gewisse Dauer 

voraus, wie sie beispielsweise der Fahrer im Verkehr ausübt.216 Nicht beim Betrieb 

tätig wird, wer lediglich befördert wird.217  

 

Die Arbeitsgruppe geht davon aus, dass beim autonomen Fahren der Ausschluss-

grund des § 8 Nr. 2 StVG in der Regel nicht greifen kann. Es gibt ï anders als beim 

hoch- oder vollautomatisierten Fahren ï gerade keinen, der in der Lage sein muss, 

die Fahrzeugsteuerung unverzüglich zu übernehmen, vgl. § 1b Absatz 2 StVG. Zwar 

wird einer der Insassen das autonome Fahrzeug Ăeinschaltenñ, also in Betrieb neh-

men. Der, der das Fahrzeug Ăeinschaltetñ setzt sich allerdings den vom Kraftfahrzeug 

ausgehenden Gefahren nicht stärker aus als die übrigen Insassen des Fahrzeugs. 

Anders könnte die Tªtigkeit dessen zu bewerten sein, der z.B. einen ĂNothalt-Knopfñ 

des Fahrzeugs drückt und gerade dadurch den Schaden herbeiführt.  

 

2. Fahrerhaftung 

  

a. Haftung nach § 18 StVG 

 

Nach § 18 StVG218 haftet in den Fällen des § 7 Abs. 1 StVG neben dem Halter auch 

der Fahrzeugführer. Bis zur Automatisierungsstufe 4 nach den unter I. dargestellten 

Definitionen nach BASt und SAE gibt es einen Fahrer. In Stufe 4 nach beiden Defini-

tionen hat der Fahrer zwar keine Überwachungsfunktion mehr, allerdings wird auch 

hier ein Fahrzeugführer noch gebraucht: Er hat bei Bedarf die Fahraufgabe vom 

Fahrzeug zu übernehmen. In Stufe 5 unterscheiden sich die Definitionen nach BASt 

und SAE: Während nach SAE in Stufe 5 kein Fahrer mehr benötigt wird und damit 

das autonome Fahren beschrieben wird, beschreibt die Definition des BASt in Stu-

fe 5 nur das vollautomatisierte Fahrzeug, also das Ăautonome Fahrenñ beschrªnkt 

auf einen Ădefinierten Anwendungsfallñ (z.B. Autobahnfahrt). Wird das Fahrzeug au-

ßerhalb des definierten Anwendungsfalls betrieben, wird ein Fahrer benötigt.  

 

Das Problem, ob man in den verschiedenen Stufen der oben genannten Definitionen 

noch einen Fahrzeugführer und damit einen nach § 18 StVG Haftenden hat, auch 

wenn er die Fahrzeugsteuerung nicht mehr in jeder Situation selbst übernimmt, hat 

auch der Gesetzgeber erkannt. Er definiert in Ä 1a Abs. 4 StVG, wer beim Ăhoch- o-

                                                                                                                                    
215 BGH, Urt. v. 9.12.1953 ï VI ZR 121/52, NJW 1954, 392; Hentschel/König/Dauer/König, Straßen-

verkehrsrecht, § 8 StVG, Rn. 3. 
216 BGH, Urt. v. 5.10.2010 ï VI ZR 286/09, NZV 2010, 609 (611); BGH, Urt. v. 9.12.1953 ï VI ZR 

121/52, NJW 1954, 392. 
217 Hentschel/König/Dauer/König, Straßenverkehrsrecht, § 8 StVG, Rn. 4. 
218 Die Haftung des Fahrers nach § 823 Abs. 1 BGB soll im Folgenden nicht näher betrachtet werden, 

da sie neben § 18 StVG praktisch keine eigenständige Rolle spielt. 
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der vollautomatisierten Fahrenñ Fahrzeugf¿hrer ist: Fahrzeugf¿hrer ist der, der eine 

hoch- oder vollautomatisierte Fahrfunktion aktiviert und zur Fahrzeugsteuerung ver-

wendet, auch wenn er im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung dieser 

Funktion das Fahrzeug nicht eigenhändig steuert. Der Gesetzgeber ist durch diese 

Regelung Überlegungen entgegengetreten, wonach Fahrer bei Verwendung einer 

automatisierten Fahrfunktion der Fahrzeughersteller sein könnte.219 

 

Der Gesetzgeber regelt allerdings gerade nicht das autonome Fahren, bei dem über-

haupt kein Fahrer im herkömmlichen Sinn mehr benötigt wird.220 Dies zeigt auch die 

Definition des hoch- oder vollautomatisierten Fahrens im StVG: Beim hoch- oder 

vollautomatisierten Fahren muss die Fahrzeugsteuerung durch den Fahrzeugführer 

bei Bedarf nach § 1a Abs. 2 StVG übernommen werden können und nach § 1b 

Abs. 2 StVG auch übernommen werden. 

 

Geht man davon aus, dass künftig nicht nur hoch- und vollautomatisierte Fahrzeuge, 

sondern auch autonome Fahrzeuge zum Straßenverkehr zugelassen werden, wird 

es den Fahrer des Fahrzeugs im herkömmlichen Sinn als Haftungssubjekt nicht mehr 

geben. Die Fahrereigenschaft im Sinne des § 18 StVG wird man beim autonomen 

Fahren nicht allein in der Inbetriebnahme des Fahrzeugs sehen können, wenn derje-

nige, der das Fahrzeug in Betrieb nimmt und/oder als Fortbewergungsmittel benutzt, 

ansonsten keinen Einfluss mehr auf die Fahrfunktionen hat, vor allem keine Pflicht 

zur Übernahme der Fahrzeugsteuerung im Einzelfall mehr hat. Fahrer im Sinne des 

§ 18 StVG wird aber auch nicht der Fahrzeughersteller sein.221  

 

b. Ausschluss der Haftung nach § 18 StVG 

 

Der Fahrer kann sich nach § 18 Abs. 1 S. 2 StVG entlasten, indem er nachweist, 

dass der Schaden nicht durch sein Verschulden verursacht wurde. Wenn der Fahrer 

bei der Benutzung einer hoch- oder vollautomatisierten Fahrfunktion in der konkreten 

Unfallsituation die Pflicht zur Übernahme der Fahrzeugsteuerung nach § 1b Abs. 2 

StVG beachtet hat, wird dem Fahrer dieser Entlastungsbeweis gelingen. Bei der 

nachträglichen Feststellung, ob er diese Pflicht beachtet hat, hilft die in § 63a StVG 

vorgeschriebene Datenaufzeichnung.  

 

Beim autonomen Fahren kommt es auf den Haftungsausschluss nicht an, da es kei-

nen Fahrer als Haftungssubjekt mehr gibt. 

 

                                                                                                                                    
219 Vgl. Meyer-Seitz, Automatisiertes Fahren (Zivilrechtliche Fragen), 56. Deutscher Verkehrsgerichts-

tag 2018, S. 59; zu der Ansicht, dass der Hersteller der Fahrer sein könnte: Bodungen/Hoffmann, 

Autonomes Fahren ï Haftungsverschiebung entlang der Supply Chain? (2. Teil), NZV 2016, 503. 
220 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung, BR-Drs. 69/17, S. 14. 
221 So aber Bodungen/Hoffmann, Autonomes Fahren ï Haftungsverschiebung entlang der Supply 

Chain? (2. Teil), NZV 2016, 503. 
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c. Kritik  

 

Teilweise wird beklagt, dass dem Geschädigten ein Haftungssubjekt verloren geht, 

soweit der Fahrer beim hoch- und vollautomatisierten Fahren aus der Pflicht ge-

nommen wird. Diese Kritik muss erst Recht beim autonomen Fahren gelten, bei dem 

es keinen Fahrer mehr gibt. 

 

Auf diese Kritik hat der Gesetzgeber ï für die Fälle des hoch- und vollautomatisierten 

Fahrens ï in der Weise reagiert, dass er als Ausgleich die für die Halterhaftung gel-

tenden Haftungshöchstbeträge nach § 12 Abs. 1 S. 1 StVG bei der Nutzung einer 

hoch- oder vollautomatisierten Fahrfunktion gegenüber den bisher geltenden 

Höchstgrenzen verdoppelt hat.222 Die Frage ist, ob diese Maßnahme auch die Kritik 

entkräftet, wenn der Fahrer beim autonomen Fahren als Haftungssubjekt ganz ent-

fällt. Hier ist zu bedenken, dass mit der Herausnahme des Fahrers aus der Fahr-

zeugführung auch eine bedeutende Fehlerquelle ausschiedet: das menschliche 

Spontanversagen in der konkreten Fahrsituation.  

 

d. Pflichtversicherung mit Direktanspruch 

 

Der Schutz des Geschädigten bei einem automatisierten und künftig ggf. autonomen 

Fahrzeug wird vervollständigt durch die nach § 1 PflVG bestehende Pflicht des Hal-

ters eines Kraftfahrzeugs, für sich, den Eigentümer und den Fahrer eines Kraftfahr-

zeugs eine Haftpflichtversicherung zur Deckung der durch den Fahrzeuggebrauch 

verursachten Schäden abzuschließen. Nach § 115 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 VVG hat der 

Geschädigte einen Direktanspruch gegen den Versicherer. Ist das Fahrzeug nicht 

versichert oder kann es nicht ermittelt werden, hat der Geschädigte Ansprüche ge-

gen einen ĂEntschªdigungsfonds f¿r Schªden aus Kraftfahrzeugunfªllenñ nach Ä 12 

Abs. 1 PflVG.  

 

Ersetzt der Versicherer den Schaden, geht auf ihn gem. § 86 VVG ein Anspruch des 

Fahrzeughalters auf Gesamtschuldnerausgleich gegen den Hersteller des Fahrzeugs 

über. Der Hersteller hat für den Schaden als Gesamtschuldner aufzukommen, falls 

die Voraussetzungen der Produkt- oder Produzentenhaftung vorliegen (dazu im Fol-

genden unter III.).  

 

e. Zusammenfassung 

 

Durch den Einsatz eines Fahrzeug mit hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktion im 

Sinne des § 1a Abs. 2 StVG ändert sich an der Halterhaftung dem Grunde nach 

                                                                                                                                    
222 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung, BR-Drs. 69/17, S. 8. 
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nichts. Selbst beim Einsatz ï bisher im StVG nicht geregelter ï autonomer Fahrzeu-

ge greift die Halterhaftung nach dem Wortlaut des § 7 StVG ein.  

 

Dem Fahrer wird es bei der Nutzung einer hoch- oder vollautomatisierten Fahrfunkti-

on im Sinne des § 1a Abs. 2 StVG voraussichtlich häufig gelingen, sich durch ein 

fehlendes Verschulden von seiner Fahrerhaftung zu entlasten. Beim autonomen Fah-

ren gibt es nach der Definition keinen Fahrer und damit auch keine Fahrerhaftung 

mehr. Der Wegfall der Fahrerhaftung wird beim hoch- und vollautomatisierten Fahren 

durch die Verdoppelung der Haftungshöchstbeträge nach § 12 Abs. 1 StVG kompen-

siert; diese Regelung muss konsequenterweise dann auch für das autonome Fahren 

für anwendbar erklärt werden.  

 

Mit dem Direktanspruch gegen den Kfz-Haftpflichtversicherer ist heute sichergestellt, 

dass der Geschädigte stets einen solventen Schuldner hat; dieses System sollte 

auch für das autonome Kfz gelten, wenn dieses zugelassen wird; dieser Direktan-

spruch/Entschädigungsanspruch muss allerdings auch bei durch einen Hackerangriff 

verursachten Schäden bestehen. 

 

III. Herstellerhaftung  

 

Im Zusammenhang mit der Herstellung autonomer Systeme zum Einsatz in autonom 

bzw. automatisiert gelenkten Fahrzeugen sollen folgende bereits unter E. IV. allge-

mein dargestellten Voraussetzungen der den Hersteller treffenden Produkt- und Pro-

duzentenhaftung näher untersucht werden: 

 

1. Produktbegriff 

 

Wie bereits ausgeführt223, sind Produkte nach der Regelung des § 2 ProdHaftG be-

wegliche Sachen, auch wenn sie einen Teil einer anderen beweglichen Sache oder 

einer unbeweglichen Sache bilden, sowie Elektrizität. Nach dem Wortlaut der Norm 

ist die sondergesetzliche Produkthaftung daher auf bewegliche Sachen be-

schränkt.224 Die deliktischen Sorgfalts- bzw. Verkehrspflichten sind dagegen nicht auf 

die Herstellung beweglicher Sachen beschränkt, sondern erfassen jegliche Aktivi-

tät.225 Nach den obigen Erwägungen unterfallen auch Softwareprodukte dem An-

wendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes.226 

 

                                                                                                                                    
223 Vgl. E. IV. 2. a. 
224 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (713). 
225 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (714). 
226 Vgl. E. IV. 2. a. 
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Im Bereich des autonomen/automatisierten Fahrens stellt sich damit insbesondere 

die Frage, ob die Einzelkomponenten des Automobils oder dieses in Gänze bei der 

Beurteilung der Produkteigenschaft im Sinne des § 2 ProdHaftG zu betrachten sind. 

In der Regel dürfte es sich bei einem autonomen/automatisierten Fahrzeug um ein 

sog. Ăembedded system", mithin ein Kombinationsprodukt aus Hard- und Software 

handeln.227 Der Anwendungsbereich des § 2 ProdHaftG beschränkt sich dabei nicht 

auf die einzelnen Komponenten eines Produkts, sondern erfasst dieses in seiner Ge-

samtheit.228 So führt auch die Europäische Kommission in ihrem Ăvorlªufigen Kon-

zeptñ zu zuk¿nftigen Leitlinien zur ProdHaftRL an, dass autonome Fahrzeuge dem 

Produktbegriff unterfallen.229 

 

Neben dem Fahrzeug als Gesamtprodukt findet die Regelung des § 2 ProdHaftG 

auch auf Software Anwendung, wenn diese nicht zusammen mit dem Fahrzeug in 

den Verkehr gebracht wurde. Neben den unter E. IV. 2. a. dargestellten Erwägungen 

wird dies vor allem mit der Vergleichbarkeit der im Zusammenhang mit dem Einsatz 

in Fahrzeugen wohl allein relevanten Standardsoftware230 mit technischen Produkten 

begründet. So bestehen auch im Fall von Softwarevertrieb die Risiken arbeitsteiliger 

Güterproduktion fort. Der Geschädigte hat zudem auch im Fall des Vertriebs von 

Software keinen Zugang zu den internen Arbeitsprozessen des Herstellers und steht 

daher Beweisschwierigkeiten hinsichtlich des Nachweises der Verletzung von Sorg-

faltspflichten gegenüber.231 Unerheblich für die Anwendung des Produkthaftungs-

rechts ist hierbei schließlich, ob die Software auf konventionellem Wege oder über 

eine Cloud vertrieben wird. 232 

 

2. Haftung von Endherstellern und Zulieferern  

 

Der Erläuterung bedarf - über die obigen Ausführungen unter E. III. 3 hinaus -, wer 

als Haftungssubjekt eines Schadensersatzanspruchs in Betracht kommt. § 1 Abs. 1 

ProdHaftG benennt den Hersteller eines Produkts als Anspruchsgegner. Der Begriff 

des Herstellers findet seine gesetzliche Definition wiederum in § 4 ProdHaftG. Dem-

nach ist als Hersteller anzusehen, wer das Endprodukt, einen Grundstoff oder ein 

Teilprodukt hergestellt hat. § 4 Abs. 1 Satz 2 ProdHaftG erweitert diesen Begriff um 

den "Quasi-Hersteller", sofern sich dieser durch das Anbringen seines Namens, sei-

                                                                                                                                    
227 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (714). 
228 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (715). 
229 Preliminary concept paper for the future guidance on the Product Liability Directive 85/374/EEC, 

4.1.1. (11) [Stand: 18.9.2018]. 
230 Dass nach verbreiteter Auffassung speziell für den Nutzer geschriebene und auf dessen Zwecke 

zugeschnittene Computerprogramme als Dienstleistung und nicht als Produkt im Sinne des Produkt-

haftungsgesetzes zu qualifizieren sind, worauf auch die Kommission in ihrem Ăvorlªufigen Konzeptñ 

hinweist, dürfte dagegen für den Bereich des Softwareeinsatzes in Fahrzeugen keine Rolle spielen. 
231 Vgl. hierzu Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (717, 718). 
232 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (719). 
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ner Marke oder eines anderen unterscheidungskräftigen Kennzeichens als Hersteller 

ausgibt. § 4 Abs. 2 ProdHaftG erfasst schließlich auch denjenigen als Hersteller, der 

das Produkt mit wirtschaftlichem Zweck und im Rahmen seiner geschäftlichen Tätig-

keit in den Europäischen Wirtschaftsraum einführt. 

 

Angesichts der arbeitsteiligen Fertigung von Fahrzeugen stellt sich auch im Bereich 

des autonomen/automatisierten Fahrens die Frage des Haftungssubjekts. Nach der 

Definition des § 4 ProdHaftG kommt als Haftungssubjekt jedenfalls der Endhersteller 

des autonomen Fahrzeugs in Betracht. Darüber hinaus stellt sich jedoch die Frage 

nach der Haftung von Zulieferern, gerade auch im Softwarebereich. Nach der Defini-

tion in § 4 Abs. 1 Satz 1 ProdHaftG sind auch diese als Hersteller im Rahmen des 

ProdHaftG anzusehen. Dies allerdings nur insoweit, als der haftungsbegründende 

Fehler das vom Zulieferer hergestellte Teilprodukt betrifft; eine darüber hinausge-

hende Haftung des Zulieferers für das Endprodukt besteht nicht.233 Maßgeblicher 

Zeitpunkt für die Beurteilung der Fehlerhaftigkeit des Produkts ist dabei nicht das In-

verkehrbringen des Endprodukts in den Verkehr, sondern die Auslieferung des Zulie-

ferteils an den Endhersteller.234 

 

Die Haftung des Zulieferers wird ferner durch die gesetzliche Wertung des § 1 Abs. 3 

ProdHaftG begrenzt. Demnach ist dessen Haftung ausgeschlossen, wenn der Fehler 

durch die Konstruktion des Endprodukts oder die Anleitungen des Endherstellers 

verursacht worden ist. Die Konstruktionsverantwortung für das Endprodukt liegt folg-

lich in der Regel beim Endhersteller, nicht beim Zulieferer.235 Mangels fehlender sub-

jektiver Anhaltspunkte im ProdHaftG gilt dies auch für den Fall, dass der Zulieferer 

eines fehlerfreien Teilprodukts erkannt hat oder hätte erkennen müssen, dass die 

Verwendung des von ihm produzierten Teiles zu einer Fehlerhaftigkeit des Endpro-

dukts führen wird.236 

 

Diese Lücke in der Produkthaftung wird durch die deliktische Produzentenhaftung 

nach §§ 823 ff. BGB geschlossen. Demnach ist auch ein Unternehmer, der auftrags-

gemäß nur die Fabrikation einzelner Produkte oder Produktteile für einen anderen 

Unternehmer übernimmt, für die Verkehrssicherheit dieser Produkte mitverantwort-

lich.237 Zwar treffen auch insoweit die Konstruktionspflichten vor allem den Endher-

steller; auch der Zulieferer muss jedoch auf den Produktionsbeitrag des anderen 

achten und bei Kenntnis der Gefährlichkeit der Konstruktion an der Gefahrenabwehr 

                                                                                                                                    
233 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (720). 
234 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (720). 
235 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (721). 
236 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (721, 722). 
237 BGH, Urt. v. 9.1.1990 ï VI ZR 103/89, NJW-RR 1990, 406. 
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mitwirken.238 Die Verantwortlichkeit des Endherstellers entlastet den Zulieferer nicht, 

so dass dieser nach deliktischen Maßstäben neben dem Endhersteller für die Fehler 

seines Zulieferteils haftet. 239 

 

Im Bereich des autonomen/automatisierten Fahrens ist aufgrund dieser Erwägungen 

mit einem Anstieg der gegen Zulieferer gerichteten Haftungsansprüche zu rechnen. 

Mit fortschreitender Automatisierung und Verselbstständigung der autonomen Fahr-

zeuge kommt mangels eigener Steuerung durch den Fahrer der dem Betrieb des 

Fahrzeugs zugrundeliegenden Software eine gesteigerte Funktion zu. Unfälle wer-

den damit in der Regel auf ein Versagen der Steuerungssoftware und nicht mehr auf 

ein Versagen des Fahrers zurückgeführt werden können. Sofern diese Software nicht 

durch den Endhersteller des Fahrzeugs selbst, sondern durch einen Zulieferer be-

reitgestellt wurde, kann auch dieser Zulieferer im Wege der Produzentenhaftung in 

Anspruch genommen werden. Im Verhältnis der Haftung zwischen Endhersteller und 

Zulieferer ist daher im Bereich des autonomen/automatisierten Fahrens zu erwarten, 

dass der Haftung der Zulieferer künftig größeres Gewicht zukommt. 

 

3. Fehlerbegriff 

 

Hinsichtlich der Bestimmung der Fehlerhaftigkeit eines autonomen/automatisierten 

Fahrzeugs kann zunächst auf die allgemeinen Ausführungen zur Herstellerhaftung 

unter E. IV. 2. c. Bezug genommen werden. 

 

Auch bei der Betrachtung des autonomen/automatisierten Fahrens scheint die Kate-

gorisierung eines Fehlers des autonomen Fahrzeugs in Konstruktions-, Fabrikations- 

und Instruktionsfehler sachgerecht.240 

 

a. Resistenz gegen Hackerangriffe 

 

Bei der Betrachtung des autonomen Fahrens stellt sich dabei insbesondere im Hin-

blick auf die Sicherheit der verwendeten Software die Frage nach einem Konstrukti-

onsfehler, sofern die Funktion der Software etwa durch Hackerangriffe beeinträchtigt 

werden kann. Nach den von der Ethikkommission des Bundesministeriums für Ver-

kehr und digitale Infrastruktur aufgestellten ethischen Regelungen soll ein automati-

siertes Fahren lediglich in dem Maße vertretbar sein, in dem denkbare Angriffe oder 

Systemschwächen nicht zu solchen Schäden führen, die das Vertrauen in den Stra-

                                                                                                                                    
238 BGH, Urt. v. 9.1.1990 ï VI ZR 103/89, NJW-RR 1990, 406. 
239 MüKo/Wagner, BGB, § 823, Rn. 790. 
240 Vgl. hierzu unter E. IV. 2. c. 
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ßenverkehr nachhaltig erschüttern.241 Grundsätzlich stellt sich dabei die Frage, ob 

der erforderliche Sicherheitsstandard durch die Schaffung normativer technischer 

Standards (etwa im Zulassungsrecht) vorgegeben werden sollte; werden diese Stan-

dards nicht erfüllt, so ist das Produkt als fehlerhaft anzusehen und eine Haftung des 

Herstellers begründet. Sind sie erfüllt, kann der Hersteller davon ausgehen, seinen 

Sorgfaltspflichten genügt zu haben. 

 

Auch wenn eine derartige Regelung Rechtssicherheit ï insbesondere für die Herstel-

ler - schaffen würde, würde sie jedoch nicht der schnelllebigen und äußerst dynami-

schen technischen Entwicklung Rechnung tragen. So kann ein statischer Standard in 

der Regel erst reaktiv zur Anwendung kommen, wenn eine Lücke in dem jeweiligen 

Sicherheitskonzept - gegebenenfalls nach einem erfolgten Hackerangriff - bereits 

erkannt wurde. Angesichts dessen, dass die IT-Sicherheitsentwicklung nicht langfris-

tig vorausgesagt werden kann242, scheint dies dem vom Kunden bzw. Verkehrsteil-

nehmer mit Recht erwarteten Sicherheitsstandard autonomer/automatisierter Fahr-

zeuge nicht zu genügen. Gerade im Bereich fortschreitender Innovationstechnologie 

erscheint es möglich, dass sich Risiken realisieren, die zuvor noch nicht normativ 

adressiert werden konnten.243 Auch in diesem Sektor ist daher der bereits skizzierte 

Ansatz der BGH-Rechtsprechung sachgerecht: Normative Sicherheitsstandards, et-

wa im Zulassungsrecht, bieten als Mindeststandards wichtige Anhaltspunkte für die 

Bestimmung der Fehlerhaftigkeit bzw. Fehlerfreiheit des Produkts244, können aber 

insoweit nicht abschließend sein. Maßgeblich ist vielmehr der Stand von Wissen-

schaft und Technik zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens des Produkts. Der Herstel-

ler eines Produkts muss dabei den Inbegriff der Sachkunde, die im wissenschaftli-

chen und technischen Bereich vorhanden und allgemein anerkannt ist sowie allge-

mein zur Verfügung steht, beachten.245 Dabei hat der Hersteller auch Minder- und 

Außenseitermeinungen zu berücksichtigen, soweit diese verifizierbar und reprodu-

zierbar sind.246 Kommt der nicht-statische Standard des Stands der Wissenschaft 

und Technik statt eines normierten statisch-reaktiven Standards zur Anwendung, ist 

demnach zu erwarten, dass Hersteller zur Vermeidung potentieller Haftungsrisiken 

wissenschaftliche und technische Erkenntnisse sorgfältiger auswerten und damit zur 

Vermeidung bislang unbekannter Sicherheitsschwachstellen beitragen. Eine von der 

Arbeitsgruppe angehörte Expertin hat hierzu ausgeführt, dass ein sog. Auto-ISAC-

Meldesystem (automotive information sharing and analysis center) für Schwachstel-

                                                                                                                                    
241 https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/bericht-der-ethik-

kommission.pdf?__blob=publicationFile; S. 12, Regel 14. Stand 6.9.2018. 
242 So Prof. Dr. Kargl in seiner Anhörung vom 18. Mai 2018. 
243 Preliminary concept paper for the future guidance on the Product Liability Directive 85/374/EEC, 

4.3. (38) [Stand: 18.9.2018]. 
244 Zur Diskussion über die Bedeutung des neuen § 1a Abs. 2 S. 1 StVG für die Konstruktionsanforde-

rungen an hoch- und vollautomatisierte Fahrzeugsteuerungssysteme vgl. von Bodungen/Hoffmann, 

NZV 2018, 97 ff. 
245 BeckOGK/Seibl, ProdHaftG, § 1 Rn. 123. 
246 BeckOGK/Seibl, ProdHaftG, § 1 Rn. 124. 
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len der ĂSecurityñ des Fahrzeugs ï also der Sicherheit des Systems von Angriffen 

von außen ï in der Diskussion sei.  

 

Angesichts der dynamischen technischen Entwicklung, die fortlaufend zu einer Ver-

besserung der in den Verkehr gebrachten Produkte führt, ist bei der Bestimmung der 

deliktsrechtlich relevanten Sicherheitsstandards, die vom Hersteller bei Inverkehr-

bringen des Produktes berechtigterweise erwartet werden konnten, indes Zurückhal-

tung geboten. Insbesondere wird den deliktischen Sorgfaltspflichten bereits dann 

Genüge getan, wenn ein vernünftiges Maß an Sicherheit gefunden wird; die Gewäh-

rung absoluter Sicherheit ist demgegenüber nicht erforderlich.247 Damit geht einher, 

dass bei der Beurteilung einer vom Hersteller einzuhaltenden Sorgfaltspflicht retro-

spektiv lediglich der Zeitpunkt des Inverkehrbringens von Relevanz ist.248 Andernfalls 

würden den Herstellern nicht erfüllbare Sorgfaltsanforderungen auferlegt und die 

fortschreitende technische Entwicklung zu einer Ausweitung der deliktischen Haftung 

führen. Einen Anhaltspunkt bei der Bestimmung der Herstellerpflichten bietet dabei 

auch das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG), das gemäß § 1 Abs. 1 ProdSG bei der 

Bereitstellung, Ausstellung oder erstmaligen Verwendung von Produkten auf dem 

Markt im Rahmen einer Geschäftstätigkeit Anwendung findet. So darf nach § 3 Abs. 

2 ProdSG ein Produkt nur dann auf den Markt gebracht werden, wenn bei bestim-

mungsgemäßer oder vorhersehbarer Verwendung die Sicherheit und Gesundheit 

von Personen nicht gefährdet wird. Einen normativ-reaktiven Standard zur Bestim-

mung der einzuhaltenden Sicherheitsstandards sieht dabei das ProdSG nicht vor, 

sondern stellt in § 3 Abs. 2 Satz 2 ProdSG lediglich einen nicht abschließenden Kata-

log abstrakter Kriterien zu deren Bestimmung auf. Auch im Anwendungsbereich des 

ProdSG ist der maßgebende Zeitpunkt zur Bestimmung der Herstellerpflichten das 

Bereitstellen des Produkts auf dem Markt, § 2 Abs. 2 Satz 3 ProdSG.249 

 

b. Vergleich von anthropozentrischen und systembezogenem Lösungsansatz 

 

Zur Ermittlung des erforderlichen Mindestmaßes an Sicherheit wird mitunter vorge-

schlagen, auch im Bereich des autonomen/automatisierten Fahrens das hypotheti-

sche Verhalten eines sorgfältigen Menschen als Vergleichsmaßstab etwaiger Sorg-

faltspflichten heranzuziehen.250 Ein Produktfehler bestünde demnach dann, wenn ein 

autonomes Fahrzeug in einer Verkehrssituation nicht derart reagiert, wie dies von 

einem sorgfältigen menschlichen Fahrer zu erwarten gewesen wäre. 

 

                                                                                                                                    
247 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (731). 
248 Wagner Produkthaftung für autonome Systeme,  AcP 217, 707 (731). 
249 ProdSG/Klindt, ProdSG, § 3 Rn. 39. 
250 Borges, Warum eine Kausalhaftung für selbstfahrende Autos gesetzlich geregelt werden sollte, CR 

2016, 272 (275 f.); Gomille, Herstellerhaftung für automatisierte Fahrzeuge, JZ 2016, 76 (77). 
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Dieser Ăanthropozentrischeñ SorgfaltsmaÇstab wird jedoch von anderen f¿r die Be-

stimmung der Sorgfaltspflichten des autonomen Fahrens für ungeeignet gehalten. Es 

wird darauf hingewiesen251, dass ein potentiell haftungsbegründendes Handeln des 

Herstellers eines autonomen Fahrzeugs nicht in dem Verhalten des autonomen 

Fahrzeugs in der jeweiligen Verkehrssituation gesehen werden könne; vielmehr liege 

dem Fahrverhalten des Fahrzeugs die Programmierung des Steuerungsalgorithmus 

zugrunde, der ein systemisches Handeln des autonomen Fahrzeugs in jeder denkba-

ren Verkehrssituation vorgibt. Der Vergleich mit einem sorgfältig handelnden Men-

schen in der konkreten Verkehrssituation gehe daher fehl. Zwar sei die einem Her-

steller obliegende Sorgfaltspflicht jedenfalls dann verletzt, wenn das autonome Fahr-

zeug bereits nicht den Grad menschlicher Sorgfalt einhalten kann, sondern hinter 

diesem zurückbleibt. Dabei dürfe jedoch keine isolierte Betrachtung des Verhaltens 

eines in einen Unfall verwickelten Fahrzeugs erfolgen, da die Feststellung eines Feh-

lers das in der Fahrzeugflotte eingesetzte technische System als solches sowie des-

sen Programmierung betreffe.252 Der Beurteilung deliktischer Sorgfaltspflichten kön-

ne aufgrund der technischen Gegebenheiten deshalb in sachgerechter Weise nicht 

ein individueller Vergleich mit dem Verhalten eines sorgfältigen menschlichen Fah-

rers in einer einzelnen Verkehrssituation, sondern lediglich eine generalisierende 

Betrachtung der Programmierung des Steuerungsalgorithmus zugrunde gelegt wer-

den.253 

 

Alternativ zu einem individualisierenden anthropozentischen Sorgfaltsmaßstab wird 

daher eine systembezogene Betrachtung vorgeschlagen, die dem systemischen 

Charakter autonomer Fahrzeuge sowie der mangelnden Vergleichbarkeit menschli-

chen und autonomen Fahrens in einer konkreten Verkehrssituation gerecht werden 

soll. Nach dem systembezogenen Ansatz ist demnach entscheidend, ob das vom 

Hersteller programmierte System Unfälle verursacht, die ein "sorgfaltsgemäßer Algo-

rithmus" verhindert hätte.254 So könnte ein Konstruktionsfehler etwa durch einen Ver-

gleich des beanstandeten Algorithmus mit einem anderen, diesbezüglich fehlerfreien 

Algorithmus festgestellt werden.255 

 

Auch einer systembezogenen Betrachtung etwaiger Konstruktionsfehler seien indes 

Grenzen gesetzt. Lege man das Kriterium eines "sorgfältigen" Algorithmus zugrunde, 

käme dem Hersteller mit dem besten Algorithmus selbstlernender, autonomer Fahr-

zeuge eine faktische Haftungsimmunität zu, während die übrigen Hersteller, die den 

vom Marktführer gesetzten Algorithmusstandard nicht erreichen, in vollem Umfang 

                                                                                                                                    
251 Vgl. Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (733f.). 
252 Vgl. Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (734). 
253 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (734). 
254 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (736). 
255 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (736). 
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die Haftungskosten autonomen Fahrens zu tragen hätten.256 Um eine solche Teilung 

des Marktes zu vermeiden, wird vorgeschlagen, die Instruktionspflichten bei der 

Vermarktung autonomer Fahrzeuge zu erweitern, statt einen weniger sicheren Algo-

rithmus unter die Kategorie des Konstruktionsfehlers zu fassen.  

 

Bei der Bewertung dieser konträren Lösungsansätze ist vom Fehlerbegriff des 

§ 3 ProdHaftG, also den berechtigten Sicherheitserwartungen an das Produkt, aus-

zugehen. Dabei bietet zunächst § 30 Abs. 1 StVZO einen zulassungsrechtlichen 

normativen Anhaltspunkt. Demnach müssen Fahrzeuge so gebaut und ausgerüstet 

werden, dass ihr verkehrsüblicher Betrieb niemanden schädigt oder mehr als unver-

meidbar gefährdet, behindert oder belästigt (Nr. 1) sowie, dass die Insassen des 

Fahrzeugs insbesondere bei Unfällen vor Verletzungen möglichst geschützt sind und 

das Ausmaß und die Folgen von Verletzungen möglichst gering bleiben (Nr. 2). Der 

Gesetzgeber regelt in § 30 StVZO mithin berechtigte Sicherheitserwartungen an die 

von Fahrzeugen jeder Art zu gewährleistende Verkehrssicherheit.257 Bauart und Aus-

rüstung eines Fahrzeugs müssen demnach dem verkehrsüblichen Betrieb entspre-

chen, was anhand der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen ist.258 Die §§ 32 - 62 

StVZO bzw. auch die auf Grundlage von Richtlinie 2007/45/EG anzuwendenden 

UN/ECE-Regelungen sehen zudem rechtlich normierte technische Mindeststandards 

vor, die folglich auch von autonomen Fahrzeugen zu erfüllen sind, so dass autono-

men/automatisierten Fahrzeugen aus technischer Sicht kein Sonderstatus zukommt. 

 

Auch im Bereich des Betriebs autonomer Fahrzeuge besteht eine gesetzlich inten-

dierte Erwartungshaltung dahingehend, dass die Fahrleistung autonomer Systeme in 

einer konkret zu betrachtenden Verkehrssituation nicht hinter den Anforderungen an 

einen sorgfältigen menschlichen Autofahrer zurücksteht. § 1 Abs. 2 StVO normiert 

insoweit, dass ein Verkehrsteilnehmer sich so zu verhalten hat, dass kein anderer 

geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert 

oder belästigt wird. § 1a Abs. 2 Satz 1 StVG greift diese Vorschrift auf und ermöglicht 

eine Anwendung auch auf automatisiert gelenkte Fahrzeuge. Demnach sind Kraft-

fahrzeuge mit vollautomatisierter Fahrfunktion nämlich solche, die - neben weiteren 

Anforderungen - in der Lage sind, während der vollautomatischen Fahrzeugsteue-

rung den an die Fahrzeugführung gerichteten Verkehrsvorschriften zu entsprechen. 

Weiterhin ergibt sich nach den obigen Ausführungen bereits aus haftungsrechtlichen 

Erwägungen, dass der Betriebsalgorithmus der Fahrzeuge dem jeweiligen Stand der 

Technik zu entsprechen hat.259 Das im Rahmen des systembezogenen Ansatzes 

angef¿hrte ĂArgument des Herstellers mit dem besten Algorithmus" kann daher 

ebenfalls nicht überzeugen. Denn die Anforderung an einen Hersteller innovativer 

                                                                                                                                    
256 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (737). 
257 Haus/Krumm/Quarch/Gutt, Gesamtes Verkehrsrecht, StVZO, § 30 Rn. 1.  
258 Haus/Krumm/Quarch/Gutt, Gesamtes Verkehrsrecht, StVZO, § 30 Rn. 2. 
259 Vgl. E. IV. 2. c. (1) 
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Technik, sein Produkt stets dem Stand der Technik anzupassen, stellt sich bereits 

als logischer Rückschluss aus dem Produkthaftungsrecht dar. 

 

Unter Beachtung dieser Erwägungen erscheint eine sachgerechte Bestimmung des 

Fehlerbegriffs auch im Hinblick auf autonome/automatisierte Steuerungssysteme in 

Fahrzeugen anhand der Definition des Produktfehlers in § 3 ProdHaftG durch eine 

Kombination aus anthropozentrischen und systembezogenen Lösungsansatz mög-

lich. So muss der in einem autonomen System verwendete Steuerungsalgorithmus 

den Anforderungen an eine sorgfältige, dem Stand der Technik entsprechende Pro-

grammierung gerecht werden. Ebenso dürfte es regelmäßig den berechtigten Si-

cherheitserwartungen entsprechen, dass der Algorithmus auch in einer konkreten 

Verkehrssituation nicht hinter den Sorgfaltsanforderungen zurücksteht, die an einen 

sorgfältigen menschlichen Fahrer gestellt werden können, soweit er bestimmungs-

gemäß den menschlichen Fahrer ersetzen soll. Die Beurteilung der berechtigten Si-

cherheitserwartungen im Einzelfall kann der Rechtsprechung überlassen bleiben.  

 

c. Dilemmasituationen 

 

Die schrittweise Einführung autonomen Fahrens wirft schließlich vermehrt die Frage 

nach einer ethischen Programmierung des Steuerungsalgorithmus des autonomen 

Fahrzeugs auf. Unter der Prämisse, dass sich Unfälle mitunter nicht gänzlich vermei-

den lassen, gilt die Frage hierbei zum Beispiel dem Verhältnis der Rechtsgüter von 

Fahrzeuginsassen gegenüber fremden Rechtsgütern.260 Problematisch wird dies ins-

besondere, sofern einer der Beteiligten Rechtsgüter aufopfern muss. 

 

Für den Themenbereich des autonomen Fahrens hat das Bundesministerium für 

Verkehr und digitale Infrastruktur zur Erarbeitung konsensfähiger Leitlinien für die 

Programmierung autonomer Fahrzeuge eine Ethikkommission eingesetzt. Diese hat 

im Juni 2017 ihren Bericht vorgelegt und darin ethische Regeln für den automatisier-

ten und vernetzten Fahrzeugverkehr aufgestellt.261 Demnach ist die Technik des au-

tonomen Fahrens derart zu konzipieren, dass Dilemma-Situationen, in denen das 

Fahrzeug zwischen der Schädigung gleicher Rechtsgüter entscheiden muss, ver-

mieden werden.262 Sofern eine solche Situation indes nicht zu vermeiden ist, ist der 

Schutz menschlicher Rechtsgüter als prioritär anzusehen; die Programmierung soll 

Tier- und Sachschäden vorrangig in Kauf nehmen.263 Die Abwägung Leben gegen 

                                                                                                                                    
260 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (740). 
261 https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/bericht-der-ethik-

kommission.pdf?__blob=publicationFile; Stand 6.9.2018 
262 Ethikkommission, a.a.O., Seite 10, Regel 5; vgl. zur Abwägung Leben gegen Leben BVerfG, Urt. v. 

15.2.2006 ï 1 BvR 357/05, BVerfGE 115, 118 (152 ff.). 
263 Ethikkommission, a.a.O., Seite 11, Regel 7. 
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Leben sei hingegen nicht programmierbar, da die technische Programmierung des 

autonomen Fahrzeugs nicht die Entscheidung des Fahrzeugführers ersetzen kön-

ne.264 Im Falle einer unausweichlichen Unfallsituation ist eine Qualifizierung nach 

persönlichen Merkmalen ebenso wie eine Aufrechnung von Opfern untersagt. Die an 

der Erzeugung von Mobilitätsrisiken Beteiligten dürfen Unbeteiligte nicht opfern. Je-

doch kann eine Programmierung auf eine Minderung der Zahl von Personenschäden 

vertretbar sein.265 Durch die Automatisierung des Fahrens werde die Verantwortung 

vom Autofahrer auf die jeweiligen Hersteller verschoben.266 Bei der diesbezüglichen 

Haftung sollen dann die Grundsätze der Produkthaftung Anwendung finden.267 

 

Im Rückschluss könnte sich bei Beachtung der vorstehenden ethischen Regeln da-

her für den Fehlerbegriff ergeben, dass die Programmierung eines Algorithmus dann 

als fehlerhaft und haftungsbegründend angesehen werden muss, wenn diese der 

Erhaltung menschlicher Rechtsgüter - unter Berücksichtigung des jeweiligen Gefähr-

dungsgrads - keinen Vorrang gegenüber Tier- oder Sachschäden einräumt. Ebenso 

könnte die Programmierung der Steuerungssoftware als fehlerhaft angesehen wer-

den, wenn diese bei der Abwªgung ĂLeben gegen Leben" nach deren individuellen 

Merkmalen entscheidet. Schließlich würde auch ein Algorithmus, der gezielt Rechts-

güter von Unbeteiligten zugunsten der Fahrzeuginsassen opfert, zu einem Produkt-

fehler führen.268 

 

In diesem Zusammenhang wird jedoch darauf verwiesen, dass auch die Ethikkom-

mission in ihren Überlegungen keinen Konsens herstellen konnte.269 In Dilemmasitu-

ationen müsse - neben den vorstehenden Erwägungen - insbesondere auch die Her-

stellerperspektive betrachtet werden. Im Gegensatz zu den ethischen und rechtlichen 

Fragestellungen, die im sog. Weichenstellerfall diskutiert werden, beherrscht der 

Hersteller eines autonomen Fahrzeugs nämlich nicht den Kausalverlauf des konkre-

ten Unfallgeschehens, sondern muss bereits in dessen Vorfeld den Steuerungsalgo-

rithmus nach allgemeinen Merkmalen programmieren.270 Die Programmierung der 

Steuerung des autonomen/automatisierten Fahrzeugs betreffe ferner nicht ein ein-

zelnes Fahrzeug, sondern die gesamte Fahrzeugflotte des Herstellers, die mit die-

sem Steuerungsalgorithmus ausgestattet ist.271 Dementsprechend kann die Software 

nicht jedes einzelne Unfallgeschehen erfassen, sondern muss eine Unfallsituation 

anhand abstrakter Regeln bewältigen. Deshalb wird vorgeschlagen, die Software 

                                                                                                                                    
264 Ethikkommission, a.a.O., Seite 11, Regel 8. 
265 Ethikkommission, a.a.O., Seite 11, Regel 9. 
266 Ethikkommission, a.a.O., Seite 11, Regel 10. 
267 Ethikkommission, a.a.O., Seite 12, Regel 11. 
268 Zu der Problematik eines Wettrüstens: Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 

707 (746). 
269 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (741). 
270 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (742). 
271 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (743). 
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stets so zu programmieren, dass das Risiko des Verlusts von Menschenleben mini-

miert wird; da sich ein Hersteller andernfalls dem Vorwurf ausgesetzt sähe, dass eine 

alternative Softwareprogrammierung Todesfälle hätte vermeiden können.272 Auch 

hier soll jedoch Persönlichkeitsgütern ein Vorrang vor Eigentumsinteressen einge-

räumt werden.273 Dennoch müsse eine Abwägungsentscheidung unter Beachtung 

des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit sowie des Rangs und des Grads der Ge-

fährdung der konkreten Rechtsgüter möglich sein; eine Differenzierung mehrerer 

Menschenleben nach Kriterien wie Alter, Krankheit, etc. solle jedoch nicht erfolgen, 

da andernfalls die Lebenschancen der nach dieser Differenzierung benachteiligten 

Personengruppen strukturell beeinträchtigt würden.274 Im Hinblick auf die Abwägung 

der Rechtsgüter der Insassen des Fahrzeugs mit den Rechtsgütern unbeteiligter Drit-

ter solle eine Programmierung nicht systematisch auf den Schutz der Insassen aus-

gerichtet sein, da dies wiederum der Programmierung zur Minimierung des Risikos 

des Verlusts von Leben entgegenstünde.275 

 

Eine von der Arbeitsgruppe angehörte Expertin hat hierzu ausgeführt, dass der tech-

nische Fortschritt eine selbstständige Entscheidung eines autonomen Fahrzeugs 

bislang ohnehin nicht zulasse und dieses somit nur im Rahmen der Steuerungspro-

grammierung reagieren könne. Eine Differenzierung nach dem Alter eines Menschen 

oder der Anzahl von Personen in einem anderen Fahrzeug sei dem autonomen Sys-

tem aus technischen Gründen bislang ebenfalls nicht möglich. Eine überraschende 

Situation, die von der Steuerungsprogrammierung nicht vorgesehen ist, könne das 

Fahrzeug daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht bewältigen. Die Expertin schlug zur Ent-

lastung der Hersteller jedoch vor, den Rechtsgedanken des § 34 StGB auch bei au-

tomatisierten Fahrzeugen anzuwenden. Dabei wären aber die von der Rechtspre-

chung zu § 34 StGB aufgestellten Grundsätze zu beachten, wonach eine Abwägung 

Leben gegen Leben gerade nicht stattfinden kann.276  

 

Der fachliche Diskurs zur Bewältigung von Dilemmasituationen durch autonome 

Fahrzeug erscheint nach dem derzeitigen Stand noch nicht abgeschlossen277. Insbe-

sondere der Fehlerbegriff des § 3 ProdHaftG ist bei der Betrachtung der Reaktion der 

Steuerungsprogrammierung in Unfallsituationen mit erheblichen Unsicherheiten be-

haftet. Denn die Bestimmung der Anforderungen, die berechtigterweise an die Aus-

gestaltung der Steuerungssoftware des autonomen Fahrzeugs zu stellen sind, kann 

in Dilemmasituationen nicht allein nach dem Stand von Wissenschaft und Technik 

                                                                                                                                    
272 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (743, 744). 
273 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (745). 
274 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (745). 
275 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (745, 746). 
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277 Weitere Nachweise zum Diskussionsstand bei Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, 

AcP 217, 707 (744 ff.). 
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erfolgen; vielmehr sind hier auch ethische Wertungen entscheidend. Gleichwohl ist 

angesichts des derzeitigen technischen Entwicklungsstandes, der eine Unterschei-

dung verschiedener Rechtsgüter und Personengruppen durch ein autonomes Fahr-

zeug ohnehin nicht zulässt, ein zeitnahes gesetzgeberisches Handeln noch nicht er-

forderlich. Die Möglichkeit der Schaffung von mehr Rechtssicherheit für die Hersteller 

sollte jedoch - möglichst auf europäischer Ebene - weiter geprüft und verfolgt wer-

den. 

 

d. Beweislast 

 

Sowohl im Bereich der deliktischen Produkthaftung als auch im Anwendungsbereich 

des Produkthaftungsgesetzes trifft die Beweislast für einen Fehler den Geschädig-

ten.278 Zum Nachweis eines Fehlers des Steuerungsalgorithmus müsste dieser folg-

lich darlegen und beweisen, dass der Algorithmus des Herstellers, zu dessen Quell-

code er keinen Zugang hat, nicht den oben dargestellten Anforderungen genügt.279 

Vor diesem Hintergrund stellt sich bei der Betrachtung der Beweislastverteilung die 

Frage, ob dem Geschädigten diese Beweisführung gelingen kann oder er sich - an-

gesichts der Komplexität der Materie - unüberwindbaren Beweisschwierigkeit ausge-

setzt sieht. Es sollte überlegt werden, ob eine Zulassung autonomer Fahrzeuge nur 

dann erfolgen sollte, wenn das Fahrzeug über eine Blackbox verfügt.280 

 

(1) Vermutung aufgrund Unfallbeteiligung 

 

Eine Abmilderung dieser den Geschädigten treffenden Beweisschwierigkeiten könnte 

etwa durch die Schaffung einer Vermutungsregelung erreicht werden, wonach die 

Fehlerhaftigkeit eines autonomen Fahrzeugs auf die Beteiligung an einem Unfall zu-

rückgeführt werden kann. Die Europªische Kommission stellt in ihrem Ăvorlªufigen 

Konzeptñ zu zuk¿nftigen Leitlinien zur Produkthaftungsrichtlinie insoweit klar, dass 

die Richtlinie der Schaffung von Vermutungsregelungen zwischen Fehlerhaftigkeit 

des Produkts und eingetreten Schaden nicht entgegensteht; eine solche Vermu-

tungsregelung dürfe jedoch nicht zu einer Beweislastumkehr führen.281 Im Falle einer 

solchen Vermutung müsste der Geschädigte somit nicht mehr die Fehlerhaftigkeit 

des autonomen Systems, sondern lediglich die Vermutungsbasis, d.h. die Beteiligung 

an einem Unfall, beweisen. Für die Schaffung einer solchen Vermutungsregel sprä-

                                                                                                                                    
278 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (746); Gomille, Herstellerhaftung für 

automatisierte Fahrzeuge, JZ 2016, 76 (78). 
279 Vgl. Gomille, Herstellerhaftung für automatisierte Fahrzeuge, JZ 2016, 76 (78). 
280 Vgl. die Entschließung des Europäischen Parlaments mit Empfehlungen an die Kommission zu 

zivilrechtlichne Regelungen im Bereich Robotik, Ziffer 12 der Entschließung. 
281 Preliminary concept paper for the future guidance on the Product Liability Directive 85/374/EEC, 5. 

(50) [Stand: 18.9.2018]. 
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che nach den obigen Erwägungen, dass ein Steuerungsalgorithmus mindestens dem 

Sorgfaltsmaßstab eines vernünftigen menschlichen Fahrers sowie eines dem Stand 

der Technik und Wissenschaft entsprechenden Algorithmus zu genügen hat, was bei 

einer Unfallbeteiligung unterschritten sein könnte. Gegen die Schaffung einer Vermu-

tungsregelung spricht jedoch, dass aus dem Geschehen eines Unfalls in der Regel 

kein Rückschluss auf dessen Verursachung gezogen werden kann. Anstelle der An-

nahme eines unfallverursachenden Produktfehlers erscheint es dabei ebenso denk-

bar, dass das autonome Fahrzeug durch das Fehlverhalten anderer Verkehrsteil-

nehmer in eine Situation gebracht wurde, die weder von einem sorgfältigen mensch-

lichen Fahrer noch von einem sorgfältig programmierten Algorithmus unfallfrei hätte 

gelöst werden können. Vor dem Hintergrund der Prämisse, dass von autonomen 

Fahrzeugen gegenüber einem sorgfältigen menschlichen Fahrer jedoch gerade eine 

Verbesserung der Verkehrssicherheit zu erwarten ist und der Gesetzgeber auch für 

die Beteiligung eines menschlichen Fahrers an einem Unfall keine Vermutungsrege-

lung vorgesehen hat, scheint eine gesetzliche normierte Vermutung der Fehlerhaf-

tigkeit eines autonomen Systems aufgrund der Beteiligung an einem Unfall nicht 

sachgerecht. 

 

(2) Vermutung aufgrund Unfallvermeidung durch sorgfältigen Fahrer 

 

Diskussionswürdig wäre auch eine Regelung, die die Fehlerhaftigkeit eines autono-

men Systems für den Fall vermutet, dass das Unfallgeschehen bei Steuerung durch 

einen sorgfältigen menschlichen Fahrer anstatt eines autonomen Fahrzeugs hätte 

vermieden werden können. Bei Existenz einer solchen Regelung müsste der Ge-

schädigte als Grundlage der Vermutung beweisen, dass ein autonomes System an 

einem Unfall beteiligt war und sich das Unfallgeschehen nicht ereignet hätte, sofern 

das Fahrzeug von einem sorgfältigen menschlichen Fahrer gesteuert worden wäre. 

Unter Zugrundelegung des oben unter 3. b. gefundenen Ergebnisses brächte die 

dargestellte Vermutungsregelung jedoch keine Beweiserleichterung für den Geschä-

digten und kann deshalb als überflüssig betrachtet werden. Ist das autonome System 

nämlich bereits dann als fehlerhaft zu bewerten, wenn es hinter den Anforderungen, 

die an einen sorgfältigen menschlichen Fahrer gestellt werden können, zurückbleibt, 

und beweist der Geschädigte die Vermutungsbasis eines ohne Verwendung des au-

tonomen Systems unfallfreien Alternativverlaufs, kann der Steuerungsalgorithmus 

ohnehin als produktrechtlich fehlerbehaftet angesehen werden. Einer dahingehenden 

Vermutungsregelung bedarf es daher nicht mehr. 

 

(3) Notwendigkeit eines Sachverständigen 

 

Nach den vorstehend dargestellten Beweislastregeln hat der Geschädigte den Be-

weis zu erbringen, dass das Produkt des Herstellers bzw. dessen Steuerungsalgo-

rithmus fehlerhaft war und dieser Fehler zu dem Schaden des Anspruchstellers ge-

führt hat. Angesichts dieser auf erstes Ansehen hin als schwierig zu bezeichnenden 

Beweisführung ist zu erwarten, dass der Geschädigte sich in der Vielzahl der Fälle 
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der Hilfe eines Sachverständigen bedienen muss. Dieser kann den Unfallhergang 

daraufhin überprüfen, ob ein menschlicher Fahrer oder Algorithmus den Unfall bei 

Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte vermeiden können.282 Ist dies 

der Fall, wäre die Fehlerhaftigkeit des autonomen Systems bereits zu bejahen, so 

dass der Geschädigte eines Zugangs zu dem Quellcode des Herstellers bereits nicht 

mehr bedarf.283 Der vermeintlich schwierigen Beweislage, der sich der Geschädigte 

im Rahmen eines Produkthaftungsprozesses zunächst ausgesetzt sieht, kann daher 

bereits mit den vorhandenen zivilprozessualen Mitteln begegnet werden.284 Einer 

über die von der Rechtsprechung im Bereich der Produzentenhaftung bereits entwi-

ckelten Grundsätze hinausgehenden weiteren Beweiserleichterung bedarf es dem-

nach im Bereich des autonomen Fahrens nicht. 

 

IV. Ergebnis 

 

Bei einem Fahrzeug mit hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktion hat der Gesetz-

geber das bisherige Haftungsregime mit Halter- und Fahrerhaftung als ausreichend 

erachtet. Dieses Haftungsregime ist auch für das autonome Fahren tauglich und be-

rücksichtigt insbesondere die Interessen von Geschädigten, den Haftenden auf ein-

fache Weise in Anspruch nehmen zu können.  

 
Der Wegfall der Fahrerhaftung nach Maßgabe des § 1b StVG wird beim hoch- oder 

vollautomatisierten Fahren durch die Verdoppelung der Haftungshöchstbeträge nach 

§ 12 Abs. 1 StVG kompensiert; diese Regelung muss konsequenterweise auch auf 

das autonome Fahren anwendbar sein. 

 

Mit dem Direktanspruch gegen den Kfz-Haftpflichtversicherer bzw. bei vorsätzlicher 

Schadensherbeiführung gegen einen Entschädigungsfonds für Schäden aus Kraft-

fahrzeugunfällen ist sichergestellt, dass der Geschädigte stets einen solventen 

Schuldner hat; dieser Direktanspruch/Entschädigungsanspruch muss allerdings auch 

bei durch einen Hackerangriff verursachten Schäden bestehen.  

 

Mit fortschreitender Automatisierung und Verselbstständigung der Fahrzeuge kommt 

mangels eigener Steuerung durch den Fahrer der dem Betrieb des Fahrzeugs zu-

grunde liegenden Software eine gesteigerte Funktion zu. Unfälle werden beim auto-

matisierten/autonomen Fahrzeug in der Regel auf ein Versagen der Steuerungssoft-

ware und nicht mehr auf ein Versagen des Fahrers zurückgeführt werden können. 

Sofern diese Software nicht durch den Endhersteller des Fahrzeugs selbst, sondern 

                                                                                                                                    
282 Vgl. Gomille, Herstellerhaftung für automatisierte Fahrzeuge, JZ 2016, 76 (78). 
283 Gomille, Herstellerhaftung für automatisierte Fahrzeuge, JZ 2016, 76 (78). 
284 Vgl. auch Spindler, Roboter, Automation, künstliche Intelligenz, selbst-steuernde Kfz ï Braucht das 

Recht neue Haftungskategorien?, CR 2015, 766 (772). 
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durch einen Zulieferer bereitgestellt wurde, kann nicht nur der Fahrzeughersteller, 

sondern auch der Zulieferer im Wege der Produzentenhaftung in Anspruch genom-

men werden.  

 

Der in einem autonomen System verwendete Steuerungsalgorithmus muss den An-

forderungen an eine sorgfältige, dem Stand der Technik entsprechende Programmie-

rung gerecht werden. Es dürfte den berechtigten Sicherheitserwartungen regelmäßig 

entsprechen, dass der Algorithmus auch in einer konkreten Verkehrssituation nicht 

hinter den Sorgfaltsanforderungen zurücksteht, die an einen sorgfältigen menschli-

chen Fahrer gestellt werden können, soweit er bestimmungsgemäß den menschli-

chen Fahrer ersetzen soll. Die Beurteilung der berechtigten Sicherheitserwartungen 

im Einzelfall kann der Rechtsprechung überlassen bleiben. 

 

In Dilemmasituationen kann die Bestimmung der Anforderungen, die an die Ausge-

staltung der Steuerungssoftware des autonomen Fahrzeugs zu stellen sind, aller-

dings nicht allein nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erfolgen; vielmehr 

sind hier auch ethische Wertungen entscheidend. Angesichts des derzeitigen techni-

schen Entwicklungsstandes, der eine Unterscheidung verschiedener Rechtsgüter 

und Personengruppen durch ein autonomes Fahrzeug noch nicht zulässt, erscheint 

ein zeitnahes gesetzgeberisches Handeln noch nicht erforderlich. Die Möglichkeit der 

Schaffung von mehr Rechtssicherheit für die Hersteller sollte jedoch - möglichst auf 

europäischer Ebene - weiter geprüft und verfolgt werden. 

 

Es sollte überlegt werden, ob eine Zulassung autonomer Fahrzeuge nur dann erfol-

gen sollte, wenn das Fahrzeug über eine Blackbox verfügt, um den Geschädigten vor 

unüberwindbaren Beweisschwierigkeiten zu bewahren. 
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G. Medizintechnik 

 

I. Einführung 

 

Der Einsatz von Maschinen und Geräten in der Medizin ist prinzipiell nichts Neues 

und seit vielen Jahren Standard. Innovative Medizinprodukte helfen bei der Diagno-

se, Entscheidung und Therapie. Es stellt sich aber die Frage, ob und in welchem 

Umfang aktuell und in absehbarer Zukunft automatisierte und autonome Systeme im 

medizinischen Bereich zum Einsatz kommen werden und welche rechtlichen Frage-

stellungen sich daran knüpfen. Dem widmet sich dieses Kapitel. 

 

Die Arbeitsgruppe hat zunächst Experten aus dem Bereich der Medizintechnik be-

fragt, um sich ein Bild über aktuelle und zukünftige Einsatzfelder automatisierter und 

autonomer Systeme zu machen. Ergebnis dieser Befragungen war, dass zum jetzi-

gen Zeitpunkt im Wesentlichen keine wirklich autonomen - schon gar keine selbstler-

nenden - Systeme eingesetzt werden. Bei den derzeit und absehbar zum Einsatz 

kommenden Systemen handelt es sich vielmehr um Assistenzsysteme, die den be-

handelnden Arzt bei Diagnose und Therapie unterstützen. So werden beispielsweise 

beim Lesen von Mammographiebildern oder Röntgen-Thorax-Aufnahmen Unterstüt-

zungssysteme eingesetzt, die aufgrund des Trainings mit einer Vielzahl von Daten-

sätzen treffsichere Diagnosen vorschlagen können. Sie bieten dem Arzt eine Diag-

nose oder Therapieempfehlung an, wobei es sich quasi um eine ĂZweitmeinungñ 

handelt und die letztendliche Entscheidung weiterhin beim Arzt verbleibt. 

 

Entscheidend für die weiteren Prüfungen der Arbeitsgruppe war die auf den Angaben 

von Sachverständigen beruhende Prämisse, dass weder jetzt noch in absehbarer 

Zeit selbstlernende autonome Systeme zum Einsatz kommen werden. Angesichts 

der Notwendigkeit der Zulassung solcher Systeme im Bereich der Medizintechnik sei 

weder möglich noch gewollt, dass diese Systeme nach Inverkehrbringen selbsttätig 

weiterlernen. Vielmehr werden nur geschlossene - abgekapselte - Systeme in Ver-

kehr gebracht.  

 

Ausgehend davon wird im Folgenden untersucht, ob das geltende Haftungssystem 

auch für den Einsatz autonomer Systeme in der Medizintechnik sachgerechte Lö-

sungen bereithält oder ob und inwieweit gesetzgeberischer Handlungsbedarf be-

steht. 
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II. Betreiberhaftung 

 

1. Vertragliche Haftung 

 

Der Behandlungsvertrag ist in den §§ 630a ff. BGB geregelt. Diese Vorschriften ent-

halten wichtige Vorgaben dazu, unter welchen Voraussetzungen der Behandelnde, 

typischerweise ein Arzt, haftet. Im Übrigen gelten freilich die allgemeinen Vorschrif-

ten. Es stellt sich die Frage, ob die geltenden Regelungen auch dann zu sachgerech-

ten Ergebnissen führen, wenn ein autonomes System bei der Diagnose oder Be-

handlung eingesetzt wird. Nur dann, wenn dies nicht der Fall ist, kann sich die weite-

re Frage stellen, inwiefern ein Handeln des Gesetzgebers geboten ist. 

 

a. Vertragsschluss 

 

Der Behandlungsvertrag kommt zwischen dem Krankenhausträger und/oder dem 

Arzt auf der einen Seite und dem Patienten auf der anderen Seite zustande 

(§§ 145 ff. BGB). Hieran ändert sich auch dann nichts, wenn im Rahmen der Diag-

nostik oder Therapie auf autonome Systeme zurückgegriffen wird. Der theoretisch 

denkbare Fall, dass vom Patienten von Anfang an kein Arzt, sondern sogleich eine 

Maschine kontaktiert wird, welche sodann autonom über die weiteren Schritte ent-

scheidet, ist derzeit kein realistisches Szenario und muss hier deshalb nicht weiter 

vertieft werden; nur in diesem Fall kann sich die Frage nach den Vertragsparteien 

stellen. 

 

b. Pflichtverletzung 

 

Eine Haftung nach § 280 Abs. 1 S. 1 BGB setzt eine Pflichtverletzung des Behan-

delnden voraus.  

 

(1) Grundlagen 

 

Die medizinische Diagnostik und Behandlung hängt bereits heute zu einem großen 

Teil davon ab, welche Güte die dabei herangezogenen Medizinprodukte aufweisen. 

So wird in der ärztlichen Praxis umfangreich auf automatisierte Medizintechnik zu-

rückgegriffen, wobei die Rechtsprechung es verstanden hat, den sich hieraus erge-

benden Besonderheiten durch eine sachgerechte Auslegung des geltenden Rechts 

angemessen Rechnung zu tragen. So hat sie insbesondere Überwachungs- und 

Kontrollpflichten entwickelt, um auch in Fällen, in denen fehlerhafte Produkte zum 

Einsatz kommen, zu interessengerechten Lösungen zu gelangen. Davon abgesehen 

stellt das Medizinproduktegesetz (MPG) spezielle Anforderungen an Medizinproduk-

te und deren Betrieb.  
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Die Besonderheit autonomer Systeme besteht ï definitionsgemäß ï darin, dass sie 

Aktionen vornehmen, die in dem Zeitpunkt, in dem sie vorgenommen werden, nicht 

von einem aktuell gebildeten menschlichen Willen getragen werden; die Entschei-

dung, welche von mehreren denkbaren Aktionen durchgeführt wird, liegt vielmehr bei 

dem von Menschenhand programmierten System. Hieraus ergibt sich eine besonde-

re Interessenlage, wenn es zu Fehlern bei der Ausführung kommt. Denjenigen Arzt, 

der den konkreten Steuerungsverlauf in Gang gesetzt hat, wird man nicht ohne wei-

teres für einen Ausführungsfehler des autonomen Systems verantwortlich machen 

können. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Ausführungsfehler auf einer fehler-

haften Programmierung beruht. Man wird aber von dem Arzt ï wie stets beim Einsatz 

von Medizinprodukten ï verlangen können, dass er die autonom agierende Maschine 

sachgerecht auswählt, überwacht und ï soweit diese Aufgabe nicht beim Kranken-

hausträger liegt ï wartet.  

 

Dies verdeutlicht, dass es beim Einsatz autonomer Systeme zu einer Verlagerung 

der Pflichten kommt. Je autonomer das System agiert, desto häufiger wird es dazu 

kommen, dass der Arzt nach den §§ 280 ff. BGB nicht mehr für Ausführungsfehler, 

sondern allein noch für Fehler bei der Auswahl, Überwachung und Wartung des Pro-

dukts sowie hinsichtlich der Aufklärung haftet.  

 

(2) Pflichten des Arztes beim Einsatz autonomer Systeme 

 

Im Ausgangspunkt treffen den Arzt auch in Bezug auf autonome Medizintechnik je-

denfalls diejenigen Pflichten, die er auch dann zu erfüllen hat, wenn er herkömmliche 

Medizinprodukte zum Einsatz bringt. Im Folgenden soll der Frage nachgegangen 

werden, ob das von der Rechtsprechung in Bezug auf herkömmliche Medizinproduk-

te herausgearbeitete Pflichtengefüge für den Fall autonomer Systeme einer ï ggf. 

legislativen ï Ergänzung bedarf. 

 

(a) Ausgangspunkt: Einhaltung des medizinischen Standards 

 

Der Arzt muss bei der Diagnostik und Behandlung grundsätzlich den medizinischen 

Standard einhalten. Freilich darf er ï vorbehaltlich der aufgeklärten Entscheidung 

des Patienten ï zwischen mehreren Behandlungsmöglichkeiten, die alle dem Stan-

dard entsprechen, wählen. Soweit also in einigen Jahren der Fall eintritt, dass der 

Einsatz einer autonomen Technik dem Standard entspricht, bezieht sich die Wahl-

möglichkeit des Arztes auch auf deren Einsatz. Ist dieser Stand noch nicht erreicht, 

können den Arzt besondere Aufklärungspflichten treffen. 

 

(b) Aufklärungspflichten 

 

Den Arzt treffen bereits nach allgemeinen Grundsätzen unterschiedliche Aufklä-

rungspflichten. Insbesondere muss er den Patienten über die wesentlichen Risiken, 

die insbesondere mit der von ihm vorgeschlagenen Therapie im Zusammenhang 
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stehen, aufklären. Das gilt auch dann, wenn ein autonomes System zum Einsatz 

kommen soll. Von einer ordnungsgemäßen Therapieauswahl und Durchführung kann 

nur dann die Rede sein, wenn der Arzt den Patienten vor dem beabsichtigten Einsatz 

eines autonomen Systems eine nachvollziehbare Nutzen- und Risikoabwägung er-

möglicht. Auf dieser Grundlage bezieht sich die ärztliche Aufklärungspflicht zunächst 

auf die Frage, welches Medizinprodukt zur Anwendung kommen soll. Das gilt insbe-

sondere dann, wenn der Patient für den Arzt erkennbar einen gesteigerten Wert da-

rauf legt, dass ein bestimmtes Produkt angewendet oder gerade nicht verwendet 

wird. Dann hat der Arzt über die Risiken aufzuklären, die sich aus einer etwaigen 

Entscheidung des Patienten ergeben. Insbesondere muss er Behandlungsalternati-

ven aufzeigen. All dies gilt ohne weiteres auch dann, wenn es sich bei dem Medizin-

produkt, um dessen Einsatz es geht, um ein autonom agierendes System handelt. 

 

Besonderheiten können sich dann stellen, wenn es um ein autonom agierendes Pro-

dukt geht, für das sich noch kein Standard entwickelt hat, es sich also um ein neuar-

tiges Produkt handelt. Auch für diesen Fall kann allerdings auf Grundsätze zurück-

gegriffen werden, die von der Rechtsprechung bereits zu herkömmlichen Medizin-

produkten entwickelt wurden. So hat der BGH285 in seiner sog. Robodoc-

Entscheidung klargestellt, dass auch die Anwendung neuer Verfahren für den medi-

zinischen Fortschritt unerlässlich ist; am Patienten dürfen sie aber nur dann ange-

wandt werden, wenn diesem zuvor unmissverständlich verdeutlicht wurde, dass die 

neue Methode die Möglichkeit unbekannter Risiken birgt. Letztlich muss der Patient 

in die Lage versetzt werden, für sich sorgfältig abzuwägen, ob er sich nach der her-

kömmlichen Methode mit bekannten Risiken behandeln lässt oder besser nach einer 

neuen Methode unter besonderer Berücksichtigung der in Aussicht gestellten Vortei-

le und der noch nicht in jeder Hinsicht bekannten Gefahren.  

 

Das gilt auch beim Einsatz autonomer Systeme. Der Arzt muss mit dem Patienten 

die Chancen und Risiken des in Rede stehenden autonomen Systems besprechen 

und bewerten. Dem Patienten muss eine sachgerechte Entscheidung darüber er-

möglicht werden, ob er ein autonomes System zum Einsatz kommen lassen möchte 

oder nicht. Dabei gilt der Grundsatz, dass die Aufklärungspflicht umso weiter reicht, 

je stärker der Arzt von etablierten Behandlungen abweicht.286 Die Beweislast dafür, 

dass der Arzt seine Aufklärungspflicht ordnungsgemäß erfüllt hat, liegt allgemeinen 

Regeln entsprechend bei ihm.  

 

(c) Pflichten aus § 4 Abs. 1 MPG 

 

Beim Einsatz von Medizinprodukten ist ferner § 4 Abs. 1 MPG zu beachten. Danach 

ist es insbesondere verboten, ein Medizinprodukt in den Verkehr zu bringen, zu er-

                                                                                                                                    
285 BGH, Urt. v. 13.6.2006 ï VI ZR 323/04, BGHZ 168, 103 = NJW 2006, 2477. 
286 Koyunco/Dahm-Loraing, Die Haftung des Arztes und Krankenhauses für Medizinprodukte ï Teil 2, 

PHi 2009, 218 (220). 
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richten, in Betrieb zu nehmen, zu betreiben oder anzuwenden, wenn der begründete 

Verdacht besteht, dass es die Sicherheit und die Gesundheit der Patienten, der An-

wender oder Dritter bei sachgemäßer Anwendung, Instandhaltung und ihrer Zweck-

bestimmung entsprechender Verwendung über ein nach den Erkenntnissen der me-

dizinischen Wissenschaften vertretbares Maß hinausgehend unmittelbar oder mittel-

bar gefährdet. Das gilt selbstverständlich auch dann, wenn es um den Einsatz auto-

nomer Systeme geht. Problematisch sind dabei die Fälle, in denen in der Fachlitera-

tur oder in der Presse ein Ăbegr¿ndeter Verdachtñ geªuÇert wird.287 Dann kann sich 

die Frage stellen, ob der Arzt schon aus diesem Grunde heraus auf den Einsatz ver-

zichten muss. Hierbei handelt es sich aber nicht um eine Besonderheit, die sich nur 

oder vorwiegend beim Einsatz autonomer Systemen stellt, sondern um ein Problem, 

das generell beim Einsatz von Medizinprodukten zum Tragen kommen kann. Es ist 

derzeit nicht ersichtlich, dass der Gesetzgeber insoweit eine spezielle Regelung für 

autonome Systeme bereitstellen müsste. Die Lösung etwaiger Probleme, die sich 

insoweit im Einzelfall stellen können, kann der Rechtsprechung überantwortet wer-

den. 

 

(d) Prüfungspflichten des Arztes 

 

Den Arzt treffen beim Einsatz von Medizinprodukten recht weitgehende Prüfungs-

pflichten. So muss der Arzt sich vor dem Einsatz des Geräts vergewissern, ob das 

Gerät einsatzfähig ist. Sofern er bei der insoweit vorzunehmenden Prüfung erkennen 

kann, dass das Gerät fehlerhaft ist, darf er es nicht einsetzen; beachtet er dies nicht, 

kommt eine Haftung in Betracht. Eine vertragliche Haftung des Arztes für jeden Pro-

duktfehler folgt hieraus freilich nicht. Eine solche Haftung ist weder für herkömmliche 

Medizinprodukte anzuerkennen, noch sollte sie für autonome Systeme begründet 

werden. Die Interessenlage ist insoweit keine andere.  

 

Unabhängig von der Frage, welche konkrete Prüfung der Arzt vor dem Einsatz einer 

Maschine durchzuführen hat, muss er während des Einsatzes prüfen, ob das Gerät 

richtig arbeitet und ob es notwendig wird einzugreifen und die konkrete Maßnahme 

ggf. abzubrechen. Den Arzt treffen also Kontrollpflichten. 

 

Insbesondere dann, wenn ein autonomes System im Rahmen der Diagnose einge-

setzt wird, muss der Arzt das von dem System ermittelte Ergebnis kontrollieren. Da-

bei kann sich allerdings die Frage stellen, welche Prüfungsintensität der Arzt insoweit 

anzulegen hat. Einerseits könnte man verlangen, dass der Arzt jedenfalls auch dieje-

nigen Untersuchungen durchführen muss, die er veranlassen würde, wenn ein auto-

nomes System nicht zum Einsatz kommt. Andererseits ließe sich die Auffassung ver-

treten, er sei auf eine Plausibilitätsprüfung beschränkt. Richtigerweise wird man wohl 

differenzieren müssen. Grundsätzlich wird man annehmen müssen, dass der Einsatz 

                                                                                                                                    
287 Dazu etwa Koyunco/Dahm-Loraing, Die Haftung des Arztes und Krankenhauses für Medizinpro-

dukte ï Teil 1, PHi 2009, 172 (176). 
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des autonomen Systems nicht zu einer Verringerung der den Arzt treffenden Pflich-

ten führt. Etwas anderes wird man möglicherweise erst dann annehmen können, 

wenn das Produkt sich über einen längeren Zeitraum in der Praxis bewährt und gesi-

cherte Erkenntnisse darüber vorliegen, dass nur in einer zu vernachlässigenden An-

zahl von Fällen die Überprüfung des von der Maschine gefundenen Ergebnisses 

durch den Menschen zu einem genaueren Ergebnis führt. Nur unter dieser Voraus-

setzung erscheint es gerechtfertigt, dass der Arzt auf die Leistung des autonomen 

Systems mit der Folge vertrauen darf,288 dass sich seine Pflichten verkürzen. Dieser 

Zeitpunkt dürfte nicht schon mit demjenigen zusammenfallen, in dem der Einsatz des 

Systems als Standard anzusehen ist; vielmehr dürften hierzu weitere Erkenntnisse 

nötig sein. Jene schwierigen Fragen müssen jedoch in diesem Bericht nicht ab-

schließend beantwortet werden. Hier soll es allein darum gehen, den gesetzgeberi-

schen Handlungsbedarf zu ermitteln. Dabei kann die Problematik, unter welchen Vo-

raussetzungen der Arzt seinen Kontrollpflichten durch eine bloße Plausibilitätsprü-

fung genügt, der Rechtsprechung überlassen werden. Letztlich geht es darum, die 

bereits zu herkömmlichen Medizinprodukten entwickelten Grundsätze weiter auszu-

formen. Einer speziellen gesetzlichen Regelung bedarf es ï jedenfalls derzeit ï nicht. 

 

(e) Pflicht zur ordnungsgemäßen Bedienung 

 

Der Arzt ist selbstverständlich dazu verpflichtet, das Gerät richtig zu bedienen. Er hat 

insbesondere diejenigen Voreinstellungen zu treffen, die für einen ordnungsgemäßen 

Einsatz erforderlich sind. Soweit ein autonomes System darauf angelegt ist, solche 

Handlungen vorzunehmen, die bislang ein Arzt durchgeführt hat, ist es dem Arzt 

auch nicht gestattet, die Pflichten zur Bedienung des Gerätes auf Personen zu dele-

gieren, die keine Ärzte sind. Die Zulässigkeit einer solchen Delegation könnte allen-

falls der Gesetzgeber anordnen; hierfür besteht ï jedenfalls derzeit ï kein Bedürfnis. 

 

(f) Pflicht zur Nachsorge 

 

Den Arzt trifft bereits nach allgemeinen Grundsätzen die Pflicht, den Patienten zu 

informieren und Kontrolluntersuchungen durchzuführen, wenn nachträglich bekannt 

wird, dass ein Medizinprodukt, das eingesetzt wurde, fehlerhaft war. Insoweit geht es 

letztlich um die Pflicht des Arztes zur Nachsorge und Verlaufskontrolle.289 Diese 

greift jedenfalls dann ein, wenn der begründete Verdacht besteht, dass durch die 

Verwendung eines Medizinprodukts die Sicherheit und Gesundheit des Patienten 

über ein medizinisch vertretbares Maß hinaus gefährdet sind.290 Es ist nicht erkenn-

                                                                                                                                    
288 Zum Vertrauensgrundsatz vgl. auch OLG Saarbrücken, Urt. v. 15.7.1998 ï 1 U 859/97, NJW-RR 

1999, 749, 750. 
289 Vgl. Koyunco/Dahm-Loraing, Die Haftung des Arztes und Krankenhauses für Medizinprodukte ï 

Teil 1, PHi 2009, 172 (177). 
290 Vgl. Koyunco/Dahm-Loraing, Die Haftung des Arztes und Krankenhauses für Medizinprodukte ï 

Teil 1, PHi 2009, 172 (177). 
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bar, dass insoweit beim Einsatz autonomer Systeme andere Grundsätze gelten soll-

ten; ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht derzeit auch in diesem Zusam-

menhang nicht. 

 

(g) Gerätesicherheit und Wartungspflichten 

 

Beim Betrieb eines Medizinproduktes sind die Vorgaben der Medizinprodukte-

Betreiberverordnung (MPBetreibV) einzuhalten. Die Pflichten treffen in erster Linie 

den Betreiber (§ 2 Abs. 2 MPBetreibV). Nach Auffassung der Arbeitsgruppe ist die 

MPBetreibV auch auf autonom agierende Systeme anwendbar. Dabei spielt es keine 

Rolle, ob es sich bei dem in Rede stehenden System um eine bloße Software han-

delt; auch ein solches System wird allgemeinen Grundsätzen entsprechend vom An-

wendungsbereich der MPBetreibV erfasst.291 Es ist nicht erkennbar, dass insoweit in 

Bezug auf autonome Systeme ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht.  

 

Das gilt insbesondere auch für die Frage, welche Regeln für ein Upgrade oder ein 

Update einzuhalten sind. § 7 Abs. 1 MPBetreibV regelt die Instandhaltung von Medi-

zinprodukten. Diese umfasst Maßnahmen zur Instandhaltung und die Instandset-

zung. Dabei zªhlt nach DIN 31051 unter anderem auch die ĂVerbesserungñ zu den 

Instandhaltungsmaßnahmen.292 Im Hinblick auf Upgrades und Updates wird man 

insoweit wie folgt differenzieren müssen:  

 

Ein Upgrade bringt typischerweise Ăwesentliche Verªnderungenñ des Medizinpro-

dukts mit sich; es handelt sich deshalb in der Regel um ein (neues) Inverkehrbringen 

im Sinne von § 3 Nr. 11 MPG. Es ist also § 6 MPG zu beachten, der nähere Anforde-

rungen an das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme eines Medizinproduktes 

stellt. Diese Vorschrift richtet sich in erster Linie an den Hersteller. Es ist kein Grund 

erkennbar, weshalb für autonom agierende Systeme insoweit etwas anderes gelten 

sollte.  

 

Demgegenüber handelt es sich bei einem Update typischerweise darum, dass 

Schwachstellen oder Produktmängel beseitigt werden, um die Funktionssicherheit 

oder Verfügbarkeit zu erhöhen.293 Die Vornahme eines vom Hersteller zur Verfügung 

gestellten Updates wird man damit als Instandhaltungsmaßnahme im Sinne von § 4 

Abs. 1 MPBetreibV qualifizieren können.294 Somit ist der Betreiber eines Medizinpro-

dukts, also insbesondere auch derjenige eines autonom agierenden Systems, bereits 

nach der MPBetreibV dazu verpflichtet, die zur Verfügung gestellten Updates zu in-

stallieren. Ein weitergehender Handlungsbedarf des Gesetzgebers ist derzeit nicht 

erkennbar. 

                                                                                                                                    
291 Vgl. Anhalt/Dieners, Medizinprodukterecht, § 9 Rn. 8. 
292 Anhalt/Dieners, Medizinprodukterecht, § 9 Rn. 33. 
293 Anhalt/Dieners, Medizinprodukterecht, § 9 Rn. 33. 
294 Anhalt/Dieners, Medizinprodukterecht, § 9 Rn. 33. 
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(h) Besonderheiten in der Erprobungsphase 

 

Innerhalb der Erprobungsphase eines Medizinprodukts sind in Bezug auf die Haftung 

nach dem ProdHaftG einige Besonderheiten zu beachten; insbesondere ist umstrit-

ten, ob der Produkthersteller eines Medizinprodukts auch in jener Zeit gegenüber 

den Probanden verschuldensunabhängig haftet. Vergleichbare Probleme stellen sich 

aber im Rahmen der vertraglichen Haftung des Arztes nicht. Der Arzt hat den Patien-

ten stets sachgerecht aufzuklären; dazu gehört insbesondere auch die Information, 

dass das Produkt, welches eingesetzt werden soll, möglicherweise noch nicht ausge-

reift ist. Auf diese Weise soll der Patient dazu in die Lage versetzt werden, eine ei-

genverantwortliche Entscheidung darüber zu treffen, ob er dem Einsatz des Produkts 

trotz der hiermit verbundenen Risiken zustimmt. Für den Einsatz eines noch nicht 

ausgereiften autonom agierenden Systems kann nichts anderes gelten. 

 

c. Vertretenmüssen 

 

Gemäß § 280 Abs. 1 S. 2 BGB haftet der Schuldner nicht, wenn er die Pflichtverlet-

zung nicht zu vertreten hat. Es ist Sache des Arztes darzulegen und ggf. zu bewei-

sen, dass es an einem Vertretenmüssen fehlt. Sofern jedoch eine Pflichtverletzung 

festgestellt werden kann, dürfte dem Arzt die Exkulpation nur in seltenen Ausnahme-

fällen gelingen. Es erscheint nicht geboten, dem Arzt die Möglichkeit zu nehmen, 

sich beim Einsatz autonomer Medizintechnik zu exkulpieren. 

 

d. Weitere Beweisfragen 

 

(1) Umkehr der Beweislast für Vorliegen einer Pflichtverletzung 

 

Es stellt sich die Frage, ob es die Besonderheiten autonomer Systeme rechtfertigen, 

dass im Falle ihres Einsatzes nicht allein das Vertretenmüssen, sondern ï de lege 

ferenda ï auch die Pflichtverletzung des Arztes vermutet werden sollte.  

 

Nach dem geltenden Recht hat grundsätzlich der Gläubiger darzulegen und im Be-

streitensfall zu beweisen, dass der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis 

verletzt hat.  

 

Eine Ausnahme von jenem Grundsatz sieht § 630h Abs. 1 BGB vor. Nach dieser 

Vorschrift wird ein Fehler des Behandelnden vermutet, wenn sich ein allgemeines 

Behandlungsrisiko verwirklicht hat, das für den Behandelnden voll beherrschbar war 

und das zur Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit des Patienten 

geführt hat. Mit dieser Vorschrift hat der Gesetzgeber im Jahre 2013 die von der 

Rechtsprechung entwickelten Grundsätze kodifiziert. Dabei geht es letztlich um die-

jenigen Gefahren, die allein dem Herrschafts- und Organisationsbereich des Behan-

delnden zuzuordnen sind und die unabhängig sind von den Unwägbarkeiten des 
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menschlichen Organismus.295 § 630h Abs. 1 BGB kommt insbesondere dann zum 

Tragen, wenn Medizinprodukte eingesetzt werden, die nicht gemäß den gesetzlichen 

Vorgaben gewartet wurden.  

 

Auf dieser Grundlage wird die Vorschrift auch dann von Relevanz sein, wenn der Be-

treiber eines autonom agierenden Systems die ihn treffenden Wartungspflichten, ins-

besondere diejenigen aus der MBetreibV, nicht erfüllt. Dabei spielt es auch keine 

Rolle, ob das autonome System eine Entscheidung trifft, die der Betreiber ï für sich 

genommen ï nicht voraussehen und voll beherrschen kann. Im hiesigen Zusammen-

hang ist vielmehr allein entscheidend, dass der Betreiber über die Erfüllung der in 

Rede stehenden Wartungspflichten allein entscheiden und diese deshalb Ăvoll be-

herrschenñ kann. Die Autonomie eines Systems wird also keineswegs dazu führen, 

dass die in § 630h Abs. 1 BGB geregelte Vermutung nicht zum Tragen kommen 

kann. Ein Regelungsbedarf ist insoweit derzeit nicht erkennbar.  

 

Von der soeben behandelten Problematik ist die weitere Frage zu unterscheiden, ob 

und ggf. unter welchen Voraussetzungen der Fehler eines Medizinprodukts vermutet 

werden sollte. Diese Thematik ist jedoch nicht hier, sondern im Zusammenhang zu 

erörtern, ob die Produkthaftungsrichtlinie oder das Produkthaftungsgesetz 

(ProdHaftG) angepasst werden sollten.296 

 

(2) Vermutung der haftungsbegründenden Kausalität 

 

Den Geschädigten trifft nach allgemeinen Grundsätzen die Beweislast für die sog. 

haftungsbegründende Kausalität. Das kann zu Ergebnissen führen, die nicht immer 

als Ăgerechtñ erscheinen. Insoweit ist jedoch kein Problem berührt, das sich nur oder 

vorwiegend beim Einsatz autonom agierender Systeme stellt. Angesprochen ist in-

soweit vielmehr eine grundlegende Problematik des Arzthaftungsrechts, die an ande-

rer Stelle untersucht297 und nicht vom Prüfungsauftrag der hiesigen Arbeitsgruppe 

umfasst wird. Aus demselben Grund wird hier auch nicht näher auf die Frage einge-

gangen, ob § 630h Abs. 5 S. 1 BGB, der eine Beweislastumkehr (nur) bei groben 

Behandlungsfehler vorsieht, überarbeitet werden sollte. 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
295 BeckOGK/Walter, 1.7.2017, BGB § 630h Rn. 2. 
296 Dazu III. 2. b. 
297 S. dazu den in 2017 vorgelegten Abschlussbericht der lªnder¿bergreifenden AG ĂVerbesserungen 

im Arzthaftungsrechtñ. 
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2. Deliktische Haftung 

 

Im Rahmen der deliktischen Haftung ist zwischen der verschuldensabhängigen Haf-

tung (insb. § 823 Abs. 1 und Abs. 2 BGB) und der Gefährdungshaftung zu differen-

zieren. 

 

a. Haftung aus § 823 Abs. 1 und Abs. 2 BGB 

 

Sofern der behandelnde Arzt die ihn treffenden Verkehrspflichten verletzt, kommt 

eine Haftung aus § 823 Abs. 1 BGB in Betracht. Der Inhalt und die Reichweite der 

Pflichten sind im Vertrags- sowie im Deliktsrecht im Wesentlichen deckungsgleich; es 

kann insoweit auf die obigen Ausführungen verwiesen werden. Zwar wird im Rahmen 

von § 823 Abs. 1 BGB das für die Haftung erforderliche Verschulden nicht vermutet. 

Dies führt jedoch nicht dazu, dass die Haftung des Arztes in einer rechtspolitisch un-

erwünschten Anzahl von Fällen entfällt. Vielmehr folgt aus der Feststellung, dass der 

Arzt die Verkehrspflichten verletzt hat, in der Regel auch, dass den Arzt ein Ver-

schulden trifft. Es ist nicht erkennbar, dass dies dann, wenn ein autonomes System 

eingesetzt wurde und der Arzt seine ihn treffenden Pflichten verletzt hat, anders ist. 

Ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf ist also auch insoweit derzeit nicht erkenn-

bar. 

 

Die Haftung aus § 823 Abs. 2 BGB erlangt insbesondere dann praktische Relevanz, 

wenn der Betreiber eines Medizinprodukts seine aus § 4 MPG folgenden Pflichten 

nicht erfüllt. Hierbei handelt es sich um ein Schutzgesetz im Sinne jener Vorschrift. In 

Bezug auf autonom agierende Systeme stellen sich (auch) in diesem Zusammen-

hang keine Besonderheiten, die spezielle gesetzliche Regelung erfordern würden. 

 

b. Gefährdungshaftung 

 

Es stellt sich die weitere Frage, ob den Betreiber eines autonom agierenden Medi-

zinprodukts eine Gefährdungshaftung treffen sollte. Überzeugend ist eine solche Ge-

fährdungshaftung (nur) dann, wenn ihr Haftungsgrund diesen Fall erfasst. Insoweit 

kann auf die oben unter E. III. hergeleiteten Kriterien zurückgegriffen werden; diese 

werden mithin im Folgenden herangezogen.  

 

(1) Existenz einer Ăbesonderenñ Gefahr 

 

Wie bereits oben298 dargestellt, ist der Betreiber eines Produkts, von dem eine be-

sondere Gefahr ausgeht, grundsätzlich ein tauglicher Zurechnungsadressat der Ge-

                                                                                                                                    
298 Dazu unter E. III. 3. c. 
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fährdungshaftung. Der Betreiber ist typischerweise dazu in der Lage, die Gefahr zu 

beherrschen; er entscheidet insbesondere über den Einsatz des Produkts. Gerecht-

fertigt ist eine Gefährdungshaftung freilich nur dann, wenn von dem Produkt eine 

Ăbesondere Gefahrñ ausgeht. Zur Beurteilung der Frage, ob dies der Fall ist, lassen 

sich keine festen Kriterien bestimmen; insoweit kommt dem Gesetzgeber eine Ein-

schätzungsprärogative zu. Der Gesetzgeber hat es also grundsätzlich in der Hand, 

einzelne Produkte herauszugreifen und an ihren Betrieb eine Gefährdungshaftung zu 

knüpfen. In Bezug auf autonom agierende Medizinprodukte ließe sich allenfalls noch 

die Frage stellen, ob eine Gefährdungshaftung deshalb ausscheiden muss, weil das 

Produkt dazu dienen soll, eine Beeinträchtigung an der Gesundheit zu heilen oder zu 

lindern; vor diesem Hintergrund könnte man darauf abstellen, dass von einem sol-

chen Produkt keine ĂGefahrñ ausgehen könne. Eine solche begriffliche Argumentati-

on kann indes nicht überzeugen. Entscheidend ist nicht die Widmung des Produkts, 

sondern allein, ob aus dem Einsatz des Produkts, das zum Gegenstand einer Ge-

fährdungshaftung gemacht werden soll, weitergehende Schadensrisiken resultieren. 

Das trifft auf autonom agierende Medizinprodukte zu.  

 

(2) Geschützter Personenkreis und Notwendigkeit einer Gefährdungshaftung 

 

Allein der Umstand, dass von einem Produkt eine besondere Gefahr ausgeht, führt 

nicht dazu, dass die Einführung einer Gefährdungshaftung zu empfehlen ist. Viel-

mehr ist darüber hinaus zu prüfen, ob mit den Gefahren des Produkts typischerweise 

solche Personen in Berührung kommen, die bei normativer Betrachtung den Schutz 

einer Gefährdungshaftung bedürfen; dies muss, wie bereits oben299 dargestellt, pro-

duktbezogen geprüft werden. Stellt sich im Rahmen dieser Prüfung heraus, dass nur 

solche Personen den Gefahren des Produkts ausgesetzt sind, die auf einen solchen 

Schutz nicht angewiesen sind, so spricht dies gegen die Notwendigkeit, eine Gefähr-

dungshaftung zu begründen. 

 

(a) Was den hier interessierenden Einsatz von autonom agierender Medizintechnik 

angeht, so ist zu bedenken, dass mit dieser typischerweise keine unbeteiligten Drit-

ten in Berührung kommen. Die Risiken, die von dem Produkt ausgehen, treffen viel-

mehr allein den Patienten. Der Schutz der Allgemeinheit gebietet es damit nicht, eine 

Gefährdungshaftung für Medizinprodukte einzuführen. 

 

(b) Zu klären bleibt, ob der Patient, zu dessen Gunsten ein autonom agierendes Me-

dizinprodukt eingesetzt wird, auf den Schutz, den eine Gefährdungshaftung vermit-

telt, angewiesen ist. Bei dem Patienten handelt es sich um den Profiteur des Pro-

dukts. Allgemeine Leitlinien dazu, unter welchen Voraussetzungen der Profiteur ei-

nes Produkts den Schutz einer Gefährdungshaftung erhalten sollte, sind bereits 

                                                                                                                                    
299 Dazu unter E. III. 4. b. 
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oben300 entwickelt worden; diese sollen im Folgenden auf den hier interessierenden 

Fall, nämlich den Einsatz autonom agierender Medizintechnik, angewendet werden. 

Da der Patient typischerweise über das Produkt keine solche Kontrolle erhält, die so 

stark ist, dass es gerechtfertigt ist, den Betreiber aus seiner Verantwortung zu ent-

lassen,301 kommt es darauf an, ob ohne eine Gefährdungshaftung eine hinreichend 

gewichtige Haftungslücke droht. 

 

Soweit ein autonom agierendes System eingesetzt wird, kann in Bezug auf einen 

etwaigen Ausführungsfehler des Produkts grundsätzlich keine Pflichtverletzung des 

Arztes gesehen werden. Etwas anderes gilt freilich dann, wenn dieser Fehler auf ei-

ner fehlerhaften Auswahl, Bedienung oder Wartung beruht. Allein dies zeigt jedoch 

deutlich, dass der Einsatz autonomer Medizintechnik eine Verlagerung der Pflichten 

zur Folge haben kann. Das kann insbesondere dann zu Problemen führen, wenn 

Produkte eingesetzt werden, die nicht nur autonom, sondern auch selbstlernend 

agieren. Der Einsatz solcher Produkte ist jedoch jedenfalls für den Medizinbereich 

nicht in absehbarer Zeit zu erwarten. Dies haben die von der Arbeitsgruppe gehörten 

Experten übereinstimmend berichtet, so dass dies als Prämisse für die weiteren 

Überlegungen zugrunde gelegt werden soll. Das wurde insbesondere damit begrün-

det, dass es ï jedenfalls für den Bereich der Medizintechnik ï bislang kein System 

gibt, das zuverlässig überprüfen kann, ob die Ăneuenñ Daten in dem Sinne Ăzutref-

fendñ sind, dass sie zur Grundlage zuk¿nftiger autonomer Entscheidungen gemacht 

werden können. Die Hersteller verfahren deshalb so, dass dasjenige System, wel-

ches in den Markt gelangt, Ăabgekapseltñ wird und beim spªteren Einsatz allein die 

Daten verwendet werden, die vom Hersteller ï von Beginn an oder im Zuge eines 

Updates ï freigegeben wurden. Vor dem Hintergrund, dass die Arbeitsgruppe sich 

allein mit solchen Techniken befasst, deren Einsatz in absehbarer Zeit bevorsteht, 

muss auf Probleme, die sich beim Einsatz selbstlernender Systeme stellen können, 

hier nicht weiter eingegangen werden.  

 

Die Prüfung kann sich deshalb auf die Frage beschränken, ob beim Einsatz autonom 

agierender Medizintechnik, die nicht selbstlernend ist, eine Haftungslücke droht, die 

im Wege der Gefährdungshaftung geschlossen werden sollte. Allein die Feststellung, 

dass es zu der soeben angesprochenen Verlagerung der Pflichten kommen kann, 

genügt nicht, um von einem gesetzgeberischen Handlungsbedarf auszugehen; der 

ggf. drohenden Haftungslücke muss vielmehr ein hinreichendes Gewicht zu kom-

men. Das ist hier nicht der Fall: 

 

Wie bereits oben302 dargestellt, kann es gegen eine hinreichend gewichtige Haf-

tungslücke sprechen, dass der Einsatz des Produkts von einer Zulassung abhängig 

ist. Es kann nämlich grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass dann, wenn ein 

                                                                                                                                    
300 Dazu unter E. III. 4. b. (2). 
301 Dazu unter E. III. 4. b. (2) (a). 
302 Dazu unter E. III. 4. b. (2) (b) (bb). 
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Zulassungsverfahren existiert, die Gefahr schädigender Ereignisse geringer ist, als 

würde es das Zulassungsverfahren nicht geben. In Bezug auf autonom agierende 

Medizintechnik spricht jenes Kriterium mithin indiziell gegen eine gewichtige Haf-

tungslücke. Denn ein Medizinprodukt muss, und auch insoweit kann auf die obigen 

Ausführungen303 verwiesen werden, vor seinem Einsatz das oben angesprochene304 

Zulassungsverfahren durchlaufen. 

 

Ferner spricht es gegen eine hinreichend gewichtige Haftungslücke, wenn mit dem 

Produkt typischerweise nur solche Personen in Berührung kommen, die über die Ri-

siken, welche von dem Produkt ausgehen, hinreichend aufgeklärt wurden.305 Auch 

dies ist in Bezug auf autonom agierende Medizintechnik der Fall. Der Arzt ist dazu 

verpflichtet, den Patienten vor dem Einsatz des autonom agierenden Systems sach-

gerecht aufzuklären.306 Zwar kann es dazu kommen, dass ein Arzt seine ihn treffen-

den Pflichten verletzt. In diesem Fall greift aber eine Haftung aus § 280 Abs. 1 BGB. 

Eine relevante Haftungslücke verbleibt mithin nicht, zumal es dem Arzt im Falle der 

Verletzung von Aufklärungspflichten nur im Ausnahmefall gelingen wird, sich zu ex-

kulpieren. 

 

(3) Ergebnis 

 

Nach Auffassung der Arbeitsgruppe bedarf es ï jedenfalls derzeit ï keiner Gefähr-

dungshaftung des Betreibers von autonom agierender Medizintechnik. 

 

III. Herstellerhaftung 

 

Beim Einsatz von autonomen Systemen, die nicht nur Entscheidungen des behan-

delnden Arztes umsetzen, sondern algorithmenbasierte eigene ĂEntscheidungenñ 

treffen und dabei einen Schaden verursachen, ist die Zurechnung zum Behandler 

problematisch. Wenn ein Behandlungsfehler auftritt, stellt sich daher die Frage nach 

der Haftungsverteilung zwischen Hersteller und Arzt. Der Arzt wird nach Maßgabe 

der Ausführungen oben unter II. weiterhin in der Haftung für die Entscheidung blei-

ben, ob er das autonome System zur Behandlung des Patienten einsetzt, ob er das 

richtige autonome System für die Behandlung des Patienten ausgewählt hat und ob 

er mit der Behandlung durch das autonome System die richtige Methode angewandt 

hat.307 Der Hersteller haftet für Mängel an Hard- und Software des autonomen Sys-

                                                                                                                                    
303 Dazu unter D. III. und E. III. 4. b. (2) (b). 
304 Dazu unter D. III. 
305 Zu diesem Kriterium unter E. III. 4. b. (2) (b) (bb). 
306 Dazu oben unter II. 1. b. (2) (b). 
307 Dierks, Wer haftet für Kollege Roboter?, KMA 2018, 33 (34). 
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tems.308 Hierbei wird zwischen der vertraglichen und der deliktischen Haftung zu un-

terscheiden sein. 

 

4. Haftung aus Vertrag 

 

Der Verkäufer von autonomen Systemen in der Medizintechnik haftet gegenüber sei-

nem Vertragspartner, zumeist dem Träger eines Krankenhauses, für Fehler aus dem 

abgeschlossenen Vertrag. Für medizintechnische Produkte bestehen oftmals nicht 

nur bloße Kauf- oder Werkverträge, sondern es liegen längerfristige Vertragsverhält-

nisse vor, die eine Kombination aus Softwareherstellung und Softwarepflege umfas-

sen. Sofern das Produkt unter die kaufrechtlichen Gewährleistungsvorschriften fällt, 

dürften insbesondere mangelbezogene Folgeschäden (§§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1 

BGB) eine Rolle spielen. Hierfür wäre ein Vertretenmüssen des Verkäufers aus 

§ 280 Abs. 1 BGB zu prüfen. Nach § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB ist eine Haftung des 

Schuldners ausgeschlossen, wenn er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. In-

sofern müsste der Geschädigte die Pflichtverletzung beweisen und der Verkäufer 

des autonomen Systems, dass es bei ihm an einem Vertretenmüssen fehlt. In die-

sem Rahmen ist eine Haftungsfreizeichnung möglich, soweit kein Vorsatz vorliegt 

oder eine Beschaffenheitsgarantie übernommen worden ist (§ 444 BGB). Eine weite-

re Haftungsfreizeichnung für Schäden, die nicht Leben, Körper oder Gesundheit be-

treffen, bei einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung ist zudem formularmäßig denk-

bar (Umkehrschluss aus § 309 Nr. 7 lit. b BGB). Inwieweit eine Freizeichnung für 

Mangelschäden im Einzelnen möglich ist oder ob der Ersatz für mangelbedingte Fol-

geschäden ausgeschlossen werden kann, ist zwar umstritten, stellt aber kein spezifi-

sches Problem der Anwendung von künstlicher Intelligenz dar, so dass an dieser 

Stelle nicht näher darauf eingegangen werden soll. Im Ergebnis kommen vertragliche 

Ansprüche aber nur zwischen dem Verkäufer des autonomen Systems und seinem 

Vertragspartner, meist dem Träger des Krankenhauses, in Betracht, die keine Be-

sonderheiten gegenüber sonstigen vertraglichen Verhältnissen bieten. 

 

Eine Haftung aus einem Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter dürfte hingegen 

ausscheiden. Die Patienten sind typischerweise in den Schutzbereich des Vertrages 

zwischen dem Verkäufer und dem Arzt oder dem Krankenhausträger nicht einbezo-

gen, da für den Verkäufer der Patientenkreis unabgrenzbar ist und damit zu nicht 

mehr überschaubaren Haftungsrisiken führen kann.309 

 

 

                                                                                                                                    
308 Dierks, Wer haftet für Kollege Roboter?, KMA 2018, 33 (35). 
309 Vgl. Kullmann/Pfister/Stöhr/Spindler/Spickhoff, Produzentenhaftung, 02/17, Haftung für Medizin-

produkte, S. 7. 
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5. Haftung aus Delikt 

 

Im Bereich der Medizingerätetechnik ergeben sich für eine deliktische Haftung des 

Herstellers von autonomen Systemen ebenfalls keine Besonderheiten. Hier kommen 

insbesondere die Ansprüche nach § 823 Abs. 1 und Abs. 2 BGB sowie Ansprüche 

nach dem Produkthaftungsgesetz in Betracht. 

 

a. Verschuldenshaftung 

 

Bei der Verschuldenshaftung sind zuvorderst Ansprüche aus § 823 BGB zu prüfen; 

als direkter Anspruch über Abs. 1 und als Anspruch nach Abs. 2 wegen der Verlet-

zung eines Schutzgesetzes, hier im Regelfall das Medizinproduktegesetz. 

 

(1) § 823 Abs. 1 BGB 

 

Soweit ein in der Medizintechnik eingesetztes autonomes System nur fehlerhaft oder 

gar nicht funktioniert, kann es zu Verletzungen der Rechtsgüter Leben, Körper und 

Gesundheit kommen, so dass der Anwendungsbereich des § 823 Abs. 1 BGB eröff-

net ist. Die für die übliche Produzentenhaftung entwickelten Fehlerkategorien wie 

Konstruktions- und Fertigungsfehler lassen sich problemlos auf die Entwicklung und 

Fertigung von autonomen Systemen übertragen. Gleiches gilt für die Produktbe-

obachtungspflicht. Es lässt sich aber feststellen, dass es mit einem zunehmenden 

Grad an Automatisierung zu einer Verlagerung der Sorgfaltspflichten vom Arzt als 

Nutzer der autonomen Systeme zum Hersteller kommt, wobei sich die Auswahl-, Be-

dienungs- und Überwachungspflichten des Nutzers teilweise qualitativ, teilweise 

quantitativ verändern, die Summe der Pflichten aber im Vergleich zum nicht autono-

men System für den Nutzer sinkt.310 

 

Für eine Haftung nach § 823 Abs. 1 BGB gelten die allgemeinen Grundsätze der 

Herstellerhaftung. Autonome Systeme müssen den im Zeitpunkt ihres Inverkehrbrin-

gens maßgeblichen Sicherheitsstandard einhalten und Gefahren berücksichtigen, die 

zu diesem Zeitpunkt bekannt oder erkennbar waren. Wie oben bereits dargestellt,311 

wird in diesem Rahmen zwischen Konstruktionsfehlern, Fabrikationsfehlern und In-

struktionsfehlern unterschieden.312 Weiterentwicklungen der Technik und neue Er-

kenntnisse, die nach diesem Zeitpunkt aufkommen, spielen für die Feststellung eines 

                                                                                                                                    
310 Horner/Kaulartz, Verschiebung des Sorgfaltsmaßstabs bei Herstellung und Nutzung autonomer 

Systeme, CR 2016, 7 (12/13). 
311 Siehe unter E. IV. 2. c. 
312 Denga, Warum die Verschuldenshaftung des BGB auch künftig die bessere Schadensausgleichs-

ordnung bedeutet, CR 2018, 69 (71). 
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Produktfehlers keine Rolle.313 Bei der Zulassung der Medizinprodukte müssen die 

Sicherheit und Wirksamkeit nachgewiesen werden. Die Messlatte ist hierbei der 

Stand der Wissenschaft und Technik.  

 

(a) Konstruktionsfehler 

 

Ein Konstruktionsfehler liegt vor, wenn das autonome System auch bei richtiger Um-

setzung der Konstruktion für den gedachten Anwender ein Gefährdungspotential be-

sitzt, das sich nach dem Stand der Wissenschaft und Technik konstruktiv hätte ver-

meiden lassen.314 Den Hersteller trifft hierbei die Pflicht, alle Maßnahmen zu ergrei-

fen, die erforderlich und zumutbar sind, um konkrete Gefahren zu vermeiden.315 Für 

den Beurteilungsmaßstab, welche Konstruktionsmaßnahmen erforderlich und zu-

mutbar sind, sind die Erwartungen der Nutzer und das Sicherheitsniveau des Pro-

duktes, das nach dem jeweiligen Erkenntnisstand von Wissenschaft und Technik 

möglich und zumutbar ist, maßgebend.316 Für Medizinprodukte ist in Anhang I der 

europäischen Medizinprodukteverordnung (Medical Device Regulation - MDR)317 in 

den grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen ausdrücklich geregelt, 

dass der allgemein anerkannte Stand der Technik zugrunde zu legen ist.318 Es muss 

durch technische und organisatorische Maßnahmen gewährleistet werden, dass we-

der auftretende Fehler, noch neu erlernte Funktionen zu Risiken führen, die diesem 

Maßstab widersprechen.319 Nach 17.1 des Anhangs I der MDR sollen Produkte, zu 

deren Bestandteilen programmierbare Elektroniksysteme, einschließlich Software, 

gehören, oder Produkte in Form einer Software so ausgelegt werden, dass Wieder-

holbarkeit, Zuverlässigkeit und Leistung entsprechend ihrer bestimmungsgemäßen 

Verwendung gewährleistet sind. Für den Fall des Erstauftretens eines Defekts sind 

geeignete Vorkehrungen zu treffen, um sich daraus ergebende Risiken oder Leis-

tungsbeeinträchtigungen auszuschließen oder sie so weit wie möglich zu verringern. 

17.2 des Anhangs I der MDR bestimmt, dass bei Produkten, zu deren Bestandteilen 

Software gehört, oder bei Produkten in Form einer Software die Software entspre-

chend dem Stand der Technik entwickelt und hergestellt werden soll, wobei die 

                                                                                                                                    
313 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (750). 
314 Droste, Intelligente Medizinprodukte: Verantwortlichkeiten des Herstellers und ärztliche Sorgfalts-

pflichten, MPR 2018, 109 (110). 
315 BGH, Urt. v. 16.6.2009 - VI ZR 107/08, NJW 2009, 2952. 
316 Droste, Intelligente Medizinprodukte: Verantwortlichkeiten des Herstellers und ärztliche Sorgfalts-

pflichten, MPR 2018, 109 (110). 
317 Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über 

Medizinprodukte, zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und der 

Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur Aufhebung der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG des 

Rates; siehe dazu unter Kapitel 1, G. 
318 Vgl. dazu Fn. 67. 
319 Droste, Intelligente Medizinprodukte: Verantwortlichkeiten des Herstellers und ärztliche Sorgfalts-

pflichten, MPR 2018, 109 (110). 
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Grundsätze des Software-Lebenszyklus, des Risikomanagements einschließlich der 

Informationssicherheit, der Verifizierung und der Validierung zu berücksichtigen sind. 

 

Insbesondere ist zu beachten, dass im Bereich der Medizintechnik jedes neue Pro-

dukt zugelassen werden muss, bevor es in der Praxis eingesetzt werden darf. Für 

autonome Systeme muss nach Auskunft der von der Arbeitsgruppe angehörten Ex-

perten dazu der Algorithmus offengelegt und auch die diesem zugrundeliegenden 

Daten zur Verfügung gestellt werden, um eine Prüfung durchführen zu können. Von 

der Zulassungsstelle könne überprüft werden, wie das System zu seinen Entschei-

dungen gelange. Man sei abgesehen von den Pflichten des Medizinproduktegeset-

zes über die haftungsrechtliche Produktbeobachtungspflicht hinaus verpflichtet, er-

hebliche Probleme zu melden. Die Entscheidungsgrundlagen und -prozesse blieben 

so für die Zulassungsstelle nachvollziehbar. 

 

Beim Einsatz von autonomen Systemen könnten in Bezug auf Haftungsfragen ledig-

lich Probleme auftreten, wenn ein selbstlernendes System im Echtbetrieb eingesetzt 

würde. Dann könnte nämlich unter Umständen nicht mehr nachvollzogen werden, ob 

es sich bei einem Fehler um einen Konstruktionsfehler der ursprünglichen Program-

mierung handelt oder ob der Fehler im Betrieb des selbstlernenden Systems aufge-

treten ist und wem dieser gegebenenfalls zuzurechnen wäre. Die von der Arbeits-

gruppe angehörten Experten haben hierzu ausgeführt, dass momentan (soweit be-

kannt) kein selbstlernendes System im Krankenhaus eingesetzt werde, da die Zulas-

sungsstelle das fertige Produkt erst freigeben müsse. Bei autonomen Systemen wür-

den daher sämtliche Daten zu einem Paket zusammenfasst und der Zulassungsstel-

le zur Beurteilung vorgelegt. Diese habe sodann zu prüfen, ob die Anwendung sicher 

und effizient sei. Weder die Hersteller noch die Regulierer beabsichtigten, dieses 

Verfahren in naher Zukunft anders auszugestalten. 

 

Soweit es also weiter eindeutig zuordenbar bleibt, aufgrund welcher Datenbasis das 

autonome System wie handelt, treten auch bei der Zuordnung von potentiellen Kon-

struktionsfehlern zum Hersteller keine strukturell neuen Probleme auf. Diese könnten 

sich erst beim Einsatz von in der medizinischen Anwendung selbstlernenden Syste-

men ergeben. Ein solcher ist aber noch nicht absehbar. 

 

(b) Fabrikationsfehler 

 

Von einem Fabrikationsfehler wird gesprochen, wenn das Produkt zwar fehlerfrei 

konzipiert ist, es jedoch im Fertigungsprozess zu einer planwidrigen Abweichung von 

der vom Hersteller vorgesehenen Soll-Beschaffenheit kommt.320 Für die Hersteller 

von autonomen Systemen in der Medizintechnik ergeben sich auch hier keine Be-

                                                                                                                                    
320 Staudinger/Hager, BGB, Bearb. 2016, § 823 Rn. F 17. 
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sonderheiten zu den Haftungsfragen anderer Produkte. Wie oben bereits beschrie-

ben,321 kommen bei Produkten mit integrierter Software Fabrikationsfehler insbeson-

dere in Betracht, wenn bei der Übertragung des Programms von einem auf einen 

anderen Speicherort Fehler erzeugt werden oder sich Schadprogramme einschlei-

chen.322 Haftungsrechtliche Besonderheiten ergeben sich daraus nicht. Die mögli-

chen Fehlerquellen bleiben vom Prinzip her zuordenbar. 

 

(c) Instruktionsfehler 

 

Es gehört zu den Gefahrabwendungspflichten des Herstellers, auf die Risiken eines 

Produkts hinzuweisen und dem Endabnehmer eine Anleitung für die risikolose Be-

nutzung zu geben.323 Ein Instruktionsfehler liegt bei mangelhaften Gebrauchsanwei-

sungen oder nicht ausreichenden Warnungen vor Gefahr bringenden Eigenschaften 

des an sich fehlerlosen Produkts vor.324 Für Medizinprodukte gibt es diesbezüglich 

eindeutige Vorgaben: Gemäß Anhang I Kapitel III der MDR müssen jedem medizini-

schen Produkt die notwendigen Angaben beigefügt werden, die die Identifizierung 

des Produkts und des Herstellers ermöglichen, sowie alle für den Anwender oder 

gegebenenfalls dritte Personen relevanten Informationen über die Sicherheit und 

Leistung des Produkts. Der Hersteller muss den Produktabnehmer mithin stets über 

den richtigen Gebrauch seines Gerätes vor der Inbetriebnahme instruieren. 

 

Hieraus entstehen für autonome Systeme auf Herstellerseite Instruktionspflichten 

gegenüber den Ärzten als Anwender. Zu berücksichtigen ist, dass einerseits solche 

Instruktionspflichten reduziert sein können, da es sich bei den anwendenden Ärzten 

um professionelle Nutzer handelt. Andererseits ist zu beachten, dass Ärzte nicht 

stets über IT-Kenntnisse verfügen müssen.325 Besonderheiten für autonome Syste-

me ergeben sich aber nicht. 

 

Eine Problematik könnte sich höchstens ergeben, wenn die autonomen Systeme mit 

anderen vom Arzt eingesetzten Systemen interagieren sollen. Für das Zusammen-

spiel verschiedener Produkte kann aber auf den allgemeinen Grundsatz zurückge-

griffen werden, dass der Hersteller grundsätzlich nur für diejenigen Gefahren die 

Verantwortung zeichnet, die er selbst geschaffen hat. Daher dürfte es ausreichen, 

wenn er den Arzt als den Produktbenutzer dahingehend aufklärt, dass dieser nur 

vom Hersteller freigegebene oder als unbedenklich eingestufte Zubehörteile gefahr-

                                                                                                                                    
321 Siehe unter E. IV. 2. c. (2). 
322 Gomille, Herstellerhaftung für automatisierte Fahrzeuge, JZ 2016, 76 (78). 
323 Droste, Intelligente Medizinprodukte: Verantwortlichkeiten des Herstellers und ärztliche Sorgfalts-

pflichten, MPR 2018, 109 (110). 
324 Lutz/Tang/Lienkamp, Die rechtliche Situation von teleoperierten und autonomen Fahrzeugen, NZV 

2013, 57 (61). 
325 Spindler, Eine kritische Analyse möglicher Haftungsgrundlagen für autonome Steuerungen, CR 

2015, 766 (769). 
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los nutzen kann und dass die Benutzung von nicht autorisiertem Zubehör auf dessen 

eigene Verantwortung erfolgt.326 

 

(d) Produktbeobachtungspflichten 

 

Auch nach Inverkehrbringen eines Produkts wird der Hersteller nicht vollständig von 

seiner Verantwortung frei. Er muss sein Produkt auch weiter auf noch nicht bekannte 

schädliche Eigenschaften hin beobachten und sich über sonstige, eine Gefahrenlage 

schaffende Verwendungsfolgen informieren.327 Daher muss er bei Kenntnis von 

Schäden durch das Produkt die zu diesem Zeitpunkt erforderlichen und ihm zumut-

baren Gefahrenabwehrmaßnahmen ergreifen.328 Hinsichtlich autonomer Systeme 

und ihrer Subkomponenten, gerade im medizinischen Bereich, dürften sich bereits 

angesichts deren Komplexität ausgeprägte Produktbeobachtungspflichten der Her-

steller ergeben; hierzu eröffnet die fortschreitende Vernetzung derartiger Produkte 

dem Hersteller völlig neue Möglichkeiten der Produktbeobachtung.329 

 

Diese Vernetzungsfähigkeit birgt aber auch die Gefahr, dass durch die zahllosen 

Kombinationsmöglichkeiten mit anderen (Alltags)Geräten, die weder vom Medizin-

produktehersteller hergestellt wurden, noch die er überhaupt kennt, die strengen An-

forderungen an die Konformität der Medizinprodukte nicht eingehalten werden und 

es zu negativen Auswirkungen auf die Wirkungsweise des autonomen Systems 

kommen kann.330 Aufgrund der geltenden Rechtsprechung zu Produktbeobach-

tungspflichten für fremdes Zubehör331 könnten sich Probleme in der Praxis ergeben, 

die sich durch Hersteller nicht mehr lösen lassen. Hier muss im Rahmen der Instruk-

tionspflichten des Herstellers mithin eine Anweisung an den Anwender erfolgen, dass 

nur vom Hersteller freigegebenes Zubehör in Kombination mit dem autonomen Sys-

tem verwendet werden darf (s.o.). Sollte hiergegen verstoßen werden, ergeben sich 

bei der Zuweisung einer Haftung keine Besonderheiten. 

 

                                                                                                                                    
326 Spindler, Eine kritische Analyse möglicher Haftungsgrundlagen für autonome Steuerungen, CR 

2015, 766 (770). 
327 Droste, Intelligente Medizinprodukte: Verantwortlichkeiten des Herstellers und ärztliche Sorgfalts-

pflichten, MPR 2018, 109 (111). 
328 Spindler, Eine kritische Analyse möglicher Haftungsgrundlagen für autonome Steuerungen, CR 

2015, 766 (769). 
329 Gomille, Herstellerhaftung für automatisierte Fahrzeuge, JZ 2016, 76 (80). 
330 Droste, Intelligente Medizinprodukte: Verantwortlichkeiten des Herstellers und ärztliche Sorgfalts-

pflichten, MPR 2018, 109 (111). 
331 Nach der Rechtsprechung des BGH kann den Hersteller eine Pflicht zur Produktbeobachtung auch 

treffen, um rechtzeitig Gefahren aufzudecken, die aus der Kombinierung seines Produkts mit Produk-

ten anderer Hersteller entstehen können, und ihnen entgegenzuwirken (BGH, Urt. v. 9.12.1986 - VI 

ZR 65/86, BGHZ 99,167 - Honda). 
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Ferner ist es offensichtlich, dass beim Einsatz komplexer IT-Systeme aus dem Wis-

sen der Unvermeidbarkeit von Programmierungsfehlern (ĂBugsñ) eine Pflicht des 

Herstellers zur sorgfältigen Produktbeobachtung erwächst.332 Dies hat auch die 

durch die Arbeitsgruppe durchgeführte Expertenanhörung bestätigt. Die für autono-

me Systeme existierenden Produktbeobachtungspflichten seien insgesamt aber nicht 

anders zu bewerten als für herkömmliche Produkte. Eine Produktbeobachtung der 

autonomen Systeme sei nach Auskunft der Experten daher im normalen Qualitäts-

prozess enthalten. Man könne hierzu Lerndatensätze und Validierungsdatensätze 

schaffen, um im Rahmen der Qualitätssicherung die Güte von Algorithmen zu beur-

teilen. 

 

(e) Rückrufpflichten 

 

Wie oben dargestellt333, ist noch nicht abschließend geklärt , ob mit der Rückrufpflicht 

eines Produktes auch die Pflicht zur kostenlosen Beseitigung der Gefahr einher-

geht.334  

 

Um dem Integritätsinteresse des Kunden Genüge zu tun, genügt es grundsätzlich, 

dass der Kunde gewarnt wird, so dass er das Produkt nicht mehr benutzt. Eine 

Pflicht für den Hersteller, dass das autonome System und dessen Software stets ge-

pflegt und aktualisiert werden, lässt sich aus dem Produkthaftungsrecht nicht ablei-

ten.335 

 

Im Bereich der Medizinprodukte ließe sich eine andere Auffassung für Produkte ver-

treten, bei denen Warnungen oder Aufforderungen zur Nichtbenutzung oder Stillle-

gung zur effektiven Gefahrenabwehr nicht ausreichen, da sie zum Beispiel implan-

tiert sind und deshalb nicht einfach unbenutzt bleiben können oder bei denen die 

Fehlerbehebung für den Hersteller ohne großen Aufwand erfolgen kann.336 Letztlich 

trifft die geschilderte Problematik nur auf die Fälle zu, in denen keine weitergehenden 

Wartungs- oder Aktualisierungsverträge abgeschlossen worden sind. Dies wird auf 

autonome Systeme oftmals nicht zutreffen, so dass die Problematik eher auf vertrag-

                                                                                                                                    
332 Spindler, Eine kritische Analyse möglicher Haftungsgrundlagen für autonome Steuerungen, 

CR 2015, 766 (769). 
333 Unter E. IV. 2. d. 
334 Spindler, Eine kritische Analyse möglicher Haftungsgrundlagen für autonome Steuerungen, CR 

2015, 766 (770) m.w.N.; Horner/Kaulartz, Verschiebung des Sorgfaltsmaßstabs bei Herstellung und 

Nutzung autonomer Systeme, CR 2016, 7 (12), sprechen sich zum Beispiel für eine Rückrufpflicht 

aus. 
335 Spindler, Eine kritische Analyse möglicher Haftungsgrundlagen für autonome Steuerungen, CR 

2015, 766 (770); Droste, Intelligente Medizinprodukte: Verantwortlichkeiten des Herstellers und ärztli-

che Sorgfaltspflichten, MPR 2018, 109 (111). 
336 Droste, Intelligente Medizinprodukte: Verantwortlichkeiten des Herstellers und ärztliche Sorgfalts-

pflichten, MPR 2018, 109 (111). 
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licher Ebene eine Rolle spielen wird. Unlösbare Haftungsfragen werden dadurch 

nicht aufgeworfen. 

 

(f) Beweislast 

 

Die von der Rechtsprechung entwickelten Regeln zur Beweislastumkehr zugunsten 

des Geschädigten im Rahmen der Produkthaftung greifen naturgemäß auch bei der 

deliktischen Haftung für autonome Systeme in der Medizintechnik ein, da der Ge-

schädigte nicht über hinreichende Einsichtsmöglichkeiten in die Vorgänge in der 

Sphäre des Schädigers verfügt.337 Auch hier ergeben sich keine Besonderheiten bei 

den autonomen Systemen im Rahmen der Medizintechnik.338 

 

Dem Geschädigten obliegt der Beweis der Rechtsgutsverletzung, des Produktfehlers 

sowie der Nachweis, dass der Produktfehler im Organisationsbereich des Herstellers 

entstanden ist und bereits im Zeitpunkt des Inverkehrbringens vorlag. Anknüpfungs-

punkte der Haftung sind die Pflichtverletzung und das Verschulden. Von besonderer 

praktischer Bedeutung ist dabei die Frage, ob der Schädiger fahrlässig gehandelt 

hat. Fahrlässigkeit (§ 276 Abs. 2 BGB) setzt voraus, dass ein bestimmtes schadens-

auslösendes Ereignis bei Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt voraussehbar und 

vermeidbar gewesen wäre. Hinsichtlich der objektiven Pflichtverletzung als auch des 

Verschuldens greift zugunsten des Geschädigten eine Beweislastumkehr ein, wo-

nach sich der Hersteller in Bezug auf alle seine Hilfskräfte zu entlasten hat.339 Wag-

ner340 weist darauf hin, dass sich der Hersteller eines fehlerhaften Produktes de facto 

nicht auf ein mangelndes Verschulden berufen könne; wenn er kein fehlerhaftes Pro-

dukt in den Verkehr gebracht hätte, hätte er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt ein-

gehalten. In jedem Fall erscheint es, wie hinsichtlich des das autonome System an-

wendenden Arztes auch,341 nicht geboten, dem Hersteller von autonomen Systemen 

generell die Möglichkeit zu nehmen, sich in diesem Bereich der Medizintechnik zu 

exkulpieren. 

 

                                                                                                                                    
337 Spindler, Eine kritische Analyse möglicher Haftungsgrundlagen für autonome Steuerungen, CR 

2015, 766 (771). 
338 Droste, Intelligente Medizinprodukte: Verantwortlichkeiten des Herstellers und ärztliche Sorgfalts-

pflichten, MPR 2018, 109 (113), vertritt zwar die Auffassung, dass sich ein Produktfehler beim Einsatz 

intelligenter Medizinprodukte kaum nachweisen lasse, da deren Entscheidungsvorgänge intransparent 

seien und dadurch eine nachträgliche Überprüfung der maschinellen Aktion nicht möglich sei. Sie 

verkennt dabei aber, dass auf absehbare Zeit keine selbstlernenden Medizinprodukte zugelassen 

werden, so dass eine Zuordnung des Produktfehlers zum Hersteller oder Anwender des Produkts 

weiterhin möglich bleibt. 
339 Spindler, Eine kritische Analyse möglicher Haftungsgrundlagen für autonome Steuerungen, CR 

2015, 766 (772). 
340 Wagner, Produkthaftung für autonome Systeme, AcP 217, 707 (712). 
341 Unter II. 1. c. 
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(g) Kausalität 

 

Auch die Frage der Kausalität, ob nun der aufgetretene Schaden auf einer fehlerhaf-

ten Anwendung des Arztes, einer fehlerhaften Programmierung oder einer Fehlfunk-

tion des autonomen Systems beruht, wirft keine neuen Fragen auf. Dies sind im Er-

gebnis Fragen des Regresses. Gegenüber dem primär Geschädigten bleiben der 

Vertragspartner des Patienten und der Hersteller des autonomen Systems in der 

Haftung, soweit eine Störung des autonomen Systems nachweisbar ist. 

 

Soweit die Haftung des Herstellers des autonomen Systems oder des Arztes als 

Nutzer in Betracht kommt, indes unklar ist, welches Verhalten beider potentieller An-

spruchsgegner den Schaden wirklich verursacht hat, könnte eine Zurechnung über 

§ 830 Abs. 1 Satz 2 BGB erfolgen, soweit bei jedem der beiden möglichen An-

spruchsgegner ein anspruchsbegründendes Verhalten vorliegt und nur die konkrete 

Zurechnung unaufklärbar bleibt.342 

 

(2) § 823 Abs. 2 BGB 

 

Bei fehlerhaften Medizinprodukten mit Softwaresteuerung (§ 3 Nr. 1 MPG) können 

die Vorschriften des MPG als Schutzgesetz des § 823 Abs. 2 BGB zur Anwendung 

gelangen.343 Hierbei wird man sich zwar nicht auf § 1 MPG stützen können, da die 

Vorschrift kein Schutzgesetz i.S.d. Ä 823 Abs. 2 BGB ist. Die ĂSicherheit, Eignung 

und Leistungñ der Medizinprodukte wird daher vor allem ¿ber Ä 4 MPG gesichert, al-

so durch die medizinprodukterechtliche Generalklausel.344 

 

Ausf¿llungsbed¿rftig ist bei Ä 4 MPG insbesondere der Ăbegr¿ndete Verdacht einer 

Gefährdungñ. MaÇgeblich ist hierbei die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts. 

Rechtlich relevant ist der Sachverhalt, wenn die Möglichkeit des Eintritts einer nicht 

nur geringfügigen nachteiligen Einwirkung auf ein rechtliches Schutzgut besteht, so-

weit die Einwirkung nicht praktisch ausgeschlossen ist. Begründet ist der Verdacht 

somit, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass von einem Medizinprodukt 

eine Gefahr für Patienten, Anwender oder Dritte ausgeht. Die Anforderungen an die 

Wahrscheinlichkeit des Eintritts einer Schªdigung sind bei Ä 4 Abs. 1 Nr. 1 MPG um-

so geringer anzusetzen, je schwerwiegender sich die eintretende Gefahr auswirken 

kann.345 Dieser von § 4 Abs. 1 Nr. 1 MPG als Schutzgesetz aufgestellte Prüfungs-

                                                                                                                                    
342 Horner/Kaulartz, Verschiebung des Sorgfaltsmaßstabs bei Herstellung und Nutzung autonomer 

Systeme, CR 2016, 7 (9/10). 
343 Spindler, Eine kritische Analyse möglicher Haftungsgrundlagen für autonome Steuerungen, CR 

2015, 766 (772). 
344 Bergmann/Pauge/Steinmeyer, Gesamtes Medizinrecht, 2018, MPG § 1 Rn. 1-3, beck-online. 
345 Bergmann/Pauge/Steinmeyer, Gesamtes Medizinrecht, MPG § 4 Rn. 4, beck-online. 
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maßstab wirft für die Frage der Anwendung von autonomen Systemen gegenüber 

den herkömmlichen Medizinprodukten keine Besonderheiten auf. 

 

b. Gefährdungshaftung nach Produkthaftungsgesetz 

 

Geht es um eine mögliche Haftung des Herstellers nach dem ProdHaftG, so knüpft 

diese an einen Fehler der Sache an. Der Hersteller haftet dann nicht, wenn das Pro-

dukt fehlerfrei ist. Dies gilt nach den obigen Ausführungen, auf die Bezug genommen 

wird, auch für autonome Systeme. Angesichts der Entscheidung des Betreibers über 

den Einsatz des Systems veranlasst allein er die ggf. spezifisch mit der Autonomie 

des Systems einhergehende Gefahr.  

 

Im Gegensatz zu der in § 84 AMG spezialgesetzlich geregelten Arzneimittelhaftung 

enthält das 1995 eingeführte Medizinproduktegesetz (MPG) keine spezifischen zivil-

rechtlichen Haftungsregelungen346. Die Haftung des Herstellers richtet sich - von ver-

tragsrechtlichen Schadensersatzansprüchen abgesehen - im Wesentlichen nach 

§ 823 Abs. 1 BGB und § 1 ProdHaftG. Dabei ist die Haftung nach dem Produkthaf-

tungsgesetz faktisch aufgewertet worden, seitdem durch die im Jahr 2002 erfolgte 

Neufassung von § 253 Abs. 2 BGB ein Anspruch auf Schmerzensgeld nicht mehr nur 

auf der deliktsrechtlichen Ebene, sondern auch im Falle einer Haftung nach dem 

Produkthaftungsgesetz zuerkannt werden kann.347 

 

Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit des Herstellers und des Inverkehrbringers von 

Medizinprodukten ist nicht dadurch ausgeschlossen, dass ein Produkt vor der Inver-

kehrgabe die nach MPG geforderte Konformitätsbewertung durchlaufen hat. Viel-

mehr stellt § 6 Abs. 4 MPG klar, dass die Durchführung dieses Verfahrens die zivil- 

und strafrechtliche Verantwortlichkeit des Verantwortlichen für das erstmalige Inver-

kehrbringen unberührt lässt.  

 

Es ist nunmehr zu überprüfen, ob und inwieweit die Regeln der Produkthaftung auch 

für autonome Systeme im Bereich der Medizintechnik hinreichend sind. 

 

(1) Produkt im Sinne der Produkthaftungsrichtlinie 

 

Autonome Medizinprodukte sind unter den Produktbegriff der ProdHaftRL und des 

ProdHaftG zu fassen. Unter den Ausnahmetatbestand des Art. 13 ProdHaftRL fällt 

nur das Arzneimittelrecht nach dem AMG. Danach werden ĂAnsprüche, die ein Ge-

schªdigter (é) aufgrund einer zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Richtlinie beste-

                                                                                                                                    
346 Dahm-Loraing/Koyuncu, Haftung für Medizinprodukte - Teil 1: Haftung des Herstellers nach dem 

ProdHaftG, Phi - 3/2010, 108. 
347 Knoche, Haftung für Medizinprodukte: Beweisrechtliche Fragen, VersR 2005, 1614. 
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henden besonderen Haftungsregelung geltend machen kann, durch diese Richtlinie 

nicht ber¿hrtñ. Aus dem 13. Erwªgungsgrund zur ProdHaftRL wird deutlich, dass das 

deutsche Arzneimittelhaftungsrecht eine solche Ăbesondere Haftungsregelungñ dar-

stellt. Dort heiÇt es: ĂSoweit in einem Mitgliedstaat ein wirksamer Verbraucherschutz 

im Arzneimittelbereich auch bereits durch eine besondere Haftungsregelung gewähr-

leistet ist, müssen Klagen aufgrund dieser Regelung ebenfalls weiterhin möglich 

sein.ñ Das Arzneimittelhaftungsrecht in Deutschland war die einzige Ăbesondere Haf-

tungsregelungñ, die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Richtlinie in den Mitglied-

staaten bestand. Grund für die Aufnahme des besagten Passusó in Art. 13 

ProdHaftRL war die Weigerung der damaligen deutschen Bundesregierung, der 

Richtlinie zuzustimmen, wenn dies eine Anpassung oder gar Aufhebung des erst 

1976 neu eingeführten deutschen Arzneimittelhaftungsrechts erforderlich gemacht 

hätte. Um den deutschen Interessen entgegen zu kommen, bestimmt Art. 13 

ProdHaftRL daher, dass eine Haftung nach deutschem Arzneimittelrecht von der 

ProdHaftRL zunächst unberührt bleibt.  

 

Art. 13 ProdHaftRL wird durch § 15 Abs. 1 ProdHaftG umgesetzt. Die deutsche Um-

setzungsnorm schreibt vor, dass die Bestimmungen des ProdHaftG nicht anzuwen-

den sind, wenn jemand durch ein Arzneimittel geschädigt wird, das in den Anwen-

dungsbereich der Arzneimittelhaftung fällt. § 15 Abs. 1 ProdHaftG statuiert daher ein 

Exklusivitätsverhältnis zwischen Produkt- und Arzneimittelhaftungsrecht.348 Dieses 

Exklusivitätsverhältnis stellt entgegen einigen Stimmen in der Literatur keinen Ver-

stoß gegen Art. 13 ProdHaftRL dar. Vielmehr ist von einer Richtlinienvereinbarkeit 

des § 15 Abs. 1 ProdHaftG auszugehen.349 

 

Das Medizinprodukterecht unterfällt nicht dem Ausnahmetatbestand. 

 

(2) Fehlerbegriff 

 

Wie bereits ausführlich dargestellt, ist wesentliche Haftungsvoraussetzung der ver-

schuldensunabhängigen Haftung nach dem ProdHaftG das Vorliegen eines Fehlers.  

Bei der Beurteilung des in § 3 ProdHaftG definierten Fehlerbegriffs ist auf die objektiv 

berechtigte Sicherheitserwartung abzustellen. Es kommt daher darauf an, ob das 

Produkt diejenige Sicherheit bietet, die die Allgemeinheit nach der Verkehrsauffas-

sung in dem entsprechenden Bereich für erforderlich hält. Damit ist der Benutzer-

standard nach dem Kenntnisstand der in Frage kommenden Benutzer zu bestimmen. 

Maßgeblich sind die Sicherheitserwartungen desjenigen Personenkreises, an den 

sich der Produkthersteller mit seinem Produkt richtet. Bei Medizinprodukten ist daher 

zu differenzieren, ob das Produkt für die Benutzung durch Fachkreise (z.B. Ärzte) 

und andere professionelle Abnehmer bestimmt ist oder ob es (auch) von Endver-

                                                                                                                                    
348 Vgl. BeckOGK/Franzki, Stand: 1.7.2018, AMG, § 84 Rn. 9.  
349 Vgl. BeckOGK/Franzki, Stand: 1.7.2018, AMG, § 84 Rn. 9 u 10. 
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brauchern benutzt werden wird. Diese beiden Personengruppen haben naturgemäß 

einen unterschiedlichen Erfahrungs- und Wissenstand und damit unterschiedliche 

Sicherheitserwartungen. Für Patienten, d.h. Endverbraucher, bestimmte Medizinpro-

dukte müssen höheren Sicherheitsanforderungen genügen, um auf das Wissen und 

Gefahrsteuerungspotenzial dieses Personenkreises Rücksicht zu nehmen.350 

 

Allgemein folgt daraus, dass bei Medizinprodukten wegen ihres gesundheitsbezoge-

nen Verwendungszwecks von grundsätzlich hohen Sicherheitserwartungen auszu-

gehen ist. Die Allgemeinheit und insbesondere Patienten und Ärzte erwarten von 

Medizinprodukten, dass sie keine unvertretbaren Gefahren aufweisen. Dies ent-

spricht im Übrigen auch dem Mindestsicherheitsstandard für Medizinprodukte, wie er 

explizit in § 4 Abs. 1 Nr. 1 MPG niedergelegt ist.351 

 

Gem. § 3 ProdHaftG sind bei der Beurteilung des unbestimmten Rechtsbegriffs ĂFeh-

lerñ im Sinne des ProdHaftG die Darbietung des Produkts durch den Hersteller, der 

Gebrauch, mit dem billigerweise gerechnet werden kann sowie der Zeitpunkt des 

Inverkehrbringens des Produkts als Maßstab heranzuziehen.  

Ferner sind hierfür sonstige Umstände, wie z.B. Kriterien, die von der Eigenart des 

Produkts abhängen oder mit der Erkrankung zusammenhängen, von Relevanz.352 

 

Insoweit ist eine richtungsweisende Entscheidung des EuGH nach Vorlagen des 

BGH353 bedeutend. Die erste Vorlagefrage des BGH knüpfte an den Fehlerbegriff an 

und stellte darauf ab, ob ein Produkt, wenn es sich um ein in den menschlichen Kör-

per implantiertes Medizinprodukt handelt, bereits dann fehlerhaft ist, wenn Geräte 

derselben Produktgruppe Ăein nennenswert erhºhtes Ausfallrisiko habenñ bzw. Ăwenn 

bei einer signifikanten Anzahl von Geräten derselben Serie eine Fehlfunktion aufge-

tretenñ ist, ein Fehler des im konkreten Fall implantierten Gerätes aber nicht festge-

stellt ist. Zur Konkretisierung der f¿r den Fehlerbegriff relevanten Bewertung der Ăbe-

rechtigen Sicherheitserwartungenñ nimmt der EuGH eine zweifache Differenzierung 

vor, wonach es erstens auf den ĂVerwendungszweck und die objektiven Merkmale 

und Eigenschaften des in Rede stehenden Produktsñ sowie zweitens auf Ădie Beson-

derheiten der Benutzergruppe, f¿r die es bestimmt istñ,  ankomme. 354 Dies führte in 

dem konkreten Fall, bei dem es um Herzschrittmacher und Defibrillatoren ging, dazu, 

dass die Ăberechtigten Sicherheitserwartungenñ in ĂAnbetracht ihrer [der Gerªte] 

Funktion und der Situation besonderer Verletzlichkeit der diese Geräte nutzenden 

Personenñ sowie auf Grund der Ăanormalen Potenzialitªt des Personenschadens, der 

                                                                                                                                    
350 Vgl. Dahm-Loraing/Koyuncu, Haftung für Medizinprodukte - Teil 1: Haftung des Herstellers nach 

dem ProdHaftG, Phi - 3/2010, 108 (110). 
351 Vgl. Dahm-Loraing/Koyuncu, Haftung für Medizinprodukte - Teil 1: Haftung des Herstellers nach 

dem ProdHaftG, Phi - 3/2010, 108 (110). 
352 Vgl. im Detail die Ausführungen bei Dahm-Loraing/Koyuncu, Haftung für Medizinprodukte - Teil 1: 

Haftung des Herstellers nach dem ProdHaftG, Phi - 3/2010, 108 (111 ff.). 
353 BGH, EuGH-Vorlage v. 30.7.2018 - VI ZR 284/12 -, VersR 2013, 1451. 
354 EuGH, Urt. v. 5.3.2015 ï C-503/13 und C-504/13 ï, NJW 2015, 1163. 
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durch sie verursacht werden kºnneñ, als Ăbesonders hochñ eingeschªtzt wurden.355 

Im Ergebnis musste ein Fehler des konkreten Produkts daher nicht mehr festgestellt 

werden. Es reichte für die Annahme eines Fehlers aus, dass ein potenzieller Fehler 

festgestellt wurde. 

 

Die Auslegung des EuGH ist nach überwiegender Auffassung in der Literatur mit 

Wortlaut und Zweck der ProdHaftRL vereinbar.356 

 

Fraglich ist, ob und inwieweit das Urteil des EuGH auf andere Produkte bzw. Pro-

duktkategorien - also z.B. auch autonome Medizinprodukte - übertragbar ist.  

Bei genauer Betrachtung wird deutlich, dass auch die allgemeinbezogenen Aussa-

gen des Urteils in einem spezifischen Kontext ergangen sind und nicht ohne Weite-

res auf anders gelagerte Fälle übertragbar sind. Wann bei anderen Produkten ein 

erhöhtes Ausfallrisiko zu einem Fehler führt, bleibt somit letztlich eine von den Be-

sonderheiten des Einzelfalles abhängige Wertungsfrage. Denn der Entscheidung des 

EuGH sind Kriterien, unter welchen Voraussetzungen dieser Fehlerbegriff auch für 

andere (Medizin-)Produkte gilt, nicht zu entnehmen, insbesondere weil der EuGH 

den Begriff der Ăanormalen Potenzialitªt eines Personenschadensñ nicht nªher kon-

kretisiert. Dieses Kriterium impliziert zumindest, dass die drohenden Schäden deut-

lich über ein normales Schadensausmaß hinausgehen müssen. Diese Bewertung 

kann bei anderen Produkten durchaus anders ausfallen, wenn Ănurñ eine Gesund-

heitsbeeinträchtigung, nicht aber Lebensgefahr droht: Je geringer die zu befürchten-

den Schäden sind, umso höhere Ausfallquoten wird man verlangen müssen, um ei-

nen Produktfehler bei anderen Produkten annehmen zu können.357 

 

Teilweise wird jedoch in der Literatur vertreten, dass die Entscheidung des EuGH auf 

sogenannte mhealth-Produkte, d.h. Produkte, bei denen IT und Medizin in mobilen 

Geräten verknüpft sind (z.B. blutzuckermessende Kontaktlinsen für Diabetiker), über-

tragbar sei. Insofern sei bereits ausreichend, dass die Datenübermittlungstechnik 

fehlerverdächtig sei. Beispielsweise würden die an Diabetes erkrankten Nutzer der 

Kontaktlinse präzise und aktuelle Informationen über ihren Blutzuckerspiegel erwar-

ten und dürften daher mit Recht hohe Ansprüche an die Zuverlässigkeit des Messge-

räts stellen. Denn dessen Ausfall könnte potenziell tödliche Konsequenzen haben. 

Außerdem sollte eine Verschiebung medizinischer Leistungen hin zu einem Mehr an 

Automatisierung nicht zu einer Verschlechterung von Patientenrechten führen. Ange-

                                                                                                                                    
355 EuGH, Urt. v. 5.3.2015 ï C-503/13 und C-504/13 ï, NJW 2015, 1163. 
356 Vgl. Timke, Erhöhtes Ausfallrisiko von Medizinprodukten als Produktfehler, NJW 2015, 3060 

(3062). 
357 Timke, Erhöhtes Ausfallrisiko von Medizinprodukten als Produktfehler, NJW 2015, 3060 (3063, 

3064). 
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sichts dessen würde ein bloßer Fehlerverdacht bei einer Produktionsserie der Kon-

taktlinse ausreichen, um diese als fehlerhaft anzusehen.358 

 

Aus Sicht der Arbeitsgruppe kann aber mit Blick auf autonome Medizinprodukte nicht  

grundsätzlich eine Übertragbarkeit der Entscheidung angenommen werden. Selbst 

unter der Annahme, dass autonome Medizinprodukte aufgrund ihrer besonderen Ei-

genarten ggf. ein höheres Schadenspotenzial aufweisen (etwa weil sie aufgrund ei-

ner fehlerhaften Programmierung in einer Vielzahl von Fällen zu nicht korrekten Di-

agnosen gelangen), bedarf es einer Bewertung im Einzelfall, ob die Entscheidung 

des EuGH Anwendung finden kann. Allein mit der Autonomie eines Medizinprodukts 

lassen sich die vom EuGH aufgestellten Kriterien jedenfalls nicht begründen. Es 

kommt vielmehr auf die Eigenart des jeweiligen Produktes an. Die Entscheidung im 

Einzelfall kann der Rechtsprechung überlassen werden. 

 

(3) Haftender 

 

Haftender nach dem Produkthaftungsgesetz ist der Hersteller des Produkts. Herstel-

ler ist gemäß § 4 ProdHaftG, wer das Endprodukt, einen Grundstoff oder ein Teilpro-

dukt hergestellt hat. Als Hersteller gilt auch jeder, der sich durch das Anbringen sei-

nes Namens, seiner Marke oder eines anderen unterscheidungskräftigen Kennzei-

chens als Hersteller ausgibt. Im Arzneimittelgesetz (§ 84 AMG) ist verantwortlich für 

den durch einen Entwicklungs-, Herstellungs- oder Instruktionsfehler entstehenden 

Schaden der pharmazeutische Unternehmer. Bei diesem muss es sich nicht notwen-

digerweise um den Hersteller des Arzneimittels handeln. Vielmehr ist dies der Inha-

ber der Zulassung oder Registrierung, aber auch derjenige, der das Arzneimittel in 

Verkehr bringt und durch die Angabe seines Namens oder in sonstiger Weise kund-

tut, dass er die Verantwortung für das Inverkehrbringen trägt.  

Diese Besonderheit des Arzneimittelrechts ist indes nicht auf das Produkthaftungs-

recht betreffend Medizinprodukte zu übertragen. Eine Konkretisierung oder gar Ein-

schränkung des Kreises der haftenden Personen ist - auch mit Blick auf autonome 

Systeme - nicht veranlasst. Maßstab für die Einordnung als Haftender muss der Ge-

sichtspunkt sein, wer für das Inverkehrbringen des Produkts verantwortlich ist. Dies 

ist im Arzneimittelbereich der pharmazeutische Unternehmer, der unabhängig vom 

Herstellungsprozess ein Arzneimittel unter seinem Namen in Verkehr bringt. Im Be-

reich des Produkthaftungsrechts ist dies wie dargestellt der Hersteller im Sinne des 

Produkthaftungsgesetzes. Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass der Kreis der 

Haftpflichtigen im AMG zwar auf den pharmazeutischen Unternehmer begrenzt wird. 

Dies hindert jedoch bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen weder die 

Inanspruchnahme des Herstellers nach §§ 823 ff. BGB noch die Haftung des Herstel-

                                                                                                                                    
358 Vgl. dazu Ortner/Daubenbüchel, Medizinprodukte 4.0 - Haftung, Datenschutz, IT-Sicherheit, NJW 

2016, 2918 (2922). 
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lers im Innenverhältnis zum pharmazeutischen Unternehmer, falls der Hersteller für 

die Fehlerhaftigkeit des Arzneimittels verantwortlich ist.359 

 

(4) Exkurs: Erprobungsphase 

 

Es ist umstritten, ob der Produkthersteller (auch) während der Erprobungsphase ei-

nes Medizinprodukts gegenüber den Probanden verschuldensunabhängig nach dem 

ProdHaftG haftet. Dessen § 1 Abs. 2 Nr. 1 fordert, dass das Produkt in den Verkehr 

gebracht worden ist. Nach § 3 Nr. 11 Buchst. a MPG gilt indes die Abgabe von Medi-

zinprodukten zum Zwecke der klinischen Prüfung nicht als Inverkehrbringen. Es wird 

teilweise argumentiert, dass der Begriff des Inverkehrbringens nach dem ProdHaftG 

ein anderer sei als der des MPG.360 Dem ist indes nicht zu folgen.361 Denn der Her-

steller begibt sich gerade nicht willentlich der tatsächlichen Herrschaft des Produkts. 

Das Erprobungsverfahren unterliegt vielmehr einem rechtlichen Sonderregime.362 

Zudem sind die Probanden einer Studie nach dem MPG, die ihre Einwilligung jeder-

zeit widerrufen können und die in aller Regel für ein nicht geringes Entgelt tätig wer-

den, nicht so schutzbedürftig wie die Käufer eines gewöhnlichen Produkts, so dass 

der Schutzzweck des ProdHaftG dessen Anwendbarkeit nicht erfordert.363 Diese 

Grundsätze dürften nicht nur für althergebrachte Medizinprodukte gelten, sondern 

ebenso für autonome Systeme. 

 

(5) Haftungsausschlussgründe 

 

Wie oben bereits dargestellt, sieht das Produkthaftungsgesetz in § 1 Abs. 2 Haf-

tungsausschlussgründe vor, deren Vorliegen eine Ersatzpflicht des Herstellers aus-

schließt. Der in der Praxis häufig zu Auslegungsschwierigkeiten führende Haftungs-

ausschlussgrund für Entwicklungsrisiken ist in § 1 Abs. 2 Nr. 5 ProdHaftG gesetzlich 

verankert. Danach sind Produktfehler, die nach dem Stand von Wissenschaft und 

Technik zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens nicht als solche erkennbar waren, von 

der verschuldensunabhängigen Haftung nach dem ProdHaftG ausgenommen. Ob 

der Haftungsausschluss auch für nachträglich auftretende Fehler gilt, die auf der 

Lernfähigkeit von Algorithmen beruhen, ist, wie oben dargestellt, umstritten.364 In je-

dem Fall ist zu berücksichtigen, dass der Hersteller verschuldensabhängig nach 

                                                                                                                                    
359 Rehmann, AMG, § 84, Rn. 2. 
360 Koyuncu, Die klinische Prüfung von Medizinprodukten - Rechtlicher Rahmen, Grundlagen und Haf-

tungsgefüge, MPR 2006, 29 (33 f.).  
361 Vgl. Ortner/Daubenbüchel, Medizinprodukte 4.0 - Haftung, Datenschutz, IT-Sicherheit, NJW 2016, 

2918 (2921 f.). 
362 Vgl. zu den Einzelheiten insoweit Ortner/Daubenbüchel, Medizinprodukte 4.0 - Haftung, Daten-

schutz, IT-Sicherheit, NJW 2016, 2918 (2921 f.). 
363 Ortner/Daubenbüchel, Medizinprodukte 4.0 - Haftung, Datenschutz, IT-Sicherheit, NJW 2016, 2918 

(2922). 
364 Siehe oben unter E. IV. 2. e. 
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§ 823 Abs. 1 BGB wegen Verletzung von Produktbeobachtungspflichten haften kann, 

wenn ein ursprünglich nicht erkennbarer Fehler später erkennbar wird und der Her-

steller trotz entsprechender Gefährdungslage nicht reagiert.365  

 

Der Medizinproduktehersteller ist durch den Haftungsausschlussgrund nach § 1 

Abs. 2 Nr. 5 ProdHaftG gegenüber dem Arzneimittelhersteller erheblich privilegiert, 

da der pharmazeutische Unternehmer nach § 84 AMG gerade auch für Entwick-

lungsfehler haftet.366 Es ist fraglich, ob und inwieweit diese Privilegierung gerechtfer-

tigt bzw. geboten ist. Diese Frage spitzt sich angesichts fortschreitender Autonomie 

von Medizinprodukten zu, insbesondere für den - derzeit allerdings noch nicht im 

Raum stehenden - Fall selbstlernender Systeme.  

 

Nach Auffassung der Arbeitsgruppe ist es mit Blick auf autonome Medizinprodukte 

nicht gerechtfertigt, die für Arzneimittel geltenden Regelungen zu übertragen. Wäh-

rend der Einsatz von Arzneimitteln immer mit einem körperlichen Eingriff verbunden 

ist und in der Regel sowohl positive als aber auch negative (Neben-)Wirkungen hat, 

bedeutet der Einsatz von Medizinprodukten nicht immer einen körperlichen Eingriff 

und negative Wirkungen. Daraus rechtfertigt sich nicht nur die äußerst sorgfältige 

Zulassung für Arzneimittel, sondern auch die schärfere Haftung. Ferner ist zu be-

rücksichtigen, dass das Arzneimittelgesetz bereits vor Einführung der Produkthaf-

tungsrichtlinie und des Produkthaftungsgesetzes bestand. Die besondere Singularität 

der arzneimittelrechtlichen Regelungen wird durch einen Blick auf die Historie des in 

§ 84 AMG normierten Gefährdungshaftungstatbestandes deutlich: neben der Zulas-

sungspflicht, Herstellungs- und Vertriebsverboten, einer Dauerüberwachung der Arz-

neimittel durch Hersteller und Behörden wurde die verschuldensunabhängige Her-

stellerhaftung nach Bekanntwerden der Contergan-Fälle eingeführt.367  

 

Es ist zudem - wie bereits kurz angesprochen - darauf hinzuweisen, dass die Entlas-

tungsmöglichkeit nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 ProdHaftG die deliktischen Pflichten des Her-

stellers für die Post-Inverkehrgabe-Phase unberührt lässt. Wächst die Gefahrer-

kenntnis in der Zeit zwischen Inverkehrbringen des Produkts und Schadenseintritt, 

begründet dies zwar nach dem ProdHaftG keine Produktbeobachtungs- oder gar 

Warn- und Rückrufpflichten für den Hersteller. Kommt er aber dieser Pflicht nicht 

nach, so setzt er sich gleichwohl einer doppelten Gefahr aus. Erstens wird er sich für 

Schäden durch spätere Lieferungen der gleichen Produktserie schwerlich auf die 

Vorschrift des § 1 Abs. 2 Nr. 5 ProdHaftG berufen können, um sich somit von der 

Haftung zu entlasten. Überdies kann er für das Unterlassen einer Warnaktion ab dem 

                                                                                                                                    
365 Dahm-Loraing/Koyuncu, Haftung für Medizinprodukte - Teil 1: Haftung des Herstellers nach dem 

ProdHaftG, Phi - 3/2010, 108 (115 f.). 
366 Dahm-Loraing/Koyuncu, Haftung für Medizinprodukte - Teil 1: Haftung des Herstellers nach dem 

ProdHaftG, Phi - 3/2010, 108 (115). 
367 MüKo/Freund, StGB, Band 6 Nebenstrafrecht I, AMG, Vorbemerkung vor § 1, Rn. 5.  
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Zeitpunkt des Bekanntwerdens der Produktgefahren deliktisch haftbar gemacht wer-

den.368 

 

Es ist aber fraglich, ob etwa die Grundsätze des Gentechnikgesetzes (GenTG) auf 

autonome Medizinprodukte übertragen werden könnten oder sollten. 

Das Gentechnikgesetz enthält in den §§ 32 ff. Regelungen für einen von Rechtswid-

rigkeit und Verschulden unabhängigen Tatbestand der Gefährdungshaftung, der an 

Schäden durch gentechnisch veränderte Organismen anknüpft. Die dort geregelte 

Gefährdungshaftung umfasst auch das Entwicklungsrisiko. Die Schaffung eines der-

artigen Gefährdungshaftungstatbestandes ist dadurch motiviert, dass die Wirkungs-

weise der in ihrer natürlichen Substanz veränderten Organismen nach aktuellem 

Stand der Wissenschaft nicht mit letzter Sicherheit prognostizierbar ist. Vor diesem 

Hintergrund ist das mit dem GenTG geschaffene Haftungsrecht ein Mittel zur risiko-

orientierten Flankierung der sowohl chancenreich als auch als gefahrträchtig ange-

sehenen Gentechnik und soll einen Beitrag zur Sozialverträglichkeit der technischen 

Entwicklung unter dem Aspekt der Technikfolgenbewältigung leisten, unbeschadet 

der ebenfalls bestehenden präventiv-verhaltenssteuernden Funktion der gentechnik-

rechtlichen Schadensersatzhaftung.369 

 

§ 37 Abs. 2 S. 1 GenTG bestimmt für die dort genannten Produkte, dass die Haf-

tungsvorschriften des GenTG nicht anzuwenden sind. Gem. § 37 Abs. 3 GenTG, 

wonach die Haftung aufgrund anderer Vorschriften unberührt bleibt, richtet sich die 

Haftung deshalb für diese Produkte insbesondere nach dem ProdHaftG. Sofern der 

Produktfehler auf gentechnischen Arbeiten beruht, ist aber gem. § 37 Abs. 2 S. 2 

GenTG die Regelung des § 1 Abs. 1 Nr. 5 ProdHaftG unanwendbar. Diese Vorschrift 

schließt die Ersatzpflicht aus, wenn der Fehler nach dem Stand der Wissenschaft 

und Technik in dem Zeitpunkt, in dem der Hersteller das Produkt in den Verkehr 

brachte, nicht erkannt werden konnte. Damit stellt auch das Entwicklungsrisiko, das 

als das eigentliche und primäre Risiko der Gentechnologie angesehen wird370, einen 

Haftungsgrund im Rahmen der Produzentenhaftung für gentechnische Produkte dar. 

Der Hersteller trägt also das volle Risiko für Unvollständigkeiten und Fehler der gen-

technischen Wissenschaft und Anwendungstechnik sowie unterlassene Sicherung.371  

 

Es stellt sich die Frage, ob angesichts der Unwägbarkeiten, die mit der Technik au-

tonomer - insbesondere selbstlernender - Systeme einhergehen könnten, eine dem 

GenTG entsprechende Regelung gerechtfertigt wäre, die die Entwicklungsrisiken den 

Herstellern autonomer Systeme in der Medizintechnik auferlegt. 

 

                                                                                                                                    
368 Hoxhaj, Quo vadis Medizintechnikhaftung? Arzt-, Krankenhaus- und Herstellerhaftung für den Ein-

satz von Medizinprodukten, S. 173. 
369 Staudinger/Kohler, BGB, Stand 2017, GenTG, § 37, Rn. 1 m.w.N. 
370 Amtliche Begründung zum GenTG, BT-Drucks 11/5622, S. 36. 
371 Staudinger/Kohler, BGB, Stand 2017, GenTG, § 49, Rn. 1 m.w.N. 

https://www.juris.testa-de.net/r3/?docId=BJNR021980989BJNE000100328&docFormat=xsl&oi=bqsFS2GauY&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
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In der Literatur wird dies vereinzelt überlegt. Denn immerhin habe sich entgegen aller 

Befürchtungen die Gentechnik bislang als absolut sichere und ungefährliche Technik 

erwiesen, während bei der Entwicklung von Medizinprodukten die Risikobehaftung 

klar erkennbar sei. Dieses Entwicklungsrisiko wiederum ließe sich versicherungs-

technisch gut abdecken, sodass insgesamt durch die Zuweisung von Entwicklungsri-

siken an den Hersteller eines Medizinprodukts eine rechtspolitisch wünschenswerte 

Lösung erreicht würde.372 Bemerkenswert ist, dass Knoche diese Auffassung für 

Ănormaleñ Medizinprodukte vertreten hat, und nicht etwa f¿r autonome, selbstlernen-

de Systeme.  

 

Nach Ansicht der Arbeitsgruppe besteht jedoch kein Anlass, für die nach dem derzei-

tigen Stand der Technik in absehbarer Zeit zum Einsatz kommenden autonomen 

(nicht selbstlernenden) Systeme das Entwicklungsrisiko den Herstellern aufzuerle-

gen. Die Gründe für die im GenTG aufgenommenen Regelungen bestehen darin, 

dass seinerzeit angesichts eines noch nicht endgültig geklärten Erkenntnisstandes 

der Wissenschaft bei der Beurteilung von Ursachenzusammenhängen und der lang-

fristigen Folgen des Einsatzes von Gentechnik den Gesetzgeber eine besondere 

Sorgfaltspflicht getroffen hat, die unter anderem in der Verantwortung gründete, für 

die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. So hat 

auch das Bundesverfassungsrecht mit seiner Entscheidung vom 24.11.2010373 klar-

gestellt, dass das Gentechnikgesetz verfassungsgemäß ist. In den Gründen der Ent-

scheidung wird unter anderem ausgeführt, dass die Risiken und Chancen der Nut-

zung der Gentechnik, die in die elementaren Strukturen des Lebens eingriffen, um-

stritten und nicht abschließend geklärt seien und es ggf. zu unerwünschten Neben-

folgen kommen könne. Die Auswirkungen der Technik könnten unumkehrbar sein. 

 

Derartige unabsehbare Folgen sind jedoch hinsichtlich der nach dem derzeitigen 

Stand zum Einsatz kommenden autonomen Systeme in der Medizintechnik nicht zu 

erwarten. Es handelt sich um abgekapselte Systeme, deren ĂEntscheidungenñ ab-

sehbar und im Wesentlichen nachvollziehbar sind. Somit sind sie - im Gegensatz zur 

Gentechnik - letztlich beherrschbar.  

Ob dies auch für die ggf. in der Zukunft zum Einsatz kommenden selbstlernenden 

Systeme gilt, kann mangels faktischer Grundlage zum jetzigen Zeitpunkt offenblei-

ben. 

 

Am Rande ist noch zu ergänzen, dass eine Herausnahme der Haftung für Entwick-

lungsrisiken in speziellen Bereichen wie der Medizintechnik zu Wertungswidersprü-

chen in Bezug auf die Regelungen zum autonomen Fahren führen würde. Während 

bei Letzterem unter anderem Dritte (mit-)betroffen sein können, steht bei der Medi-

zintechnik Ănurñ der in der Regel hinreichend durch den Arzt aufgeklªrte und in die 

Behandlung mit dem autonomen System einwilligende Patient im Raum. Eine Ände-

                                                                                                                                    
372 Knoche, Haftung für Medizinprodukte: Beweisrechtliche Fragen, VersR 2005, 1614. 
373 BVerfG, Urt. v. 24.11.2010 ï 1 BvF 2/05 ï, BVerfGE 128, 1-90. 
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rung der Haftung für Entwicklungsrisiken im Bereich der Medizintechnik hätte zudem 

ggf. Auswirkungen auf die Innovationsfreudigkeit der Hersteller. Dies wiederum könn-

te Patienten schaden, deren eventuell letzte Chance auf Heilung oder Besserung des 

Gesundheitszustandes in der Behandlung mit einem solchen System liegt und die 

daher bereit sind, das damit ggf. einhergehende Risiko auf sich zu nehmen.  

 

(6) Beweislastverteilung 

 

Nach den allgemeinen beweisrechtlichen Grundsätzen trägt der Geschädigte die 

Beweislast für das Vorliegen eines Fehlers, für das Vorliegen eines Schadens sowie 

für die Ursächlichkeit zwischen Fehler und Schadenseintritt. Um einen Anspruch aus 

§ 1 ProdHaftG gerichtlich durchzusetzen, muss der Geschädigte also den Nachweis 

führen, dass ihm ein Schaden entstanden ist, der durch den Fehler eines Produkts 

verursacht wurde.  

Ob im Zusammenhang mit dem Einsatz autonomer Systeme in der Medizintechnik 

Beweisschwierigkeiten auftreten werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar. 

Es kann daher derzeit keine Aussage dazu getroffen werden, ob und inwieweit Be-

weiserleichterungen erforderlich sein könnten. Diese Fragen sind zunächst der 

Rechtsprechung zu überlassen.  

 

6. Ergebnis 

 

Beim Einsatz von autonomen Medizinprodukten kann es zu einer Verlagerung von 

Pflichten kommen. Je autonomer ein System agiert, desto häufiger wird der Arzt 

nicht mehr für Ausführungsfehler, sondern nur noch für Fehler bei der Auswahl, 

Überwachung und Wartung des Produkts haften. Dies gilt insbesondere dann, wenn 

der Schaden auf einer fehlerhaften Programmierung beruht. Vom Arzt wird aber ï 

wie stets beim Einsatz von Medizinprodukten ï weiter verlangt, dass er die autonom 

agierende Maschine sachgerecht auswählt, überwacht und ï soweit diese Aufgabe 

nicht beim Krankenhausträger liegt ï wartet. 

 

Der Arzt muss ferner bei der Diagnostik und Behandlung grundsätzlich den medizini-

schen Standard einhalten. Hierbei darf er ï vorbehaltlich der aufgeklärten Entschei-

dung des Patienten ï zwischen mehreren Behandlungsmöglichkeiten, die alle dem 

Standard entsprechen, wählen. Soweit also in einigen Jahren der Fall eintritt, dass 

der Einsatz einer autonomen Technik dem medizinischen Standard entspricht, be-

zieht sich die Wahlmöglichkeit des Arztes auch auf deren Einsatz. Ist dieser Stand 

noch nicht erreicht, können den Arzt besondere Aufklärungspflichten treffen. Der Arzt 

muss daher mit dem Patienten die Chancen und Risiken des in Rede stehenden au-

tonomen Systems besprechen und bewerten, um dem Patienten eine sachgerechte 

Entscheidung über die zu wählende Behandlungsmethode zu ermöglichen. 
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Mangels relevanter Schutzlücke ist es nicht geboten, eine Gefährdungshaftung des 

Betreibers für autonome Medizinprodukte einzuführen. Dabei ist auch zu bedenken, 

dass mit der autonom agierenden Medizintechnik typischerweise keine unbeteiligten 

Dritte, sondern lediglich Personen in Berührung kommen, die über die typischen Ri-

siken der eingesetzten Produkte hinreichend aufgeklärt wurden. Zwar kann es dazu 

kommen, dass ein Arzt seine ihn treffenden Aufklärungspflichten gegenüber dem 

Patienten verletzt. In diesem Fall greift aber in der Regel die Haftung aus § 280 

Abs. 1 BGB. 

 

Auch im Hinblick auf die Haftung des Herstellers von autonom agierender Medizin-

technik ist derzeit kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf erkennbar. Im Ergebnis 

kommen vertragliche Ansprüche nur zwischen dem Verkäufer des autonomen Sys-

tems und seinem Vertragspartner, meist dem Träger des Krankenhauses, in Be-

tracht, die gegenüber sonstigen vertraglichen Verhältnissen keine besonderen Prob-

leme aufwerfen. 

 

Für eine deliktische Haftung aus § 823 Abs. 1 BGB gelten die allgemeinen Grundsät-

ze der Herstellerhaftung. Autonome Systeme müssen den im Zeitpunkt ihres Inver-

kehrbringens maßgeblichen Sicherheitsstandard einhalten und Gefahren berücksich-

tigen, die zu diesem Zeitpunkt bekannt oder erkennbar waren. Die Hersteller verfah-

ren momentan so, dass das verwendete autonome System Ăabgekapseltñ wird und 

beim Einsatz allein die Daten benutzt werden, die von der Zulassungsstelle ï von 

Beginn an oder im Zuge eines Updates ï freigegeben wurden. Soweit es also weiter 

eindeutig zuordenbar bleibt, aufgrund welcher Datenbasis das autonome System wie 

handelt, treten auch bei der Zuordnung von potentiellen Konstruktionsfehlern zum 

Hersteller keine strukturell neuen Probleme auf. 

 

Gegen eine hinreichend gewichtige Haftungslücke spricht auch, dass der Einsatz von 

Medizinprodukten von einer Zulassung abhängig ist. Es kann nämlich grundsätzlich 

davon ausgegangen werden, dass dann, wenn ein Zulassungsverfahren existiert, die 

Gefahr schädigender Ereignisse geringer ist, als würde es das Zulassungsverfahren 

nicht geben. 

 

Im Gegensatz zum Arzneimittelhersteller, der nach § 84 AMG auch für Entwicklungs-

fehler haftet, ist der Medizinproduktehersteller, der autonome Systeme herstellt, nach 

§ 1 Abs. 2 Nr. 5 ProdHaftG privilegiert. Momentan besteht aber kein Anlass, für die 

nach dem derzeitigen Stand der Technik in absehbarer Zeit zum Einsatz kommen-

den autonomen (nicht selbstlernenden) Systeme das Entwicklungsrisiko den Herstel-

lern aufzuerlegen. Denn derzeit sind durch den Einsatz autonomer Systeme noch 

keine unabsehbaren Folgen zu erwarten, da es sich um abgekapselte Systeme han-

delt, die im Wesentlichen nachvollziehbar und letztlich auch beherrschbar sind. 
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Eine andere Problemlage könnte zukünftig entstehen, wenn Produkte eingesetzt 

werden, die nicht nur autonom, sondern auch selbstlernend agieren, da hierdurch 

eine klare Zurechnung von Verantwortlichkeiten nicht mehr gewährleistet sein könn-

te. Der Einsatz solcher Produkte ist aber jedenfalls für den Medizinbereich in abseh-

barer Zeit nicht zu erwarten. 

 

IV. Handlungsbedarf 

 

Nach Auskunft der von der Arbeitsgruppe angehörten Experten kommt es im Bereich 

der Medizinprodukte auf dem europäischen Markt in absehbarer Zeit zwar zum Ein-

satz autonomer, nicht aber von selbstlernenden Systemen. 

 

Beim Einsatz autonom agierender Medizintechnik bedarf es keiner neuen Gefähr-

dungshaftung des Betreibers, da wegen der Verpflichtung des Arztes zur ordnungs-

gemäßen Aufklärung des Patienten über den Einsatz zugelassener autonomer Pro-

dukte auch ohne eine solche Haftung keine Haftungslücke droht. 

 

Auch beim Einsatz autonomer Systeme in der Medizintechnik kann es dabei verblei-

ben, dass die Ersatzpflicht des Herstellers nach dem Produkthaftungsgesetz ausge-

schlossen ist, wenn der Fehler des Produkts nach dem Stand der Wissenschaft und 

Technik in dem Zeitpunkt, in dem der Hersteller das Produkt in den Verkehr brachte, 

nicht erkannt werden konnte. 
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Teil 2:  ȵBlockchainȰ 

 

A. Einführung  

Die Blockchain-Technologie ermöglicht es, Daten unter Verzicht auf eine zentrale 

Instanz weitgehend manipulationsresistent abzuspeichern und bestimmte Informatio-

nen auch ohne Einschaltung eines Intermediärs sicher auszutauschen.374 Sie ist ein 

Unterfall der Distributed-Ledger-Technologie (DLT), die alle Techniken umfasst, die 

auf der Dezentralisierung einer Datenmenge beruhen.375 

Bekanntheit hat die Blockchain-Technologie bisher im Wesentlichen durch die Kryp-

towährung Bitcoin erlangt. Als Grundlagentechnologie eignet sie sich jedoch für un-

zählige und vor allem auch unterschiedlichste Anwendungsbereiche.376 Als Smart 

Contracts bezeichnete Programme, die in einer Blockchain hinterlegt werden kön-

nen, eröffnen Möglichkeiten, die Vertragsabwicklung und die Durchsetzung vertragli-

cher Ansprüche effizienter zu gestalten. Blockchainbasierte Systeme kommen bei-

spielsweise zur automatisierten Auszahlung von pauschalierten Entschädigungs- 

oder Versicherungssummen, zur Nachzeichnung des Transportverlaufs von Le-

bensmitteln oder sonstigen Waren, zur Verwaltung von Softwarelizenzen377 oder als 

Register für Immaterialgüterrechte378, zur Regelung der Nutzung von Mobilien oder 

Immobilien,379 oder zur Hinterlegung von Herkunftsnachweisen für Diamanten oder 

sonstige Gegenstände in Betracht. Das Bundesministerium der Finanzen und das 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz haben am 7. März 2019 ein 

Eckpunktepapier zur regulatorischen Behandlung von elektronischen Wertpapieren 

und Krypto-Token herausgegeben und einen Referentenentwurf angekündigt, mit 

dem insbesondere die elektronische Begebung von Schuldverschreibungen unter 

                                                                                                                                    
374 Vgl. Leipold, Hätte, hätte, Datenkette, Chip 2018, 18 (19); Meinel/Gayvoronskaya/Schnjakin, 

Blockchain: Hype oder Innovation, Technische Berichte Nr. 113 des Hasso-Plattner-Instituts für Digital 

Engineering an der Universität Potsdam, 2018, S. 56. 
375 Hosp, Blockchain 2.0 einfach erklärt - weit mehr als nur Bitcoin, München, 2018, S. 36; 

Meinel/Gayvoronskaya/Schnjakin, Blockchain: Hype oder Innovation, Technische Berichte Nr. 113 des 

Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering an der Universität Potsdam, 2018, S.14.  
376 Vgl. etwa die Beispiele bei Müller, Bitcoin, Blockchain und Smart Contracts, ZfIR 2017, 600 (610 

ff.); Heckmann/Schmid, Studie Blockchain und Smart Contracts, 2017, S. 7 f.; Breidenbach/Glatz, 

Rechtshandbuch Legal Tech, 2018, S. 73; Skwarek, Transparente Automatisierung durch Smart 

Contracts, https://www.it-finanzmagazin.de/automatisierung-smart-contracts-81819/, letzter Abruf: 

13.2.2019; Herrmann, Was Entscheider wissen sollten: Blockchain - die Chancen und die Risiken, 

Computerwoche 2019, 14 ff.  
377 Vgl. Blocher/Hoppen/Hoppen, Softwarelizenzen auf der Blockchain, CR 2017, 337 ff.  
378 Vgl. Hohn-Hein/Barth, Immaterialgüterrechte in der Welt von Blockchain und Smart Contract, 

GRUR 2018, 1089 ff. 
379 Vgl. Blocher, The next big thing: Blockchain - Bitcoin - Smart Contracts, AnwBl 2016, 612 (617). 
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Verwendung der Blockchain-Technologie ermöglicht werden soll.380 In der Literatur 

werden auch die Führung von Grundbuch381 oder Handelsregister382 auf Grundlage 

der Blockchain-Technologie diskutiert.  

Noch gibt es allerdings nur wenige praktische Anwendungsbeispiele. Den Endver-

braucher erreicht haben dürften bislang wohl nur Kryptowährungen wie Bitcoin oder 

das Angebot einer blockchainbasierten Flugverspätungsversicherung.383 Soweit er-

sichtlich haben auch weder Blockchain-Anwendungen noch Smart Contracts bisher 

die Zivilgerichte beschäftigt. Immer wieder wird auch das Potential der Blockchain-

Technologie in Frage gestellt.384 Es bleibt abzuwarten, in welchen Bereichen sich die 

Technologie tatsächlich durchsetzt. Für die Arbeitsgruppe galt es ungeachtet dessen 

zu prüfen, ob bereits heute rechtliche Probleme absehbar sind, deren Lösung nicht 

der Rechtsprechung überlassen werden kann. Wie in allen anderen zu untersuchen-

den Bereichen legt die Arbeitsgruppe auch hier die Prämisse zugrunde, dass kein 

gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht, soweit und solange das geltende (Ăana-

logeñ) Recht tragfªhige Normen f¿r die Folgen der Digitalisierung bereithªlt und es 

den Gerichten überantwortet werden kann, die neuen Sachverhalte durch Sub-

sumtion unter vorhandene Normen sachgerechten Lösungen zuzuführen.  

Entsprechend ihrem Auftrag beschränkt sich die Arbeitsgruppe dabei auf eine zivil-

rechtliche Betrachtung und klammert insbesondere aufsichts-385 und datenschutz-

rechtliche386 Aspekte aus.  

 

                                                                                                                                    

380 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Eckpunkte_Krypto_Blockchai

n.pdf;jsessionid=EA2DE194C370E6DA1FC70B0879C6240C.2_cid324?__blob=publicationFile&v=2, 

letzter Abruf: 25.3.2019.  
381 Insoweit kritisch Wilsch, Die Blockchain-Technologie aus Sicht des deutschen Grundbuchrechts, 

DNotZ 2017, 761 ff.; vgl. a. Berger, Blockchain - Mythos oder Technologie für die öffentliche Verwal-

tung, DVBl 2017, 1271 ff. 
382 Vgl. Knaier/Wolff, Die Blockchain-Technologie als Entwicklungsoption für das Handelsregister?, BB 

2018, 2253 ff.  
383 Vgl. Skwarek, Transparente Automatisierung durch Smart Contracts, https://www.it-

finanzmagazin.de/automatisierung-smart-contracts-81819/, letzter Abruf: 13.2.2019. 
384 Vgl. etwa Dworschak, Nächstes (großes?) Ding, Der Spiegel 2018, S. 118 ff.; Herrmann, Was Ent-

scheider wissen sollten: Blockchain - die Chancen und die Risiken, Computerwoche 2019, 14 ff. sowie 

Herrmann, Blockchain - was kommt nach dem Hype?, Computerwoche 2019, 18 ff; Leipold, Lasst die 

Daten von der Kette!, CHIP 2019, 44 ff.  
385 Zur aufsichtsrechtlichen Behandlung virtueller Währungen vgl. etwa Spindler/Bille, Rechtsprobleme 

von Bitcoins als virtuelle Währung, WM 2014, 1357 (1363 ff.); Bialluch-von Allwörden/von Allwörden, 

Initial Coin Offerings: Kryptowährungen als Wertpapier oder Vermögensanlage, WM 2018, 2118 ff.  
386 Vgl. hierzu etwa Martini/Weinzierl, Die Blockchain-Technologie und das Recht auf Vergessenwer-

den, NVwZ 2017, 1251 ff.; Schrey/Thalhofer, Rechtliche Aspekte der Blockchain, NJW 2017, 1431 

(1433-1435); Quiel, Blockchain-Technologie im Fokus von Art. 8 GRC und DS-GVO, DuD 2018, 566 

ff. 
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B. Technische Grundlagen  

I. Grundstruktur 

Als Blockchain bezeichnet man eine dezentrale387 verteilte Datenstruktur, in der von 

den Teilnehmern verifizierte Transaktionsdaten blockweise gespeichert werden.388 

Die einzelnen Datenblöcke werden dabei kryptografisch so miteinander verkettet, 

dass jeder folgende Block einen Verweis auf den vorhergehenden Block trägt und 

eine rückwirkende Änderung bereits gespeicherter Blöcke mit zunehmender Länge 

der Kette praktisch unmöglich wird.389 Die einzelnen Teilnehmer (Knoten = nodes) 

sind zumeist über ein peer-to-peer-Netzwerk miteinander verbunden, innerhalb des-

sen die Blockchain redundant auf den beteiligten Rechnern gespeichert wird, so dass 

jeder Teilnehmer grundsätzlich390 ein eigenes Exemplar des Hauptbuches mit der 

gesamten Transaktionshistorie führt, das stetig fortgeschrieben wird.391  

 

Zur Grundidee der Blockchain-Technologie gehört die Gleichberechtigung aller Teil-

nehmer.392 An die Stelle einer zentralen Autorität, der Vertrauen entgegengebracht 

wird, tritt ein Transparenz- und Konsensprinzip: Die Bildung einzelner Blöcke muss 

durch die Mehrheit der Teilnehmer bestätigt werden. Jeder Teilnehmer kann grund-

sätzlich die komplette Datenbank einsehen und die Transaktionshistorie überprü-

fen.393 Abhängig davon, ob die Blockchain für jedermann oder nur für einen bestimm-

ten Kreis von Teilnehmern einsehbar ist und ob man eine gesonderte Berechtigung 

zur Mitwirkung benötigt, kann man prinzipiell folgende Varianten der Blockchain un-

terscheiden:394 

                                                                                                                                    
387 Der Begriff der Dezentralität meint hier, dass es keine zentrale technische Autorität gibt, die alleine 

über die Wahrheit der Daten entscheidet. 
388 Vgl. Hosp, Blockchain 2.0 einfach erklärt - weit mehr als nur Bitcoin, München, 2018, S. 42 ff.;  

Meinel/Gayvoronskaya/Schnjakin, Blockchain: Hype oder Innovation, Technische Berichte Nr. 113 des 

Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering an der Universität Potsdam, 2018, S.14.  

 Hosp, Blockchain 2.0 einfach erklärt - weit mehr als nur Bitcoin, München, 2018, S. 42 ff.  
389 Hosp, Blockchain 2.0 einfach erklärt - weit mehr als nur Bitcoin, München, 2018, S. 37. 
390 Zu der für größere Blockchains wie beispielsweise Bitcoin relevanten Unterscheidung zwischen 

vollständigen Teilnehmern (full nodes) und Ăleichtgewichtigenñ Nutzern (lightweight nodes) wird auf die 

Ausführungen unter C. II. und C.VI verwiesen.  
391 Vgl. Meinel/Gayvoronskaya/Schnjakin, Blockchain: Hype oder Innovation, Technische Berichte Nr. 

113 des Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering an der Universität Potsdam, 2018, S. 24; Sai-

ve, Haftungsprivilegierung von Blockchain-Dienstleistern gem. §§ 7 ff. TMG, CR 2018, 186, 192;  

Schrey/Thalhofer, Rechtliche Aspekte der Blockchain, NJW 2017, 1431 (1432); https://www.btc-

echo.de/tutorial/was-ist-die-blockchain, letzter Abruf: 26.2.2019. 
392 Vgl. Hosp, Blockchain 2.0 einfach erklärt - weit mehr als nur Bitcoin, München, 2018, S. 74 f.; 

Meinel/Gayvoronskaya/Schnjakin, Blockchain: Hype oder Innovation, Technische Berichte Nr. 113 des 

Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering an der Universität Potsdam, 2018, S. 24.  
393 Vgl. Spindler/Bille, Rechtsprobleme von Bitcoins als virtuelle Währung, WM 2014, 1357 (1358).  
394 Vgl. Drescher, Blockchain Grundlagen, 2017, S. 228; Hosp, Blockchain 2.0 einfach erklärt - weit 

mehr als nur Bitcoin, München, 2018, S. 64 f.; Saive, Haftungsprivilegierung von Blockchain-

Dienstleistern gem. §§ 7 ff. TMG, CR 2018, 186 (187); teils abweichend Herrmann, Was Entscheider 

wissen sollten: Blockchain - die Chancen und die Risiken, Computerwoche 2019, 14 (17). 
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public & permissionless  

Der häufigste Anwendungsfall ist die allgemein zugªngliche (Ăºffentlicheñ)395 Block-

chain, die für jeden einsehbar ist und an der jeder teilnehmen darf.396 Hierzu gehören 

z.B. Bitcoin oder Ethereum.  

 

public & permissoned  

Eine für jedermann einsehbare Blockchain kann einer Zugangsbeschränkung in dem 

Sinne unterworfen sein, dass die Schreibberechtigung auf einen bestimmten Nutzer-

kreis beschränkt wird.  

 

private & permissionless  

Denkbar sind auch private Blockchains, die nur einem bestimmten Teilnehmerkreis 

zur Verfügung stehen und nicht öffentlich einsehbar sind, bei denen aber alle zuge-

lassenen Teilnehmer die gleichen Rechte haben.  

 

private & permissoned  

Meist werden bei privaten Blockchains auch die Schreibrechte eingegrenzt. Neben 

unternehmensinternen Blockchains sind dies z.B. Blockchains, die von Konsortien 

gemeinsam betrieben werden.  

 

Ist die Blockchain privat oder mit Zugangsbeschränkungen versehen, gibt es eine 

zentrale Instanz, die über die Berechtigungen innerhalb der Blockchain wacht; es 

handelt sich in diesen Fällen nicht um ein reines peer-to-peer-Netzwerk.397 Auch 

wenn die Teilnahme an der Blockchain einer besonderen Zulassung unterliegt, hat 

derjenige, der über die Zulassung entscheidet, regelmäßig aber keine Einflussmög-

lichkeiten auf die Datenverarbeitung der einzelnen Knoten; er kann insbesondere 

nicht auf die Version der Datenkette des einzelnen Teilnehmers einwirken.398 

 

II. Teilnahme an einer Blockchain  

Grundsätzlich kann jeder einen sog. full node, d.h. einen Ăvollwertigenñ Knoten, der 

an der Verifizierung der Transaktionsdaten beteiligt ist und ein vollständiges Abbild 

der Blockchain vorhält, auf einem Computer mit den notwendigen Minimalanforde-

                                                                                                                                    
395 Mit einer öffentlichen Blockchain ist hier eine öffentlich einsehbare Blockchain gemeint; nicht aber 

eine amtliche oder staatliche.  
396 Meinel/Gayvoronskaya/Schnjakin, Blockchain: Hype oder Innovation, Technische Berichte Nr. 113 

des Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering an der Universität Potsdam, 2018, S. 58.  
397 Saive, Haftungsprivilegierung von Blockchain-Dienstleistern gem. §§ 7 ff. TMG, CR 2018, 186 

(191). 
398 Martini/Weinzierl, Die Blockchain-Technologie und das Recht auf Vergessenwerden, NVwZ 2017, 

1251 (1255).  
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rungen der jeweiligen Anwendung399 installieren und betreiben. Im Rahmen der Ein-

richtung wird eine aktuelle Kopie der Blockchain heruntergeladen und lokal auf dem 

Computer gespeichert (Initial Block Download). Um andere Knoten im Netzwerk zu 

finden, sucht die Software zunächst unter bekannten Domain-Namen oder IP-

Adressen nach Knoten. Sobald einmal eine Verbindung zum Netzwerk besteht, kön-

nen darüber bei Bedarf weitere Knoten gefunden werden. Bei Bitcoin hat beispiels-

weise jeder full node in der Regel acht ausgehende Verbindungen zu anderen Kno-

ten. 

 

Um lediglich Transaktionen in die Blockchain eintragen zu können, genügt es, eine 

schlankere Version der Blockchain herunterzuladen, die allerdings auch eine gerin-

gere Sicherheit bietet, da man nicht alle früheren Transaktionen selbst nachvollzie-

hen und überprüfen kann.400 

 

III. Digitales Schlüsselpaar (Public-Key-Verfahren) 

Um eine Transaktion innerhalb der Blockchain vornehmen zu können, benötigt man 

ein digitales Schlüsselpaar (private key und public key), das unter Zuhilfenahme ei-

nes Zufallsgenerators erzeugt wird.401 Mit Hilfe des privaten Schlüssels werden eige-

ne Mitteilungen signiert.402 Die Geheimhaltung und Sicherung des privaten Schlüs-

sels ist von immenser Wichtigkeit, da man nur mit Hilfe des privaten Schlüssels Ver-

fügungen über Werte, die mit diesem verknüpft worden sind, vornehmen kann und 

eine Wiederherstellung eines verlorenen Schlüssels ausgeschlossen ist.403 Der von 

dem privaten Schlüssel kryptografisch abgeleitete öffentliche Schlüssel wird den an-

deren Teilnehmern oder auch allgemein bekannt gemacht. Mit ihm können die Kno-

ten Signaturen anderer Teilnehmer überprüfen und eigene Mitteilungen an einen be-

stimmten Empfänger über dessen öffentlichen Schlüssel oder eine daraus abgeleite-

te Adresse richten.404   

                                                                                                                                    
399 Vgl. z.B. für Bitcoin: 200 GB freier Speicherplatz und 2 GB Arbeitsspeicher: 

https://bitcoin.org/en/full-node#secure-your-wallet; letzter Abruf: 21.11.2018.  
400 Meinel/Gayvoronskaya/Schnjakin, Blockchain: Hype oder Innovation, Technische Berichte Nr. 113 

des Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering an der Universität Potsdam, 2018, S. 27. 
401 Leipold, Hätte, hätte, Datenkette, Chip 2018, 18 (20); Hosp, Blockchain 2.0 einfach erklärt - weit 

mehr als nur Bitcoin, München, 2018, S. 66.  
402 Meinel/Gayvoronskaya/Schnjakin, Blockchain: Hype oder Innovation, Technische Berichte Nr. 113 

des Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering an der Universität Potsdam, 2018, S. 21; Hosp, 

Blockchain 2.0 einfach erklärt - weit mehr als nur Bitcoin, München, 2018, S. 55. 
403 Meinel/Gayvoronskaya/Schnjakin, Blockchain: Hype oder Innovation, Technische Berichte Nr. 113 

des Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering an der Universität Potsdam, 2018, S. 52; Hosp, 

Blockchain 2.0 einfach erklärt - weit mehr als nur Bitcoin, München, 2018, S. 54 ff.; Spindler/Bille, 

Rechtsprobleme von Bitcoins als virtuelle Währung, WM 2014, 1357 (1358).  
404 Vgl. Brünnler, Blockchain kurz & gut, 2018, S. 16; Meinel/Gayvoronskaya/Schnjakin, Blockchain: 

Hype oder Innovation, Technische Berichte Nr. 113 des Hasso-Plattner-Instituts für Digital Enginee-

ring an der Universität Potsdam, 2018, S. 21 ff.; Hosp, Blockchain 2.0 einfach erklärt - weit mehr als 

nur Bitcoin, München, 2018, S. 66.  

https://bitcoin.org/en/full-node#secure-your-wallet
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IV. Hashing  

Die Verschlüsselung von Daten in der Blockchain erfolgt mit Hilfe sog. Hashfunktio-

nen. Diese öffentlich zugänglichen Algorithmen leiten aus Daten unterschiedlichster 

Art (z.B. Textdokumente, Fotos, Musikdateien etc.) und beliebiger Größe einen al-

phanumerischen Wert fester Länge ab.405 Die so erzeugten Hashwerte können ein-

fach und schnell miteinander verglichen werden, erlauben aber keinen Rückschluss 

auf den Inhalt der zugrundeliegenden Daten.406 Für Blockchain-Anwendungen wer-

den kryptografische Hashfunktionen verwendet, die nicht vorhersagbare Hashwerte 

erzeugen, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht auf ihren Einga-

bewert zurückzurechnen (Einwegfunktion) und zudem kollisionsresistent sind.407 Um 

die entsprechende Komplexität für eine praktisch unmögliche Rückrechnung zu er-

reichen, müssen kurze Eingabewerte ggf. verlängert werden.408 Kollisionsresistent ist 

eine Hashfunktion, wenn sie aus verschiedenen Eingabewerten praktisch niemals 

den gleichen Ausgabewert bildet.409  

 

V. Einleitung einer Transaktion410  

Zur Vornahme einer Transaktion, sendet man die notwendigen Transaktionsdaten 

(signiert mit dem eigenen private key) unter Angabe der Empfänger-Adresse an die 

verbundenen Knoten.411 Diese prüfen die Transaktion sodann anhand der jeweiligen 

Regeln der konkreten Blockchain-Anwendung, verifizieren u.a. die Signatur des Ab-

senders sowie seine Berechtigung, über den Wert nach dem maßgeblichen Block-

chainprotokoll zu verfügen, verteilen die Daten weiter und legen die verifizierte 

Transaktion in einem Zwischenspeicher ab.412   

 

                                                                                                                                    
405 Vgl. Hosp, Blockchain 2.0 einfach erklärt - weit mehr als nur Bitcoin, München, 2018, S. 51.; Kam-

merer, IOTA - die nächste Generation der Blockchain?, abzurufen über 

https://www.heise.de/developer/artikel/IOTA-die-naechste-Generation-der-Blockchain-4208154.html, 

letzter Abruf: 13.11.2018. 
406 Meinel/Gayvoronskaya/Schnjakin, Blockchain: Hype oder Innovation, Technische Berichte Nr. 113 

des Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering an der Universität Potsdam, 2018, S. 22.  
407 Vgl. Drescher, Blockchain Grundlagen, 2017, S. 89 ff.; Brünnler, Blockchain kurz & gut, 2018, S. 

13.; Hosp, Blockchain 2.0 einfach erklärt - weit mehr als nur Bitcoin, München, 2018, S. 51 ff.; Kam-

merer, IOTA - die nächste Generation der Blockchain?, abzurufen über 

https://www.heise.de/developer/artikel/IOTA-die-naechste-Generation-der-Blockchain-4208154.html, 

letzter Abruf: 13.11.2018. 
408 Brünnler, Blockchain kurz & gut, 2018, S. 14.  
409 Drescher, Blockchain Grundlagen, 2017, S. 91; Brünnler, Blockchain kurz & gut, 2018, S. 14.  
410 Zum Begriff vgl. im Einzelnen unter D. 
411 Martini/Weinzierl, Die Blockchain-Technologie und das Recht auf Vergessenwerden, NVwZ 2017, 

1251 (1252).  
412 Vgl. Meinel/Gayvoronskaya/Schnjakin, Blockchain: Hype oder Innovation, Technische Berichte Nr. 

113 des Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering an der Universität Potsdam, 2018, S. 36. 
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VI. Blockbildung  

Sobald eine bestimmte Zahl verifizierter Transaktionen im Zwischenspeicher liegt, 

beginnen die sog. miner mit dem Versuch, einen neuen Block zu bilden und der vor-

handenen Kette hinzuzufügen.413 Die Blockbildung wird dabei künstlich zu einer 

energie-, zeit- und/oder kostenintensiven Aufgabe gemacht.414 Denn nur wenn die 

Blockbildung in einer allgemein und unbeschränkt zugänglichen Blockchain mit ei-

nem hohen Aufwand verbunden ist, werden auch Manipulationen, die mit dem glei-

chen Aufwand je neu zu schreibendem Block verbunden wären, unrentabel.415  

Die Einzelheiten der Blockbildung unterscheiden sich je nach konkreter Anwendung. 

Jede Nutzer-Applikation enthält eine Reihe von Regeln, wie Transaktionen und Blö-

cke aufgebaut, verifiziert und verbreitet werden und wie die maßgebliche Reihenfolge 

der Blöcke festgelegt wird.416 Bei den meisten allgemein zugänglichen Blockchains 

muss zur erfolgreichen Bildung eines neuen Blocks ein sog. proof-of-work erbracht 

werden.417 Dazu treten die Teilnehmer in einen Wettbewerb um die Lösung einer 

kryptografischen Rechenaufgabe (hashpuzzle). In einem trial and error-Verfahren 

muss ein Hashwert ermittelt werden, der ein bestimmtes Kriterium erfüllt, bei Bitcoin 

beispielsweise unterhalb einer bestimmten Zielvorgabe liegt.418 Diese Art der Block-

bildung wird auch als mining bezeichnet, die daran beteiligten Rechner daher als mi-

ner. Der Schwierigkeitsgrad der Rechenaufgabe wird im Laufe der Zeit immer wieder 

erhöht, damit die Lösung des Hashpuzzles auch bei zunehmender Leistungsfähigkeit 

der Rechner nicht weniger aufwändig wird. Sobald ein Rechner das Hashpuzzle ge-

löst hat, sendet er den neugebildeten Block an die anderen Knoten zur Validie-

rung.419 Die Kopfzeile (block-header) des neu gebildeten Blocks enthält u.a. einen 

Hash, der über alle im Block enthaltenen Transaktionsdaten errechnet wurde, einen 

Zeitstempel, die Lösung des Hashpuzzles (nonce) und einen Verweis auf den voran-

                                                                                                                                    
413 Meinel/Gayvoronskaya/Schnjakin, Blockchain: Hype oder Innovation, Technische Berichte Nr. 113 

des Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering an der Universität Potsdam, 2018, S. 36. 
414 Vgl. Drescher, Blockchain Grundlagen, 2017, S. 154 und S. 172.  
415 Meinel/Gayvoronskaya/Schnjakin, Blockchain: Hype oder Innovation, Technische Berichte Nr. 113 

des Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering an der Universität Potsdam, 2018, S. 40; Kamme-

rer, IOTA - die nächste Generation der Blockchain?, abzurufen über 

https://www.heise.de/developer/artikel/IOTA-die-naechste-Generation-der-Blockchain-4208154.html, 

letzter Abruf: 13.11.2018. 
416 Meinel/Gayvoronskaya/Schnjakin, Blockchain: Hype oder Innovation, Technische Berichte Nr. 113 

des Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering an der Universität Potsdam, 2018, S. 44.  
417 Alternative Konsensfindungsprozesse zu proof-of-work sind beispielsweise proof-of-stake, proof-of-

authority, proof-of-service oder proof-of-burn. Vgl. zu näheren Einzelheiten 

Meinel/Gayvoronskaya/Schnjakin, Blockchain: Hype oder Innovation, Technische Berichte Nr. 113 des 

Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering an der Universität Potsdam, 2018, S. 45 ff. 
418 Meinel/Gayvoronskaya/Schnjakin, Blockchain: Hype oder Innovation, Technische Berichte Nr. 113 

des Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering an der Universität Potsdam, 2018, S. 41; Kamme-

rer, IOTA - die nächste Generation der Blockchain?, abzurufen über 

https://www.heise.de/developer/artikel/IOTA-die-naechste-Generation-der-Blockchain-4208154.html, 

letzter Abruf: 13.11.2018.  
419 Meinel/Gayvoronskaya/Schnjakin, Blockchain: Hype oder Innovation, Technische Berichte Nr. 113 

des Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering an der Universität Potsdam, 2018, S. 39.  
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gehenden Block.420 Nach erfolgreicher Validierung eines Blocks fügen die Knoten 

diesen der auf ihrem Rechner gespeicherten Kette hinzu und verteilen ihn an andere 

Knoten weiter.421  

 

Grundsätzlich steht es bei einer allgemein zugänglichen Blockchain jedem Nutzer 

frei, sich an der Blockbildung zu beteiligen. Prinzipiell sollten auch alle Teilnehmer 

eines Blockchainsystems jederzeit über die gleiche Kopie der Blockchain verfü-

gen.422 Aufgrund der dazu benötigten enormen Speicher- und Rechenleistungsres-

sourcen können sich an dem Prozess des Minings bei größeren Blockchains erfolg-

reich aber nur sehr leistungsstarke Rechner beteiligen. Teilweise werden Mining-

Pools gebildet, um Rechenkapazitäten mehrerer Knoten zu bündeln.423 Bei großen 

unbeschränkt zugänglichen Blockchains verfügt faktisch auch nur ein kleinerer Teil 

von full nodes über die komplette Abbildung der Blockchain.424 Anfang März 2019 

betrug z.B. die Größe der gesamten Bitcoin-Blockchain rund 205 GB.425 

 

VII. ĂG¿ltigkeitñ eines Blocks / Verfahren bei Forkbildung  

Da regelmäßig mehrere Miner gleichzeitig versuchen, neue Blocks zu bilden, sie da-

zu beliebige Transaktionen aus dem Zwischenspeicher auswählen können und ge-

wisse zeitliche Verzögerungen bei der Verteilung im Netzwerk auftreten, kommt es 

immer wieder zur Bildung und Versendung konkurrierender Blöcke, die auf den glei-

chen Vorgängerblock verweisen.426 Jeder Teilnehmer schreibt die auf seinem Rech-

ner gespeicherte Blockchain autonom fort und hängt den ältesten bei ihm eingegan-

genen Folgeblock an die Kette.427 Die Kette gabelt sich in solchen Fällen in mehrere 

Zweige auf, es bildet sich ein fork. Sobald ein Zweig mehr validierte Folgeblöcke ent-

                                                                                                                                    
420 Drescher, Blockchain Grundlagen 2017, S. 155; Meinel/Gayvoronskaya/Schnjakin, Blockchain: 

Hype oder Innovation, Technische Berichte Nr. 113 des Hasso-Plattner-Instituts für Digital Enginee-

ring an der Universität Potsdam, 2018, S. 37.  
421 Meinel/Gayvoronskaya/Schnjakin, Blockchain: Hype oder Innovation, Technische Berichte Nr. 113 

des Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering an der Universität Potsdam, 2018, S. 42. 
422 Hosp, Blockchain 2.0 einfach erklärt - weit mehr als nur Bitcoin, München, 2018, S. 80.  
423 Meinel/Gayvoronskaya/Schnjakin, Blockchain: Hype oder Innovation, Technische Berichte Nr. 113 

des Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering an der Universität Potsdam, 2018, S. 43. 
424 Meinel/Gayvoronskaya/Schnjakin, Blockchain: Hype oder Innovation, Technische Berichte Nr. 113 

des Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering an der Universität Potsdam, 2018, S. 16, S. 25.  
425 Vgl. https://www.blockchain.com/charts/blocks-size?, letzter Abruf: 8.3.2019. 
426 Kammerer, IOTA - die nächste Generation der Blockchain?, abzurufen über 

https://www.heise.de/developer/artikel/IOTA-die-naechste-Generation-der-Blockchain-4208154.html, 

letzter Abruf: 13.11.2018. 
427 Vgl. Meinel/Gayvoronskaya/Schnjakin, Blockchain: Hype oder Innovation, Technische Berichte Nr. 

113 des Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering an der Universität Potsdam, 2018, S. 39;  

Kammerer, IOTA - die nächste Generation der Blockchain?, abzurufen über 

https://www.heise.de/developer/artikel/IOTA-die-naechste-Generation-der-Blockchain-4208154.html, 

letzter Abruf: 13.11.2018. 
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hält als der andere, setzt sich dieser und damit die längere Kette durch.428 Derzeit 

werden Transaktionen als Ăg¿ltigñ angesehen, sobald dem sie enthaltenden Block 

fünf Nachfolgeblöcke angefügt worden sind429 - ohne dass damit eine Aussage über 

die rechtliche Wirksamkeit der jeweiligen Transaktion getroffen wäre. Transaktionen, 

die sich in einem verwaisten Zweig der Kette befinden, werden zurück in den Zwi-

schenspeicher gelegt und können Gegenstand einer neuen Blockbildung werden.430  

 

VIII. Gebühren / Belohnung 

Der Knoten, dessen Block letztlich Bestandteil der Hauptkette wird, erhält die Gebüh-

ren für die in dem Block enthaltenen Transaktionen.431 Diese Belohnung stellt den 

Anreiz für den Aufwand des Minings dar. Eine allgemein zugängliche Blockchain 

kann nur funktionieren, wenn genügend Teilnehmer ein Interesse daran haben, an 

der Blockbildung teilzunehmen und die hierzu notwendige Rechenleistung zur Verfü-

gung stellen - andernfalls ist es anfällig für Attacken.432 Eine solche Blockchain bein-

haltet daher regelmäßig auch eine Kryptowährung.433  

 

IX. Möglichkeiten zur Änderung der Blockchain  

Die Blockchain-Datenstruktur lässt stetige Hinzufügungen, grundsätzlich aber keine 

rückwirkenden Veränderungen oder Löschungen einmal akzeptierter Blocks zu.434 

Eine nachträgliche Veränderung einer eingetragenen Transaktion ist aufgrund der 

Verkettung der Blöcke nur möglich, wenn man nicht nur den betroffenen Block, son-

dern auch alle nachfolgenden Blöcke der maßgeblichen Kette mit dem entsprechen-

den Aufwand abändert.435 Um die Blockchain zu manipulieren, muss ein Angreifer 

daher über 50 Prozent der Rechenleistung des gesamten Netzwerks kontrollieren.436 

Um die Bitcoin-Blockchain anzugreifen, müsste man nach Angaben in der Literatur 

schätzungsweise rund 1,5 Millionen Spezialrechner betreiben, was einem Hardware-

                                                                                                                                    
428 Kammerer, IOTA - die nächste Generation der Blockchain?, abzurufen über 

https://www.heise.de/developer/artikel/IOTA-die-naechste-Generation-der-Blockchain-4208154.html, 

letzter Abruf: 13.11.2018. 
429 Meinel/Gayvoronskaya/Schnjakin, Blockchain: Hype oder Innovation, Technische Berichte Nr. 113 

des Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering an der Universität Potsdam, 2018, S. 36, S. 39.  
430 Kammerer, IOTA - die nächste Generation der Blockchain?, abzurufen über 

https://www.heise.de/developer/artikel/IOTA-die-naechste-Generation-der-Blockchain-4208154.html, 

letzter Abruf: 13.11.2018. 
431 Meinel/Gayvoronskaya/Schnjakin, Blockchain: Hype oder Innovation, Technische Berichte Nr. 113 

des Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering an der Universität Potsdam, 2018, S. 43.  
432 Brünnler, Blockchain kurz & gut, 2018, S. 67 f.; Hosp, Blockchain 2.0 einfach erklärt - weit mehr als 

nur Bitcoin, München, 2018, S. 59.  
433 Brünnler, Blockchain kurz & gut, 2018, S. 67 f.  
434 Drescher, Blockchain Grundlagen, 2017, S. 176. 
435 Vgl. Hosp, Blockchain 2.0 einfach erklärt - weit mehr als nur Bitcoin, München, 2018, S. 71.  
436 Meinel/Gayvoronskaya/Schnjakin, Blockchain: Hype oder Innovation, Technische Berichte Nr. 113 

des Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering an der Universität Potsdam, 2018, S. 44. 
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Wert von mehreren Milliarden Euro und Stromkosten von täglich mindestens 10 Milli-

onen Euro entsprechen würde.437  

Es wird immer wieder vorkommen, dass Transaktionen in der Blockchain eingetra-

gen werden, die aus zivilrechtlicher Sicht der Korrektur bedürfen, etwa weil das in der 

Transaktion enthaltene oder ihr zugrundeliegende Rechtsgeschäft nichtig ist oder 

aufgrund des Rücktritts eines Vertragspartners eine Rückabwicklung erforderlich 

wird. Eine Änderung oder Löschung bereits validierter Blöcke stünde in direktem Ge-

gensatz zu dem der Blockchain-Technologie innewohnenden Grundprinzip der Un-

veränderlichkeit, aus der sich das besondere Vertrauen begründet, das der Block-

chain entgegengebracht wird. Solange eine Blockchain nicht von vornherein als ver-

änderlich konzipiert wird (zur sog. redactable blockchain s. unten), ist die nachträgli-

che Löschung oder inhaltliche Änderung eines Blocks im System nicht vorgesehen, 

d.h. die Nichtigkeit einer Willenserklärung oder des einer Transaktion zugrundelie-

genden Vertrags kann nicht in dem die betroffene Transaktion enthaltenden Block 

selbst sichtbar gemacht werden.438  

Soll eine Transaktion im Ergebnis rückgängig gemacht werden, also die in der Block-

chain abgebildete Zuordnung korrigiert werden, kann der Empfänger bzw. derjenige, 

der Zugriff auf den private key hat, dem die transferierten Token zugeordnet sind, 

eine Transaktion mit umgekehrten Vorzeichen (sog. reverse transaction) ausfüh-

ren.439 Ggf. bedarf es der Vornahme mehrerer auf die Wiederherstellung der Aus-

gangslage gerichteter Transaktionen, um das gewünschte Ergebnis herzustellen. 

Solche Korrektur-Transaktionen bedürfen - wie jede Ănormale Buchungñ zur Aufnah-

me in einen Block - ebenfalls der Zustimmung der Mehrheit der Knoten.  

Als Alternative zu einer reverse transaction ist das bewusste Herbeiführen eines 

forks denkbar, der den betroffenen Block und seine Folgeblöcke nachträglich verwai-

sen lässt.440 Hierzu dürfte nur selten die Unterstützung der Mehrheit der Knoten ge-

wonnen werden. Denn der fork hätte zur Konsequenz, dass alle Transaktionen der 

betroffenen Blöcke wieder als unerledigt in den Zwischenspeicher zurückfallen.  

Ein weiterer Ansatz zur Ermöglichung nachträglicher Korrekturen des Blockchainin-

halts ist das Konzept der redactable blockchain, in deren Struktur die Möglichkeit ei-

ner nachträglichen Veränderung bestehender Blöcke von vornherein vorgesehen 

ist.441 Durch den Einbau einer zweiten Hashfunktion in den der Blockchain zugrunde-

                                                                                                                                    
437 Leipold, Hätte, hätte, Datenkette, Chip 2018, 18 (20). 
438 Vgl. Bertram, Smart Contracts, MDR 2018, 1416 (1420); zur Möglichkeit des sog. Pruning vgl. Mar-

tini/Weinzierl, Die Blockchain-Technologie und das Recht auf Vergessenwerden, NVwZ 2017, 1251 

(1255).   
439 Saive, Rückabwicklung von Blockchain-Transaktionen, DuD 2018, 764 (766).  
440 Vgl. a. Saive, Rückabwicklung von Blockchain-Transaktionen, DuD 2018, 764 (766). 
441 Vgl. Ateniese/Magri/Venturi/Andrade, Redactable Blockchain - or - Rewriting History in Bitcoin and 

Friends, https://eprint.iacr.org/2016/757.pdf, letzter Abruf: 15.1.2019; Saive, Rückabwicklung von 

Blockchain-Transaktionen, DuD 2018, 764 (766); Martini/Weinzierl, Die Blockchain-Technologie und 

das Recht auf Vergessenwerden, NVwZ 2017, 1251 (1256); Marnau, Die Blockchain im Spannungs-

feld der Grundsätze der Datenschutzgrundverordnung, 
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liegenden Algorithmus werden über sogenannte chameleon hashes ĂFallt¿renñ im-

plementiert, die nachträgliche Änderungen eines Blocks zulassen, ohne dass die 

Kette infolge der Änderung des Blockheaders gesprengt wird.442 Mittels eines gehei-

men Schlüsselpaares wird die bestehende Hash-Verbindung zwischen zwei Blöcken 

aufgetrennt, so dass der zu ändernde Block durch einen neuen ersetzt werden kann, 

ohne dass alle nachfolgenden Blöcke ihre Gültigkeit verlieren und neu berechnet 

werden müssten.443 Diese Methode ermöglicht die vollständige Entfernung einzelner 

Inhalte aus der Blockchain.444 Die Änderung muss entweder von der Mehrheit der 

Knoten mitgetragen werden oder der Entscheidung einer zentralen Stelle unterstellt 

werden.445 Allerdings steht diese Konstruktion in deutlichem Widerspruch zu der 

Grundidee der Blockchain-Technologie, u.a. durch die Sicherheit vor nachträglicher 

Veränderung besonderes Vertrauen zu begründen.446  

 

X. Vor- und Nachtteile der Blockchain-Technologie (insb. der unbeschränkt 

zugänglichen Blockchain)  

Zu den Vorteilen der Blockchain-Technologie gehören die grundsätzlich hohe Mani-

pulationssicherheit und die Unabhängigkeit von einzelnen Servern und zentralen In-

stanzen. Durch den Verzicht auf Intermediäre können Zeit und Kosten eingespart 

werden.  

Dem steht der hohe technische Aufwand entgegen, den die verteilte Speicherung der 

Daten mit sich bringt.447 Ein ganz wesentlicher Nachteil der Blockchain-Technologie 

ist jedenfalls bei Einsatz des Konsensverfahrens proof-of-work in einer größeren 

Blockchain der hohe Strom- und Hardwareaufwand. Das Bitcoin-Mining ist aufgrund 

des künstlich geschaffenen Schwierigkeitsgrads nur mit teuren Spezialrechnern zu 

leisten; aufgrund des enormen Energieaufwands448 ist es zudem nur in Ländern mit 

                                                                                                                                    

https://dl.gi.de/bitstream/handle/20.500.12116/3865/B13-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y, letzter Ab-

ruf: 15.1.2019. 
442 Saive, Rückabwicklung von Blockchain-Transaktionen, DuD 2018, 764 (766); vgl. a. Marti-

ni/Weinzierl, Die Blockchain-Technologie und das Recht auf Vergessenwerden, NVwZ 2017, 1251 

(1256). 
443 Marnau, Die Blockchain im Spannungsfeld der Grundsätze der 

Datenschutzgrundverordnung, https://dl.gi.de/bitstream/handle/20.500.12116/3865/B13-

1.pdf?sequence=1&isAllowed=y, letzter Abruf: 15.1.2019. 
444 Saive, Rückabwicklung von Blockchain-Transaktionen, DuD 2018, 764 (767).  
445 Vgl. Saive, Rückabwicklung von Blockchain-Transaktionen, DuD 2018, 764 (766); Marti-

ni/Weinzierl, Die Blockchain-Technologie und das Recht auf Vergessenwerden, NVwZ 2017, 1251 

(1256 f.). 
446 Martini/Weinzierl, Die Blockchain-Technologie und das Recht auf Vergessenwerden, NVwZ 2017, 

1251 (1255). 
447 Vgl. Skwarek, Transparente Automatisierung durch Smart Contracts, https://www.it-

finanzmagazin.de/automatisierung-smart-contracts-81819/, letzter Abruf: 13.2.2019. 
448 Vgl. hierzu die Beispiele und statistischen Daten unter  

 

https://dl.gi.de/bitstream/handle/20.500.12116/3865/B13-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dl.gi.de/bitstream/handle/20.500.12116/3865/B13-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dl.gi.de/bitstream/handle/20.500.12116/3865/B13-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y


141 

niedrigen Strompreisen attraktiv und zugleich ökologisch bedenklich.449 Der hohe 

Aufwand ist dabei der Preis für die Sicherheit der Technologie, da jede Aufwands- 

und Kostenminderung auch die Manipulation erleichterte.450 Der zähe Prozess der 

Blockbildung begrenzt überdies die Transaktionsrate. Während bei Bitcoin die maxi-

male Transaktionsrate derzeit bei 7 Transaktionen pro Sekunde liegt, können in z.B. 

in Kreditkartensystemen in Hochphasen rund 56.000 Transaktionen pro Sekunde 

erreicht werden.451 Zu beachten ist überdies, dass es keine Garantie für die Aufnah-

me einer Transaktion in einen Block gibt, mag es auch ein Ausnahmefall bleiben, 

dass eine Transaktion keinen Eingang in einen Block findet oder eine Abwicklung 

mittels Smart Contract nicht ausgeführt wird.452  

Die hohe Transparenz einer für jedermann einsehbaren Blockchain geht außerdem 

zu Lasten der Privatsphäre oder unternehmerischer Geheimhaltungsinteressen. 

Trotz der Anonymität der Nutzer können aus einem detailliert abgebildeten Transak-

tionsverhalten Rückschlüsse auf den Urheber gezogen werden, selbst wenn regel-

mäßig neue Schlüsselpaare geniert werden. Für unternehmerische Zwecke wird sich 

vielfach nur eine private oder konsortiale Blockchain anbieten.453 

 

Für welche Bereiche sich die Blockchain-Technologie in Anbetracht ihrer Vor- und 

Nachteile454 wirklich eignet, muss sich in der Praxis noch erweisen.455  

 

 

                                                                                                                                    

https://powercompare.co.uk/bitcoin-mining-electricity-map/; https://digiconomist.net/bitcoin-energy-

consumption sowie https://www.faz.net/aktuell/finanzen/digital-bezahlen/bitcoin-eine-transaktion-

kostet-30-euro-strom-15282063.html, 

jeweils letzter Abruf: 28.3.2019, und Leipold, Hätte, hätte, Datenkette, CHIP 2018, 18 (19 f.). 
449 Vgl. Leipold, Hätte, hätte, Datenkette, Chip 2018, 18 (19); Meinel/Gayvoronskaya/Schnjakin, 

Blockchain: Hype oder Innovation, Technische Berichte Nr. 113 des Hasso-Plattner-Instituts für Digital 

Engineering an der Universität Potsdam, 2018, S. 53.  
450 Vgl. Hosp, Blockchain 2.0 einfach erklärt - weit mehr als nur Bitcoin, München, 2018, S. 79.  
451 Kammerer, IOTA - die nächste Generation der Blockchain?, abzurufen über 

https://www.heise.de/developer/artikel/IOTA-die-naechste-Generation-der-Blockchain-4208154.html, 

letzter Abruf: 13.11.2018. 
452 Vgl. Skwarek, Transparente Automatisierung durch Smart Contracts, https://www.it-

finanzmagazin.de/automatisierung-smart-contracts-81819/, letzter Abruf: 13.2.2019.  
453 Skwarek, Transparente Automatisierung durch Smart Contracts, https://www.it-

finanzmagazin.de/automatisierung-smart-contracts-81819/, letzter Abruf: 13.2.2019.  
454 Vgl. a. die Übersicht von Herrmann, Was Entscheider wissen sollten: Blockchain - die Chancen 

und die Risiken, Computerwoche 2019, 14 ff.; Leipold, Lasst die Daten von der Kette!, CHIP 2019, 44 

ff.  
455 Vgl. a. Hosp, Blockchain 2.0 einfach erklärt - weit mehr als nur Bitcoin, München, 2018, S. 63, S. 

78 f.; Meinel/Gayvoronskaya/Schnjakin, Blockchain: Hype oder Innovation, Technische Berichte Nr. 

113 des Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering an der Universität Potsdam, 2018, S. 56; 

Skwarek, Transparente Automatisierung durch Smart Contracts, https://www.it-

finanzmagazin.de/automatisierung-smart-contracts-81819/, letzter Abruf: 13.2.2019;  
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C. Begriff des Smart Contracts 

Der im Zusammenhang mit der Blockchain-Technologie häufig auftauchende Begriff 

des ĂSmart Contractñ ist - aus juristischer Sicht insoweit irreführend - rein technischer 

Natur und bezeichnet eine Software, welche konkrete Maßnahmen ausführt, wenn 

bestimme Bedingungen eintreten.456 Es geht stets um die Ausführung einer vorgege-

benen Wenn-Dann-Verknüpfung.457 Nach der ursprünglichen Definition von Szabo ist 

ein Smart Contract ein computergestütztes Transaktionsprotokoll, das die Bedingun-

gen eines Vertrages ausführt.458 Kaulartz/Heckmann definieren ihn als ĂSoftware, die 

rechtlich relevante Handlungen (insbesondere einen tatsächlichen Leistungsaus-

tausch) in Abhängigkeit von digital prüfbaren Ereignissen steuert, kontrolliert 

und/oder dokumentiertñ.459 Durch den Programmcode460 wird sichergestellt, dass 

ausschließlich solche Transaktionen ausgeführt werden, die in dem Smart Contract 

zuvor festgelegt wurden.  

Smart Contracts verbessern damit vor allem die Möglichkeiten, Verträge ohne größe-

ren bürokratischen und zeitlichen Aufwand automatisiert durchzusetzen.461 Wird das 

Programm so gestaltet, dass bei Eintritt einer bestimmten Bedingung (z.B. Kauf-

preiszahlung) automatisch die Erfüllungshandlung (z.B. Warenlieferung) veranlasst 

wird, so kann man vereinfacht davon sprechen, dass der Vertrag sich von selbst er-

füllt (auch Self-Executing-Contracts genannt). Smart Contracts müssen nicht an eine 

Blockchain angebunden sein.462 Der Vorteil, in jenen Fällen die Blockchain-

Technologie zum Einsatz zu bringen, liegt aber darin, dass eine zentrale Stelle, wel-

che die Ausführung des Vertrags überwacht, grds. nicht benötigt wird;463 diese Auf-

gabe übernimmt die Blockchain, wobei ihr die Vertragsparteien deshalb ein besonde-

res Vertrauen entgegenbringen können, weil der Datenbestand inhaltsgleich auf allen 

                                                                                                                                    
456 Vgl. etwa Paulus/Matzke, Smart Contracts und das BGB ï Viel Lärm um Nichts? ï, ZfPW 2018, 

431 (433 f.); Djazayeri, Rechtliche Herausforderungen durch Smart Contracts, jurisPR-BKR 12/2016, 

Anm. 1; Schrey/Thalhofer, Rechtliche Aspekte der Blockchain, NJW 2017, 1431; Skwarek, Transpa-

rente Automatisierung durch Smart Contracts, https://www.it-finanzmagazin.de/automatisierung-smart-

contracts-81819/, letzter Abruf: 13.2.2019. 
457 Linartados, Smart Contracts ï einige klarstellende Bemerkungen, K&R 2018, 85 (86). 
458 Vgl. Szabo 

http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006

/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html, letzter Abruf: 12.2.2019. 
459  Kaulartz/Heckmann, Smart Contracts - Anwendungen der Blockchain-Technologie, CR 2016, 618. 
460 Vgl. Müller, Bitcoin, Blockchain und Smart Contracts, ZfIR 2017, 600 (609). 
461 Vgl. Breidenbach/Glatz, Rechtshandbuch Legal Tech, 2018, S. 72 f., S. 110 ff.; Breiden-

bach/Glatz/Regierer, Rechtshandbuch Legal Tech, 2018, S. 101; Breiden-

bach/Glatz/Sandner/Voigt/Fries, Rechtshandbuch Legal Tech, 2018, S. 119 f.; Müller, Bitcoin, Block-

chain und Smart Contracts, ZfIR 2017, 600 (609); Schrey/Thalhofer, Rechtliche Aspekte der Block-

chain, NJW 2017, 1431; Fries, Smart Contracts: Brauchen schlaue Verträge noch Anwälte?, AnwBl 

2018, 86; Börding/Jülicher/Röttgen/v. Schönfeld, Neue Herausforderungen der Digitalisierung für das 

deutsche Zivilrecht, CR 2017, 134 (138). 
462 Vgl. Heckelmann, Zulässigkeit und Handhabung von Smart Contracts, NJW 2018, 504 (505); Pau-

lus/Matzke, Smart Contracts und das BGB ï Viel Lärm um Nichts? ï, ZfPW 2018, 431 (437). 
463 Es kann allerdings der Einsatz von sog. oracles nötig sein, vgl. unten.  
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teilnehmenden Rechnern hinterlegt ist.464 Schon hieraus wird deutlich, dass es sich 

beim Smart Contract nicht etwa um einen Vertrag im Rechtssinne handelt465; es 

handelt sich vielmehr um eine Ăcomputerbasierte Umsetzung eines Vertragesñ466, die 

darauf ausgerichtet ist, die Vertragsdurchführung zu vereinfachen. Noch deutlicher 

wird dies, wenn man sich vor Augen f¿hrt, welchen Zweck der ĂErfinderñ des Smart 

Contracts, Nick Szabo, bei der Entwicklung verfolgt hat. Es ging ihm darum, eine 

vollautomatische Vertragsdurchführung zu ermöglichen, um zu verhindern, dass 

nach Vertragsschluss der nach dem Vertrag geschuldete Leistungsaustausch durch 

einseitiges Handeln verhindert wird.467 Auf diese Weise sollte ein Vertragsbruch 

mºglichst Ăzugunsten eines strikten Grundsatzes pacta sunt servanda ausgeschlos-

senñ468 werden. Bereits dies belegt, dass ï jedenfalls nach deutschem Verständnis469 

ï zwischen den rechtsgeschäftlichen Fragen und der Frage, nach welchem Muster 

sich der Leistungsaustausch vollzieht, genau zu differenzieren ist. Diese Erkenntnis 

wird im Folgenden von wichtiger Bedeutung sein. Damit ist nicht gesagt, dass es 

nicht auch Anwendungsgebiete von Smart Contracts geben kann, bei denen die für 

den Vertragsschluss erforderlichen Willenserklärungen automatisiert generiert und 

abgegeben werden;470 auch in diesem Fall muss jedoch die rechtsgeschäftliche 

Ebene, für welche die §§ 145 ff. BGB gelten,471 von der Ebene der automatisierten 

Abwicklung unterschieden werden. 

Sind Smart Contracts auf einer Blockchain-Anwendung implementiert, stellen sie ge-

schlossene Systeme dar, die grundsätzlich keinen Kontakt zur Außenwelt aufneh-

                                                                                                                                    
464 Zu den Vorteilen der Blockchain-Anbindung vgl.a. Heckelmann, Zulässigkeit und Handhabung von 

Smart Contracts, NJW 2018, 504 (505); Börding/Jülicher/Röttgen/v. Schönfeld, Neue Herausforderun-

gen der Digitalisierung für das deutsche Zivilrecht, CR 2017, 134 (138); Paulus/Matzke, Smart 

Contracts und Smart Meter, Versorgungssperre per Fernzugriff, NJW 2018, 1905; Heckelmann, Zu-

lässigkeit und Handhabung von Smart Contracts, NJW 2018, 504 (505). 
465 Vgl. Paulus/Matzke, Smart Contracts und das BGB - Viel Lärm um nichts? -, ZfPW 2018, 431 (433 

f.); Heckelmann, Zulässigkeit und Handhabung von Smart Contracts, NJW 2018, 504 (505); 

Schrey/Thalhofer, Rechtliche Aspekte der Blockchain, NJW 2017, 1431; Kaulartz/Heckmann, Smart 

Contracts - Anwendungen der Blockchain-Technologie, CR 2016, 618 (619); Blocher, The next big 

thing: Blockchain - Bitcoin - Smart Contracts, AnwBl 2016, 612 (618); Djazayeri, Rechtliche Heraus-

forderungen durch Smart Contracts, jurisPR-BKR 12/2016 Anm. 1 (E.I.); Söbbing, Smart Contracts 

und Blockchain-Technologie 2018, 43 (46). 
466 Treffend Djazayeri, Rechtliche Herausforderungen durch Smart Contracts, jurisPR-BKR 12/2016, 

Anm. 1. 
467 Vgl. Linartados, Smart Contracts ï einige klarstellende Bemerkungen, K&R 2018, 85. 
468 Linartados, Smart Contracts ï einige klarstellende Bemerkungen, K&R 2018, 85. 
469 S. dazu die Hinweise zum anglo-amerikanischem Recht und zur dort geltenden sog. consideration-

Doktrin von Linartados, Smart Contracts ï einige klarstellende Bemerkungen, K&R 2018, 85 (86 Rn. 

8). 
470 Vgl. Linartados, Smart Contracts ï einige klarstellende Bemerkungen, K&R 2018, 85 (88); Pau-

lus/Matzke, Smart Contracts und das BGB ï Viel Lärm um Nichts? ï, ZfPW 2018, 431 (434, 439); 

Börding/Jülicher/Röttgen/v. Schönfeld, Neue Herausforderungen der Digitalisierung für das deutsche 

Zivilrecht, CR 2017, 134 (138); Söbbing, Smart Contracts und Blockchain-Technologie 2018, 43 (44 

f.).  
471 Zutreffend Linartados, Smart Contracts ï einige klarstellende Bemerkungen, K&R 2018, 85 (89). 
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men.472 Um externe Informationen abrufen zu können, müssen sie über Schnittstel-

len (sog. Oracles) an andere Systeme angebunden werden, um ggf. den Eintritt be-

stimmter Ereignisse überprüfen zu können.473  

Der Einsatz stößt - jedenfalls aktuell - an Grenzen, sobald Wertungen nötig sind, bei-

spielsweise die Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe erforderlich wird oder letzt-

lich richterliche Ermessensentscheidungen ausschlaggebend sind,474 etwa bei der 

Bemessung eines Minderungsbetrags wegen eines Mangels der Mietsache.475 In der 

Praxis bieten sich Smart Contracts aktuell daher vor allem für einfach gelagerte Mas-

sengeschäfte an, bei denen der Leistungsaustausch im Vordergrund steht und Ge-

währleistungsrechte oder wertende Entscheidungen eine eher untergeordnete Rolle 

spielen.476 

 

D. Begriff der Transaktion  

Für die vorliegende Bearbeitung wird der Begriff der Transaktion im Sinne der Ver-

schiebung eines in der Blockchain abgebildeten Werts oder Gegenstands verwendet, 

ohne dass damit bereits eine rechtliche Einordnung dieses Vorgangs verbunden wä-

re. Die in einer Blockchain gespeicherten - grundsätzlich für jeden einsehbaren - 

Transaktionsdaten sind als solche zunächst wirtschaftlich wie rechtlich neutral.477 

Von wirtschaftlicher Bedeutung ist allein der private key, der es demjenigen, der Zu-

griff auf ihn hat, faktisch ermöglicht, die dem Schlüssel zugeordneten Gegenstände 

an andere zu transferieren.478 Mit einer Transaktion wird also die faktische Herrschaft 

über einen Datenbankeintrag, z.B. durch Anpassung der Salden, geändert.479 Theo-

retisch kann einem private key über eine Blockchain jedes erdenkliche Gut, sei es 

eine bewegliche Sache, ein Grundstück, ein Recht oder ein sonstiger Gegenstand in 

Form eines Token zugeordnet werden.480 Als Token (Wertmarke) wird der den Ge-

genstand oder Wert repräsentierende Eintrag bezeichnet.481 Dabei kommt dem To-

ken selbst grundsätzlich keine Rechtsqualität zu.482 In der Literatur wird allerdings 

                                                                                                                                    
472 Vgl. Spancken/Hellenkamp/Brown/Thiel, Kryptowährungen und Smart Contracts, S. 59.  
473 Linartados, Smart Contracts ï einige klarstellende Bemerkungen, K&R 2018, 85 (87, 91); Heckel-

mann, Zulässigkeit und Handhabung von Smart Contracts, NJW 2018, 504 (505). 
474 Zum Vorschlag, smart contracts mit einer Schnittstelle zu einer Schiedsstelle zu versehen vgl. 

Kaulartz/Heckmann, Smart Contracts - Anwendungen der Blockchain-Technologie, CR 2016, 618 

(624). 
475 Vgl. Paulus/Matzke, Digitalisierung und private Rechtsdurchsetzung, CR 2017, 769 (772). 
476 Kaulartz/Heckmann, Smart Contracts - Anwendungen der Blockchain-Technologie, CR 2016, 618 

(620 ff.); Bertram, Smart Contracts, MDR 2018, 1416 (1418, 1420 f.).  
477 Vgl. Kaulartz/Matzke, Die Tokenisierung des Rechts, NJW 2018, 3278 (3280).  
478 Vgl. Kütük/Sorge, Bitcoin im deutschen Vollstreckungsrecht, MMR 2014, 643 (644).  
479 Vgl. Kaulartz/Matzke, Die Tokenisierung des Rechts, NJW 2018, 3278.  
480 Vgl. Müller, Bitcoin, Blockchain und Smart Contracts, ZfIR 2017, 600 (608); Breidenbach/Glatz, 

Rechtshandbuch Legal Tech, 2018, S. 61, 70.  
481 Vgl. näher zum Begriff des Tokens: Kaulartz/Matzke, Die Tokenisierung des Rechts, NJW 2018, 

3278 ff.; Breidenbach/Glatz, Rechtshandbuch Legal Tech, 2018, S. 114. 
482 Vgl. Kaulartz/Matzke, Die Tokenisierung des Rechts, NJW 2018, 3278.  
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erwogen, Token unter bestimmten Voraussetzungen als Inhaberschuldverschreibun-

gen im Sinne des § 793 BGB einzuordnen.483 

Ob sich eine Transaktion über eine Blockchain-Anwendung lediglich als Realakt dar-

stellt oder zugleich die Abgabe einer (konkludenten) Willenserklärung beinhaltet und 

ob sie zu einer Änderung der Rechtslage führt, bedarf der rechtlichen Bewertung 

nach den konkreten Umständen des Einzelfalls.484 Der Umstand, dass eine Transak-

tion in der Blockchain eingetragen ist, besagt jedenfalls noch nichts über die Wirk-

samkeit des mit ihr in Zusammenhang stehenden Vertrages (vgl. hierzu im Einzelnen 

unter G.).485  

 

E. Vertragsabschluss über eine Blockchain-Anwendung 

Blockchain-Anwendungen dürften jedenfalls vorerst weniger der Vertragsanbahnung 

oder dem eigentlichen Abschluss des Vertrages als eher der Dokumentation des 

Vertragsschlusses und der Vertragsdurchführung dienen.486 Nicht jede Transaktion, 

die über die Blockchain vorgenommen wird, muss als (konkludente) Willenserklärung 

im Rechtssinne einzuordnen sein. Mangels Sach- oder Rechtsqualität von Bitcoins487 

stellt sich deren Ă¦berweisungñ ¿ber die Bitcoin-Blockchain beispielsweise nach bis-

lang wohl herrschender Meinung lediglich als Realakt dar,488 mag dieser Vorgang 

auch im Einzelfall zugleich als konkludentes Angebot oder als konkludente Annahme 

eines Angebots auf Abschluss eines Vertrages einzuordnen sein.  

Jedenfalls ist kein Grund erkennbar, warum Willenserklärungen nicht über Block-

chain-Anwendungen und Smart Contracts abgegeben werden und zugehen können 

sollten.489 Ob zwei übereinstimmende Willenserklärungen vorliegen und ein Vertrag 

geschlossen worden ist, bestimmt sich nach allgemeinen Regeln und ist grundsätz-

lich losgelöst von der Abbildung einer Transaktion in der Blockchain zu beurteilen.490 

 

                                                                                                                                    
483 Vgl. hierzu Kaulartz/Matzke, Die Tokenisierung des Rechts, NJW 2018, 3278 (3281 ff.).  
484 Vgl. a. Kaulartz/Matzke, Die Tokenisierung des Rechts, NJW 2018, 3278 (3280).  
485 Paulus/Matzke, Smart Contracts und das BGB - Viel Lärm um nichts? -, ZfPW 2018, 431 (449). 
486 Vgl. Heckmann/Schmid, Studie Blockchain und Smart Contracts, 2017, S. 22 f.  
487 Zur rechtlichen Einordnung von virtuellen Währungen vgl. a. den Bericht der Arbeitsgruppe Digita-

ler Neustart vom 15. Mai 2017, S. 261 ff.   
488 Paulus/Matzke, Smart Contracts und das BGB - Viel Lärm um nichts? -, ZfPW 2018, 431 (451); 

Kaulartz, Die Blockchain-Technologie, CR 2016, 474 (478); Heckelmann, Zulässigkeit und Handha-

bung von Smart Contracts, NJW 2018, 504 (508); Kuhlmann, Bitcoins, CR 2014, 691 (696). 
489 Vgl. für Smart Contracts: Linartados, Smart Contracts ï einige klarstellende Bemerkungen, K&R 

2018, 85 (88); Paulus/Matzke, Smart Contracts und das BGB ï Viel Lärm um Nichts? ï, ZfPW 2018, 

431 (434, 439); Börding/Jülicher/Röttgen/v. Schönfeld, Neue Herausforderungen der Digitalisierung 

für das deutsche Zivilrecht, CR 2017, 134 (138); Söbbing, Smart Contracts und Blockchain-

Technologie 2018, 43 (44 f.). 
490 Vgl. Paulus/Matzke, Smart Contracts und das BGB - Viel Lärm um nichts? -, ZfPW 2018, 431 

(448). 
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I. Abgabe einer Willenserklärung 

Abgegeben ist eine Willenserklärung, wenn der Erklärende alles getan hat, was für 

das Wirksamwerden der Willenserklärung erforderlich ist.491 Für das Wirksamwerden 

einer empfangsbedürftigen Willenserklärung ist - außer dem Zugehen an den Erklä-

rungsgegner - erforderlich, aber auch ausreichend, dass sie mit Willen des Erklären-

den in den Verkehr gelangt ist und der Erklärende damit rechnen konnte und ge-

rechnet hat, dass sie (sei es auch auf Umwegen) den richtigen Empfänger erreichen 

werde.492 Soweit in der Vornahme einer Transaktion über eine Blockchain-Plattform 

auch eine empfangsbedürftige Willenserklärung im rechtlichen Sinne liegt, dürfte es 

für deren Abgabe darauf ankommen, dass die eingegebenen und signierten Transak-

tionsdaten unter Angabe des Empfängerschlüssels durch einen Eingabebefehl ver-

sendet werden, etwa durch die Betätigung eines Absendebuttons.493 Allein das Sig-

nieren von Daten dürfte demgegenüber jedenfalls bei empfangsbedürftigen Willens-

erklärungen noch keine Abgabe darstellen,494 solange mit der Signatur nicht zugleich 

die Versendung ausgelöst wird. Weitere Bewertungen hängen von der Ausgestaltung 

der Anwendung im Einzelfall ab.  

 

II. Zugang einer Willenserklärung  

Gibt jemand den öffentlichen Schlüssel, den er zur Vornahme von Transaktionen 

über eine Blockchain-Anwendung generiert hat, anderen bekannt, wird man darin 

grundsätzlich auch die Widmung der Kommunikationswege der entsprechenden 

Blockchain-Plattform zum Empfang rechtserheblicher Erklärungen jedenfalls für Ge-

schäfte sehen können, die über die Plattform gerade abgewickelt werden.  

Eine empfangsbedürftige Willenserklärung geht (vorbehaltlich einer früheren tatsäch-

lichen Kenntnisnahme) zu, sobald sie derart in den Machtbereich des Empfängers 

gelangt, dass bei Annahme gewöhnlicher Verhältnisse damit zu rechnen ist, er könne 

von ihr Kenntnis erlangen.495 Bei Emails wird angenommen, dass diese in dem Mo-

ment in den Machtbereich des Empfängers gelangen, in dem sie der Email-Anbieter 

im elektronischen Postfach des Empfängers speichert496 oder sie auf dem Server 

des Haus-(Access-)Providers des Empfänger eingehen,497 unabhängig davon, zu 

                                                                                                                                    
491 MüKo-Einsele, BGB, § 130 Rn. 13.  
492 BGH, Urt. v. 11.5.1979 ï V ZR 177/77 ï, Rn. 12, juris sowie Urt. v. 30.1.2018 ï X ZR 119/15 ï, Rn. 

34, juris. 
493 Vgl. Paulus/Matzke, Smart Contracts und das BGB - Viel Lärm um nichts? -, ZfPW 2018, 431 (445 

ff.) 
494 A.A. wohl Heckelmann, Zulässigkeit und Handhabung von Smart Contracts, NJW 2018, 504 (505). 
495 Vgl. BGH, Urt. v. 26.11.1997 ï VIII ZR 22/97 ï, BGHZ 137, 205-211, Rn. 14. 
496 Greiner/Kalle, Ungeklärte Fragen des Wirksamwerdens empfangsbedürftiger Willenserklärungen - 

im Grundsatz und bei Verwendung digitaler Kommunikationswege, JZ 2018, 535 (538); vgl. Herber-

ger/Martinek/Rüßmann u.a./Reichold, jurisPK-BGB, § 130 Rn. 17; MüKo-Einsele, § 130 BGB Rn. 18. 
497 Haug, Grundwissen Internetrecht, 3. Auflage, S. 274; vgl. a. Palandt-Ellenberger, § 130 BGB 

Rn.7a. 
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welchem Zeitpunkt man eine Kenntnisnahme durch Abruf der Email nach gewöhnli-

chen Verhältnissen aufgrund der Lebensgewohnheiten oder Geschäftsgepflogenhei-

ten normativ-wertend unterstellen will.498 Da über Blockchain-Anwendungen nicht 

bilateral, sondern öffentlich über das gesamte Netzwerk zwischen einer grundsätzlich 

unbegrenzten Zahl von Knoten kommuniziert wird, ist für die Frage des Zugangs ei-

ner Willenserklärung zunächst festzustellen, wann der Empfänger einer über die 

Blockchain-Plattform abgegebenen Willenserklärung aus technischer Sicht über-

haupt (erstmals) die Möglichkeit erhält, eine in einer versendeten Transaktion enthal-

tene Erklärung zur Kenntnis zu nehmen. In einem zweiten Schritt ist zu prüfen, wann 

unter Berücksichtigung der technischen Gegebenheiten und Abläufe mit einer 

Kenntnisnahme sodann gerechnet werden darf. Neu eingegebene Transaktionen 

werden in der öffentlich zugänglichen Blockchain per Broadcast an alle Knoten des 

Netzwerkes gesendet.499 Die bloße Möglichkeit zur Kenntnisnahme dürfte daher ab 

dem Zeitpunkt bestehen, in dem die Daten auf dem Rechner des Empfängers einge-

hen. Da jedoch bei jedem Knoten grundsätzlich alle Transaktionen unabhängig da-

von eingehen, an wen sie adressiert sind, und bei größeren allgemein zugänglichen 

Blockchains fortlaufend neue Transaktionen versendet werden könnten, die sodann 

automatisiert weiterverarbeitet werden, wird man für eine unterstellte Kenntnisnahme 

Ăunter gewöhnlichen Umstªndenñ jedenfalls nicht immer schon an den Eingang einer 

Transaktion auf dem Rechner des Empfängers anknüpfen können. Ebenso wenig 

wird man - jedenfalls bei großen Blockchains - erwarten dürfen, dass jeder Teilneh-

mer alle gebildeten Blöcke regelmäßig auf eine an ihn adressierte Transaktion hin 

untersucht. Allgemeingültige Aussagen werden sich hier kaum treffen lassen, da die 

Beurteilung u.a. von Art, Größe und Ausgestaltung der konkret genutzten Block-

chain-Anwendung im jeweiligen Fall abhängen wird.500 Anhaltspunkte dafür, dass 

eine Einordnung im Einzelfall auf Grundlage der hinreichend abstrakt gehaltenen 

Regelung des § 130 BGB sowie der hierzu von Rechtsprechung und Lehre heraus-

gebildeten Grundsätze nicht zu bewerkstelligen wäre, sind jedenfalls nicht vorhan-

den.  

Soweit Willenserklärungen z.B. durch Smart Contracts automatisiert ausgelöst wer-

den, kann im Übrigen, vor allem hinsichtlich der Frage, wem Erklärungen zuzurech-

nen sind, auf die Ausführungen der Arbeitsgruppe zu Vertragsschlüssen durch Robo-

                                                                                                                                    
498 Vgl. insbesondere zu der Frage, ob wegen der Vielgestaltigkeit der Lebens- und Geschäftsge-

wohnheiten sowie der Kommunikationsgepflogenheiten eine deutlichere Betonung des tatsächlichen 

Elements innerhalb des Zugangsbegriffs unter Zurückdrängung des normativ-wertenden Elements 

veranlasst ist, Greiner/Kalle, Ungeklärte Fragen des Wirksamwerdens empfangsbedürftiger Willenser-

klärungen - im Grundsatz und bei Verwendung digitaler Kommunikationswege, JZ 2018, 535 ff. 
499 Vgl. Spancken/Hellenkamp/Brown/Thiel, Kryptowährungen und Smart Contracts, S. 12. 
500 Paulus/Matzke, Smart Contracts und das BGB - Viel Lärm um nichts? -, ZfPW 2018, 431 (447), 

wollen darauf abstellen, dass die in einer Transaktion enthaltene Willenserklärung Eingang in die spe-

ziell von dem Empfänger für an ihn adressierte Transaktionen vorgehaltene Wallet findet. Heckel-

mann, Zulässigkeit und Handhabung von Smart Contracts, NJW 2018, 504 (506), schlägt vor, an das 

Anhängen des neuen Blocks an die Blockchain anzuknüpfen.  



148 

ter in ihrem Bericht vom 15. Mai 2017501 verwiesen werden. Blockchainspezifische 

Besonderheiten, die eine abweichende Beurteilung rechtfertigen oder gar ein ge-

setzgeberisches Handeln erfordern würden, sind bisher nicht ersichtlich.  

 

F. Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr (§§ 312i, 312j 
BGB) 

Wird ein Smart Contract zum Abschluss eines Vertrages über die Lieferung von Wa-

ren oder die Erbringung von Dienstleistungen genutzt, hat der Unternehmer bei dem 

Einsatz von Telemedien die allgemeinen Pflichten im elektronischen Geschäftsver-

kehr nach § 312i BGB einzuhalten, also u.a. dem Kunden die nach Art. 246c EGBGB 

vorgeschriebenen Informationen rechtzeitig vor dessen Bestellung klar und verständ-

lich mitzuteilen und den Zugang der Bestellung unverzüglich auf elektronischem Weg 

zu bestätigen. Gegenüber Verbrauchern sind zusätzlich die besonderen Pflichten im 

elektronischen Geschäftsverkehr nach § 312j BGB zu beachten. U.a. hat der Unter-

nehmer in diesen Fällen dafür Sorge zu tragen, dass der Verbraucher mit seiner Be-

stellung ausdrücklich bestätigt, sich zur Zahlung zu verpflichten, ggf. über eine ein-

deutig zu beschriftende Schaltfläche (sog. Button-Lösung). Ein Smart Contract zum 

Einsatz im elektronischen Geschäftsverkehr mit Verbrauchern wird also über eine 

entsprechend benutzerfreundlich ausgestaltete Oberfläche verfügen müssen.502 

 

G. Wirksamkeit des Vertrags 

 

I. Nichtigkeitsgründe (§ 125, § 134, § 138, § 142 BGB) 

Das Gesetz sieht in näher geregelten Fällen vor, dass ein Rechtsgeschäft von An-

fang an nichtig ist, so etwa in § 125 S. 1, § 134, § 138 und § 142 Abs. 1 BGB. Es 

stellt sich die Frage, ob die Rechtsfolge dieser Vorschriften sich auch in den Fällen 

umsetzen lässt, in denen die Blockchain-Technologie zum Einsatz kommt.  

 

Teilweise503 wird dies bezweifelt und die Besorgnis geäußert, das deutsche Zivilrecht 

sei insoweit auf eine Technologie mit einer unveränderlichen Transaktionshistorie 

nicht vorbereitet. Eine Blockchain sei darauf angelegt, die vorgenommenen Transak-

tionen dauerhaft zu speichern. Es sei deshalb unmöglich, Nichtigkeitstatbestände 

von Anfang an zu berücksichtigen und zu vermeiden, dass zivilrechtlich nichtige 

Transaktionen in der Blockchain niedergelegt würden. Nach heutigem Stand sei es 

nicht möglich, die Nichtigkeit einer Transaktion maschinell überprüfen zu lassen. Ge-

                                                                                                                                    
501 Arbeitsgruppenbericht ĂDigitaler Neustartñ vom 15. Mai 2017, S. 102 ff.  
502 Vgl. zu weiteren Einzelheiten auch Paulus/Matzke, Smart Contracts und das BGB ï Viel Lärm um 

Nichts? ï, ZfPW 2018, 431 (458 f.).  
503 Vgl. Schrey/Thalhofer, Rechtliche Aspekte der Blockchain, NJW 2017, 1431 (1435); s. auch Kilian, 

Die Zukunft des Juristen, NJW 2017, 3043 (3050). 
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nau dies sei aber das Prinzip der Blockchain: Rechner überprüften aufgrund vorher-

gehender Transaktionsdaten, ob sie einer neuen Transaktion vertrauten und schrie-

ben diese, wenn das der Fall sei, unveränderlich in die Blockchain.  

 

Jene Bedenken werden von der Arbeitsgruppe nicht geteilt.504 Es muss stärker be-

rücksichtigt werden, dass zwischen den rechtsgeschäftlichen Fragen auf der einen 

Seite und der Vertragsdurchführung auf der anderen Seite zu differenzieren ist. Rich-

tig ist zwar, dass die bestätigten Transaktionen nach der Architektur der Blockchain 

chronologisch und unveränderbar gespeichert werden. Auch ist richtig, dass die Prü-

fung, ob ein Vertrag nichtig ist, nach heutigem Stand nicht maschinell erfolgen kann. 

Hieraus lässt sich aber nicht der Schluss ziehen, dass die Blockchain-Technologie in 

einem unauflösbaren Spannungsverhältnis mit den Nichtigkeitsvorschriften des BGB 

steht. In der Blockchain werden tatsächliche Vorgänge lediglich protokolliert; bei den 

Einträgen handelt es sich um formelle Statusabbildungen.505 Der Umstand, dass ein 

Vertrag in der Blockchain abgebildet wird, besagt nicht, dass der Vertrag als wirksam 

behandelt werden müsste. Die Blockchain, insbesondere auch ein Smart Contract, 

vollzieht keine juristischen Wertungen.506 Der Kontrollprozess innerhalb des Block-

chain-Netzwerkes beschränkt sich vielmehr darauf, ob die Informationen den syntak-

tischen Voraussetzungen des zugrundeliegenden Algorithmus genügen und ob sie in 

Einklang mit den bereits in der Blockchain gespeicherten Informationen stehen.507 

Das Netzwerk sichert insoweit (nur) die Einhaltung der durch das Anwendungsproto-

koll vorgegebenen Regeln.508 Es prüft, ob eine lückenlose Kette von Transaktionen 

zu der Empfängeradresse des die neue Transaktion Initiierenden gibt und der zu 

transferierende Token noch nicht anderweitig weitergegeben wurde.509 Der Nutzer 

der Blockchain kann mithin darauf vertrauen, dass alle Informationen in sich korrekt 

und grds. irreversibel in die Blockchain aufgenommen wurden, etwa dass die dort 

abgebildeten Erklärungen ï in tatsächlicher Hinsicht ï abgegeben wurden,510 nicht 

aber, dass die Rechtslage auch zutreffend wiedergegeben wird.511 Rein äußerlich 

mag die Blockchain zwar an öffentliche Register wie Grundbuch oder Handelsregis-

                                                                                                                                    
504 Wie hier Linartados, Smart Contracts ï einige klarstellende Bemerkungen, K&R 2018, 85 (91); 

Paulus/Matzke, Smart Contracts und das BGB ï Viel Lärm um Nichts? ï, ZfPW 2018, 431 (435, 460); 

vgl. auch Heckelmann, Zulässigkeit und Handhabung von Smart Contracts, NJW 2018, 504 (507). 
505 Paulus/Matzke, Smart Contracts und das BGB ï Viel Lärm um Nichts? ï, ZfPW 2018, 431 (460). 
506 Zutr. Heckelmann, Zulässigkeit und Handhabung von Smart Contracts, NJW 2018, 504 (507).  
507 Saive, Haftungsprivilegierung von Blockchain-Dienstleistern gem. §§ 7 ff. TMG, CR 2018, 186 (189 

f.). 
508 Vgl. Breidenbach/Glatz, Rechtshandbuch Legal Tech, 2018, S. 114.  
509 Vgl. a. Blocher/Hoppen/Hoppen, Softwarelizenzen auf der Blockchain, CR 2017, 337 (340); Am-

mann, Bitcoin als Zahlungsmittel im Internet, CR 2018, 379. 
510 Vgl. Heckelmann, Zulässigkeit und Handhabung von Smart Contracts, NJW 2018, 504 (507). 
511 Vgl. Saive, Haftungsprivilegierung von Blockchain-Dienstleistern gem. §§ 7 ff. TMG, CR 2018, 186 

(190); Heckelmann, Zulässigkeit und Handhabung von Smart Contracts, NJW 2018, 504 (508). 
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ter erinnern.512 Öffentliche Register wie Grundbuch oder Handelsregister zeichnen 

sich jedoch dadurch aus, dass die durch sie verlautbarten Informationen durch staat-

liche Stellen wie das Grundbuchamt und das Registergericht geprüft werden. Es ist 

zwar denkbar, in einer Blockchain Rechte zu dokumentieren. Der Blockchain kommt 

aber vorbehaltlich etwaiger künftiger gesetzlicher Regelungen keine besondere 

Rechtsscheinwirkung zu.513 Es verbleibt vielmehr bei den allgemeinen gesetzlichen 

Regeln hinsichtlich eines gutgläubigen Erwerbs vom Nichtberechtigten, soweit deren 

Anwendungsbereich eröffnet ist (etwa §§ 932 ff. BGB beim Erwerb beweglicher Sa-

chen).514  

 

Mithin kann es jederzeit zu einer Diskrepanz zwischen der in der Blockchain abgebil-

deten Zuordnung und der tatsächlichen Rechtslage kommen, weil beispielsweise das 

dem Transfer in der Blockchain zugrundeliegende Rechtsgeschäft nichtig ist.515 Wird 

auf der Grundlage der Blockchain-Technologie ein von Anfang nichtiger Vertrag voll-

zogen, so ändert die Technologie nichts daran, dass die auf der Grundlage des 

Smart Contracts ausgelöste Erfüllungshandlung ohne Rechtsgrund erfolgt ist und 

eine Rückgewähr der Leistungen nach allgemeinen Regeln stattzufinden hat. Dem 

Interesse daran, dass in der Blockchain nur solche Transaktionen protokolliert sind, 

die auf der Grundlage wirksamer Verträge vollzogen werden, kann dadurch Rech-

nung getragen werden, dass auch der Umstand, dass eine in der Blockchain ange-

legte Verfügung rückgängig gemacht wurde, in der Blockchain verlautbart wird. Eine 

Möglichkeit kann insoweit darin bestehen, in die Blockchain sog. Reverse Transac-

tions einzutragen, die dafür sorgen, dass gegenläufige Transaktionen solange in die 

Blockchain eingeführt werden, bis der Zustand erreicht ist, welcher der echten 

Rechtslage entspricht (vgl. hierzu A.IX).516  

 

Ein etwaiges Vertrauen des Rechtsverkehrs in die Richtigkeit der Transaktionshisto-

rie wird durch die hier aufgezeigte Gefahr der fehlerhaften Protokollierung jedenfalls 

                                                                                                                                    
512 Vgl. Blocher/Hoppen/Hoppen, Softwarelizenzen auf der Blockchain, CR 2017, 337 (339); Ammann, 

Bitcoin als Zahlungsmittel im Internet, CR 2018, 379 (382).  
513 Vgl. Heckelmann, Zulässigkeit und Handhabung von Smart Contracts, NJW 2018, 504 (508); Bial-

luch-von Allwörden/von Allwörden, Initial Coin Offerings: Kryptowährungen als Wertpapier oder Ver-

mögensanlage?, WM 2018, 2118 (2121). A.A. Ammann, Bitcoin als Zahlungsmittel im Internet, CR 

2018, 379 ff.    
514 Vgl. Schrey/Thalhofer, Rechtliche Aspekte der Blockchain, NJW 2017, 1431 (1436); Bialluch-von 

Allwörden/von Allwörden, Initial Coin Offerings: Kryptowährungen als Wertpapier oder Vermögensan-

lage?, WM 2018, 2118 (2121 f.); Kaulartz/Matzke, Die Tokenisierung des Rechts, NJW 2018, 3278 

(3283) sowie Kuhlmann, Bitcoins, CR 2014, 691 (696), der allerdings zu bedenken gibt, der private 

Schlüssel ersetze in seiner Funktion die physische Übergabe und stünde als Rechtsscheinträger zur 

Verfügung.  
515 Paulus/Matzke, Smart Contracts und das BGB - Viel Lärm um nichts? -, ZfPW 2018, 431 (437); 

Heckelmann, Zulässigkeit und Handhabung von Smart Contracts, NJW 2018, 504 (508). 
516 Insoweit übereinstimmend Schrey/Thalhofer, Rechtliche Aspekte der Blockchain, NJW 2017, 1431 

(1436). 
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nicht in einem solchen Maß erschüttert, dass der Gesetzgeber handeln müsste, zu-

mal der Rechtsverkehr auch abseits der Blockchain-Technologie an die Unsicherhei-

ten gewöhnt ist, die daraus folgen mögen, dass ein Vertrag unerkannt von Anfang an 

nichtig sein kann.  

 

Teilweise517 wird angenommen, es bestehe deshalb ein gesetzgeberischer Hand-

lungsbedarf, weil es an einer tauglichen Kontrollmöglichkeit fehle, ob im Rahmen der 

Programmgestaltung die Grenzen der Vertragsfreiheit, also etwa § 134 BGB oder  

§ 138 BGB, eingehalten werden. Auch dies überzeugt nicht. Der Umstand, dass die 

hier interessierenden Verträge sich gleichsam von selbst erfüllen, gebietet es nicht, 

dass die in der Praxis eingesetzten Smart Contracts einer Vorab-Kontrolle unterzo-

gen werden. Dass Verträge vollzogen werden, die gegen ein gesetzliches Verbot 

oder gegen die guten Sitten verstoßen, ist dem Gesetz keineswegs fremd. Es hält 

(insbesondere) in den §§ 812 ff. BGB ein bewährtes Instrumentarium bereit; für die 

R¿ckabwicklung des automatisierten Leistungsaustauschs bedarf es freilich Ămanuel-

lerñ MaÇnahmen.518  

 

Die bei dem Einsatz der Blockchain-Technologie möglicherweise steigende Gefahr 

einer von der materiellen Rechtslage abweichenden Güterzuordnung erhöht die Be-

deutung der Vorschriften über die Rückabwicklung und ist kein Umstand, der gegen 

die generelle Tauglichkeit der Technologie spricht. Es kann freilich sein, dass die 

Realisierung jener Ansprüche sich mitunter als problematisch erweisen kann, weil 

diejenigen Personen, welche auf die Blockchain-Technologie zurückgreifen, nicht 

zwingend unter Preisgabe ihrer Identität agieren, sondern ï sofern das Programm, 

also der jeweilige Smart Contract es zulässt ï anonym handeln. Dieses Risiko, das 

vorwiegend die Anspruchsdurchsetzung betrifft, besteht jedoch immer dann, wenn 

man sich auf einen Vertragspartner einlässt, dessen Identität man vorab nicht zuver-

lässig feststellt. Zwar kann auch der Staat ein Interesse daran haben, dass rechtlich 

nicht zu billigende Verträge, die bereits vollzogen wurden, rückabgewickelt werden, 

so dass die rechtswidrige Güterzuordnung jedenfalls nicht von Dauer ist. Aber auch 

dies rechtfertigt keinen Handlungsbedarf auf zivilrechtlicher Ebene. Soweit strafrecht-

lich relevante Handlungen im Raum stehen, können die strafprozessualen Möglich-

keiten genutzt werden, um die Identität zu klären; ob insoweit ein gesetzgeberischer 

Handlungsbedarf besteht, ist von der hiesigen Arbeitsgruppe nicht zu prüfen. Das-

selbe gilt für die Frage, ob die fehlende Möglichkeit, die rechtlich missbilligte und in 

der Blockchain bereits angelegte Transaktion präventiv zu unterbinden,519 einen ge-

                                                                                                                                    
517 Djazayeri, Rechtliche Herausforderungen durch Smart Contracts, jurisPR-BKR 12/2016, Anm. 1. 
518 Vgl. Linartados, Smart Contracts ï einige klarstellende Bemerkungen, K&R 2018, 85 (91), der da-

rauf hinweist, dass ï bei der insoweit erforderlichen Gesamtbetrachtung ï durch die Notwendigkeit 

manueller Rückabwicklung derjenige wirtschaftliche Vorteil relativiert wird, der beim Einsatz eines 

Smart Contracts in eingesparten Transaktionskosten angestrebt wird.  
519 Hierzu Müller, Bitcoin, Blockchain und Smart Contracts, ZfIR 2017, 600 (609). 
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setzgeberischen Handlungsbedarf auslöst; dieser würde ï wenn überhaupt ï auf öf-

fentlich-rechtlichem und ggf. auf strafrechtlichem Gebiet liegen. 

 

II. Insbesondere: Anfechtung von computererzeugten Willenserklärungen 

Es kann sich die Frage stellen, unter welchen Voraussetzungen eine computergene-

rierte Willenserklärung angefochten werden kann.520 Dies muss hier nicht weiter ver-

tieft werden; diese Frage wurde bereits an anderer Stelle geprüft. Dass insoweit kein 

gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht, hat die Arbeitsgruppe in ihrem Bericht 

vom 15. Mai 2017521 festgestellt. Die dort angestellten Erwägungen gelten auch 

dann, wenn die Willenserklärung unter Verwendung der Blockchain-Technologie ge-

neriert wurde. 

 

III. Schwebende Unwirksamkeit bei Beteiligung von Minderjährigen  

Gem. § 108 Abs. 1 BGB hängt die Wirksamkeit des Vertrags von der Genehmigung 

des Vertreters ab, wenn der Minderjährige einen Vertrag ohne die erforderliche Ein-

willigung (vgl. § 107 BGB) des gesetzlichen Vertreters schließt; der Vertrag ist bis zur 

Genehmigung schwebend unwirksam. Während des Schwebezustands soll ï so die 

Konzeption des Gesetzes ï der Vertrag nicht vollzogen werden. Gerade dies stößt 

aber bei der Verwendung eines Smart Contracts auf Probleme. Dieser lebt davon, 

dass die veranlasste Transaktion unabhängig von weiteren Umständen und streng 

nach den zuvor angelegten Wenn-Dann-Verknüpfungen ausgeführt wird; es gibt nur 

bestätigte oder abgelehnte Transaktionen.522 Dies führt dazu, dass bei der Verwen-

dung eines Smart Contracts eine höhere Gefahr dafür besteht, dass ein Vertrag, der 

wegen § 108 Abs. 1 BGB schwebend unwirksam ist, vollzogen wird.523 Auch dies 

begründet jedoch keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Vielmehr kann zu-

nächst abgewartet werden, ob es in der Praxis tatsächlich zu einer messbaren Ver-

kürzung des Minderjährigenschutzes kommt. So kann heute noch nicht verlässlich 

vorausgesehen werden, ob die Problematik bereits dadurch entschärft wird, dass die 

Bedingungen des Smart Contracts einen hinreichenden technischen Schutz bieten 

oder in den einschlägigen Blockchains von vornherein die Geburtsdaten der potenti-

ellen Transaktionsteilnehmer zu hinterlegen sind.524 Im Übrigen kann derzeit davon 

ausgegangen werden, dass die Rechtsprechung auf der Grundlage des geltenden 

Rechts einen interessengerechten Weg entwickeln wird. 

 

                                                                                                                                    
520 Dazu etwa Paulus/Matzke, Smart Contracts und das BGB ï Viel Lärm um Nichts? ï, ZfPW 2018, 

431 (454 ff.). 
521 Arbeitsgruppe ĂDigitaler Neustartñ, Bericht vom 15. Mai 2017, S. 105 ff. 
522 Vgl. Schrey/Thalhofer, Rechtliche Aspekte der Blockchain, NJW 2017, 1431 (1436). 
523 Vgl. Schrey/Thalhofer, Rechtliche Aspekte der Blockchain, NJW 2017, 1431 (1436). 
524 Vgl. Schrey/Thalhofer, Rechtliche Aspekte der Blockchain, NJW 2017, 1431 (1436), der allerdings 

zugleich auf die verbleibende Problematik zu § 110 BGB hinweist. 
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IV. Schwebende Unwirksamkeit bei Vertretung ohne Vertretungsmacht 

Die obigen Überlegungen zur schwebenden Unwirksamkeit in den Fällen von § 108 

Abs. 1 BGB gelten entsprechend in dem Fall, dass für den Prinzipal ein Vertreter oh-

ne Vertretungsmacht agiert; auch in diesem Fall ist der vom Vertreter geschlossene 

Vertrag zunächst schwebend unwirksam (vgl. § 177 Abs. 1 BGB). 

 

V. Welchen Formanforderungen genügt die Blockchain-Technologie? 

Gem. § 125 S. 1 BGB ist ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vorge-

schriebenen Form ermangelt, nichtig. Das ist auch dann zu beachten, wenn ein Ver-

trag mittels eines Smart Contracts abgeschlossen wird, es also um den bereits oben 

angesprochenen Fall geht, dass die erforderlichen Willenserklärungen, die auf den 

Abschluss oder die Änderung eines Vertrages gerichtet sind, durch das Programm 

generiert werden.525  

 

Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob für das in Rede stehende Rechtsgeschäft ein ge-

setzliches Formerfordernis gilt. Das ist etwa dann der Fall, wenn ï wie gem. § 311b 

Abs.1 BGB bei Grundstücksgeschäften ï die notarielle Beurkundung gefordert wird, 

aber auch dann, wenn das Gesetz ï wie § 492 Abs. 1 S. 1 BGB für die Erklärung des 

Darlehensnehmers beim Verbraucherdarlehensvertrag ï die Schriftform voraussetzt.  

 

Die Schriftform i.S. von § 126 Abs. 1 BGB wird weder durch einen etwaigen Eintrag 

in der Blockchain noch dadurch gewahrt, dass die automatisierte Willenserklärung in 

einer sog. Wallet abgespeichert wird;526 letzteres genügt allerdings grds. den Anfor-

derungen eines Textformerfordernisses gem. § 126b BGB,527 was nach § 492 Abs. 1 

S. 3 BGB beim Verbraucherdarlehensvertrag für die Erklärung des Darlehensgebers 

von Bedeutung sein kann. Aus demselben Grund kann für Mietverträge, die mithilfe 

eines Smart Contracts geschlossen werden, keine wirksame Befristung von mehr als 

einem Jahr vereinbart werden (vgl. § 550 S. 1 BGB i.V.m. § 578 BGB).528  

 

Der Eintrag in einer Blockchain wahrt auch nicht die Anforderungen des § 126a Abs. 

1 BGB. Nach dieser Vorschrift kann die schriftliche Form durch die elektronische 

Form nur dann ersetzt werden, wenn das elektronische Dokument mit einer qualifi-

zierten elektronischen Signatur versehen werden kann; derzeit ist dies bei der Ver-

wendung eines Smart Contracts, bei dem die Blockchain-Technologie eingesetzt 

                                                                                                                                    
525 Vgl. Paulus/Matzke, Smart Contracts und das BGB ï Viel Lärm um Nichts? ï, ZfPW 2018, 431 

(457). 
526 Vgl. Paulus/Matzke, Smart Contracts und das BGB ï Viel Lärm um Nichts? ï, ZfPW 2018, 431 

(457). 
527 Heckelmann, Zulässigkeit und Handhabung von Smart Contracts, NJW 2018, 504 (507); Pau-

lus/Matzke, Smart Contracts und das BGB ï Viel Lärm um Nichts? ï, ZfPW 2018, 431 (457). 
528 Paulus/Matzke, Smart Contracts und das BGB ï Viel Lärm um Nichts? ï, ZfPW 2018, 431 (457). 
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wird, in technischer Hinsicht wohl nicht möglich.529 Es ist derzeit nicht erkennbar, 

dass der Gesetzgeber insoweit handeln sollte. Eine Rechtfertigung dafür, bei der 

Verwendung der Blockchain-Technologie von den geltenden Anforderungen an die 

Schriftform abzuweichen, insbesondere von dem Erfordernis einer qualifizierten 

elektronischen Signatur abzusehen, ist nicht ersichtlich.  

 

Heckelmann530 weist zutreffend darauf hin, dass trotz jener Ausgangssituation auch 

bei formgebundenen Rechtsgeschäften die Blockchain-Technologie zum Einsatz 

kommen kann. Haben die Parteien ein Interesse daran, dass die beabsichtigte 

Transaktion in der Blockchain abgebildet wird, so können sie die erforderlichen Wil-

lenserklärungen formgerecht außerhalb der Blockchain abgeben und sich verpflich-

ten, das Ergebnis ihrer Abrede Ăzwecks Auslºsung der Smart-Contract-Mechanismen 

anschlieÇend informell in die Blockchain zu ¿berf¿hren.ñ531  

 

Den Parteien eines nach dem Gesetz formfreien Vertrages steht es selbstverständ-

lich auch frei, ein rechtsgeschäftliches Formerfordernis zu begründen. Bei der inhalt-

lichen Ausgestaltung gilt der Grundsatz der Privatautonomie. Aus diesem Grund ist 

es ihnen auch möglich, die Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts davon abhängig zu 

machen, dass die Abreden in die Blockchain eingetragen und dort abgebildet wer-

den.532 Auch insoweit stellt sich kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf. 

 

H. AGB-Recht  

Wie bereits oben dargestellt, ist gedanklich zwischen dem Rechtsgeschäft und dem 

Smart Contract zu unterscheiden. Bei dem Smart Contract handelt es sich um ein 

Computerprogramm; Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) liegen insoweit nicht 

vor.533 Der Smart Contract kann Gegenstand von AGB sein, Ănicht jedoch die AGB 

selbst.ñ534  

Demgegenüber gelten für das Rechtsgeschäft die allgemeinen Regeln, damit ist 

auch das AGB-Recht anwendbar. Die vertragliche Abrede, in der vorgesehen ist, 

dass etwa für die Vertragsdurchführung auf einen Smart Contract zurückgegriffen 

und wie dieser inhaltlich ausgestaltet wird, muss sich an den §§ 305 ff. BGB messen 

lassen und damit insbesondere der Inhaltskontrolle gem. §§ 307 ff. BGB standhal-

                                                                                                                                    
529 Vgl. Paulus/Matzke, Smart Contracts und das BGB ï Viel Lärm um Nichts? ï, ZfPW 2018, 431 

(457). 
530 Heckelmann, Zulässigkeit und Handhabung von Smart Contracts, NJW 2018, 504 (507). 
531 Heckelmann, Zulässigkeit und Handhabung von Smart Contracts, NJW 2018, 504 (507). 
532 Paulus/Matzke, Smart Contracts und das BGB ï Viel Lärm um Nichts? ï, ZfPW 2018, 431 (458). 
533 Zutr. Paulus/Matzke, Smart Contracts und das BGB ï Viel Lärm um Nichts? ï, ZfPW 2018, 431 

(459); insoweit nicht ganz klar Schrey/Thalhofer, Rechtliche Aspekte der Blockchain, NJW 2017, 1431  

(1436). 
534 Paulus/Matzke, Smart Contracts und das BGB ï Viel Lärm um Nichts? ï, ZfPW 2018, 431 (459). 
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ten;535 dasselbe gilt für einen Vertrag, der auf der Grundlage von Willenserklärungen 

zustande kommt, die von einem Smart Contract generiert werden.536  

Vor diesem Hintergrund wird es regelmäßig nicht zulässig sein, formularmäßig zu 

bestimmen, dass einer Transaktion, welche durch den Smart Contract ausgelöst 

wird, keine Einwendungen entgegengehalten werden können. Schrey/Thalhofer537 

führen insoweit das Beispiel an, dass einem Mieter von Wohnraum, der die Miete 

nicht vollständig entrichtet habe, auf der Grundlage eines Smart Contracts der Zu-

gang zur Mietwohnung verwehrt wird.538 Eine entsprechende Abrede nimmt dem Mie-

ter etwa die Möglichkeit, eine Mietminderung wegen Mängeln der Mietsache gegen 

die Mietforderung geltend zu machen; hierin dürfte ein Verstoß gegen § 309 Nr. 2 

BGB, jedenfalls gegen § 307 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 BGB liegen.539 Auf diesem Wege 

werden der automatisierten Durchsetzung von Forderungen bereits nach dem gel-

tenden Recht taugliche Grenzen gesetzt.540 Es ist derzeit nicht erkennbar, dass der 

Gesetzgeber diese Grenzen im Hinblick auf die Blockchain-Technologie und den 

Einsatz von Smart Contracts verschärfen müsste. 

Auf ein spezielles Problem im Zusammenhang mit sog. Peer-to-Peer-Krediten weist 

Heckelmann541 hin. Kennzeichnend für AGB sei, dass sie bei einer Vielzahl von Ver-

trägen zum Einsatz kommen sollen. Ein wichtiger Einsatzbereich von Smart 

Contracts werde es sein, dass nicht ein Verwender den Vertrag in einer Vielzahl, 

sondern dass eine Vielzahl von Verwendern den Vertrag einmal nutzt. So führe eine 

Plattform für Peer-to-Peer-Kredite eine Vielzahl von Transaktionen auf Basis dessel-

ben Smart Contracts durch, bei der jeder Darlehensnehmer nur einen Kredit benöti-

ge, die meisten Geber nur ein Darlehen ausreichten und der Plattformbetreiber selbst 

nicht am Darlehensvertrag beteiligt sei. Hier bestehe die Absicht, die jeweiligen Ver-

tragsbestimmungen vielfach zu verwenden, lediglich bei dem Plattformbetreiber, 

nicht aber bei den Parteien des Darlehensvertrags. Zwar nehme die Rechtsprechung 

eine Vielfachverwendungsabsicht auch dann an, wenn der Verwender die von dritter 

Seite vorformulierten Klauseln selbst nur ein einziges Mal zum Einsatz bringen wolle 

und bringe.542 In den hier interessierenden Fällen sei aber gar nicht klar, welche Sei-

te des Darlehensvertrags als Verwender anzusehen sei; aus diesem Grunde heraus 

scheitere die Anwendbarkeit des AGB-Rechts.543  

Hier muss nicht abschließend geklärt werden, ob jene Sichtweise überzeugt. Schutz-

lücken, die der Gesetzgeber schließen müsste, sind nach Auffassung der Arbeits-

                                                                                                                                    
535 Vgl. Schrey/Thalhofer, Rechtliche Aspekte der Blockchain, NJW 2017, 1431 (1436). 
536 Vgl. Paulus/Matzke, Smart Contracts und das BGB ï Viel Lärm um Nichts? ï, ZfPW 2018, 431 

(459). 
537 Schrey/Thalhofer, Rechtliche Aspekte der Blockchain, NJW 2017, 1431 (1436). 
538 Zur Frage der verbotenen Eigenmacht vgl. auch die Ausführungen unter K. 
539 Schrey/Thalhofer, Rechtliche Aspekte der Blockchain, NJW 2017, 1431 (1436). 
540 Schrey/Thalhofer, Rechtliche Aspekte der Blockchain, NJW 2017, 1431 (1436). 
541 Heckelmann, Zulässigkeit und Handhabung von Smart Contracts, NJW 2018, 504 (507). 
542 Vgl. BGH, Urt. v. 4.5.2000 ï VII ZR 53/99, NJW 2000, 2988 (2989). 
543 Heckelmann, Zulässigkeit und Handhabung von Smart Contracts, NJW 2018, 504 (507). 
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gruppe nicht absehbar. Es kann vielmehr der Rechtsprechung überlassen werden, 

ob der Begriff des ĂStellensñ (vgl. Ä 305 Abs. 1 S. 1 BGB) unter Ber¿cksichtigung 

neuer Einsatzformen weiter zu entwickeln ist. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass 

jedenfalls der Teilnahmevertrag zwischen dem Plattformbetreiber und den Nutzern 

der AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle unterworfen sein dürfte. Aus diesem Grund wird 

der Plattformbetreiber ï auch unter Berücksichtigung einer andernfalls drohenden 

Verbandsklage nach § 1 UKlaG ï regelmäßig darauf verzichten, den Inhalt der ï im 

Teilnahmevertrag wohl Ăvorgegebenenñ ï Kreditverträge unangemessen zu gestal-

ten; das kann die von Heckelmann angenommene Schutzlücke verkleinern. Jeden-

falls kann die weitere Entwicklung zu dieser Frage abgewartet werden; ein aktueller 

Handlungsbedarf des Gesetzgebers ist nicht erkennbar. 

 

I. Beispiel: Smart Contracts im Versicherungswesen 

Für Versicherer ist der Einsatz von Smart Contracts zum Beispiel zur effizienten 

Schadensbearbeitung oder zur Kalkulation und Anpassung von Versicherungsprä-

mien von Interesse.   

So wird bereits eine Flugverspätungsversicherung angeboten, die nach Angaben des 

Anbieters auf Blockchain-Basis verwaltet wird.544 Der Abschluss des Versicherungs-

vertrags erfolgt über die Internetseite des Versicherers. Die Daten des versicherten 

Flugs werden in einem Smart Contract hinterlegt, der nach der Landung die tatsäch-

liche mit der planmäßigen Ankunftszeit abgleicht. Wird für den versicherten Flug eine 

Verspätung von mehr als zwei Stunden festgestellt, wird die dafür vereinbarte Versi-

cherungssumme automatisiert an den Versicherungsnehmer ausgezahlt, ohne dass 

es einer Schadensmeldung bedürfte.545  

Smart Contracts könnten künftig zudem im Zusammenhang mit sog. Telematiktarifen 

eingesetzt werden. Aktuell werden bereits Nachlässe auf die Prämie für die Kfz-

Versicherung auf Grundlage der Bewertung der individuellen Fahrweise gewährt 

(Ăpay as you driveñ-Tarife). Es ist jedenfalls vorstellbar, dass die Analyse der erhobe-

nen Daten und die anschließenden Maßnahmen zur Tarifanpassung durch Smart 

Contracts vereinfacht und beschleunigt werden.  

In diesem Zusammenhang stellen sich allgemeine versicherungsvertragsrechtliche 

und vor allem datenschutzrechtliche Fragen.546 Die auftretenden zivilrechtlichen Fra-

                                                                                                                                    
544 https://www.axa.com/en/newsroom/news/axa-goes-blockchain-with-fizzy, letzter Abruf: 25.3.2019; 

vgl. a. Skwarek, Transparente Automatisierung durch Smart Contracts, https://www.it-

finanzmagazin.de/automatisierung-smart-contracts-81819/, letzter Abruf: 13.2.2019, der die Frage 

aufwirft, ob der Einsatz der Blockchain hier überhaupt notwendig und zweckmäßig ist.  
545 Vgl. zu allen Einzelheiten die Angaben des Versicherers unter https://fizzy.axa/en-gb/faq, letzter 

Abruf: 13.2.2019.  
546 Vgl. etwa Armbrüster/Greis, Telematik in der Kfz-Versicherung aus rechtlicher Sicht ZfV 2015, 457 

ff.; Rudkowski, Vertragsrechtliche Anforderungen an die Gestaltung von ĂSelf-Trackingñ-Tarifen in der 

Privatversicherung, ZVersWiss (2017) 106, 453 ff.; Rubin, Inhalt und versicherungsrechtliche Auswir-

kungen der Datenschutz-Grundverordnung, r+s 2018, 337 ff. 

https://fizzy.axa/en-gb/faq
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gen hat die Unterarbeitsgruppe mit Experten für Versicherungsrecht aus der Rechts-

wissenschaft547 ausführlich erörtert. Danach bestand Einvernehmen, dass die zu er-

wartenden Probleme denjenigen entsprechen, die sich generell bei dem Abschluss 

und/oder der Abwicklung von Versicherungsverträgen unter Einsatz des Internets 

ergeben. Blockchainspezifische Sonderprobleme sind im Bereich des Versiche-

rungsvertragsrechts hingegen bislang nicht erkennbar. Es kann daher aus derzeitiger 

Sicht auch hier der Rechtsprechung überlassen werden, angemessene Lösungen für 

auftretende Streitfälle zu finden.  

 

J. Rücktritt 

Gem. § 346 Abs. 1 BGB sind im Falle des Rücktritts die empfangenen Leistungen 

zurückzugewähren und die gezogenen Nutzungen herauszugeben; der Rücktritt hat 

also zur Folge, dass ein Rückgewährschuldverhältnis entsteht. Teilweise548 wird die 

Auffassung vertreten, dass dann, wenn der Rücktritt sich auf einen Vertrag bezieht, 

der unter Rückgriff auf die Blockchain-Technologie durchgeführt wurde, eine Rück-

abwicklung nur ¿ber die bereits angesprochenen ĂReverse Transactionsñ in Betracht 

komme; diese ĂReverse Transactionsñ hªtten jedoch Ănur wirtschaftlich, aber nicht 

rechtlich den Effekt einer Rückabwicklungñ. Das ¿berzeugt in dieser Form nicht. Wird 

auf der Grundlage von ĂReverse Transactionsñ diejenige G¿terzuordnung erreicht, 

auf die gem. § 346 Abs. 1 BGB ein Anspruch besteht, so wird nicht nur wirtschaftlich, 

sondern auch in rechtlicher Hinsicht eine Rückabwicklung erreicht.   

Besteht infolge Rücktritts ein Anspruch auf Rückabwicklung eines vorgenommenen 

Bitcoin-Transfers wird man in Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesge-

richtshofs, dass empfangene Geldleistungen im Rahmen des § 346 BGB durch 

Rückzahlung des Geldwerts auszugleichen sind,549 annehmen können, dass es ge-

nügt, eine wirtschaftliche Gleichstellung durch den Transfer einer gleich hohen 

Summe von Bitcoins herzustellen.550 Davon zu trennen ist die Frage, ob es dem 

Rückgewähr- oder Bereicherungsschuldner nach § 244 BGB erlaubt sein könnte, 

seiner Verpflichtung zum Rücktransfer von Bitcoins durch Geldzahlung nachzukom-

men.551  

 

                                                                                                                                    
547 Prof. Dr. Christian Armbrüster, Freie Universität Berlin, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels- 

und Gesellschaftsrecht, Privatversicherungsrecht und Internationales Privatrecht, sowie die wissen-

schaftlichen Mitarbeiter Felix Greis und Adrian Sempf. 
548 Schrey/Thalhofer, Rechtliche Aspekte der Blockchain, NJW 2017, 1431 (1436). 
549 BGH, Urt. v. 5.10.2005 ï VIII ZR 382/04 ï, Rn. 25, juris.  
550 Vgl. a. Ammann, Bitcoin als Zahlungsmittel im Internet, CR 2018, 379 (384 f.). 
551 Hierzu Ammann, Bitcoin als Zahlungsmittel im Internet, CR 2018, 379 (383 ff.). 
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K. Rechtliche Grenzen der Vertragsdurchsetzung mittels 
Smart Contracts 

Der denkbare Einsatz von Smart Contracts zur Fernsteuerung von Türschlössern, 

vernetzten Geräten oder Stromzählern wirft die Frage nach einem angemessenen 

Schuldnerschutz vor unzulässiger Selbsthilfe des Gläubigers auf. Denn Smart 

Contracts vergrößern die faktischen Möglichkeiten des Zahlungsgläubigers, die ihm 

obliegende Gegenleistung bei Ausbleiben des vereinbarten Entgelts ohne größeren 

Aufwand zeitnah zu unterbrechen oder einzustellen. Je nach Ausgestaltung eines 

Smart Contracts ermöglicht der Fernzugriff die Vornahme vollstreckungsähnlicher 

Handlungen, so dass es zu einem Abschneiden von Einwendungen und Leistungs-

verweigerungsrechten kommen könnte.552 Auch wenn es sich hier nicht um block-

chainspezifische Fragen im engeren Sinne handelt, soll auf die Problematik zumin-

dest überblicksmäßig eingegangen werden: 

 

I.  Insbesondere: Verbotene Eigenmacht (§ 858 BGB)  

Bei der oftmals beispielhaft angeführten Fernverriegelung des Schlosses einer Miet-

sache greift § 858 BGB zum Schutz des Mieters ein. Nicht auszuschließen ist zwar, 

dass die Hemmschwelle zur verbotenen Eigenmacht faktisch sinkt, wenn nicht mehr 

der analoge Aufbruch und Austausch des Schlosses nötig ist, sondern die Verriege-

lung aus der Ferne durch schlichten ĂMausklickñ ausgelºst werden kann oder nach 

entsprechender Programmierung sogar gänzlich automatisiert durchgeführt wird. 

Nach § 858 BGB handelt aber widerrechtlich, wer dem Besitzer ohne dessen Willen 

den Besitz entzieht oder ihn im Besitz stört, sofern nicht das Gesetz die Entziehung 

oder die Störung (ausnahmsweise) gestattet. Der von Paulus/Matzke aufgeworfenen 

Frage, ob ein digitalisierter Besitzentzug für bestimmte Konstellationen wie etwa zeit-

lich kurz befristete Mietverhältnisse abweichend von § 858 BGB gerade gestattet 

werden sollte,553 soll an dieser Stelle nicht weiter nachgegangen werden.  

Allerdings lässt § 858 BGB Spielraum für Fälle, in denen nicht die Sachherrschaft als 

solche, sondern lediglich der vertragsgemäße Gebrauch der Sache beeinträchtigt 

wird. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Einstellung oder Unterbre-

chung von Versorgungsleistungen durch den Vermieter nicht als Besitzstörung zu 

qualifizieren ist, wenn sie nicht den Zugriff auf die Sache oder die sich aus dem blo-

ßen Besitz ergebene Nutzungsmöglichkeit erschwert, sondern die über den Besitz 

hinausgehende Verwendung einschränkt.554 Es erscheint fraglich, ob nach dieser 

Rechtsprechung in der Unterbindung der vertragsgemäßen Verwendung eines ge-

mieteten oder geleasten Fahrzeugs beispielsweise durch die Fernsperre des Motors 

                                                                                                                                    
552 Paulus/Matzke, Smart Contracts und Smart Meter - Versorgungssperre per Fernzugriff, NJW 2018, 

1905; Schrey/Thalhofer, Rechtliche Aspekte der Blockchain, NJW 2017, 1431 (1436); Djazayeri, 

Rechtliche Herausforderungen durch Smart Contracts, jurisPR-BKR 12/2016, Anm. 1 (E. III.).  
553 Paulus/Matzke, Digitalisierung und private Rechtsdurchsetzung, CR 2017, 769 (777 f.).  
554 BGH, Urt. v. 6.5.2009 - XII ZR 137/07 - juris Rn. 20 ff.  
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ebenfalls noch keine verbotene Eigenmacht im Sinne des § 858 BGB liegt, wenn 

man das Fahrzeug zwar weiterhin öffnen, den Motor aber nicht starten kann.555 Für 

den Schuldner kommt die Nutzungseinschränkung aber jedenfalls in tatsächlicher 

Hinsicht einer Wegnahme der Sache gleich. Er wird gezwungen, sich gegen eine aus 

seiner Sicht unberechtigte Nutzungssperre zur Wehr zu setzen, die Leistung des 

Vertragspartners einzuklagen und ggf. Schadenersatzansprüche geltend zu machen. 

Die Prozessführungslast verlagert sich mithin faktisch.556 Zum jetzigen Zeitpunkt ist 

allerdings noch nicht absehbar, ob und inwieweit der Einsatz von Smart Contracts in 

der Praxis zu Ergebnissen führt, die einer gesetzgeberischen Korrektur bedürfen. Es 

bleibt abzuwarten, ob die zunehmenden technischen Möglichkeiten zur Vornahme 

Ăvollstreckungsªhnlicher Handlungenñ557 zu einem Ungleichgewicht führen, dem 

durch eine Verschärfung der bestehenden Regelungen Rechnung getragen werden 

muss. Konkrete blockchainspezifische Probleme sind insoweit zwar nicht erkennbar. 

Ungeachtet dessen sollte die Gesamtproblematik der Ădigitalisierten Rechtsdurchset-

zungñ im Blick behalten werden.  

Entsprechendes gilt für Fälle, in denen die Nutzung digitaler Güter in Frage steht, 

denen die Sacheigenschaft nach § 90 BGB fehlt, und für die das Verbot der Eigen-

macht in § 858 BGB schon deshalb nicht gilt. Überlegungen, ob und inwieweit der 

Sachbegriff des § 90 BGB erweitert oder das Immaterialgüterrecht dem Sachenrecht 

angeglichen werden sollte,558 würden den Rahmen des Prüfauftrags der Arbeits-

gruppe sprengen und soll daher vorliegend nicht weiter nachgegangen werden.  

 

II. Beispiel: Fernsperre im Bereich der Energieversorgung  

Auch im Bereich der Energieversorgung könnte es durch Smart Contracts oder sog. 

Smart Meter (intelligente Messsysteme), die eine elektronische Unterbrechung der 

Strom- oder Gaszufuhr ermöglichen, zu einer faktischen Verschiebung der Prozess-

führungslast kommen. Bedurfte es für die Sperre der Versorgung in der Vergangen-

heit noch analoger Handgriffe und oftmals des ggf. gerichtlich zu erstreitenden Zu-

tritts zur Wohnung des Kunden, wird eine Sperre künftig vielfach auch aus der Ferne 

und vollautomatisiert ausgelöst werden können.559 

Die Auslösung einer Energieversorgungssperre ist allerdings nur unter besonderen 

Voraussetzungen (z.B. nach einer vorherigen Androhung der Versorgungsunterbre-

chung) zulässig, welche in den jeweiligen Rechtsverordnungen (StromGVV, Gas-

                                                                                                                                    
555 So Paulus/Matzke, Digitalisierung und private Rechtsdurchsetzung, CR 2017, 769 (775). 
556 Vgl. Paulus/Matzke, Digitalisierung und private Rechtsdurchsetzung, CR 2017, 769 (770); Fries, 

Smart Contracts: Brauchen schlaue Verträge noch Anwälte?, AnwBl 2018, 86 (88); Blocher, The next 

big thing: Blockchain - Bitcoin - Smart Contracts, AnwBl 2016, 612 (618); 
557 Vgl.  Paulus/Matzke, Smart Contracts und Smart Meter, Versorgungssperre und Fernzugriff, NJW 

2018, 1905 (1910). 
558  S. hierzu Paulus/Matzke, Digitalisierung und private Rechtsdurchsetzung, CR 2017, 769 (776 ff.).  
559 Paulus/Matzke, Smart Contracts und Smart Meter, Versorgungssperre und Fernzugriff, NJW 2018, 

1905 (1906).  
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GVV, NAV, NDAV) zum Schutz des Nutzers als besondere Ausgestaltung der Leis-

tungsverweigerungsrechte nach §§ 273, 320 BGB560 aufgestellt werden.   

Die Vornahme einer in § 19 Abs. 2 StromGVV/GasGVV vorgeschriebenen Verhält-

nismäßigkeitsprüfung hat das Energieversorgungsunternehmen selbstverständlich 

auch sicherzustellen, wenn es digitale Systeme einsetzt. Dass Härtefälle regelmäßig 

nur berücksichtigt werden könnten, wenn der Kunde das Energieversorgungsunter-

nehmen über die in seiner Sphäre liegenden besonderen Umstände informiert, ist 

ebenfalls keine Besonderheit der Ădigitalen Weltñ. 

Paulus/Matzke weisen darauf hin, dass ein Richtervorbehalt nur für den Fall besteht, 

dass der Wohnungszutritt zur Durchführung einer Sperre erforderlich ist und der 

Kunde diesen verweigert, und werfen insoweit die Frage auf, ob die Fälle der Ver-

sorgungssperre hinsichtlich des Richtervorbehalts nicht harmonisiert werden sollten 

und die Aktivierung einer Sperre durch Smart Meter generell der vorherigen gerichtli-

chen Kontrolle unterworfen werden sollte.561 Auch bisher kann die Stromzufuhr aber 

auch ohne vorherige richterliche Kontrolle unterbrochen werden, wenn z.B. der Zutritt 

zu den im Keller eines Mietshauses befindlichen Stromzählern genügt und der Ver-

mieter diesen gewährt. Denn der Richtervorbehalt dient dem besonderen Schutz der 

Wohnung als höchstpersönlichem privatem Bereich, nicht aber dem Schutz vor einer 

möglicherweise unzulässigen Unterbrechung der Storm- oder Gasversorgung. So-

lange keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass Versorgungsunterbrechungen nicht 

nur ausnahmsweise ohne Vorlage der rechtlichen Voraussetzungen vorgenommen 

werden, dürfte für einen generellen Richtervorbehalt daher keine Veranlassung be-

stehen, auch weil ein Gerichtsverfahren dann meist zu unnötigen zusätzlichen Kos-

ten für den auch im Prozess häufig säumigen Verbraucher führen würde.562 

Im Übrigen ist noch nicht abzusehen, ob sich aus dem praktischen Einsatz digitaler 

Systeme im Bereich der Energieversorgung ein Bedürfnis zur Anpassung bestehen-

der Rechtsvorschriften ergibt. Derzeit sieht die Arbeitsgruppe hier keinen Hand-

lungsbedarf.  

 

L. Zwangsvollstreckung  

Bereits in ihrem Bericht vom 15. Mai 2017 hat sich die Arbeitsgruppe mit Fragen der 

Zwangsvollstreckung im Zusammenhang mit Bitcoin befasst.563 Die dort getroffenen 

Aussagen lassen sich auch auf andere Blockchain-Anwendungen erstrecken:  

 

                                                                                                                                    
560 Vgl. BGH, Urt. v. 3.7.1991 - VIII ZR 190/90 - juris Rn. 10 zu § 33 Abs. 2 Satz 1 AVBEltV a.F.  
561 Paulus/Matzke, Smart Contracts und Smart Meter, Versorgungssperre und Fernzugriff, NJW 2018, 

1905 (1911).  
562 Paulus/Matzke, Smart Contracts und Smart Meter - Versorgungssperre per Fernzugriff, NJW 2018, 

1905 (1911).  
563 Bericht der Arbeitsgruppe Digitaler Neustart vom 15. Mai 2017, S. 267 ff.  
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I. Zwangsweise Durchsetzung einer Änderung der Blockchain  

Ist zur Rechtsdurchsetzung, etwa zur Rückabwicklung eines Vertrages, die Änderung 

der Blockchain erforderlich, bedarf es hierzu nach der technischen Grundkonstrukti-

on der Blockchain-Technologie regelmäßig sowohl der Mitwirkung desjenigen, der 

über den auf den betroffenen Transaktionsgegenstand bezogenen private key ver-

fügt, als auch der Validierung der reverse transaction durch die Mehrheit der Kno-

ten.564 

Ohne Kenntnis des zugehörigen private key ist ein (Rück-)Transfer überwiesener 

Token nicht möglich.565 Mangels anderer Möglichkeit des Gläubigers, auf den private 

key des Schuldners zuzugreifen, kommt eine Vollstreckung dann nur nach § 888 

ZPO in Betracht, um den Schuldner zur Vornahme der Rückabwicklung zu zwin-

gen.566 Ist der private key verloren gegangen, ist die Vollstreckung unmöglich, und 

der Gläubiger ist auf die Verfolgung von Schadenersatzansprüchen beschränkt.  

Über die Vornahme der Transaktionseinleitung hinaus hängt der tatsächliche Erfolg 

der Vollstreckung auch davon ab, ob und inwieweit die Aufnahme der Transaktion in 

die Blockchain im Wege der Zwangsvollstreckung erzwungen werden könnte. Da die 

Verifizierung anhand der Regeln des jeweiligen Blockchain-Protokolls automatisiert 

erfolgt, vor allem in der Prüfung liegt, ob die Transaktion mit dem Inhalt der Block-

chain in Einklang steht, der Vornehmende also nach der bisherigen Transaktionshis-

torie zu ihr befugt ist, dürfte die reverse transaction meist nicht an der Zustimmung 

der Mehrheit der Knoten scheitern. Ob und wie im Einzelfall aber die Aufnahme einer 

Transaktion in einen Block und dessen Validierung im Wege der Zwangsvollstre-

ckung durchgesetzt werden könnte, ist äußerst fraglich,567 da die Zahl und Identität 

derjenigen, die Knoten oder miner betreiben, bei einer unbeschränkt zugänglichen 

Blockchain einem stetigen Wechsel unterworfen sein kann, grundsätzlich keine Ver-

pflichtung zur (weiteren) Mitwirkung an einer Blockchain-Anwendung begründet wird, 

nicht ohne Weiteres vertragliche Beziehungen zwischen den Betreibern der Knoten 

bestehen und eine zentrale Instanz, die zur Durchsetzung einer Änderung herange-

zogen werden könnte, gerade fehlt.568  

Es bleibt abzuwarten, ob und welche Probleme sich bei einzelnen Blockchain-

Anwendungen in der Praxis insoweit tatsächlich ergeben. Aktuell ist ein Bedürfnis für 

ein gesetzgeberisches Einschreiten jedenfalls nicht festzustellen.  

                                                                                                                                    
564 Vgl. Paulus/Matzke, Smart Contracts und das BGB - Viel Lärm um nichts? -, ZfPW 2018, 431 

(463); Saive, Rückabwicklung von Blockchain-Transaktionen, DuD 2018, 764 (766). 
565 Vgl. Kaulartz, Die Blockchain-Technologie, CR 2016, 474 (479).  
566 Vgl. Paulus/Matzke, Smart Contracts und das BGB - Viel Lärm um nichts? -, ZfPW 2018, 431 (463 

f.); Kaulartz, Die Blockchain-Technologie, CR 2016, 474 (479); Kütük/Sorge, Bitcoin im deutschen 

Vollstreckungsrecht, MMR 2014, 643 (645); Ammann, Bitcoin als Zahlungsmittel im Internet, CR 2018, 

379 (386); Saive, Rückabwicklung von Blockchain-Transaktionen, DuD 2018, 764 (767). 
567 Vgl. Saive, Haftungsprivilegierung von Blockchain-Dienstleistern gem. §§ 7 ff. TMG, CR 2018, 186 

(190). 
568 Vgl. a. Spindler/Bille, Rechtsprobleme von Bitcoins als virtuelle Währung, WM 2014, 1357 (1360).  
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II. ĂBlockchain-Vermºgenñ als Vollstreckungsgegenstand? 

Die Vollstreckung wegen einer Geldforderung Ăin die Blockchainñ kommt - mangels 

Verkörperung der Token und mangels der Existenz eines Drittschuldners - nach gel-

tendem Recht allenfalls über § 857 ZPO in Betracht. Anders als § 111b Abs. 1 

StPO569 erlaubt die Zivilprozessordnung nur die Beschlagnahme von Sachen und 

Rechten, nicht aber sonstiger Gegenstände. Ein Vorgehen nach § 857 ZPO wäre 

also nur möglich, wenn es sich bei den in der konkreten Blockchain eingetragenen 

Token um Vermögensrechte im Sinne dieser Vorschrift handelt. Von § 857 ZPO nicht 

erfasst werden rein tatsächliche Verhältnisse, aufgrund derer der Schuldner eine 

wirtschaftlich wertvolle Stellung einnimmt, oder bloße Befugnisse im Sinne von 

Handlungsmöglichkeiten, die nicht als verkehrsfähige, pfändbare Rechte ausgestaltet 

sind.570 Solange der Eintrag in der Blockchain bzw. der ihm zugeordnete private key 

lediglich die faktische Verfügungsmacht571 über den Token vermittelt, jedoch kein 

weiteres Recht begründet, sind entsprechende Token daher auch nicht als Vermö-

gensrechte nach § 857 ZPO pfändbar.572  Nach überwiegender Auffassung ist eine 

Einzelvollstreckung Ăin Bitcoinsñ auf Grundlage der Zivilprozessordnung nach gelten-

dem Recht nicht möglich.573 Entsprechendes muss für vergleichbare andere Token 

gelten.  

Selbst wenn man aber zu einer Pfändbarkeit - in analoger Anwendung des § 857 

ZPO oder auf Grundlage einer entsprechenden Neuregelung - käme,574 wären der 

Effektivität der Vollstreckung faktisch Grenzen gesetzt, da der Inhaber des private 

key ein Veräußerungsverbot jederzeit umgehen und die ihm zugeordneten Token 

aufgrund seiner faktischen Zugriffsmöglichkeit selbst weitertransferieren kann. We-

gen der diesbezüglichen Einzelheiten wird auf den Bericht der Arbeitsgruppe vom  

15. Mai 2017 Bezug genommen.575 Die Ausführungen gelten gleichermaßen für an-

dere Blockchain-Anwendungen als Bitcoin.   

Da Bitcoin und auch andere Token eine erhebliche Kaufkraft beinhalten können, 

stellt sich dieses Ergebnis für einen Gläubiger, dem eine andere Vollstreckungsmas-

se im Einzelfall möglicherweise nicht zur Verfügung steht, als sehr unbefriedigend 

                                                                                                                                    
569 Zur strafprozessualen Bewertung vgl. Greier, Möglichkeiten strafprozessualer Sicherung von Bit-

coins gemäß §§ 111b ff. StPO, wistra 2016, 249 ff.  
570 MüKo-Smid, § 857 ZPO Rn. 9.  
571 Vgl. Kaulartz/Matzke, Die Tokenisierung des Rechts, NJW 2018, 3278 (3281); Kuhlmann, Bitcoins, 

CR 2014, 691 (696). 
572 Vgl. a. Kütük/Sorge, Bitcoin im deutschen Vollstreckungsrecht, MMR 2014, 643 (644).  
573 Vgl. Kütük/Sorge, Bitcoin im deutschen Vollstreckungsrecht, MMR 2014, 643 (644); Ammann, Bit-

coin als Zahlungsmittel im Internet, CR 2018, 379 (385 f.); Boehm/Pesch, Bitcoins: Rechtliche Heraus-

forderungen einer virtuellen Währung, MMR 2014, 75 (78); Kaulartz, Die Blockchain-Technologie, CR 

2016, 471 (479).  
574 Greier, Möglichkeiten strafprozessualer Sicherung von Bitcoins gemäß §§ 111b ff. StPO, wistra 

2016, 249 (256), schlªgt vor, auch Ăfaktisch exklusive Rechteñ der Pfªndbarkeit zu unterwerfen.  
575 Bericht der Arbeitsgruppe Digitaler Neustart vom 15. Mai 2017, S. 268 f.   
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dar. Gleichwohl hält die Arbeitsgruppe daran fest, dass vorerst kein gesetzgeberi-

scher Handlungsbedarf besteht. Denn es ist derzeit nicht feststellbar, dass sich in der 

Praxis tatsächlich Vollstreckungshindernisse ergeben, die durch eine gesetzgeberi-

sche Maßnahme adäquat behoben werden könnten. Diesbezüglich gilt es allerdings, 

die Problematik im Blick zu behalten und die weitere Entwicklung zu verfolgen.  

 

M. Befassung auf EU-Ebene  

Die EU-Kommission hat am 1. Februar 2018 mit Unterstützung des Europäischen 

Parlaments eine Beobachtungsstelle und ein Forum für die Blockchain-Technologie 

(ĂEU Blockchain Observatory and Forumò) auf den Weg gebracht, die Ăauf wichtige 

Entwicklungen der Blockchain-Technologie aufmerksam [é] machen, europªische 

Akteure [é] fºrdern und das europªische Zusammenwirken mit den verschiedenen 

an Blockchain-Aktivitäten beteiligten Interessenträgern [é] verstªrkenñ sollen.576 Bis-

her hat die Stelle die folgenden drei Berichte577 veröffentlicht:  

 ĂBlockchain for Government and Public Servicesñ; 

 ĂBlockchain and the GDPRñ; 

 ĂBlockchain innovation in Europeñ. 

Die EU finanziert außerdem verschiedene Forschungsprojekte zum Thema Block-

chain, etwa ĂDECODE - blockchain for privacyñ578 oder ĂMyHealthMyData - block-

chain for ehealthñ.579 

Am 10. April 2018 gr¿ndeten 21 Mitgliedstaaten der EU und Norwegen die ĂEuro-

pean Blockchain Partnershipñ, der sich zwischenzeitlich f¿nf weitere Mitgliedstaaten 

der EU angeschlossen haben. Ziel der Partnerschaft ist es, eine Europäische Infra-

struktur für Blockchain-Dienste aufzubauen, die die Erbringung grenzüberschreiten-

der digitaler öffentlicher Dienstleistungen mit höchsten Sicherheits- und Daten-

schutzstandards unterstützt.580 

Das Europäische Parlament hat am 3. Oktober 2018 eine Entschließung581 zu Distri-

buted-Ledger-Technologien und Blockchains gefasst und u.a. das breite Spektrum 

                                                                                                                                    
576 Vgl. Pressemitteilung der EU-Kommission vom 1.2.2018, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

18-521_de.htm, letzter Abruf: 22.2.2019, sowie die näheren Informationen unter 

https://www.eublockchainforum.eu/, letzter Abruf: 22.2.2019.  
577 https://www.eublockchainforum.eu/reports, letzter Abruf: 24.2.2019.  
578 https://decodeproject.eu/what-decode, letzter Abruf: 24.2.2019.  
579 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/blockchain-enable-medical-data-be-stored-and-

transmitted-safely-and-effectively, letzter Abruf: 24.2.2019.  
580 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-countries-join-blockchain-partnership, 

letzter Abruf: 24.2.2019.  
581 Vgl. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-

0373+0+DOC+PDF+V0//DE, letzter Abruf: 25.2.2019.  

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-521_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-521_de.htm
https://www.eublockchainforum.eu/
https://www.eublockchainforum.eu/reports
https://decodeproject.eu/what-decode
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/blockchain-enable-medical-data-be-stored-and-transmitted-safely-and-effectively
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/blockchain-enable-medical-data-be-stored-and-transmitted-safely-and-effectively
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-countries-join-blockchain-partnership
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0373+0+DOC+PDF+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0373+0+DOC+PDF+V0//DE
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DLT-basierter Anwendungen betont, die tiefgreifende Auswirkungen auf die Struktur 

der öffentlichen Verwaltung und die Rolle der Institutionen haben und potenziell alle 

Wirtschaftssektoren betreffen könnten. Das Parlament hat die Kommission u.a. auf-

gefordert, in Bezug auf Smart Contracts eine eingehende Prüfung der einschlägigen 

Möglichkeiten und der damit verbundenen rechtlichen Auswirkungen durchzuführen, 

u.a. den bestehenden Rechtsrahmen in den einzelnen Mitgliedstaaten in Bezug auf 

die Durchsetzbarkeit von Smart Contracts zu untersuchen und für den Fall, dass sich 

bei dieser Analyse mögliche Hemmnisse für die Nutzung von Smart Contracts im 

digitalen Binnenmarkt ergeben, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.  
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Teil 3: ȵ,ÅÉÓÔÕÎÇÓÓÃÈÕÔÚÒÅÃÈÔÅ ÁÎ ÍÁÓÃÈÉȤ

ÎÅÎÇÅÎÅÒÉÅÒÔÅÎ $ÁÔÅÎȰ 

 

A. Vorbemerkung  

 

Ausgehend von dem Arbeitsauftrag der Frühjahrskonferenz Justizministerinnen und 

Justizminister am 21. und 22. Juni 2017 in Deidesheim hat sich die Arbeitsgruppe mit 

dem Thema ĂLeistungsschutzrecht an Datenñ auseinandergesetzt. Da maschinenge-

nerierte Daten nicht dem Urheberrechtsschutz von Datensammlungen zugänglich 

sind und sich auch nicht als Geschäftsgeheimnisse schützen lassen, wird in der Lite-

ratur vorgeschlagen, die Zuordnung der Daten auf der Grundlage eines neuen Leis-

tungsschutzrechts vorzunehmen und demjenigen zuzuordnen, der ihre Erhebung, 

Speicherung und Einteilung veranlasst hat (in der Regel der Hersteller).  

 

Ausgehend von dieser Fragestellung soll nach einer Einführung in die Problematik 

und der Erläuterung der grundlegenden Begrifflichkeiten (unten B.) der Schutz ma-

schinengenerierter Daten nach geltender Rechtslage dargestellt werden (unten C.). 

Hieran anschließend soll der Frage nachgegangen werden, ob die Zuordnung von 

maschinengenerierten Daten anhand eines neuen Leistungsschutzrechts geboten ist 

(D.). 

 

 

B. Einführung in die Thematik und Begrifflichkeiten  

 

Der j¿ngst entflammte Streit zwischen der Lufthansa, Airbus und Boeing um Ădas 

Gedªchtnis von Flugzeugenñ582, also den Zugang zu und das Nutzungsrecht an in 

Flugzeugen erhobenen Daten, macht deutlich: Maschinendaten kommt eine immen-

se wirtschaftliche Bedeutung zu. Wenn schon nach vorsichtigen Schätzungen der 

Wert von Mobilitätsdaten in einem privaten Pkw etwa 350 Euro im Jahr beträgt583, 

wird die Bedeutung der Auseinandersetzung in der Luftfahrtbranche offenbar: Mo-

derne Flugzeuge verfügen über 24.000 Messpunkte, die Triebwerksdrehzahlen, 

                                                                                                                                    
582 Die Welt, veröffentlicht am 21. Juli 2018, abrufbar unter 

 https://www.welt.de/wirtschaft/article179728238/Luftfahrt-Der-erbitterte-Streit-um-das-Gedaechtnis-

von-Flugzeugen.html, letzter Abruf: 21.2.2019. 
583 BMVI, ĂEigentumsordnungñ f¿r Mobilitªtsdaten?, S. 73. 

https://www.welt.de/wirtschaft/article179728238/Luftfahrt-Der-erbitterte-Streit-um-das-Gedaechtnis-von-Flugzeugen.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article179728238/Luftfahrt-Der-erbitterte-Streit-um-das-Gedaechtnis-von-Flugzeugen.html
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Treibstoffverbrauch, Kabinendruck etc. aufzeichnen und täglich etwa 1,5 Terabyte 

Daten - also ein Vielfaches eines privaten Pkw - erheben.584 Sowohl für die Flugge-

sellschaft als auch für die Flugzeughersteller sind diese Daten gleichermaßen wert-

voll, unter anderem weil deren Auswertung eine vorausschauende Wartung ermög-

licht. Die Hoheit über die Daten gibt Zugriff auf die daraus gewonnenen Erkenntnis-

se. Der Streit zwischen Lufthansa, Airbus und Boeing steht damit paradigmatisch für 

die Frage, ob die europäische und die deutsche Rechtsordnung die für das Funktio-

nieren der Datenwirtschaft notwendigen Regeln bereithalten, ob und gegebenenfalls 

wem diese Daten zugewiesen sind und wer Zugang zu ihnen hat.  

 

I. Der Begriff des Leistungsschutzrechts 

 

Der Begriff des Leistungsschutzrechts wird im deutschen Recht für unterschiedliche 

Sachverhalte mit zum Teil sehr unterschiedlichen Rechtsfolgen verwendet. Er taucht 

namentlich im Urheberrecht und im Wettbewerbsrecht auf. Leistungsschutzrechte 

können zunächst immaterialgüterrechtlicher Natur sein. Dann gewähren sie einen 

den Sonderschutzrechten585 wesensgleichen Schutz geistiger Güter aufgrund geis-

tig-schöpferischer oder wirtschaftlicher Leistungen und gegen unbefugten Zugriff 

Dritter. In diesem Sinne sind sie Ausschließlichkeitsrechte, die dem Inhaber ein posi-

tives Benutzungsrecht und ein Ausschlussrecht gegenüber unberechtigten Benutzern 

gewähren.  

 

Beispiele für Leistungsschutzrechte im Sinne von Ausschließlichkeitsrechten sind die 

im Urheberrechtsgesetz geregelten Ăverwandten Schutzrechteñ, die dem kulturellen 

Schaffen dienen, jedoch eine unternehmerische Leistung zum Gegenstand haben. 

Sie sind ihrer Natur nach unterschiedlich und rechtssystematisch nicht eindeutig zu 

klassifizieren.586 So sind für die Verfasser wissenschaftlicher Ausgaben (§ 70 UrhG) 

und die Hersteller von Lichtbildern (§ 72 UrhG) die Vorschriften über das Urheber-

recht sinngemäß anzuwenden, sodass diese Leistungsschutzrechte einen persönli-

chen und verwertungsrechtlichen Kern haben. Gleiches gilt für den Inhalt des Leis-

tungsschutzrechts für ausübende Künstler (§ 73 UrhG). Im Urheberrechtsgesetz fin-

den sich aber auch Anwendungsfälle reinen Investitionsschutzes, namentlich das 

sui-generis-Leistungsschutzrecht des Datenbankherstellers (§ 87a UrhG), dem in der 

Untersuchung ein breiter Raum eingeräumt werden wird. Sie sind auf den Schutz 

unternehmerischer, nichtinnovativer Leistungen gerichtet, weil diese mit einem wirt-

schaftlichen Aufwand verbunden sind.587 

                                                                                                                                    
584 Angaben aus Behördenspiegel, Oktober 2018, S. 27. 
585 Als Sonderschutzrechte werden die in den zum gewerblichen Rechtsschutz zählenden Gesetze 

gewährte Rechte bezeichnet. 
586 Schricker/Loewenheim/Loewenheim/Leistner, Urheberrecht, Einleitung Rn. 39. 
587 Möhring/Nicolini/Ahlberg, Urheberrecht, Einführung Rn. 70 ff.; Dreier/Schulze/Dreier, UrhG, Vor-

bemerkung zu § 87a Rn. 1. 
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Der Begriff des Leistungsschutzrechts wird zum anderen für die rechtliche Missbilli-

gung und Ahndung von Handlungen verwendet, ohne dass damit eine konkrete 

Rechtezuweisung einherginge. Dies gilt f¿r den Ăwettbewerbsrechtlichen Leistungs-

schutzñ, der das Leistungsergebnis eines Mitbewerbers sch¿tzen soll und auch als 

Ălauterkeitsrechtlicher Nachahmungsschutzñ oder Ăergªnzender wettbewerbsrechtli-

cher Leistungsschutzñ bezeichnet wird.588  

 

Allen Begrifflichkeiten ist immanent, dass jeweils das Ergebnis einer erfinderischen, 

schöpferischen oder unternehmerischen Tätigkeit geschützt wird. Dieses Begriffsver-

ständnis soll auch im Folgenden zugrunde gelegt werden. Leistungsschutz soll in 

seiner Bandbreite von Innovationsschutz bis hin zum reinen Investitionsschutz unter-

sucht werden. Wenn daher von ĂLeistungsschutzrecht an Datenñ die Rede ist, geht 

es um den Schutz der berechtigten Interessen an einem wirksamen Investitions- und 

Innovationsschutz im Spannungsverhältnis zur Gemeinfreiheit. Dieser Untersu-

chungsgegenstand klammert die Betrachtung des Integritätsschutzes (§§ 823 Abs. 2 

BGB, 303a StGB), des Vertraulichkeitsschutzes (§§ 17 UWG, 202a StGB) und des 

persönlichkeitsrechtlichen Datenschutzes (BDSG, DSGVO) aus. 

 

 

II. Datenbegriff, maschinengenerierte Daten 

 

Unabhängig von den in der Literatur geführten Kontroversen um Einzelheiten des 

Begriffs der Daten589 werden in der folgenden Untersuchung Daten definiert als ĂGe-

bilde aus Zeichen oder kontinuierlichen Funktionen, die aufgrund bekannter oder un-

terstellter Abmachungen Informationen darstellen, vorrangig zum Zweck der Bearbei-

tung oder als deren Ergebnisñ.590 Untersuchungsgegenstand sind digitale Daten, die 

nach einem bestimmten Code dargestellt sind und die deshalb von Computern und 

anderen Geräten zur digitalen Datenverarbeitung gelesen oder verarbeitet werden 

können.591 

                                                                                                                                    
588 Köhler/Bornkamm/Feddersen/Köhler, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, § 4 Rn. 3.4.; Fe-

zer/Büscher/Obergfell/Götting/Hetmank, Lauterkeitsrecht: UWG, § 4 Nr. 3 Rn. 1. 
589 Das deutsche Recht verwendet an verschiedenen Stellen den Datenbegriff, weist aber keine dies-

bezügliche Definition auf. Verwendet wird der Begriff etwa im Datenschutz oder im Strafrecht unter 

ĂAusspªhen von Datenñ (Ä 202a StGB); ĂDatenñ in diesem Sinn sind Ănur solche, die elektronisch, 

magnetisch oder sonst nicht unmittelbar wahrnehmbar gespeichert sind oder ¿bermittelt werden.ñ 
590 Arbeitsgruppe ĂDigitaler Neustartñ, Bericht vom 15. Mai 2017, S. 29 unter Bezugnahme auf DIN 

4430, Teil 2 Nr. 2.1.13, zitiert nach Hoeren/Hoeren/Völkel, Big Data und Recht, S. 11. Nach ISO sind 

Daten Ăa reinterpretable representation of information é in a formalized manner suitable for communi-

cation, interpretation, or processingñ (ISO/IEC 2382-1 (1993)), vgl. hierzu Wiebe, Schutz von Maschi-

nendaten durch das sui-generis-Schutzrecht für Datenbanken, GRUR 2017, 338. 
591 Zum Begriff des digitalen Datums: Arbeitsgruppe ĂDigitaler Neustartñ, Bericht vom 15. Mai 2017, 

S. 29 m.w.N. 
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Der Begriff des Ămaschinengenerierten Datumsñ, der Eingang in zahlreiche Arbeits-

papiere der EU-Kommission gefunden hat592, ist mittlerweile weit verbreitet und lässt 

sich definieren als von einer Datenverarbeitungsanlage automatisch erzeugtes und 

verarbeitetes Datum.593 Er beschreibt Sachverhalte, in denen Maschinen Daten ohne 

unmittelbare Mitwirkung eines Menschen erzeugen. Gängige Beispiele sind - neben 

dem bereits genannten Beispiel der Datenerzeugung im Flugzeug - vernetzte Ther-

mostate, die anhand detaillierter Verbrauchsdaten der Raumnutzer die Temperatur 

regulieren - mit dem Effekt der Heizkostenersparnis.594 In der Vision einer Fabrik der 

Industrie 4.0 koordinieren intelligente Maschinen durch Kommunikation miteinander 

selbstständig Fertigungsprozesse und kümmern sich eigenständig um Logistik und 

Materialfluss.595 In der Landwirtschaft kann eine Analyse der aktuellen Wetter- und 

Bodendaten dazu beitragen, den Pflanzenanbau zu optimieren.596 Landmaschinen, 

die laufend die Bodengüte und die ausgebrachte Menge an Bodendünger ermitteln 

und bei der Ernte kleinteilig Erträge messen, sind in der Lage, die effektivste Route 

auf der zu bewirtschaftenden Fläche und die optimale Düngermenge zu ermitteln.597 

 

In der Regel weisen diese Daten einen Personenbezug auf, sei es, indem sie 

menschliche Handlungen aufzeichnen (GPS-Systeme die Ortsveränderungen; smar-

te Küchengeräte das Verbrauchsverhalten etc.), sei es, indem sie Informationen über 

die Maschine selbst geben und damit Rückschlüsse auf menschliches Verhalten zu-

lassen. So kann die Analyse von maschinengenerierten Daten beispielsweise einen 

Bedienungsfehler einer Maschine zu einem bestimmten Zeitpunkt offenlegen, der 

sich einem bestimmten Arbeitnehmer zuordnen lässt.598 In diesen Fällen können die 

gewonnenen Daten zusätzlich dem Datenschutzrecht und den Vorschriften anderer 

Rechtsgebiete unterliegen. Maschinengenerierte Daten stellen also nicht das Ge-

genstück zu personenbezogenen Daten dar, weshalb die für personenbezogenen 

Daten geltenden rechtlichen Beschränkungen bei weitergehenden Überlegungen 

hinsichtlich künftiger Regelungen für die Datenwirtschaft einbezogen werden müs-

sen.599 

                                                                                                                                    
592 Vgl. etwa Mitteilungen der EU-Kommission ĂAufbau einer europªischen Datenwirtschaftñ, 

COM(2017) 9 final und ĂAufbau eines gemeinsamen europªischen Datenraumsñ, COM(2018) 232 fin.  
593 Sassenberg/Faber/Sattler, Rechtshandbuch Industrie 4.0 und Internet of Things, S. 29; Becker in: 

FS Fetzer, S. 815 (816 f.). 
594 Beispiel nach Schwartmann/Hentsch, Eigentum an Daten - Das Urheberrecht als Pate für ein Da-

tenverwertungsrecht, RDV 2015, 221. 
595 BMWi, Digitale Transformation in der Industrie, abrufbar unter 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/industrie-40.html (letzter Abruf: 21.2.2019) 
596 Mitteilung der EU-Kommission ĂAufbau eines gemeinsamen europªischen Datenraumsñ, 

COM(2018) 232 final.  
597 Beispiel nach Zech, Daten als Wirtschaftsgut - Überlegungen zu einem "Recht des Datenerzeu-

gers", CR 2015, 137; Arbeitsgruppe ĂDigitaler Neustartñ, Bericht vom 15. Mai 2017, S. 75. 
598 Beispiel nach Sassenberg/Faber/Sattler, Rechtshandbuch Industrie 4.0 und Internet of Things, 

S. 30. 
599 Morik/Krämer/Scheuch, Daten, S. 58 f. 
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Um den Untersuchungsgegenstand sinnvoll zu begrenzen, müssen die durch soge-

nannte Ăk¿nstliche Intelligenzñ generierten Daten ausgeklammert bleiben. F¿r diese 

stellen sich immaterialgüterrechtliche Sonderprobleme, etwa auf dem Gebiet des Pa-

tentrechts.600 Hinzu treten weitere Probleme, deren Klärung für die Beantwortung des 

Arbeitsauftrags nichts Erhellendes beitrüge: Es besteht schon keine Einigkeit, ob 

Ăk¿nstliche Intelligenzñ ¿berhaupt Daten generiert. Dies wird zum Teil mit dem Argu-

ment bestritten, dass die generierten Daten für den Menschen unverständlich seien 

und aus diesem Grund keinen Informationsgehalt enthielten. Ebenso wenig wurde 

eine trennscharfe Definition für das Phänomen der künstlichen Intelligenz gefun-

den601 (wie auch für den Begriff der Intelligenz selbst602). Es erscheint daher gerecht-

fertigt, diese spezifisch bei Ăk¿nstlicher Intelligenzñ auftretenden Probleme, die sich 

im Übrigen bei maschinengenerierten Daten nicht stellen, einer gesonderten Unter-

suchung vorzubehalten.  

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                    
600 Siehe hierzu instruktiv Hetmank/Lauber-Rönsberg, Künstliche Intelligenz - Herausforderungen für 

das Immaterialgüterrecht, GRUR 2018, 574 ff. 
601 Testimony of Dr. Amir Khosrowshahi, Artificial Intelligence Products Group, before the U.S. House 

of Representatives, Committee on Oversight and Government Reform, Subcommittee on Information 

Technology, Hearing ñGame Changers: Artificial Intelligence Part Iò, February 14, 2018; Wichert, Kün-

stliche Intelligenz, https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/kuenstliche-intelligenz/6810 

(letzter Abruf: 21.2.2019). Teilweise wird im Rahmen einer Definition darauf abgestellt, ob ein System 

Aufgaben ausführen kann, die typischerweise von Menschen ausgeführt werden. Andere stellen auf 

den im Jahr 1950 von A.M. Turing publizierten Aufsatz "Computing Machinery and Intelligence" ab, in 

welchem der Autor ein intelligentes Programm als ein solches definierte, das auf die Fragen eines 

intelligenten Wesens reagieren könne. 
602 Wichert, Künstliche Intelligenz, https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/kuenstliche-

intelligenz/6810 (letzter Abruf: 21.2.2019).  

https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/kuenstliche-intelligenz/6810
https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/kuenstliche-intelligenz/6810
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C. Schutz maschinengenerierter Daten nach geltendem 
Recht 

 

In dem folgenden ersten Teil wird der Leistungsschutz an maschinengenerierten Da-

ten nach geltendem Recht dargestellt. Dabei wird zunächst das Bürgerliche Recht in 

den Blick genommen. In der Diskussion um die Einführung eines Leistungsschutz-

rechts wird zudem immer wieder auf das Urheberrecht verwiesen, dem zum Teil so-

gar eine Vorbildfunktion zugeschrieben wird.603 Der Schaffung von Immaterialgüter-

rechten, insbesondere der Leistungsschutzrechte im Urheberrechtsgesetz, habe der 

Gedanke zugrunde gelegen, dass die Investition (technische bzw. geistige Leistung) 

belohnt werden müsse. Ähnlich, so heißt es, verhalte es sich mit Daten, die sich zu 

einem immateriellen Gut entwickelt hätten. Daher läge es nahe, dass demjenigen, 

der in die Erzeugung dieses Gutes investiert habe, dessen Verwertung nach der 

Rechtsordnung gebühre. Dieser Frage soll nachgegangen werden, wobei im Mittel-

punkt das sui-generis-Leistungsschutzrecht des Datenbankherstellers stehen wird.  

 

Abschließend wird der lauterkeitsrechtliche Leistungsschutz in den Blick genommen 

werden. Dessen Untersuchung ist nicht zuletzt deshalb geboten, weil ihm als enges 

Bindeglied zu den Immaterialg¿terrechten vielfach eine ĂSchrittmacherfunktionñ f¿r 

die Entwicklung neuer Leistungsschutzrechte zugeschrieben wird. 

 

 

I. Leistungsschutz im Bürgerlichen Gesetzbuch  

 

Ein ausdrückliches Leistungsschutzrecht an Daten existiert im Bürgerlichen Recht 

nicht. Gleichwohl haben die Gerichte und das Schrifttum in der Vergangenheit die 

offen formulierten Tatbestände der gesetzlichen Schuldverhältnisse in einer Weise 

angewendet, dass mit der Gewährung von Ansprüchen gegen die unerlaubte Nut-

zung Ăneuerñ G¿ter, die durch wirtschaftliche und technologische Entwicklungen her-

vorgebracht worden sind, Befugnisse an diesen Gütern zugunsten einer bestimmten 

Person herausgebildet werden.604 So haben das Reichsgericht und der Bundesge-

richtshof viele inzwischen normierte Immaterialgüterrechte auf allgemein bürgerlich-

rechtlicher aber auch lauterkeitsrechtlicher Grundlage vorweggenommen, indem be-

stimmten Personen Ansprüche etwa gegen die Vervielfältigung und sonstige Über-

nahme von Tonträgern, Computerprogrammen und Datenbanken gewährt wurden.605 

                                                                                                                                    
603 Schwartmann/Hentsch, Eigentum an Daten - Das Urheberrecht als Pate für ein Datenverwertungs-

recht, RDV 2015, 221, sprechen von ĂPate f¿r ein Datenverwertungsrechtñ. 
604 Peukert, Güterzuordnung als Rechtsprinzip, S. 474, S. 136 ff. und S. 237 ff. 
605 Peukert, Güterzuordnung als Rechtsprinzip, S. 4 f.; Schröer, Der unmittelbare Leistungsschutz, 

S. 11 ff. 
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Dies führt zu der Frage, ob sich dem Bürgerlichen Recht ein geltendes (nicht im We-

ge der Rechtsfortbildung zu entwickelndes) Rechtsprinzip entnehmen lässt, das ge-

bietet, ein Leistungsschutzrecht an dem Ăneuenñ Gut der maschinengenerierten Da-

ten anzuerkennen. Vor allem das Deliktsrecht ist der Bereich, in dem sich die Aner-

kennung neuer Güter als Erstes zeigt. 

 

1. Leistungsschutz nach Deliktsrecht  

Maschinengenerierte Daten genießen nach geltendem Recht in vielerlei Hinsicht de-

liktsrechtlichen Schutz. Der unbefugte Zugriff auf Daten kann eine vorsätzliche sit-

tenwidrige Schädigung des Berechtigten darstellen und damit eine Haftung nach 

§ 826 BGB auslösen. In den §§ 202a ff., 303a StGB finden sich Straftatbestände, die 

Daten unabhängig von einem Speichermedium und ihrem Inhalt schützen. Geschützt 

sind auch solche Daten, die keine persönlichkeitsrelevanten Informationen enthalten, 

jedoch von wirtschaftlichem Wert sind. Diese Strafgesetze sind ebenso wie andere 

Vorschriften zum Schutz des Dateninhalts (z.B. Vorschriften des BDSG und der 

DSGVO; §§ 17 ff. UWG zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen) Schutzgesetze im 

Sinne von § 823 Abs. 2 BGB.606 Dieser deliktsrechtliche Schutz greift indes nur bei 

vorsätzlichen Handlungen und gewährt allein Integritäts- und Vertraulichkeitsschutz, 

während das allgemeine Persönlichkeitsrecht zudem als Rechtsgut im Sinne von § 

823 Abs. 1 BGB geschützt ist. Eine konkrete Rechtezuweisung ist damit nicht ver-

bunden, sondern wird von den Normen vorausgesetzt.  

 

a. Leistungsschutzrecht nach § 823 Abs. 1 BGB 

 

Damit stellt sich die Frage, ob sich dem Tatbestand des § 823 Abs. 1 BGB, insbe-

sondere dem Tatbestandsmerkmal des Ăsonstigen Rechtsñ, die Zuweisung eines 

Rechts an Daten entnehmen lässt. Das Deliktsrecht schützt Ausschließlichkeitsrech-

te durch § 823 Abs. 1 BGB. Die in dieser Norm erwªhnten Ăsonstigen Rechteñ sind 

neben Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit und Eigentum ebenfalls als Ausschließ-

lichkeitsrechte zu verstehen.607 

 

Die rein faktische Möglichkeit des Datenerzeugers, Maschineninhabers oder Maschi-

nennutzers, andere von der Nutzung der Daten auszuschließen, begründet für sich 

genommen, kein sonstiges absolutes Recht im Sinne von § 823 Abs. 1 BGB. Daten 

sind mangels Sachqualitªt auch nicht ĂEigentumñ im Sinne von Ä 823 Abs. 1 BGB, 

denn es handelt sich bei gespeicherten Daten lediglich um ein bestimmtes Muster 

magnetischer Spannung.608 Es fehlt an der von § 90 BGB vorausgesetzten Körper-

lichkeit, darüber hinaus aber auch an der für Sacheigentum charakteristischen Rivali-

                                                                                                                                    
606 OLG Dresden, Beschl. v. 5.9.2012 ï 4 W 961/12 ï, NJW-RR 2013, 27 (28). 
607 Jauernig/Teichmann, BGB, § 823 Rn. 12; MüKo/Wagner, BGB, § 823 Rn. 267 f.. 
608 Zech, Information als Schutzgegenstand, S. 326 ff. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=90
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2013&s=27&z=NJW-RR
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2013&z=NJW-RR&sx=28


172 

tätsbedingung. Informationen können von mehreren Personen gleichzeitig genutzt 

und mit geringem Aufwand ohne Verlust vervielfältigt werden.609 Sachen im Sinne 

von § 90 BGB sind hingegen die Datenträger, also Disketten, Festplatten und Bän-

der, auf denen Informationen gespeichert sind, indem deren Oberfläche in bestimm-

ter Weise magnetisiert ist. Nur wenn der Datenträger beschädigt, zerstört oder - etwa 

durch Veränderung oder Löschung der Dateninhalte - in seiner Beschaffenheit ver-

ändert wird, liegt ein Eingriff in das Sacheigentum (am Datenträger) vor.  

 

An diesem Befund ändert auch die technische Entwicklung nichts. Zwar verliert der 

durch das Eigentum am Datenträger vermittelte Rechtsschutz an elektronisch ge-

speicherten Informationen durch den Fortschritt der Informationstechnologie an Be-

deutung. Der durch den Sachbegriff vermittelte Schutz versagt, wenn Daten körper-

los durch das Netz übermittelt und nicht mehr auf dem Computer des Nutzers, son-

dern in der sog. Datenwolke (cloud) gespeichert werden. Hieraus folgern zahlreiche 

Stimmen in der Literatur ein praktisches Bedürfnis, das Recht an den eigenen Daten 

als Ăsonstiges Rechtñ im Sinne von Ä 823 Abs. 1 BGB anzuerkennen.610 Diese Auf-

fassung hat sich jedoch bislang nicht durchgesetzt und auch die Arbeitsgruppe hat 

sich in ihrem Bericht vom 15. Mai 2017 mit eingehender Begründung gegen die An-

erkennung von maschinengenerierten Daten als sonstiges Recht im Sinne von § 823 

Abs. 1 BGB ausgesprochen.611 Der ausschließliche Zugriff auf digitale Daten beruht 

auf faktischen, technischen Gründen und schuldrechtlichen Ansprüchen. Die Einord-

nung als deliktsrechtlich geschütztes Recht erfordert hingegen eine absolute, gegen-

über jedermann wirkende, von der Rechtsordnung eingeräumte Rechtsposition. Ein 

solches Recht lasse sich inhaltlich kaum fixieren und einer Person zuordnen. Prob-

leme ergäben sich insbesondere bei kollidierenden Rechtspositionen am Datenin-

halt.612 

 

SchlieÇlich erºffnet das Tatbestandsmerkmal Ăsonstiges Rechtñ auch nicht die Mºg-

lichkeit, Leistungsschutzrechte an für schutzwürdig befundenen Rechtsgütern aus 

§ 823 BGB selbst heraus herzuleiten. Denn das Deliktsrecht des Bürgerlichen Ge-

setzbuchs enthält keine allgemeine Generalklausel nach dem Prinzip des neminem 

laedere, wonach für jeden Schaden gehaftet wird, es sei denn, der Schuldner habe 

ein besonderes Recht ausgeübt oder in einer mit den guten Sitten übereinstimmen-

den Ausübung der natürlichen Freiheit gehandelt.613 Vielmehr tritt eine Ersatzpflicht 

für Schäden nur ein, wenn ein Tatbestand der abschließend aufgezählten gesetzli-

chen Haftungsregelungen erfüllt ist; der Zweck des Deliktsrechts ist also von vornhe-

                                                                                                                                    
609 MüKo/Wagner, BGB, § 823 Rn. 219.  
610 Zech, Daten als Wirtschaftsgut - Überlegungen zu einem "Recht des Datenerzeugers", CR 2015, 

137 (143) m.w.N. 
611 Arbeitsgruppe ĂDigitaler Neustartñ, Bericht vom 15. Mai 2017, S. 48 ff. und S. 82 f. 
612 Zur Begründung im Einzelnen, Arbeitsgruppe ĂDigitaler Neustartñ, Bericht vom 15. Mai 2017, 

S. 48 ff. 
613 BeckOK/Förster, BGB, Stand: 1.11.2018, § 823 Rn. 2. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=90
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rein auf bestimmte Verletzungshandlungen beschränkt (Enumerationsprinzip).614 Aus 

diesem Grund entspricht es herrschender Auffassung, dass eine deliktische Haftung 

nur bei der Verletzung absoluter, aus dem allgemeinen Vermögen herausgehobener 

Rechtsgüter in Betracht kommt.615 Vor diesem Hintergrund kann ein solches Rechts-

gut nicht aus § 823 Abs. 1 BGB selbst heraus entwickelt werden, sondern wird viel-

mehr von dieser Haftungsnorm vorausgesetzt. 

 

 

b. Leistungsschutzrecht nach § 826 BGB 

 

Der Tatbestand von § 826 BGB gewährt einen Ersatzanspruch für die Zufügung von 

Schäden auch ohne Verletzung eines der in § 823 BGB genannten Rechtsgüter und 

kann grundsätzlich, etwa bei Ausnutzung fremder Leistungen, Grundlage für Leis-

tungsschutz sein. Die Vorschrift war bis zur Einführung des Gesetzes gegen den un-

lauteren Wettbewerb (UWG) und der Kartellverordnung als Vorläufer des Gesetzes 

gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) das zentrale Instrument zur Steuerung 

des Wettbewerbsverhaltens der Marktteilnehmer. Wenngleich ihre Bedeutung zu-

rückgegangen ist616, sind Fälle denkbar, in denen etwa gegen den Missbrauch wirt-

schaftlicher Macht aufgrund von ĂDatenherrschaftñ einerseits oder zur Abwehr sit-

tenwidriger Schädigungen durch unberechtigte Datennutzung andererseits auf § 826 

BGB zurückgegriffen werden kann. 617 Erforderlich ist insoweit neben der vorsätzli-

chen Zufügung eines Schadens nach der sog. Verwerflichkeitsformel des Bundesge-

richtshofs, dass besondere Umstände hinzutreten, die das schädigende Verhalten 

wegen seines Zwecks oder wegen des angewandten Mittels oder mit Rücksicht auf 

die dabei gezeigte Gesinnung nach den Maßstäben der allgemeinen Geschäftsmoral 

und des als Ăanstªndigñ Geltenden verwerflich machen.618 Soweit sich danach etwa 

der  unbefugte Zugriff auf Daten im Einzelfall als verwerflich darstellt, stünden dem 

Geschädigten Abwehrrechte nach § 826 BGB zu. Dabei ist es eine weitere Frage 

des Einzelfalls, wer als Geschädigter und damit als Gläubiger eines Anspruches 

nach § 826 BGB anzusehen ist. Auch wenn hierfür die Verletzung eines Schutz-

rechts im Sinne von § 823 Abs. 1 BGB nicht erforderlich ist, weil § 826 BGB auch 

reine Vermögensschäden erfasst619, muss jedenfalls eine schützenwerte Position 

des Anspruchstellers beeinträchtigt sein, die dessen Vermögen zuzurechnen ist. 

 

Durch die Rechtsprechung wurde in der Vergangenheit die Nutzung Ăneuerñ G¿ter in 

zahlreichen Fällen unter Rekurs auf das Verbot sittenwidriger Schädigungen be-

                                                                                                                                    
614 MüKo/Wagner, BGB, Vorbemerkung zu § 823 Rn. 25.  
615 Palandt/Sprau, BGB, § 823 Rn. 11; MüKo/Wagner, BGB, § 823 Rn. 370. 
616 Zum verbleibenden Anwendungsbereich von § 826 BGB allgemein MüKo/Wagner, BGB, § 826 Rn. 

198. 
617 Bericht der Arbeitsgruppe ĂDigitaler Neustartñ, S. 55. 
618 BGH, Urt. v. 3.12.2013 - XI ZR 295/12, NJW 2014, 1098 (1099) m.w.N. 
619 MüKo/Wagner, BGB, § 826 Rn. 41. 
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stimmten Personen auch exklusiv im Sinne eines Ausschließlichkeitsrechts vorbehal-

ten. So wurden damit auf der Grundlage von § 826 BGB Schutzrechte an neuen Gü-

tern entnommen, die nicht selten Pate für spätere gesetzliche Normierungen im Ur-

heberrechtsgesetz standen.620 Den insoweit ergangenen Gerichtsentscheidungen ist 

gemein, dass es aufgrund der technologischen Entwicklung erstmals möglich gewor-

den war, bestimmte Produkte zu geringen Kosten zu reproduzieren. Die ursprüngli-

chen Hersteller der jetzt reproduzierbaren Information gingen gegen diese techni-

sche Übernahme vor, weil sie ihre bis dato automatische Exklusivität verloren hat-

ten.621 Da zuvor kein Schutzbedürfnis bestanden hatte, war keines der Güter spezi-

algesetzlich zugeordnet, so dass sich die Betroffenen auf § 826 BGB, allgemeine 

Rechtsgrundlagen und Prinzipien beriefen. Ähnliche Szenarien sind auch in Bezug 

auf maschinengenerierte Daten denkbar.  

 

Die Gerichte beriefen sich seinerzeit überwiegend auf naturrechtlich geprägte Recht-

fertigungen, indem die Übernahme eines fertigen Arbeitsprodukts durch technische 

Mittel als ĂSchmarotzen an fremder Leistungñ sanktioniert wurde, weil dieses Verhal-

ten dem ursprünglichen Investor die Möglichkeit nehme, seine Herstellungskosten 

angemessen zu amortisieren und damit am Markt konkurrenzfähig zu sein. Argumen-

tiert wurde ferner mit Erklärungen zur Schutzwürdigkeit des Gutes, der Behauptung 

einer allgemeinen Überzeugung zugunsten des Schutzes oder wettbewerbspoliti-

schen Motiven.622 Niemand d¿rfe um die ĂFr¿chte der eigenen Arbeitñ gebracht wer-

den, künstlerische und andere Leistungen seien Ausdruck der Persönlichkeit, die 

dem ĂSchºpferñ so gehºren, wie dieser sich selbst gehºrt.623 Wenn für das Hervor-

bringen eines kommerziell verwertbaren Arbeitsergebnisses ein erheblicher Aufwand 

an Finanzkraft notwendig war, und auf diese Weise eine Position geschaffen wurde, 

die üblicherweise erhebliche Ertragschancen bietet, sei das ein ausreichender Grund 

für einen schützenswerten Besitzstand. Denn der Kopist erspare sich die versunke-

nen Herstellungskosten, so dass der Anreiz zur Schaffung von Waren und Dienstleis-

tungen verloren gehe.624 

 

Ohne auf die schwierige und umstrittene Frage einzugehen, ob der Rechtsprechung 

die Befugnis zusteht, Leistungsschutzrechte aus den bestehenden Regelungen her-

                                                                                                                                    
620 Peukert, Güterzuordnung als Rechtsprinzip, S. 152 ff.; Schröer, Der unmittelbare Leistungsschutz, 

S. 11 ff. 
621 Eine detaillierte Übersicht über die Rechtsprechungsentwicklung liefert Schröer, Der unmittelbare 

Leistungsschutz, S. 11 ff. 
622 RG, Urt. v. 31.1.1928 ï II 77/27 ï, RGZ 120, 94 (97 ff.) - Huthaken; BGH, Urt. v. 6.11.1963 ï Ib ZR 

37/62 ï, BGHZ 41, 55 (57 ff.) - Klemmbausteine I; BGH, Urt. v. 19.1.1973 ï I ZR 39/71 ï, BGHZ 60, 

168 (169 ff.) - Modeneuheit; BGH, Urt. v. 28.1.1988 ï I ZR 34/86 ï, GRUR 1988, 385 (387); BGH, Urt. 

v. 7.2.2002 ï I ZR 289/99 ï, GRUR 2002, 820 (822).  
623 RG, Urt. v. 31.1.1928 ï II 77/27 ï, RGZ 120, 94 (97 ff.) - Huthaken. 
624 Eingehend Peukert, Güterzuordnung als Rechtsprinzip, S. 152 ff. 
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aus rechtsschöpferisch zu entwickeln625, lässt sich de lege lata dem Tatbestand des 

§ 826 BGB ein bei sittenwidriger Schädigung im Einzelfall bestehender Rechts-

schutz, jedenfalls aber kein Leistungsschutzrecht im Sinne eines Ausschließlichkeits-

rechts an maschinengenerierten Daten entnehmen. Denn der Tatbestand erfasst nur 

sittenwidrige und damit trotz der Offenheit des Tatbestands nur qualifiziert rechtswid-

rige Handlungen und setzt damit eine bereits bestehende Güterzuordnung voraus, 

ohne sie selbst zu schaffen.626 Die angedeuteten Argumente der Rechtsprechung für 

die Gewährung von Leistungsschutz liefern aber wertvolle Entscheidungshilfen für 

die Beurteilung eines gesetzgeberischen Handlungsbedarfs, weshalb auf sie an an-

derer Stelle erneut zurückgegriffen werden soll.627  

 

 

2. Leistungsschutz nach Bereicherungsrecht 

 

Auch dem Bereicherungsrecht ist kein mit einer Güterzuweisung verbundener Leis-

tungsschutzgedanke zu entnehmen. Der Bereicherungsschuldner erlangt im Sinne 

von § 812 Abs. 1 S. 1 2. Alt. BGB etwas auf Kosten des Bereicherungsgläubigers, 

wenn er in eine Rechtsposition eingegriffen hat, die nach der Rechtsordnung dem 

Gläubiger zu dessen ausschließlicher Verfügung und Verwertung zugewiesen ist.628 

Durch diese Vorschrift wird dem Bereicherungsgläubiger Schutz jedoch nur gewährt, 

soweit ihm eine Rechtsposition durch andere Rechtsvorschriften zugewiesen ist. Die 

Rechtsposition selbst kann dem Bereicherungsrecht nicht entnommen werden. 

Dementsprechend haben der Bundesgerichtshof629 und mit ihm die ganz herrschen-

de Lehre630 den Gedanken eines selbständigen Leistungsschutzes aus Bereiche-

rungsrecht verworfen.  

 

                                                                                                                                    
625 Die Rechtsprechung nimmt f¿r sich die Befugnisse Ăangesichts des beschleunigten Wandels der 

gesellschaftlichen Verhältnisse und der begrenzten Reaktionsmöglichkeiten des Gesetzgebers sowie 

der offenen Formulierungen zahlreicher Normenñ in Anspruch, weil Ăin einer solchen Situation (é) das 

Gesetz seine Fähigkeit verloren haben (kann), für alle Fälle, auf die seine Regelung abzielt, eine ge-

rechte Lºsung bereit zu halten.ñ, BVerfG NJW 2006, 3409; BVerfGE 82, 6 (12); BVerfGE 84, 212 

(226 f.) Zustimmend gerade für die hier behandelten Konstellationen des Datenrechts (für § 3 UWG) 

Becker, Lauterkeitsrechtlicher Leistungsschutz für Daten, GRUR 2017, 346 (347): Der unmittelbare 

Leistungsschutz nach UWG ist in der Lage, die Ausnutzung fremder Leistungen mit Rücksicht auf die 

Besonderheiten des Einzelfalls zu verhindern. Dies ermöglicht es, zunächst Erfahrungen auf dem 

neuen Gebiet zu sammeln und Geschäftsmodelle entstehen zu lassen, die gegebenenfalls mit der Zeit 

gesetzlich geregelt werden könnten. In einer solchen Findungsphase des Rechts spielt Rechtssicher-

heit eine geringere Rolle. Ein unmittelbarer Leistungsschutz nach UWG dürfte aus diesem Grund auch 

der Gemeinfreiheit zuträglicher sein als eine verfrühte gesetzliche Regelung. 
626 Näher hierzu Peukert, Güterzuordnung als Rechtsprinzip, S. 284. 
627 Siehe unten unter D. II. 
628 BGH, Urt. v. 13.7.2012 ï V ZR 206/11 ï, NJW 2012, 3572 Rn. 9; BGH, Urt. v. 9.3.1989 ï I ZR 

189/86 ï, BGHZ 107, 117 (120 f.). 
629 BGH, Urt. v. 9.3.1989 ï I ZR 189/86 ï, BGHZ 107, 117 - Forschungskosten. 
630 Peukert, Güterzuordnung als Rechtsprinzip, S. 439 Fn. 186 m.w.N. 

https://www.juris.testa-de.net/r3/?docId=KVRE208989001&docFormat=xsl&docPart=K
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3. Leistungsschutzrecht nach den Vorschriften über die Geschäftsführung 

ohne Auftrag 

 

Leistungsschutzrechte an Daten lassen sich auch nicht aus den Vorschriften über die 

Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677 ff. BGB) herleiten. Dies wäre nur dann der 

Fall, wenn die Vorschriften aus sich heraus Rechte an maschinengenerierten Daten 

zuwiesen oder Investitionsschutz gewährten. Beides ist nicht der Fall: Die Regelun-

gen zur Geschäftsführung ohne Auftrag nehmen selbst keine Zuordnung bestimmter 

Geschªfte als Ăfremdñ im Sinne von Ä 677 BGB oder bestimmter Geschäftsbehand-

lungen als unberechtigt im Sinne von § 687 Abs. 2 S. 1 BGB vor. Sie stellen vielmehr 

nur Blankettnormen zur Verwirklichung vorausgesetzter Rechte bzw. gesetzlicher 

Wertungen dar. Ob eine Leistung oder eine Erwerbsmöglichkeit dem Geschäftsherrn 

rechtlich zugewiesen ist, lässt sich anhand der Vorschriften der §§ 677 ff. BGB nicht 

klären.631 

 

 

4. Leistungsschutzrecht nach §§ 950, 951 BGB analog 

 

In der rechtswissenschaftlichen Literatur ist vereinzelt der Vorschlag unterbreitet 

worden, in Anlehnung an §§ 950, 951 BGB Leistungsschutz für den mit der Datener-

hebung erforderlichen Aufwand zu gewähren.632 Diese Konzeption weist Ausschließ-

lichkeitsrechte an den Daten nicht dem Datenerzeuger, sondern dem Datenspeiche-

rer zu, und gewährt dem Datenerzeuger lediglich Investitionsschutz durch Entschä-

digung.  

 

Nach § 951 Abs. 1 S. 1 BGB kann, wer infolge der Vorschriften der §§ 946 bis 950 

BGB (Verbindung, Vermischung, Verarbeitung) einen Rechtsverlust erleidet, von 

demjenigen, zu dessen Gunsten die Rechtsänderung eintritt, Vergütung in Geld nach 

den Vorschriften der §§ 812 ff. BGB fordern. Ein Rechtsverlust nach § 950 BGB kann 

durch Verarbeitung oder Umbildung eines oder mehrerer Stoffe in eine neue beweg-

liche Sache eintreten, auch etwa durch Beschreiben, Bedrucken eines Stoffes (§ 950 

Abs. 1 S. 2 BGB). Der Hersteller der neuen Sache erwirbt hieran das Eigentum, so-

fern nicht der Wert der Verarbeitung oder Umbildung erheblich geringer ist als der 

Wert des Stoffes bzw. des Rohmaterials. Die Vorschrift des § 950 BGB könnte in 

zweierlei Hinsicht auf Daten Anwendung finden: zunächst in direkter Anwendung mit 

                                                                                                                                    
631 Peukert, Güterzuordnung als Rechtsprinzip, S. 473 ff. Aus diesem Grund hat der Bundesgerichts-

hof einen Anspruch auf Umschreibung eines Domainnamens aus § 687 Abs. 2 BGB und § 812 Abs. 1 

S. 1 (2. Alt.) BGB verneint, weil der Eintrag eines Domainnamens nicht im Sinne eines ausschließen 

Rechts einer Person zugewiesen ist.  
632 Ensthaler, Industrie 4.0 und die Berechtigung an Daten, NJW 2016, 3473 (3476); vgl. auch Hoeren, 

Dateneigentum - Versuch einer Anwendung von § 303a StGB im Zivilrecht, MMR 2013, 486 (490); 

Zech, Information als Schutzgegenstand, S. 270 ff. 
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Blick auf den Datenspeicherungsvorgang auf ein Speichermedium (ĂBeschreiben des 

Mediumsñ), ferner in einer analogen Anwendung f¿r den Vorgang der Datenverarbei-

tung. 

 

a. Direkte Anwendung von § 950 BGB: ĂBeschreibenñ des Speichermediums als 

Verarbeitung (§ 950 BGB) 

 

Der Wortlaut von § 950 BGB erfordert, dass durch die Verarbeitung oder Umbildung 

eines oder mehrerer Stoffe eine neue bewegliche Sache herstellt wird. Bei weiter 

Auslegung könnte man darunter den Vorgang subsumieren, bei dem Daten auf ei-

nem körperlichen Gegenstand (etwa einem Tonband, einer Diskette) durch Aufspie-

len elektromagnetischer Signale verkörpert werden. Dies legt § 950 Abs. 1 S. 2 BGB 

nahe, nach welchem auch das Schreiben, Zeichnen, Malen, Drucken, Gravieren oder 

eine ähnliche Bearbeitung der Oberfläche als Verarbeitung gelten. Beim Beschreiben 

etwa eines Magnetbandes kommt es auf diesem zu einer körperlichen Veränderung. 

Das Band wird von Ort zu Ort unterschiedlich stark magnetisiert, was später beim 

Abtastvorgang wieder sichtbar gemacht werden kann. Die Substanz des Magnet-

bandes wird also in der Weise (revisibel) verändert, dass die Substanz an den ver-

schiedenen Stellen unterschiedlich stark magnetisiert ist. 

 

Nach § 950 BGB ist allerdings weiterhin erforderlich, dass durch die Verarbeitung 

eine Ăneue Sacheñ hergestellt wird. Ob eine neue Sache hergestellt wird, bestimmt 

sich maßgeblich nach der Verkehrsauffassung unter Berücksichtigung wirtschaftli-

cher Gesichtspunkte.633 Eine neue Sache liegt dann vor, wenn sie eine eigenständi-

ge, gegenüber den einzelnen verarbeiteten Sachen weitergehende Funktion erfüllt. 

Hat sich durch die Verarbeitung der wesentliche wirtschaftliche Verwendungszweck 

geändert und hat der Ausgangsstoff nach der Verkehrsauffassung durch die vorge-

nommenen Handlungen eine Wesensänderung erfahren, spricht dies für das Entste-

hen einer neuen Sache. Entscheidend ist, dass zwischen Ausgangsstoff und Verar-

beitungsprodukt keine Identität mehr besteht. In diesem Zusammenhang ist ein we-

sentliches Indiz für das Entstehen einer neuen Sache, wenn das Ergebnis der Verar-

beitung im allgemeinen Sprachgebrauch mit einem anderen Begriff bezeichnet wird 

als der verarbeitete Stoff.634 Hieran wird es bei der Speicherung digitaler Daten in der 

Regel fehlen. Der Bundesgerichtshof differenziert danach, ob das Speichermedium 

seine Funktion verloren hat oder ob es weiterhin als Speicherort für Daten zur Verfü-

gung steht. Das eingangs beispielhaft genannte Speichermedium ĂMagnetbandñ wird 

demnach auch dann nicht zu einer neuen Sache, wenn es etwa wegen der histori-

                                                                                                                                    
633 MüKo/Füller, BGB, § 950 Rn. 7 f.; Jauernig/Berger, BGB, § 950 Rn. 3. 
634 BeckOK/Kindl, BGB, § 950 Rn. 5. 
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schen Bedeutung der aufgenommenen Inhalte nur einmal bespielt werden soll.635 

Dagegen soll ein Ton- bzw. Datenträger dann zu einer neuen Sache werden, wenn 

z.B. ein CD-Rohling mit Musiktiteln bespielt wird, die in dieser Form vertrieben wer-

den sollen. Der CD-Rohling verliert durch das kommerzielle Bespielen gleichsam 

seine Funktion als Speichermedium und wird dadurch zum Absatzprodukt, also zu 

einer neuen Sache. 

 

Wenn schon das kºrperliche ĂBeschreibenñ eines Magnetbandes oder das Beschrei-

ben einer CD-ROM nicht oder nur unter engen Voraussetzungen zur Herstellung ei-

ner neuen Sache führt, so kann dies umso weniger beim Abspeichern von Daten auf 

einer Festplatte gelten. Durch das Generieren, Abspeichern, Sammeln und Verarbei-

ten von Daten wird zwar auf den entsprechenden Speichermedien (Festplatte, Ser-

ver etc.) eine Veränderung herbeigeführt. Im Gegensatz zu einer CD können Spei-

cherkapazitäten auf einer Festplatte und einem Server aber immer wieder gelöscht, 

modifiziert und neu genutzt und mithin die Veränderungen auf dem Speichermedium 

rückgängig gemacht werden. 

 

 

b. Analoge Anwendung von § 950 BGB: Daten als Rohmaterialien, die verarbeitet 

werden 

 

Eine analoge Anwendung der (in direkter Anwendung nur körperliche Gegenstände 

erfassenden) Vorschrift des § 950 BGB käme unter dem Blickwinkel in Betracht, 

dass nicht das zu beschreibende Speichermedium als Rohmaterial angesehen wird, 

sondern die Daten selbst. Digitale ĂRohmaterialienñ werden bei der Datenverarbei-

tung bearbeitet und zu einer Ăneuen Sache geformtñ.636  

 

Die analoge Anwendung von § 950 BGB auf Daten als Rohmaterial, die zu einer 

neuen ĂSacheñ (Datengesamtheit) verarbeitet werden, ist jedoch aus mehreren 

Gründen rechtsdogmatisch bedenklich: Die Vorschrift des § 950 BGB setzt zunächst 

eine Ăalteñ Sache (Rohmaterial) voraus, an der Eigentum besteht.637 Ein solches Ei-

gentumsrecht an den bloßen Rohdaten kennt die Rechtsordnung aber bislang 

nicht.638 Die analoge Anwendung von Spezialvorschriften zum gesetzlichen Eigen-

tumserwerb an Sachen auf nicht zugeordnete Güter erscheint indes problematisch, 

wenn nicht gar ausgeschlossen.639 Durch die ĂVerarbeitungñ der Rohdaten entsteht 

auch keine Ăneue Sacheñ. Vielmehr sind sowohl die Rohdaten als auch die verarbei-

                                                                                                                                    
635 BGH, Urt. v. 10.7.2015 ï V ZR 206/14 ï, NJW 2016, 317 - Tonbänder Helmut Kohl; anders noch 

OLG Karlsruhe, Beschl. v. 6.10.1986 ï 6 U 160/86 ï, CR 1987, 19; LAG Chemnitz, Urt. v. 17.1.2007 ï 

2 Sa 808/05 -, MMR 2008, 416; OLG Köln, Urt. v. 1.4.2016 ï I-6 U 182/15 ï, GRUR-RR 2016, 419. 
636 Ensthaler, Industrie 4.0 und die Berechtigung an Daten, NJW 2016, 3473 (3476). 
637 Vgl. Drexl, Neue Regeln für die Europäische Datenwirtschaft?, NZKart 2017, 339 (341). 
638 Bericht der Arbeitsgruppe ĂDigitaler Neustartñ, S. 98. 
639 Peukert, Güterzuordnung als Rechtsprinzip, S. 855. 

https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fzeits%2Fnzkart%2F2017%2Fcont%2Fnzkart.2017.339.1.htm&pos=5&hlwords=on
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teten Daten digitale Daten. Wenngleich die Rohdaten nunmehr verarbeitet und ge-

ordnet Schlüsse zulassen, erscheint es schwerlich möglich, diesen Unterschied bzw. 

diese ĂVerarbeitungshºheñ mit der sachenrechtlichen Kategorie der Ăneuen Sacheñ 

einzufangen. Die Rohdaten gehen durch ihre Verarbeitung auch nicht in der Weise 

Ăverlorenñ, wie das Rohmaterial bei direkter Anwendung von Ä 950 BGB untergeht. 

Sie werden nicht in der Weise Ăbe- bzw. verarbeitetñ wie etwa eine ungebrauchte 

Leinwand oder ein CD-Rohling, der nach dem Bearbeitungsprozess als solcher nicht 

mehr vorhanden ist und auch nicht wieder hergestellt werden kann. Daher besteht 

auch gar kein Bed¿rfnis, f¿r einen erlittenen ĂRechtsverlustñ nach Ä 951 BGB einen 

Ausgleich zu schaffen. Schließlich erscheint es nicht zwingend, dass die zusammen-

getragenen und verarbeiteten Daten in jedem Fall Ăwertvollerñ sind als die Rohdaten 

selbst. In der Regel sind die ĂRohdatenñ (hªufig als ¥l des 21. Jahrhunderts bezeich-

net) schon für sich genommen ein wertvolles Gut, das aufwändig zu beschaffen ist, 

während die Verarbeitung der Daten automatisiert durch einen Algorithmus erfolgen 

kann. 

 

Entscheidend ist, dass mit einer analogen Anwendung von § 950 BGB auf die digita-

le Datenverarbeitung der Normzweck dieser Vorschrift verfehlt würde. Deren Ziel ist 

die klare und nachvollziehbare Eigentumszuordnung.640 Der Eigentumserwerb durch 

Verarbeitung dient in erster Linie der Rechtsklarheit und soll einfach subsumierbare 

Eigentumsverhältnisse schaffen. In den hier untersuchten Fällen bliebe stets im Un-

klaren, ab welchem Grad eine Ăneue Sacheñ hergestellt ist und wer der ĂVerarbeiterñ 

der Rohdaten ist. § 950 BGB nimmt dem Rechtsanwender diese Wertungsfragen 

gerade nicht ab, sondern setzt deren Beantwortung voraus. Dann ist aber für die 

Frage der Güterzuordnung durch § 950 BGB nichts gewonnen. Ob beispielsweise 

die natürliche Person, die beim Autofahren Rohdaten produziert, oder das Unter-

nehmen, welches diese Daten sammelt, (ursprünglicher) Inhaber dieser konkreten 

Daten ist, ist eine Vorfrage, welche § 950 BGB nicht klärt. Nach den Grundsätzen der 

herkömmlichen Praxis wird im Rahmen von § 950 BGB als Hersteller angesehen, 

wer das wirtschaftliche Risiko des Verarbeitungsvorgangs trägt. Ob dies das Unter-

nehmen ist, das die technischen Vorrichtungen zur Erfassung der Daten an der je-

weiligen Maschine anbringt641 oder aber der Autofahrer, ist eine offene Frage, zu de-

ren Klärung § 950 BGB nichts beiträgt. 

 

Neben der Rechtsklarheit dient die Vorschrift dazu, den Interessenkonflikt hinsichtlich 

der Güterzuordnung zwischen dem Stofflieferanten und dem Verarbeiter bzw. Her-

steller zu entscheiden. Ein solcher, die Zuordnung von Ausschließlichkeitsrechten 

betreffender Interessenkonflikt besteht mangels Rivalität der Daten nicht. Auf der an-

deren Seite würde eine analoge Anwendung von § 950 BGB die Auflösung eines 

durch die bewirkte Güterzuordnung herbeigeführten anderen Normenkonflikts er-

schweren, wenn nicht unmöglich machen: Die Schaffung eines Leistungsschutz-

                                                                                                                                    
640 MüKo/Füller, BGB, § 950 Rn. 1. 
641 So Ensthaler, Industrie 4.0 und die Berechtigung an Daten, NJW 2016, 3473 (3476).  
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rechts konfligiert nahezu zwangsläufig mit Rechtszuweisungen anderer Rechtsgebie-

te, etwa dem Geheimnisschutz oder dem Datenschutz (wenn die Maschinendaten 

Rückschlüsse auf personenbezogene Merkmale zulassen); dies deshalb, weil eine 

güterrechtliche Zuweisung anderen Wertungen folgen kann als etwa die daten-

schutzrechtliche. Dieser Zuweisungskonflikt würde durch eine entsprechende An-

wendung von § 950 BGB auf Daten verschärft, weil diese zur Folge hätte, dass der 

gesetzliche Rechtserwerb an den verarbeiteten Daten indisponibel wäre, wie dies 

von Rechtsprechung und überwiegender Ansicht im Schrifttum für den gesetzlichen 

Eigentumserwerb an Sachen vertreten wird.642 

 

Schließlich erscheint der Rückgriff auf den Gedanken von § 950 BGB bei der Be-

trachtung des gesamten Untertitels der §§ 946 ff. BGB als wenig naheliegend. Dem 

Vorgang der Datenverarbeitung im Sinne einer Erkenntnisgewinnung aus der Da-

tenmenge geht in der Regel das Zusammentragen von Rohdaten unterschiedlicher 

Herkunft voraus. Der ĂEigentumsverlustñ folgt nicht aus der Strukturierung der Daten 

und der Informationsgewinnung, sondern vielmehr aus der Zusammenführung der 

Rohdaten unterschiedlicher ĂUrheberñ zu einer Datenmenge. Dann entsteht eine Da-

tengesamtheit. Es kommt - bildlich gesprochen - unter Umständen zu einer untrenn-

baren ĂVermischungñ und ĂVermengungñ von Daten, wenn man diese nicht mehr 

nachträglich auftrennen kann. Diesen Gedanken konsequent fortgeführt, läge eine 

analoge Anwendung von § 948 BGB (Vermischung von Sachen) näher als eine sol-

che von § 950 BGB mit der Folge des Entstehens einer Bruchteilsgemeinschaft. Für 

einen Leistungsschutz in Form der Entschädigung nach § 951 BGB analog bliebe in 

diesem Fall kein Raum.  

 

 

5. Zusammenfassung und Zwischenergebnis 

Nach alledem kann festgehalten werden, dass das Bürgerliche Recht maschinenge-

nerierte Daten nicht im Sinne eines Leistungsschutzrechts ausschließlich zuweist 

und außerhalb von § 826 BGB auch keinen Investitionsschutz gewährt. 

                                                                                                                                    
642 BGH, Urt. v. 15.6.1989 - IX ZR 167/88, NJW 1989, 3213; MüKo/Füller, BGB, § 950 Rn. 15 f. mit 

zahlreichen weiteren Nachweisen; Wadle, Das Problem der fremdwirkenden Verarbeitung, JuS 1982, 

477 (478 f.); Westermann/Gursky/Eickmann, SachenR, § 53 Rn. 10; Zeuner, Arbeitnehmer, Verarbei-

tung durch A. (Eigentumserwerb), Eigentumserwerb, durch Verarbeitung, Verarbeitung, Eigentumser-

werb durch V., JZ 1955, 195 (196).  

https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fzeits%2Ffhzivr%2F4%2Fcont%2Ffhzivr.4.gl8.gl85.2570.htm&pos=1
https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fzeits%2Ffhzivr%2F4%2Fcont%2Ffhzivr.4.gl8.gl85.2570.htm&pos=1
https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fzeits%2Ffhzivr%2F4%2Fcont%2Ffhzivr.4.gl8.gl85.2570.htm&pos=1
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II. Urheberrechtsschutz an maschinengenerierten Daten  

 

Das Urheberrecht schützt Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst, insbesonde-

re in den in § 2 Abs. 1 UrhG genannten Formen. Werkschutz für maschinell generier-

te Daten scheidet schon begrifflich aus. Die nach dem Urheberrechtsgesetz ge-

schützten Werke sind nur persönliche geistige Schöpfungen (§ 2 Abs. 2 UrhG), wäh-

rend es sich bei den untersuchten Daten um Erzeugnisse einer Maschine handelt. 

Auch in Fällen, in denen die Datengenerierung mittelbar auf menschliches Handeln 

zurückzuführen ist (Heizverhalten, Rasiergewohnheiten, Fahrverhalten etc.), fehlt 

den Aufzeichnungen des menschlichen Verhaltens jedenfalls das Merkmal der geis-

tigen Schöpfung. Die generierten Daten bringen für sich genommen keinen geistigen 

Inhalt gedanklicher Art zum Ausdruck.  

 

Dies gilt auch f¿r ĂSchºpfungenñ, die ohne gestalterische Tªtigkeit eines Menschen 

von Maschinen hervorgebracht werden, etwa eine Übersetzung oder eine Graphik.643 

Es ist weithin anerkannt, dass dem Inhaber eines Urheberrechts an einer entspre-

chenden Software (z.B. Übersetzungssoftware) nicht das Urheberrecht an dessen 

Erzeugnissen zuzuordnen ist, jedenfalls dann nicht, wenn das Erzeugnis nicht durch 

die menschlich-gestaltende Tätigkeit seine Prägung erhält.644 Das Urheberrecht 

kennt - im Gegensatz zum Patentrecht645 - keine Ausdehnung des Schutzbereichs 

auf Erzeugnisse menschlicher Schöpfungen im Sinne eines derivativen Schutzes, 

weshalb ein Schutz für die mittels Maschinen ohne prägende menschliche Beteili-

gung geschaffenen maschinellen Daten nicht in Betracht kommt. 

 

Urheberrechtsschutz genießen gemäß § 4 UrhG auch Datenbankwerke. Hierbei 

handelt es sich um eine Sammlung von Werken, Daten oder anderen unabhängigen 

Elementen, die systematisch oder methodisch angeordnet und einzeln mit Hilfe elekt-

ronischer Mittel oder auf andere Weise zugänglich sind (§ 4 Abs. 2 S. 1 UrhG). Ein 

Schutz als Datenbankwerk kommt schon begrifflich nur in Betracht, wenn die Aus-

wahl oder Anordnung der enthaltenen Elemente auf einer schöpferischen Leistung 

beruht.646 Maßgeblich ist, dass die Struktur der Datenbank auf freien und kreativen 

Entscheidungen des Urhebers beruht und schöpferische Fähigkeiten in eigenständi-

ger Weise zum Ausdruck bringt. Hieran fehlt es bei den hier untersuchten Daten, weil 

sie Maschinenerzeugnisse sind. Da deren Auswahl und Anordnung nicht auf indivi-

                                                                                                                                    
643 Von einer nªheren Betrachtung von Schºpfungen durch sogenannte Ăk¿nstliche Intelligenzñ soll 

hier abgesehen werden.  
644 Schricker/Loewenheim/Loewenheim, Urheberrecht, § 2 Rn. 39. 
645 Hierzu Hetmank/Lauber-Rönsberg, Künstliche Intelligenz - Herausforderungen für das Immaterial-

güterrecht, GRUR 2018, 574 (576 ff.). 
646 Schricker/Loewenheim/Leistner, Urheberrecht, § 4 Rn. 50; Rehbinder/Peukert, Urheberrecht, 

Rn. 336.  
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dueller Kreativität beruhen, liegt ein Datenbankwerk im Sinne von § 4 Abs. 2 UrhG 

nicht vor.647 

 

 

III. Leistungsschutz nach dem sui-generis-Schutz des Daten-
bankherstellers 

 

Bei der Untersuchung, ob nach geltendem Recht Leistungsschutzrechte an Maschi-

nendaten bestehen, kommt der Auslotung des Anwendungsbereichs des Schutz-

rechts für Datenbanken Bedeutung zu. Die Europäische Kommission hat jüngst gar 

die Frage aufgeworfen, ob das Schutzrecht sui generis nach Art. 7 ff. der Richtlinie 

über den rechtlichen Schutz von Datenbanken648 (im Folgenden: Datenbankrichtlinie) 

breiter angewandt werden könnte als bislang angenommen.649 Es erscheint daher 

lohnenswert näher zu untersuchen, ob das Leistungsschutzrecht des Datenbankher-

stellers Rechte an einzelnen maschinengenerierten Daten zuweist. Im Anschluss soll 

darlegt werden, ob und gegebenenfalls welche Rolle dem sui-generis-

Leistungsschutzrecht des Datenbankherstellers beim Schutz maschinengenerierter 

Daten zukommt (unten 2.). 

 

1. Immaterialgüterschutz an Daten kraft Datenbankherstellerschutz?  

Das durch §§ 87a ff. UrhG umgesetzte Schutzrecht des Datenbankherstellers er-

gänzt den bereits früher bestehenden Schutz von Sammelwerken und Datenbank-

werken nach § 4 UrhG, indem er die Voraussetzung einer persönlichen geistigen 

Schöpfung durch das Merkmal der wesentlichen Investition ersetzt.650 Das Recht 

nach §§ 87a ff. UrhG erwirbt derjenige, der in die Herstellung einer Datenbank, das 

heißt in die Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung ihres Inhalts, eine nach Art 

und Umfang wesentliche Investition getätigt hat. Das Recht liegt in der ausschließli-

chen Befugnis, die Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe der Ge-

samtheit oder eines wesentlichen Teils des Inhalts der Datenbank zu untersagen.651 

Schutzgegenstand des Herstellerrechts ist damit nur die Datenbank als Gesamtheit 

                                                                                                                                    
647 Statt vieler Zech, "Industrie 4.0" - Rechtsrahmen für eine Datenwirtschaft im digitalen Binnenmarkt, 

GRUR 2015, 1151 (1157); Specht, Ausschließlichkeitsrechte an Daten - Notwendigkeit, Schutzum-

fang, Alternativen, CR 2016, 288 (293).  
648 Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 1996 über den 

rechtlichen Schutz von Datenbanken, Amtsblatt der EG Nr. L 77/20. 
649 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- 

und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen ĂAufbau eines gemeinsamen europäischen 

Datenraumsñ, COM(2018) 232 final, S. 7. 
650 Zech, Information als Schutzgegenstand, S. 360; Dreier/Schulze/Dreier, Urheberrechtsgesetz, vor 

§§ 87a ff. Rn. 1. 
651 Dreier/Schulze/Dreier, Urheberrechtsgesetz, vor §§ 87a ff. Rn. 1; Wandt-

ke/Bullinger/Thum/Hermes, UrhG, vor §§ 87a ff. Rn. 24. 
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oder der nach Art und Umfang wesentliche Teil der Datenbank. Nur diese Gesamt-

heit, nicht aber die in der Datenbank enthaltenen Daten selbst, stellt ein immateriel-

les Gut dar und wird dem Datenbankhersteller im Sinne von § 87a Abs. 2 UrhG zu-

geordnet. Eine Rechtezuweisung an Einzeldaten ist damit nicht verbunden.  

 

Zwar wird in der Literatur zu Recht darauf hingewiesen, dass den in die Datenbank-

struktur aufgenommenen Einzeldaten (mittelbar) Leistungsschutz insoweit zukommt, 

als ein wesentlicher Teil der Datenbank nicht vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich 

wiedergegeben werden darf.652 Dass dieser mittelbare Schutz Ausschließlichkeits-

rechte an den Einzeldaten vermittelt, wird hingegen einhellig verneint.  

 

 

2. Reichweite des sui-generis-Leistungsschutzes des Datenbankherstellers 

Über die Anwendung des sui-generis-Leistungsschutzes des Datenbankherstellers 

auf maschinengenerierte Daten besteht Unsicherheit.653 Einigkeit besteht weitestge-

hend darüber, unter welchen Voraussetzungen Daten in Datenbanken strukturiert 

sind (hierzu unten a.). Im Hinblick auf maschinengenerierte Daten bereitet das Erfor-

dernis einer wesentlichen Investition in die Beschaffung, Überprüfung oder Darstel-

lung der Daten besondere rechtlichen Schwierigkeiten (hierzu unten b.). Abschlie-

ßend wird gezeigt, wem das Leistungsschutzrecht zugewiesen ist (hierzu unten c.). 

 

a. Sammlung von (unabhängigen) Daten  

 

Der Begriff der Datenbank wird in § 87a Abs. 1 UrhG legaldefiniert als Ăeine Samm-

lung von Werken, Daten oder anderen unabhängigen Elementen, die systematisch 

oder methodisch angeordnet und einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel oder auf an-

dere Weise zugänglich sind und deren Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung 

eine nach Art oder Umfang wesentliche Investition erfordert.ñ Der Begriff der Samm-

lung setzt voraus, dass es sich jedenfalls um eine Vielzahl von Elementen handelt, 

ohne dass sich eine konkrete Mindestanzahl verbindlich bestimmen ließe.654 Da bei 

einer automatisierten Datengenerierung, etwa durch Messung und erst recht beim 

Zusammenführen von Daten mehrerer Geräte, Sammlungen mit einer Vielzahl von 

Einzeldaten entstehen, scheitert der Schutz maschinell generierter Daten durch 

§§ 87a ff UrhG jedenfalls regelmäßig nicht am Merkmal der Datensammlung.655  

                                                                                                                                    
652 Wiebe, Schutz von Maschinendaten durch das sui-generis-Schutzrecht für Datenbanken, GRUR 

2017, 338 (345); Dreier/Schulze/Dreier, Urheberrechtsgesetz, vor §§ 87a ff. Rn. 1. 
653 So die Einschätzung der EU-Kommission in ihrer Evaluierung der Datenbankrichtlinie vom 25. April 

2018, SWD(2018) 146 fin., S. 24 ff. nach Auswertung von Rechtsprechung und wissenschaftlicher 

Literatur in den EU-Mitgliedstaaten und Anhörung verschiedener Interessenvertreter.  
654 EuGH, Urt. v. 9.11.2004 ï C-444/02 ï, GRUR 2005, 254 f. - Fixtures-Fußballpläne II; Wandt-

ke/Bullinger/Thum/Hermes, Urheberrecht, § 87a Rn. 10 f. 
655 Schmidt/Zech, Datenbankherstellerschutz für Rohdaten?, CR 2017, 417 (418). 
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Diese in der Sammlung zusammengestellten Daten sind, wie § 87a Abs. 1 S. 1 UrhG 

verlangt, regelmäßig auch voneinander unabhängig. Mit dem Merkmal der Unabhän-

gigkeit werden Gestaltungen aus dem Datenbankbegriff ausgegrenzt, die von vorn-

herein auf ein Ganzes geschaffen sind, inhaltliche Wechselbeziehungen aufweisen 

und so in ihrer Verschmelzung eine einheitliche Aussage bilden.656 Zwar wollen die 

Beteiligten der Datengenerierung regelmäßig aus den generierten Einzeldaten einen 

Mehrwert schaffen. Dies ändert jedoch nichts an dem Umstand, dass die Einzeldaten 

für sich genommen einen selbständigen Aussagewert haben (Luftdruck y im Zeit-

punkt x) und bei Trennung einen eigenen, wenn auch verminderten, Aussagewert 

behalten. Von eher akademischer Bedeutung ist die Frage, ob bereits die gesammel-

ten, noch unverarbeiteten ĂRohdatenñ den Schutz von Ä 87a UrhG genießen. Deren 

Unabhängigkeit im Sinne der genannten Vorschrift wird teilweise verneint, weil diese 

nicht nach vorgegebenen Ordnungskriterien zusammengestellt seien657, wobei auch 

diese Autoren konzedieren, dass ĂDatenhaufenñ Element einer Datenbank sein kºn-

nen. Unbestritten ist, dass die bei der Datenerhebung gewonnenen Primärdaten (z.B. 

Messwerte) unabhängige Elemente sein können, wie dies für Wetterdaten658, geo-

grafische Daten659 oder bloße Verkaufszahlen660 höchstrichterlich entschieden wur-

de. Solange diesen ĂRohdatenñ (irgend)ein selbstªndiger Informationswert bis zur 

Grenze der Inhaltslosigkeit661 des Einzelzeichens zukommt, reicht dies für die Unab-

hängigkeit662 des Datums aus. Da es gerade Kennzeichen der Auswertung von gro-

ßen Datenmengen ist, dass jedes noch so scheinbar unbedeutende Primärdatum für 

eine spätere Analyse nutzbar gemacht werden kann663, dürfte die Ausklammerung 

von ĂRohdatenñ aus dem Datenbankbegriff jedenfalls im hier untersuchten Kontext 

keine Bedeutung haben.  

 

Die unabhängigen Elemente müssen weiter einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel 

oder auf andere Weise zugänglich sein. Einzeln zugänglich ist ein Element, wenn es 

                                                                                                                                    
656 LG München I, Urt. v. 30.3.2000 ï 7 O 3625/98 ï, NJW 2000, 2214 (2215); Wiebe, Schutz von 

Maschinendaten durch das sui-generis-Schutzrecht für Datenbanken, GRUR 2017, 338. 
657 Schricker/Loewenheim/Vogel , Urheberrecht, § 87a Rn. 22; Dreier/Schulze/Dreier, Urheberrechts-

gesetz, § 87a Rn. 7. 
658 OLG Köln, Urt. v. 15.12.2006 ï 6 U 229/05 ï, MMR 2007, 443; ebenso Gaster, Der Rechtsschutz 

von Datenbanken, 1999, Rn. 66. 
659 EuGH, Urt. v. 29.10.2015 ï C-490/14 ï, AfP 2016, 33 - Verlag Esterbauer; LG München I, Urt. v. 

9.11.2005 ï 21 O 7402/02 ï, GRUR 2006, 225. 
660 BGH, Urt. v. 21.7.2005 ï I ZR 290/02 ï, GRUR 2005, 857 - HIT BILANZ; BGH, Urt. v. 21.4.2005 ï I 

ZR 1/02 ï, GRUR 2005, 940 (941) - Marktstudien.  
661 Schricker/Loewenheim/Vogel , Urheberrecht, § 87a Rn. 12 m.w.N. 
662 BGH, Urt. v. 21.7.2005 ï I ZR 290/02 ï, GRUR 2005, 857 f.; Schricker/Loewenheim/Vogel, Urhe-

berrecht, § 87a Rn. 8. 
663 Studie des BMVI, ĂEigentumsordnungñ f¿r Mobilitªtsdaten, S. 52; Schmidt/Zech, Datenbankherstel-

lerschutz für Rohdaten?, CR 2017, 417 (419). 
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isoliert aus der Datenbank abgerufen werden kann.664 Dieses Erfordernis ist regel-

mäßig erfüllt, schon weil die an der Datengenerierung Beteiligten zwecks Datenana-

lyse auf die einzelnen Daten zugreifen wollen und ihnen typischerweise die entspre-

chende Software zur Verfügung steht.665 

 

Schließlich steht der Anwendung der §§ 87a ff. UrhG auf Maschinendaten nicht ent-

gegen, dass diese systematisch oder methodisch angeordnet sein müssen. Dieses 

Merkmal verlangt eine Methode oder ein System beliebiger Art, mit der bzw. mit dem 

sich jedes der Elemente der Sammlung wieder auffinden lässt.666 Entscheidend ist 

somit die Verbindung des Datenbestandes mit einem Abfragemittel, das zielgerichtet 

Recherchen nach Einzelelementen in dem Datenbestand ermöglicht.667 Dem Kriteri-

um kommt neben dem Merkmal der Einzelzugänglichkeit keine eigenständige Be-

deutung zu, weil sich nur durch eine systematische oder methodische Anordnung 

Einzelzugänglichkeit erreichen lässt.668 Es erschöpft sich in der Vorgabe, dass die 

Daten logischen oder sachlichen Zusammenhängen folgend oder planmäßig struktu-

riert angeordnet sein müssen und ist dementsprechend unter denselben Vorausset-

zungen erfüllt wie das Merkmal der Einzelzugänglichkeit.669 

 

b. Wesentliche Investition 

 

Ob das Leistungsschutzrecht im Einzelfall besteht, hängt somit allein davon ab, ob 

eine nach Art und Umfang wesentliche Investition in die Beschaffung, Überprüfung 

oder Darstellung der einzelnen Daten getätigt worden ist. Schutzgegenstand ist die 

wesentliche Investition des Datenbankherstellers.670 Mit Blick auf den Schutzzweck 

der Richtlinie ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs der Be-

                                                                                                                                    
664 Vgl. EuGH, Urt. v. 9.11.2004 ï C-444/02 ï, GRUR 2005, 254 f. Rn. 30, 32 ï Fixtures-

Fußballspielpläne II; Wandtke/Bullinger/Thum/Hermes, UrhR, § 87a Rn. 14. 
665 Problematisch ist das Merkmal der Einzelzugänglichkeit bei erlerntem Verhalten selbstlernender 

Maschinen und bei neuronalen Netzen. In diesen Anwendungsfällen der künstlichen Intelligenz wer-

den Daten generiert, die dem Nutzer verborgene Informationen enthalten. Die Dateneigenschaft ver-

neinen Schricker/Loewenheim/Vogel, Urheberrecht, § 87a Rn. 13; Schmidt/Zech, Datenbankherstel-

lerschutz für Rohdaten?, CR 2017, 417 (420). Diese Problematik ist hingegen nicht Gegenstand die-

ser Untersuchung. 
666 EuGH, Urt. v. 9.11.2004 ï C-444/02 ï, GRUR 2005, 254 f.; Schmidt/Zech, Datenbankhersteller-

schutz für Rohdaten?, CR 2017, 417 (419). 
667 Wandtke/Bullinger/Thum/Hermes, UrhR, § 87a Rn. 19. 
668 Schmidt/Zech, Datenbankherstellerschutz für Rohdaten?, CR 2017, 417 (419). In diese Richtung 

auch Wandtke/Bullinger/Thum/Hermes, UrhR, § 87a Rn. 14, die wiederum dem Tatbestandsmerkmal 

der Einzelzugänglichkeit einen eigenen Bedeutungsgehalt absprechen und in dem Merkmal nur eine 

Klarstellung erblicken, dass sowohl elektronische als auch herkömmliche analoge Datenbanken dem 

Datenbankschutz unterfallen.  
669 Wandtke/Bullinger/Thum/Hermes, UrhR, § 87a Rn. 25 f.; Schricker/Loewenheim/Vogel, Urheber-

recht, § 87a Rn. 19 ff. 
670 Dreier/Schulze/Dreier, Urheberrechtsgesetz, § 87a Rn. 11; Rehbinder/Peukert, Urheberrecht, 

Rn. 841. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2005&s=254&z=GRUR&rn=32
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griff der mit der Beschaffung des Inhalts einer Datenbank verbundenen Investition im 

Sinne des Art. 7 Abs. 1 der Datenbankrichtlinie dahin zu verstehen, dass diese (nur) 

die Mittel bezeichnet, die der Ermittlung von vorhandenen Elementen und deren Zu-

sammenstellung in dieser Datenbank gewidmet werden.671 Das (Schutz-)Recht 

schützt daher Investitionen in die Beschaffung, Sammlung, Überprüfung, Aufberei-

tung und Darbietung der Daten, nicht aber Investitionen in die Erzeugung der Daten 

selbst. Die enge Auslegung des sachlichen Anwendungsbereichs der Datenbank-

richtlinie durch den Europäischen Gerichtshofs ist dem Ziel geschuldet, einen mög-

lichst freien Datenzugang und Datenverkehr sicherzustellen und Datenmonopole zu 

verhindern. Zudem dient sie dem Zweck, Investitionen zur Herstellung von Daten-

banken und nicht zur Generierung von Daten zu erhöhen.672 

 

Diese Rechtsprechung führt in der Praxis zu gewisser Ratlosigkeit und gibt die bis-

lang rechtlich nicht eindeutig gelöste Frage auf, wie Investitionen in die Datengene-

rierung von berücksichtigungsfähigen Investitionen in die Datenbeschaffung abzu-

grenzen sind. Die Beantwortung dieser Frage wird als entscheidende Aufgabe für 

einen rechtssicher ausgestalteten Datenbankschutz im Hinblick auf maschinenge-

nierte Daten angesehen.673  

 

Die Relevanz des Problems sei an dem folgenden Beispiel vor Augen geführt: Ähn-

lich wie in dem in der Einleitung erwähnten Streitfall zwischen Lufthansa, Airbus und 

Boeing bieten zahlreiche Automobilhersteller eine Online-Diagnose von Fahrzeugen 

als zusätzliche Dienstleistung an. Mittels Sensoren werden Messwerte über die 

Luftmenge, Kraftstoffmenge, Drehzahlen etc. unmittelbar am Automobil erfasst und 

zum Teil durch elektronische Steuergeräte direkt im Fahrzeug verarbeitet.674 Die er-

hobenen Sensordaten oder die im Fahrzeug errechneten Diagnoseergebnisse wer-

den via Mobilfunk an den Hersteller übertragen, der diese wiederum an eine Werk-

statt weiterleitet. Gesammelt werden sie also entweder unmittelbar am Aufnahmeort 

(Automobil) oder nach Übertragung am Zielort (Hersteller bzw. Werkstatt). Stellen die 

gesammelten Daten eine Datenbank im Sinne von § 87a UrhG dar, wovon nach den 

obigen Ausführungen regelmäßig auszugehen sein wird, kann sich der Datenbank-

hersteller675 unter den weiteren Voraussetzungen der §§ 87a ff. UrhG gegen die Ver-

                                                                                                                                    
671 EuGH, Urt. v. 9.11.2004 ï C-203/02 ï, GRUR 2005, 244 Tz. 42 - BHB-Pferdewetten. 
672 Vgl. insbesondere Erwägungsgründe 10 bis 12 der Datenbankrichtlinie. 
673 EU-Kommission, Evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases, SWD(2018) 

146 fin., S. 27, abrufbar unter: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/staff-working-

document-and-executive-summary-evaluation-directive-969ec-legal-protection (letzter Abruf: 

21.2.2019), Leistner, Datenbankschutz - Abgrenzung zwischen Datensammlung und Datengenerie-

rung, CR 2018, 17 (18) und JZ 2005, 408 ff.; Ehmann, Big Data auf unsicherer Grundlage - was ist 

"wesentlich" beim Investitionsschutz für Datenbanken?, K&R 2014, 394 (397 ff.); Schmidt/Zech, Da-

tenbankherstellerschutz für Rohdaten?, CR 2017, 417 (421); Wiebe, Der Schutz von Datenbanken - 

ungeliebtes Stiefkind des Immaterialgüterrechts, CR 2014, 1 (4). 
674 Das Beispiel stammt aus der Studie des BMVI, ĂEigentumsordnung f¿r Mobilitªtsdatenñ, 2017, 

S. 21 f., abrufbar unter www.bmvi.de. 
675 Zur Zuordnung s. nachfolgend unter C. III. 2. c. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/staff-working-document-and-executive-summary-evaluation-directive-969ec-legal-protection
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/staff-working-document-and-executive-summary-evaluation-directive-969ec-legal-protection
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vielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Datenbank insgesamt oder 

eines nach Art oder Umfang wesentlichen Teils der Datenbank wenden und gegen 

den Rechtsverletzer Ansprüche nach §§ 97 ff. UrhG geltend machen (insbesondere 

auf Unterlassung, Beseitigung, Schadensersatz). 

 

Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zugrunde gelegt, bleibt aller-

dings zweifelhaft, welche Investitionen berücksichtigungsfähig sind. Der Aufwand zur 

Datengenerierung - also der Betrieb des Fahrzeugs - wäre nicht vom Anwendungs-

bereich des Leistungsschutzrechts erfasst, weil es sich insoweit nicht um Investitio-

nen in die Beschaffung vorhandener Daten handelt. Anders dürfte es sich indes bei 

dem Aufwand zur Erfassung von Daten verhalten, die in der Natur vorhanden sind 

und durch Messung erhoben und damit im Sinne der Rechtsprechung des Europäi-

schen Gerichtshofs Ăbeschafft werdenñ.676 Problematisch ist die Abgrenzung dann, 

wenn der Datenbankhersteller an der Datengenerierung mitwirkt, wenn also bei-

spielsweise der Maschinenbetreiber die generierten Daten ohne oder nur mit gerin-

gem Zusatzaufwand selbst in einer Datenbank strukturiert. Der Europäische Ge-

richtshof unterzieht diese Konstellationen einer wertenden Betrachtung und fragt, ob 

die Investition primär dem Aufbau einer Datenbank dient oder anderen Zwecken.677 

Fallen die Daten als Nebenprodukt einer anderen selbständigen Tätigkeit ab, erfasse 

der Schutzzweck des Leistungsschutzrechts nicht die Ausgaben in deren Erzeugung 

(sogenannte Ăspin-off-Theorieñ). Im Zusammenhang mit der automatischen Datenge-

nerierung wird es jedoch immer schwieriger, zwischen Datenherstellung und Daten-

beschaffung zu unterscheiden. Dies zeigt sich etwa bei der sensorgestützten Daten-

erhebung. So erzeugt der Fahrer einer mit Messsensoren ausgestatten Landmaschi-

ne Daten über seine Fahrtstrecke und sammelt diese gleichzeitig neben anderen 

Daten (geologischen Daten, Wetterdaten etc.). Damit kann der mit der Fahrt entste-

hende Aufwand der Datenerzeugung (Fahrtstrecke) zugerechnet werden, gleichzeitig 

aber auch der Datenbeschaffung. Denn die Tätigkeit des Landmaschinenfahrers er-

schöpft sich nicht in der Erzeugung der Daten über die Fahrtstrecke, sondern er-

streckt sich auf die Sammlung Ăvorhandenerñ Daten ¿ber die Bodenbeschaffenheit. 

Da die gemessenen Daten in der Natur vorhanden sind und nur gemessen werden, 

dürfte es sich vorzugswürdig um einen Vorgang der Datenbeschaffung handeln, des-

sen Aufwand bei der Beurteilung der Wesentlichkeit der Investition einfließt.678 Sie 

können aber auch der Datenerzeugung zugerechnet werden, weil der Einsatz der 

Landmaschine nicht primär der Datenerhebung dient und die gewonnenen Daten nur 

als Nebenprodukt abfallen. Ähnliche Abgrenzungsfragen stellen sich bei der Erfas-

sung menschlichen Verhaltens. Auch in dem oben beschriebenen Beispiel fallen die 

                                                                                                                                    
676 Schmidt/Zech, Datenbankherstellerschutz für Rohdaten?, CR 2017, 417 (421). 
677 EuGH, Urt. v. 9.11.2004 - C-203/02 -, GRUR 2005, 244 - BHB Pferdewetten; Studie des BMVI, 

ĂEigentumsordnung f¿r Mobilitªtsdatenñ, S. 52. 
678 Wandtke/Bullinger/Thum/Hermes, UrhR, § 87a Rn. 49 ff.; Wiebe, Schutz von Maschinendaten 

durch das sui-generis-Schutzrecht für Datenbanken, CR 2017, 338 (341). 
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Sensordaten gleichsam als Nebenprodukte des Fahrens ab.679 Das Gleiche gilt für 

Produktionsdaten, die in Wertschöpfungsnetzwerken erhoben werden. Diese können 

dem Bereich der Datensammlung zuzuordnen sein, weil die Echtzeitdaten aus der 

Produktion (Stückzahl, Geschwindigkeit, Verzögerungen etc.) bereits vorhanden 

sind.680 Sie können aber als Nebenprodukt des Produktionsprozesses auch der Da-

tengenerierung zugeordnet werden, deren Investitionen nicht durch §§ 87a ff. UrhG 

geschützt sind.  

 

Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs wurde in den EU-

Mitgliedstaaten unterschiedlich rezipiert.681 Der Bundesgerichtshof hebt bei der Ab-

grenzung der berücksichtigungsfähigen Investitionen allein darauf ab, ob die ge-

sammelten Daten vorhanden waren oder erst erzeugt werden mussten. Ob das pri-

märe Ziel der Investition im Aufbau einer Datenbank bestand, spielt bei der Ent-

scheidungsfindung ersichtlich keine Rolle. Exemplarisch zeigt sich dies in dem vom 

Bundesgerichtshof entschiedenen Fall über die Schutzfähigkeit von Aufwendungen 

bei Erhebung mautpflichtiger Fahrten.682 Die Kosten für die Errichtung der stationä-

ren Mautterminals und für die Anschaffung der mobilen Fahrzeuggeräte sah der 

Bundesgerichtshof als von § 87a UrhG mittelbar geschützte Investitionen in die Be-

schaffung der Daten an, obwohl nicht primär der Aufbau einer Datenbank bezweckt 

war, sondern die Erhebung einer Maut. Denn die erfassten Daten der mautpflichtigen 

Fahrten (Kfz-Kennzeichen, Datum der Fahrt, Länge der gefahrenen Strecke) seien 

auch ohne Erfassung vorhanden. Etwas anderes gelte nur für die errechnete Maut, 

weil es sich insoweit um ein Datum handele, das erst erzeugt werde.  

 

Ist die Hürde der Schutzfähigkeit der Investition genommen, ist in einem zweiten 

Schritt zu prüfen, ob die Summe der berücksichtigungsfähigen Investitionen nach Art 

und Umfang insgesamt die Schwelle der Wesentlichkeit erreicht. Diesem Erfordernis 

wird in der Regel Genüge getan sein, weil - wenngleich die Schutzuntergrenze noch 

ungeklärt ist - an die Schwelle in der Rechtsprechung der EU-Mitgliedstaaten keine 

hohen Anforderungen gestellt werden.683 So ließ der Bundesgerichtshof Investitionen 

in Höhe von 4000 Euro als wesentlich genügen.684  

 

 

                                                                                                                                    
679 Studie des BMVI, ĂEigentumsordnung f¿r Mobilitªtsdatenñ, S. 53. 
680 Beispiel stammt von Wiebe, Schutz von Maschinendaten durch das sui-generis-Schutzrecht für 

Datenbanken, CR 2017, 338 (341).  
681 Hierzu im Einzelnen der Bericht der EU-Kommission, Evaluation of Directive 96/9/EC on the legal 

protection of databases, SWD(2018) 146 fin., S. 27 f. 
682 BGH, Urt. v. 25.3.2010 - I ZR 47/08 -, CR 2011, 43 - Toll Collect; ähnlich BGH, Urt. v. 21.7.2005 ï I 

ZR 290/02 ï, GRUR 2005, 857 - HIT BILANZ. 
683 Evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases, SWD(2018) 146 Final, S. 27, 

abrufbar unter: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/staff-working-document-and-

executive-summary-evaluation-directive-969ec-legal-protection (letzter Abruf: 21.2.2019). 
684 BGH, Urt. v. 1.12.2010 ï I ZR 196/08 ï, GRUR 2011, 724 Zweite Zahnarztmeinung II. 
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c. Zuweisung an Datenbankhersteller 

 

Schließlich genießt der Datenbankhersteller im Sinne von § 87a Abs. 2 UrhG Leis-

tungsschutz, der die Investition vorgenommen hat. Das ist derjenigen, der die Initiati-

ve zur Erstellung der Datenbank ergriffen hat und die Investition in die Datenbank 

trägt.685 Im Beispiel des mit Sensoren ausgestatten Kraftfahrzeugs, in dem die erho-

benen Daten lokal erfasst und in geordneter Form lokal abgelegt und gespeichert 

werden, kann eine Datenbank im Fahrzeug entstehen. Als Datenbankhersteller 

kommen dann Eigentümer und Halter des Fahrzeugs in Betracht, die durch Kauf-

preiszahlung bzw. Unterhaltung der im Fahrzeug vorhandenen Technik die Investiti-

onsleistung erbringen. Werden die Daten hingegen durch Online-Diagnose unmittel-

bar in Echtzeit an den Hersteller oder einen Werkstattbetrieb übermittelt und dort in 

geordneter Form abgelegt und gespeichert, entsteht die Datenbank außerhalb des 

Kraftfahrzeugs beim Hersteller bzw. beim Werkstattbetreiber. Geschützt wären also 

diejenigen, die Investitionen zur Sammlung, Sichtung und systematischen Anord-

nung der Daten tätigen.686 Werden die Daten in einer zentralen Datenbank abgelegt, 

genießt nicht der Eigentümer des datengenerierenden Gerätes, sondern allein der 

Betreiber dieser Datenbank unter den Voraussetzungen von § 87a Abs. 1 UrhG Leis-

tungsschutz.  

 

d. Zusammenfassung 

Die Vorschriften der §§ 87a ff. UrhG (sowie die ihnen zugrundeliegende Datenbank-

richtlinie) schützen die Datenbank als systematische Anordnung und nicht die in der 

Datenbank enthaltenen Einzeldaten. Als Grundlage f¿r ein ĂSchutzrecht des Daten-

erzeugersñ scheiden sie deshalb von vornherein aus.  

 

Es konnte jedoch gezeigt werden, dass das Schutzrecht sui-generis grundsätzlich 

Investitionen im Zusammenhang mit maschinengenerierten Daten erfassen kann, 

wobei sich allerdings auch Abgrenzungsfragen stellen: Leistungsschutz für die Da-

tengenerierung ist ausgeschlossen, weil nur Investitionen in die Beschaffung, Über-

prüfung oder Darstellung geschützt sind. Ob zu den geschützten Investitionen auch 

die Kosten der Datenbeschaffung fallen, wenn diese Daten als Nebenprodukt anfal-

len und die getätigten Investitionen nicht primär der Datenbeschaffung dienen, ist 

bislang nicht abschließend geklärt. 

 

                                                                                                                                    
685 BGH, Urt. v. 1.12.2010 ï I ZR 196/08 ï, GRUR 2011, 724 - Zweite Zahnarztmeinung II; Wandt-

ke/Bullinger/Thum/Hermes, UrhG, § 87a Rn. 131. 
686 Wohl zu Unrecht hält Sassenberg/Faber/Sattler, Rechtshandbuch Industrie 4.0 und Internet of 

Things, S. 35 die im Rahmen der sog. predictive maintenance vom Hersteller genutzten Daten für 

nicht durch § 87a UrhG geschützt.  
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IV. Lauterkeitsrechtlicher Leistungsschutz  

 

Ähnlich wie für § 826 BGB ist in der Vergangenheit immer wieder die Forderung er-

hoben worden, Ausschließlichkeitsrechte an neuen Gütern auf der Grundlage unmit-

telbaren Leistungsschutzes, der aus § 3 UWG hergeleitet werden soll, zu gewäh-

ren.687 Eine solche Annahme wird durch eine weit zurückreichende Rechtsprechung 

genªhrt, die Ăeigenartigeñ Waren und Dienstleistungen um ihrer selbst willen vor un-

erlaubten Nachahmungen und Übernahmen schützte.688 Der wettbewerbsrechtlichen 

Generalklausel wird geradezu eine ĂSchrittmacherfunktionñ f¿r die G¿terzuordnung 

zugeschrieben.689 

 

Ob § 3 UWG güterzuordnender Gehalt zukommt, ist heftig umstritten, betrifft aber 

einzig die Frage, ob die Generalklausel als Basis für eine richterrechtliche Entwick-

lung von Leistungsschutzrechten dienen kann. Zwingend vorgeschrieben - hierin be-

steht Einigkeit - ist die Gewährung unmittelbaren Leistungsschutzes nach dieser 

Vorschrift nicht. Aus diesem Grund lässt sich aus ihr de lege lata auch kein Aus-

schließlichkeitsrecht an maschinengenerierten Daten ableiten. Ob die Rechtspre-

chung zur Entwicklung eines solchen Rechts befugt wäre, ist zweifelhaft690, kann 

aber offenbleiben. 

 

Von der Güterzuordnung zu unterscheiden ist die Gewährung wettbewerbsrechtli-

chen Leistungsschutzes für getätigte Investitionen im Zusammenhang mit maschi-

nengenerierten Daten, etwa Datengenerierung oder Datenspeicherung. Anders als 

die Ausschließlichkeitsrechte, die unkörperliche Gegenstände einem Rechtssubjekt 

zuweisen und alle anderen vom Zugriff ausschließen, erklärt das Wettbewerbsrecht 

unlautere geschäftliche Handlungen für unzulässig und gewährt Abwehr- und Er-

satzansprüche nach §§ 8 ff. UWG. Das Wettbewerbsrecht kodifiziert somit besonde-

res Verhaltensunrecht und hat keinen güterzuweisenden Gehalt.691 

 

Dies gilt auch für den in § 4 UWG niedergelegten Schutz, der auf Wettbewerbshand-

lungen beschränkt ist, ohne das Leistungsergebnis als solches zu schützen.692 Ge-

sch¿tzt wird Ănurñ vor der unlauteren Vermarktung der Leistungsergebnisse durch 

Mitbewerber. Damit ist das ĂWieñ der Nachahmung betroffen, mithin das Verhalten im 

                                                                                                                                    
687 Schröer, Der unmittelbare Leistungsschutz, S. 39 ff. 
688 Siehe hierzu oben unter C. I. 1. b. 
689 Peukert, Güterzuordnung als Rechtsprinzip, S. 316 ff.; Sieber, Informationsrecht und Recht der 

Informationstechnik, NJW 1989, 2569 (2575). 
690 Siehe hierzu bereits oben unter C. I. 1. b. 
691 So die herrschende Auffassung, vgl. statt aller Ohly/Sosnitza/Ohly, UWG, Einf. D., Rn. 78: Rehbin-

der/Peukert, Urheberrecht, Rn. 114. 
692 BGH, Urt. v. 28.10.2010 ï I ZR 60/09 ï, GRUR 2011, 436 Rn. 17 - Hartplatzhelden.de.  
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Zusammenhang mit der Herstellung und Vermarktung der Nachahmung.693 Dies gilt 

auch für Daten, die Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse beinhalten, also in Anleh-

nung an Art. 39 Abs. 2 TRIPS geheime Informationen mit kommerziellem Wert, die 

Gegenstand angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen sind.694 Denn auch inso-

weit wird kein Verbotsrecht für die Nutzung einer Information als solcher gewährt, 

sondern allein ein Schutz gegen unlauteren Zugang.695 

 

1. Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz nach § 4 Nr. 3 UWG 

 

Der in § 4 Nr. 3 UWG normierte wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz umfasst drei 

Tatbestände der unlauteren Produktnachahmung. Ihr gemeinsamer Normzweck ist 

der Schutz des Leistungsergebnisses eines Mitbewerbers vor einer Übernahme mit 

unlauteren Mitteln oder Methoden.696 Nach dieser Vorschrift handelt unlauter, wer 

Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienst-

leistungen anderer Wettbewerber sind, wenn er eine vermeidbare Täuschung der 

Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt (lit. a), die Wertschätzung der 

nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beeinträch-

tigt (lit. b) oder die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen 

unredlich erlangt hat (lit. c).  

 

Die digitale Vervielfältigung fremder Daten erfüllt grundsätzlich den Nachahmungs-

tatbestand der unmittelbaren Leistungsübernahme, sofern die Daten als Waren an-

geboten werden. Denn eine identische (unmittelbare) Nachahmung liegt vor, wenn 

die fremde Leistung unverändert übernommen wird.697 Auch ist der Begriff der Waren 

und Dienstleistungen im Sinne von § 4 Nr. 3 UWG weit auszulegen und beinhaltet 

Leistungs- und Arbeitsergebnisse aller Art.698 Maschinengenerierten Daten dürfte 

jedoch die für den Leistungsschutz nach § 4 Nr. 3 UWG notwendige wettbewerbliche 

Eigenart fehlen. Für die Annahme der wettbewerblichen Eigenart ist maßgebend, ob 

                                                                                                                                    
693 Zu den Voraussetzungen des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes siehe Köh-

ler/Bornkamp/Köhler, UWG, § 4 Rn. 3.7. 
694 Specht/Kerber, Datenrechte ï Eine Rechts- und Sozialwissenschaftliche Analyse im Vergleich 

Deutschland - USA, S. 21 f. Zum Begriff auch Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 8. Juni 2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Ge-

schäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nut-

zung und Offenlegung, ABl. EU 2016 v. 15.6.2016, Nr. L 157/1. 
695 Specht/Kerber, Datenrechte ï Eine Rechts- und Sozialwissenschaftliche Analyse im Vergleich 

Deutschland - USA, S. 21 f. 
696 Schröer, Der unmittelbare Leistungsschutz, S. 11 ff.; Hilty/Henning-Bodewig, Leistungsschutzrecht 

für Sportveranstalter?, S. 45. 
697 BGH, Urt. v. 30.10.1968 ï I ZR 52/66 ï, BGHZ 51, 41 (45 f.) ï Reprint; BGH, Urt. v. 6.5.1999 ï I ZR 

199/96 ï, GRUR 1999, 923 (927) ï Tele-Info-CD; Becker, Lauterkeitsrechtlicher Leistungsschutz für 

Daten, GRUR 2017, 346 (350). 
698 BGH, Urt. v. 22.3.2012 ï I ZR 21/11 ï, GRUR 2012, 1155 Rn. 19 - Sandmalkasten; BGH, Urt. v. 

23.9.2015 ï I ZR 105/14 ï, GRUR 2015, 1214 - Goldbären. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UWG&p=4
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UWG&n=3&p=4
https://www.juris.testa-de.net/r3/?docId=BJNR141400004BJNE000403123&docFormat=xsl&oi=NcB8AapwmF&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
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das Produkt durch seine konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale geeignet 

ist, die interessierten Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Be-

sonderheiten hinzuweisen.699 Sie ist zu verneinen, wenn der angesprochene Verkehr 

die prägenden Gestaltungsmerkmale des Erzeugnisses nicht (mehr) einem bestimm-

ten Hersteller oder einer bestimmten Ware zuordnet. Damit bezieht sich der lauter-

keitsrechtliche Leistungsschutz immer nur auf die konkrete Gestaltung eines Erzeug-

nisses.700 Die Annahme einer Nachahmung im Sinne von § 4 Nr. 3 UWG setzt mithin 

voraus, dass gerade die übernommenen Gestaltungsmittel diejenigen sind, die die 

wettbewerbliche Eigenart des nachgeahmten Produkts begründen.701 Derartige Ge-

staltungsmittel fehlen Rohdaten; sie finden sich allenfalls in Datenstrukturen, etwa in 

der Zusammenstellung von Daten für bestimmte Zwecke. Die Rechtsprechung hat 

diese Voraussetzung bei Datenbanken als erfüllt angesehen, wenn der Verkehr be-

sondere Gütevorstellungen aufgrund der Vollständigkeit und Zuverlässigkeit des In-

halts der Datenbank entwickelt hat.702  

 

2. Unmittelbarer Leistungsschutz nach § 3 UWG 

 

Ob § 3 Abs. 1 UWG die Grundlage für einen sog. unmittelbaren Leistungsschutz bie-

ten kann, wenn die Voraussetzungen des § 4 Nr. 3 UWG oder § 4 Nr. 4 UWG nicht 

erfüllt sind, ist noch nicht abschließend geklärt.703 Der BGH hat dies bisher offenge-

lassen, aber für den jeweiligen konkreten Fall verneint.704 Das Schrifttum ist gespal-

ten.705  

 

Bei der Anwendung der Generalklausel des § 3 UWG als Schutz eigenartiger Leis-

tungen oder Daten als solcher ist größte Zurückhaltung geboten. Nur ausnahmswei-

se ist die Nutzung nicht spezialgesetzlich zugewiesener Güter als unlautere ge-

                                                                                                                                    
699 BGH, Urt. v. 15.4.2010 ï I ZR 145/08 ï, GRUR 2010, 1125 Rn. 21- Femur-Teil; BGH, Urt. v. 

22.3.2012 ï I ZR 21/11 ï, GRUR 2012, 1155 Rn. 19 - Sandmalkasten. 
700 BGH, Urt. v. 4.5.2016 ï I ZR 58/14 ï, WRP 2017, 51 Rn. 71 ï Segmentstruktur; Köh-

ler/Bornkamm/Feddersen/Köhler, UWG § 4 Rn. 3.23. 

701 BGH, Urt. v. 6.5.1999 ï I ZR 199/96 ï, BGHZ 141, 329 (340) - Tele-Info-CD; BGH, Urt. v. 

11.1.2007 ï I ZR 198/04 ï, WRP 2007, 1076 - Handtaschen; BGH, Urt. v. 15.4.2010 ï I ZR 145/08 ï, 

GRUR 2010, 1125 Rn. 25 - Femur-Teil. 
702 BGH, Urt. v. 6.5.1999 ï I ZR 199/96 ï, BGHZ 141, 329 (341) - Tele-Info-CD; BGH, Urt. v. 4.5.2016 

ï I ZR 58/14 ï, WRP 2017, 51 ï Segmentstruktur. 
703 BGH, GRUR 2011, 436 - Hartplatzhelden; Schröer, Der unmittelbare Leistungsschutz, S. 11 ff.; 

Hilty/Henning-Bodewig, Leistungsschutzrecht für Sportveranstalter?, S. 45. 
704 BGH, Urt. v. 28.10.2010 ï I ZR 60/09 ï,  GRUR 2011, 436 Rn. 19 ff. ï Hartplatzhelden.de mit Anm. 

Ohly; BGH, Urt. v. 19.11.2015 ï I ZR 149/14 ï, WRP 2016, 850 Rn. 21 ff. ï Pippi-Langstrumpf-Kostüm 

II; BGH, Urt. v. 4.5.2016 ï I ZR 58/14 ï, WRP 2017, 51 Rn. 97 ï Segmentstruktur. 
705 Für eine Anwendung des § 3 Abs. 1 UWG in Ausnahmefällen: Becker, Lauterkeitsrechtlicher Leis-

tungsschutz für Daten, GRUR 2017, 346 (352 ff); Büscher, Aus der Rechtsprechung des EuGH und 

des BGH zum Lauterkeitsrecht seit 2015, GRUR 2017, 105 (106); Ohly, Hartplatzhelden.de oder: Wo-

hin mit dem unmittelbaren Leistungsschutz?, GRUR 2010, 487 (492 f.). Grds. gegen eine Anwendung 

Köhler/Bornkamm/Köhler, UWG § 4 Rn. 3.5 - 3.5c m.w.N.. 

https://www.juris.testa-de.net/r3/?docId=BJNR141400004BJNE000403123&docFormat=xsl&oi=NcB8AapwmF&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UWG&p=3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UWG&p=3&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UWG&p=4
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UWG&n=3&p=4
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UWG&p=4
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UWG&n=4&p=4
https://www.juris.testa-de.net/r3/?docId=KORE302429900&docFormat=xsl&oi=NcB8AapwmF&docPart=K&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.testa-de.net/r3/?docId=KORE302429900&docFormat=xsl&oi=NcB8AapwmF&docPart=K&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
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schäftliche Handlung gemäß § 3 UWG zu verbieten, wenn die angegriffene Handlung 

nach den Gesamtumständen die ernstliche Gefahr begründet, dass der Bestand des 

Wettbewerbs hinsichtlich der in Rede stehenden Warenart in nicht unerheblichem 

Maße durch die Beseitigung der Freiheit von Angebot und Nachfrage gefährdet ist.706 

Ein Marktversagen kann möglich sein, wenn der bestehende Rechtsschutz nicht aus-

reicht, um einen Anreiz zu einer bestimmten Investition zu schaffen und dadurch die 

Gefahr besteht, dass eine im Allgemeininteresse liegende Leistung unterbleibt.707 Ein 

Marktversagen soll insbesondere dann angenommen werden, wenn die Herstellung 

des Originalprodukts wesentliche Investitionen erfordert; das Produkt mit minimalem 

Aufwand vervielfältig werden kann; der Originalhersteller weder rechtlich noch fak-

tisch in der Lage ist, die Vervielfältigung zu verhindern und dadurch die ernsthafte 

Gefahr besteht, dass weder der ursprüngliche Anbieter noch ein anderer Mitbewer-

ber in diesen Markt investiert.708. Unter diesen Voraussetzungen und unter Berück-

sichtigung der letztgenannten Konsequenz ist es vertretbar, das Verhalten des Ko-

pisten als unlautere Geschäftshandlung gemäß § 3 UWG zu verbieten und Leis-

tungsschutz zu gewähren. Es handelt sich dabei um eine eng begrenzte Gewährleis-

tung von Grundvoraussetzungen für Wettbewerb. Von diesen Merkmalen trifft auf 

den Vorgang der Datengenerierung lediglich das zweitgenannte zu. Daten sind ohne 

größeren Aufwand vervielfältigbar. Ob die Generierung und Bearbeitung von ma-

schinell generierten Daten wesentliche Investitionen voraussetzt, mag schon bezwei-

felt werden. Ungeachtet der bestehenden faktischen Möglichkeiten, den Zugriff auf 

generierte Daten zu verhindern, lässt sich die Gefahr eines Marktversagens in der 

Gestalt, dass ein potentieller Wettbewerb verhindert wird, jedenfalls derzeit nicht 

feststellen.  

 

3. Ergebnis 

Nach geltender Rechtslage lässt sich ein Ausschließlichkeitsrecht an maschinenge-

nerierten Daten nicht begründen. Leistungsschutz wird im Wesentlichen durch das 

Wettbewerbsrecht gewährt, das das Bestehen einer Wettbewerbshandlung voraus-

setzt und in seiner Anwendung von den Umständen des Einzelfalls geprägt ist.  

 

 

                                                                                                                                    
706 Peukert, Güterzuordnung als Rechtsprinzip, S. 812 f.; Köhler/Bornkamm/Köhler, UWG, § 3 

Rn. 150; zur Funktion der Generalklausel des § 3 UWG siehe Götting/Nordemann/Wirtz, UWG, § 3 

Rn. 37 ff. 
707 Hilty/Henning-Bodewig, Leistungsschutzrecht für Sportveranstalter?, S. 76; Peukert, Güterzuord-

nung als Rechtsprinzip, S. 813. 
708 Peukert, Güterzuordnung als Rechtsprinzip, S. 813.  






































